


Ι Δ Ι Α 

Studien zur Bevölkerungsgeschichte des ptolemäisehen 
und römischen Ägypten1 

Die Sicherheit, mit der in den neueren Werken über die helle-
nistische Geschichte Ägyptens2 und auch in den Handbüchern 
der Papyruskunde3 der Begriff der ιδία gehandhabt wird, könnte 
den Anschein erwecken, als ob die Frage nach dem Wesen und 
dem Bedeutungsinhalt der ιδία erledigt wäre — wenn nicht neuer-
lich M. H o m b e r t und Frl. C. P r é a u x darauf hingewiesen hät-
ten4, dass keine Einmütigkeit der Auffassung in der Forschung 

1 Die vorliegende Arbeit wurde bereits im Sommer-Semester 1951 von der 
philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu 
Bonn als Inaugural-Dissertation angenommen. Für Anregung und stete Förde-
rung bin ich meinem verehrten Lehrer, Prof. Fr iedr ich Oertel , zu tiefstem 
Dank verpflichtet. Aber auch darüber hinaus habe ich mich immer wieder der 
amicitia papyrologorum erfreuen dürfen und möchte an diesjer Stelle besonders 
Prof. M. Hombert (Brüssel) für seine wiederholten wertvollen Ratschläge 
danken, sowie für ihre Hilfe Sir Harold I. Bell (Aberystwyth), Dr. H. G. Gun-
del (Giessen), Prof. E. Kiessl ing (Marburg), Prof. W . Peremans (Löwen), 
Mr. T. C. Skeat und Prof. E. G. Turner (London). Dankbar bin ich ebenso 
Prof. R. Taubenschlag (Warschau) für die gütige Aufnahme der Arbeit in 
diese Zeitschrift. 

2 Vgl. vor allem A. C. Johnson, Roman Egypt to the Reign of Diocletian, 
in: An Economic Survey of Ancient Rome, ed. T. Frank, II (1936), S. 245 f., 250; 
M. R o s t o v z t e f f , The Social and Economic History of the Hellenistic World (1941), 
II, S. 879, 898. 

3 Vgl. W. Peremans — J. Vergote , Papyrologisch Handboek (1942), 
S. 141, 171. A. d 'Ors, Introduccion al estudio de los documentes del Egipto Ro-
mano (1948), S. 89. 

4 Recherches sur le recensement dans VEgypte Romaine (Papyrologica Lug-
duno-Batava, Vol. V, 1952), S. 68, Anm. 4; vgl. auch schon Chronique d'Egypte 
36 (1943), S. 291 ff., besonders S. 297, Anm. 5. — Dieses grundlegende Werk, 
das neben einer Reihe von Einzelfragen auch das Kernproblem dieser Arbeit mit-
behandelt, konnte ich bei der Abfassung leider noch nicht benutzen. Wenn ich 
jetzt trotzdem bis auf wenige Seiten des 3. Kapitels nichts geändert habe, so des-
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besteht. Ja, häufig wird sogar von ein und demselben Forscher der 
Begriff mit verschiedenem Bedeutungsinhalt gebraucht5. Die bei-
den belgischen Gelehrten, für die diese Frage nur am Bande lag, 
glaubten sich auf Grund ihrer Untersuchungen über den Meldebe-
zirk bei der Volkszählung im römischen Ägypten zu keiner eigenen, 
eindeutigen Aussage berechtigt6. Da sie zudem nur die römische 
Zeit im Auge hatten, scheint es mir richtig, vorab einmal die bishe-
rigen Bemühungen zur Deutung des Begriffes und seines Inhaltes 
aufzuzeigen. 

Der Begriff der ιδία konnte erst zu einer Zeit in der Diskussion 
bevölkerungsgeschichtlicher Fragen der Antike verwandt werden, 
als eine grössere Anzahl der griechischen Urkunden aus Ägypten 
auf Papyri in den Gesichtskreis der Forscher gekommen war; denn 
erst auf ihnen tritt uns der Ausdruck in einer Bedeutung entgegen, 
die die Möglichkeit schärferer Präzision aufweist7. Er wurde dabei 
gleich zu Beginn für den ganzen Bereich der hellenistischen Ge-
schichte angewandt, wenn P. M. Meyer in der Erörterung über 
den Ursprung des Kolonates im Bezug auf seleukidische Verhält-
nisse sagt8: „Es ist die Gebundenheit an die ιδία, den Heimatsbe-
zirk, die origo, wo man in die άναγραφαί eingetragen ist. Nur hier hat 
man Bechte und Pflichten, nur hier kann man zu Steuern, zu λει-

halb, weil die Fragen hier von einem anderen Blickpunkt Inr gesehen werde 
und damit m. E. ihre Behandlung auch ihre Berechtigung behält. 

5 Bei M. R o s t o v t z e f f nebeneinander „Wohnungsort" (Studien zur Ge-
schichte des römischen Kolonates, 1. Beih. z. Archiv f. Pap .-Forschung, 1910, S. 74), 
„dwelling" (Social and Economic Hist. I I , S. 879) und „place of residence" (ebda, 
S. 898); А. С. Johnson gebraucht in Roman Egypt, S. 245 f. „place of origin", 
S. 250 „place of birth"; W. Pereinans — J. V e r g o t e im Handbook S. 141 
„wettelijke woonplaats" und S. 171 ,,origo", die dabei territorial offenbar als 
Gau gefasst ist. Die wohl stärkste Diskrepanz bei W. L. W e s t e r m a n n , Einl. 
zu P. Corn. 22 —· „domicile" and „native village" (auf der gleichen Seite!) — ha-
ben bereits M. H o m b e r t — C. P r é a u x (vgl. vor. Anm.) aufgezeigt. 

6 Vgl. Recherches, S. 69 f., wo sie die Definition von F. Pre i s i gke , Fach-
wörter, s.v. ίδιος, übernehmen. 

7 Vgl. L i d d e l l - S c o t t , Greek-English Lexicon, s.v. ίδιος, zum andersartigen 
Gebrauch in den Inschriften jetzt M. H o m b e r t — C. P r é a u x , Recherches, 
S. 68, Anm. 6, und τά ÍSwc in der Bedeutung „chez soi" neuerlich auch P. Apollônos 
And 26 (713 p.), Ζ. 12. 

8 Klio I (1901), S. 424. Ähnlich schon für Ägypten ders., Das Heerwesen der 
Ptolemäer und Römer in Ägypten (1900), S. 50. Der B;zug auf seleukidische 
Verhältnisse im Klio-Aufsatz ist dadurch bedingt, dass sich Vf. hier gegen 
M. R o s t o v t z e f f s im gleichen Bande, S. 296 f. ausgesprochene Interpretation 
der Laodike-Urkunde (OGIS 225) wendet. 
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τουργίαι herangezogen •werden". Erfolgt hier schon eine ganz klare 
Gleichsetzung der ιδία mit den αναγραφή-Bezirken, wobei für 
Ρ. M. Meyer die Zugehörigkeit zu diesen Bezirken durch die Ab-
stammung (origo) entschieden wird, so verhält sich sein damaliger 
Diskussionsgegner, M. B o s t o v t z e f f , der durch seine Forschun-
gen auch in dieser Frage richtungweisend geblieben ist9, in der Be-
stimmung des Wesens der ιδία sehr zurückhaltend und charakte-
risiert lediglich die Auswirkung des Begriffes, wenn er von der „Leh-
re über die ιδία" als Platz zur Erfüllung staatsrechtlicher Verpflich-
tungen spricht10. 

Diese „Lehre der ιδία" schien ihre Stütze zu finden in einer 
Weisung der ägyptischen Präfekten, die uns auf einem Prozesspro-
tokoll des Jahres 194 n. Chr.11 in einer Verteidigungsrede erhalten 
ist. Es heisst dort nämlich: ,,κεκέλευσται ύπο /των κατά καιρόν ηγε-
μόνων εκαστον ίς την έαυτοΰ κώ-/μην καί μή άπ' άλλης κώμης εις άλλη ν 
μεταφαίρεθθ[αι]. / δτι νϋν κωμογραμματεύς επηρεάζει τω συνηγορου-
/μ[έ]νω, άνέδωκεν αυτόν πράκτορα άργυρικών της ιδίας/κώμης εις άλλην 
λειτουργείαν." Άξιοι άναγεινώσκων τά κε-/ κελευσμένα μή άφέλκεσθαι 
άπο της ιδίας εις άλλοτρίαν. 

Damit wäre — wenigstens in beschränktem Umfange — eine 
Definition der ιδία gegeben, wie sie dann auch F. Pre is igke ver-
sucht hat12, wenn nicht bereits P. J o u g u e t aus einer Interpreta-
tion von BGU I 15, Z. 9 ff. selbst13 und nach ihm F. Oertel an 
Hand des von ihm zusammengetragenen reichen Materials14 nach-

* Vgl. vor allem seine Studien zur Geschichte des römischen Kolonates. 
10 In seinem Artikel „Kolonát" im Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 

3. Aufl., Bd. V (1910), S. 914; vgl. aber auch hier gleich „röm. origo". 
11 BGU I 15, col. I ; hier Z. 9 ff. 
12 „Diejenige Gemeinde, woselbst man heimatsberechtigt und lastenpflichtig 

ist", Fachwörter, s.v. ϊδιος. Zur Übernahme durch M. H o m b e r t — C. Préaux 
vgl. oben S. 212 Anm. 6. Das gleiche Prinzip sieht jetzt auch wieder W. Müller, 
Das Edikt des Tiberius Julius Alexander, Diss. Leipzig (masch. schrftl.) 1951, 
S. 84, in OGIS 669, § 6 (trotz der herangezogenen Stellungnahme U. W i l c k e n s , 
Grundzüge, S. 344, Anm. 2). 

13 La vie municipale dans l'Egypte Romaine (1911), S. 109 f. Allerdings bringt 
er für die Ιδία keine neue Deutung, sondern will sie wie in den Griechenstädten 
so auch für ganz Ägypten als origo verstanden wissen; vgl. S. 89 ff. und beson-
ders S. 96. 

14 Die Liturgie. Studien zur ptolemäischen und kaiserlichen Verwaltung Ägyp-
tens (1917), S. 204, 373. Daraus ergibt sich, dass er die Ιδία als Repartitions- bzw. 
Rekrutierungsbezirk fassen will. Zur örtlichen Unbestimmtheit dieses Bezirkes 
vgl. S. 372. 
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gewiesen batten, dass diese „Lehre der ιδία" nicht allgemein gültig 
ist, sondern offenbar nur in Fällen der Konkurrenz zwischen ιδία, 
Inkolatsort und dem Ort der γεουχία15. Aus dieser Feststellung, die 
für die ptolemäische Zeit so gut wie für die römische gültig ist16, 
resultiert eine — wenigstens potentielle — Verschiedenheit zwi-
schen ιδία, Inkolatsort und Ort der γεουχία, so dass man in Abwand-
lung der Preisigke'schen Definition17 die ιδία höchstens als „dieje-
nige Gemeinde, woselbst man vor anderen Orten heimatsbe-
rechtigt und lastenpflichtig ist", bezeichnen könnte. Diese Tatsa-
che hat offenbar auch U. W i l c k e n zu einem Verzicht auf eine 
Definition bestimmt und ihn dagegen wieder zu einer Gleichsetzung 
der ιδία mit der origo geführt18. 

Soweit die früheren Untersuchungen, an deren Ergebnis sich 
auch bis heute noch nichts geändert hat. Man wird zugeben müs-
sen, dass dieses nicht gerade ermutigend ist — und das bei einem 
Begriff von offenbar staatsrechtlicher Bedeutung19, dessen Wirkun-
gen auf das Leben des Individuums wie auf die Gesamtheit der Be-
völkerung in ihrer Stärke und vor allem in ihren Bewegungen wir 
in den Papyri immer wieder feststellen können. Ganz gleichgültig, 
ob es sich um die Beschränkung der Bewegungsfreiheit für βασιλικοί 
γεωργοί, Monopolarbeiter, bzw. allgemein für οί έπιπεπληγμένοι ταΐς 
προσόδοις in ptolemäischer Zeit19", oder ob es sich um eine Bindung 
der gesamten Bevölkerung an den Ort des Zensus in seinen mannig-
fachen Auswirkungen in römischer Zeit191' handelt, immer stossen 
wir dabei auf die Beziehung des Individuums zu seiner ιδία. Das 
aber stellt uns doch mit aller Deutlichkeit die Frage nach dem We-

15 Vgl. dazu auch U. W i l c k e n , Grundzüge, S. 344, und vorher bereits 
O. Eger, Zum ägyptischen Grundbuchivesen in römischer Zeit (1909), S. 180, Anm. 3. 

16 Für die ptolemäische Zeit vgl. oben S. 212 Anm. 8 
" Vgl. oben S. 213 Anm. 12. 
18 Grundzüge, S. 344, aber auch in der Übersetzung von UPZ II 196, Z. 27. 
19 Das beweist seine Anwendung in amtlichen Verlautbarungen (unten S. 220), 

aber auch in BGU I 15 (vgl. oben S. 213), wo in col. I, Z. 15, bei der Aufforderung, 
die betr. Erlasse zu verlesen, allgemein von ή Ιδία die Rede ist, während zuvor 
mit den Wendungen ή έαυτοϋ κώμη (Ζ. 10 f.) und ή Ιδία κώμη (Ζ. 13 f.) wohl nur 
auf den speziellen Fall eines Dorfbewohners eingegangen wird. 

iea Vgl, hierzu vor allem M. R o s t o v t z e f f , Kolonát, S. 74 f.; aber neuer-
lich auch wieder R. Taubensch lag , The Law of Greco-Roman Egypt in the 
Light of the Papyri2 (1955), S. tOl f. 

19b Vgl. U. W i l c k e n , Grundzüge, S. 193 f. und jetzt R. T a u b e n s c h l a g , 
a.a.O. 



ΙΔΙΑ 215 

sen dieser Beziehung und damit nach dem Bedeutungsinhalt der 
ιδία. 

Zwei Fragenkreise sind es vor allem, mit denen sich eine Aus-
einandersetzung mit diesem Begriff zu befassen hat: 

1. Entspricht die ίδια einer territorialen Grösse, und welcher 
territorialen Einheit ist sie ggf. gleichzusetzen? 

2. In welcher Bindung der Person ist die ιδία begründet? 
Wir stellen dazu kurz die verschiedenen Auffasungen zusam-

men: 
1. Dass die ιδία einer territorialen Grösse entspricht, ist u. . 

noch nicht bestritten worden. Welcher Einheit sie jcdoch gleich-
zusetzen ist, hängt im wesentlichen davon ab, von welchem Sub-
stantivum man ιδία als ursprünglich abhängig denkt. Dass hierbei 
die wie selbstverständlich anmutende Erklärung der Lexika, κώμη 
sei das zu ergänzende Substantivum20, nicht ohne weiteres zutref-
fend ist, haben nicht erst M. H o m b e r t und Frl. C. Préaux auf-
gedeckt21, sondern es ergibt sich auch aus der verschiedenartigen 
Auffassung durch die einzelnen Forscher als ή ιδία κώμη bzw. πόλις22, 
ή ιδία οικία23, ή ιδία πατρίς24 und evtl. auch ό ίδιος νομός25, während 

20 Vgl. F. Preis igke , Fachwörter, a.a.O., und neuerdings auch L idde l l -
Scot t , a.a.O., wenngleich ohne eindeutige Stellungnahme. 

21 Recherches, S. 68, wo sie zeigen, dass neben κώμη auch οίκία, πατρίς und 
νομός mit ίδιος im Sinne des ιδία-Begriffes verbunden sein können. 

22 F. Preis igke , a.a.O., M. R o s t o v t z e f f , Kolonát, a.a.O., W. Schu-
bart , Einführung in die Papyruskunde (1918), S. 265, W. L. Westermann , 
a.a.O., P. J o u g u e t , Vie municipale, S. 94, Th. Re inach , Nouvelle revue hist, 
de droit franc, et étrang. 44 (1920), S. 24, U . Wi l cken , Grundzüge, S. 26. 

23 Darauf darf man wohl ,.dwelling" bei M. R o s t o v t z e f f , Social and Eco-
nom. Hist., a.a.O. und „domicile" bei W. L. Wes termann , a.a.O., beziehen. 

24 So sicher richtig V. T c h e r i k o v e r in seinem Aufsatz „Syntaxis and 
Laographia,\ JJP IV (1950), S. 201, zu BGU 1140 = W i l c k e n , Chr. 58, 
Z. 7 f. 

25 Bei P. Meyer, Zeitschr. Sav.-Stiftg. X L I V (1924), S. 587, nach dem Vor-
gang von J. G. Tai t , J. E. A. VIII (1922), S. 166 ff. Aber auch U. Wi l cken , 
Grundzüge, S. 39, lässt den Gau als ιδία neben dem Dorf gelten, was G. Mćautis , 
Hermoupolis-la-Grande, Diss. Lausanne 1918, 60 f., dann übernimmt. Ebenso 
entscheidet sich auch F. Oer tel nicht für eine bestimmte territoriale Grösse, 
wenn er die ίδια mit dem Repartitionsbezirk gleichsetzt, für diesen aber „Gau, 
Toparchie (?), Stadt, Dorf, δμφοδον bzw. Phyle" (Liturgie 372) zur Auswahl stellt. — 
Noch M. H o m b e r t — C. Préaux , Recherches 69 f., haben aus ihren Untersu-
chungen für die römische Zeit, durch die sie Ιδία mit έφέστιον und dem Bezirk, 
in dem einer αναγραφόμενος ist, identifizieren konnten, keine Folgerung für eine 
territoriale Definition gezogen. Sie denken vielmehr an eine personell bestimmte 
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ή ιδία χώρα unter den Historikern wohl infolge seiner zu vagen Be-
stimmungsmöglichkeit keinen Anhänger gefunden hat26. 

2. Eine natürliche Bindung der Person an einen Platz wie die 
origo, die in den griechischen Stadtstaaten wie auch in Rom über 
die staatsrechtliche Zugehörigkeit des Individuums entschied27, 
oder eine gewollte Bindung wie der Wohnsitz, der nach Wegfall 
der gentilizischen Bindungen in den modernen Staaten die Zuge-
hörigkeit zu einer Gemeinde bestimmt28, müssen auch der Bezie-
hung zwischen dem Individuum und seiner ιδία zu Grunde liegen. 
Aus dieser Erkenntnis resultieren die verschiedenen Übersetzun-
gen als „Heimat"29 , „Wohnort"30 , „Geburtsort"31 und „Heimat 
der Eltern"32. 

Gewiss soll hier nicht bestritten werden, dass im Alltag-wenig-
stens in der römischen Zeit — ganz sicher der Gebrauch des Wor-
tes Ιδία dem von „Heimat" im Deutschen gleichkam. Dafür spre-
chen vor allem zwei Stellen in Privatbriefen; denn wenn ein Brief-
schreiber nach Empfang eines ihm lieben Schreibens antwortet κo-
μισάμενός σου έπι[στολ(ήν)] / οΰτως περιχαρής έγενόμγ][ν ώς ει] / δντως 
έν τij 'S ία έγεγόνειν, ά[νευ]/ γαρ ταύτης ούθέν έστιν33 oder ein Anderer 
άλλα πάντοτε / τά των γονέων γλυγύτερά έστιν, εΐ/μή έν ιδία έμοϋ άξια 
και καλά34, so könnten diese Briefstellen aus unserer Zeit stammen 
und die betreffenden Wendungen mit „in der Heimat" oder „zu-
hause" wiedergegeben sein35. Aber wir wissen gerade heute und ge-

Grössenordnung, wenn sie Ιδία als „communauté dont on est en droit de se ré-
clamer et où l'on est tenu à des obligations fiscales" bezeichnen. 

26 Vgl. aber Ε. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri ..., II 1 (1926) 
22, der ή IS ία als gewohnheitsmässige Nominalellipse zu γή oder χώρα fasst. 

27 Vgl. G. Buso l t — E. S w o b o d a , Griechische Staatskunde (Handb. d. 
Altertumsmss. IY 1,1) 3. Aufl. (1926) S. 939, und E. Meyer, Römischer Staat 
und Staatsgedanke (1948) 173 f. 

28 „Die Gemeinde wird ganz überwiegend als Einwohnergemeinde aufge-
fasst", v. Be low, Handwb. d. Staatswiss., 3. Aufl., Bd. III (1909) S. 348. 

29 So F. Pre is igke , a.a.O., und P. Meyer, ZSS, a.a.O., aber auch F. Oer-
tel, Liturgie 72, Anm. 5; U. W i l c k e n zu UPZ II 196, Z. 27. 

30 Ganz klar M. R o s t o v t z e f f , a.a.O.; vgl. auch O. W. Re inmuth , The 
Prefect of Egypt from Augustus to Diocletian (Klio-Beih. X X X I V , [1935] 67). 

31 A. C. Johnson , Roman Egypt 250, Nr. 143. 
32 A .C . Johnson , Roman Egypt 245 f . ; "W. Peremans — J. V e r g o t e , 

a.a.O. 171; W. L. W e s t e r m a n n , a.a.O.; jetzt auch L i d d e l l - S c o t t , a.a.O. 
33 P. Merton I 12 (58 p.) Z. 3 ff . 
34 BGU II 424 (II/III. p.) Z. 3 f f . 
35 Vgl. auch in einem christlichen Brief aus dem IV. p. (P. Fayûm 136). 
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rade in Deutschland, dass „Heimat" kein staatsrechtlicher Begriff 
ist36, und können deshalb diesem privaten Gebrauch nur soweit Be-
deutung zumessen, wie er uns zeigt, dass für die Menschen der hel-
lenistischen Zeit zu ihrer ιδία auch eine metaphysische Bindung 
bestand — ob von vornherein oder als Folge einer Generationen 
hindurch geübten, faktischen Bindung, ist hier noch nicht zu ent-
scheiden. 

Neben dieser allgemeinen Gültigkeit ist also bis heute der Be-
griff der ίδια ungeklärt geblieben. Denn es ist doch nicht denkbar, 
dass ein solcher Begriff, der von der Wissenschaft wie selbstver-
ständlich als terminus technicus gebraucht wird, nicht auch wirklich 
ein solcher gewesen ist. Dafür spricht schon seine stetige Verwen-
dung in der Amtssprache37. Hieraus aber folgt weiter, dass eine ein-
deutige Begriffsbestimmung vorhanden gewesen sein muss und es 
dem Individuum nicht überlassen worden sein kann, ob es ζ. B. 
auf einen Befehl zur Rückkehr in seine ιδία in das άμφοδον, das Dorf, 
bzw. die Stadt oder den Gau, die jeweils durch seinen Wohnsitz, 
seinen Geburtsort oder die Heimat seiner Eltern bestimmt waren, 
reiste38. 

Die Notwendigkeit einer solchen Untersuchung kann daher 
m. E. nicht bestritten werden. Es bleibt die Frage nach der Möglich-
keit. Mir schien sich dafür zunächst der Weg über die unmittelba-
ren Aussagen der Papyri anzubieten, so dass ich in den folgenden 
Studien die Frage nach dem Bedeutungsinhalt der ιδία in 3 Kapi-
teln über 

1. Die ιδία nach ihrem Vorkommen in den Papyri, 
2. ιδία und άναχώρησις und 
3. ιδία und Volkszählung 

behandeln möchte. Es ist mir klar, dass allein aus den Erscheinun-
gen der άναχώρησις und der Volkszählung, die ich aber für die mit 
der ιδία am engsten verknüpften ansehen möchte, das Thema nicht 

36 Vgl. dazu jetzt S. B r a g a , Staatsangehörigkeitsprinzip oder Wohn-
sitzprinzip (Erlanger Forschungen. Reihe A, Bd. 1, 1954), vor allem S. 38. 

37 Vgl. oben S. 214 Anm. 19. 
38 Dass eine ähnliche Schwierigkeit allerdings auch bei der modernen Be-

zeichnung Wohnsitz = domicile besteht, zeigt S. Braga , a.a.O. Wenn auch für 
seine Untersuchungen eine Definition irrelevant ist, so zeigt er doch gerade die 
Ansatzpunkte, die dafür genommen werden müssen: Die Tatsachen, die durch 
die Rechtswirkung Ιδία hervorgerufen werden, die Flächen, die von der ίδια 
eingenommen werden, sowie vor allem die Bindung der Person an diese Fläche. 
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erschöpfend behandelt werden kann. Hierzu ist eine Betrachtung 
der gesamten inneren Migration erforderlich, wie sie E. B i c k e r -
m a n n bereits vor Jahren gefordert hat39, und die ich hoffe, noch 
nachliefern zu können. 

Es scheint mir aber möglich, hier schon die Grundzüge aufzu-
zeigen, die dann vielleicht weiterhin für Fragen der Bevölkerungs-
geschichte nutzbar gemacht werden können. 

I 

DIE ΙΔΙΑ NACH IHREM VORKOMMEN IN DEN PAPYRI 

Zwei kurze Bemerkungen seien mir vor dem Eintritt in die Unter-
suchung gestattet: 

Der Begriff der ίδια selbst bringt es mit sich, dass er unter zwei 
verschiedenen Gesichtswinkeln betrachtet und angewandt werden 
kann: dem staatlichen und dem privaten. Das bedeutet eine Schwie-
rigkeit für unsere Untersuchungen. Denn wir wollen keinen von 
beiden ausschalten, müssen uns aber dabei immer vor Augen hal-
ten, dass vom privaten Aspekt her der Begriff weiter gefasst ist, so 
dass er etwa dem deutschen Ausdruck „Heimat" entspricht1. Damit 
wird seine Verwendung die von uns gewünschte Präzisierung häu-
f ig eher erschweren als erleichtern. Eine möglichst scharfe Defini-
tion ist aber Aufgabe unserer Untersuchung, nicht die Feststellung, 
ob ein ursprünglich weiterer Begriff durch die amtliche Terminolo-
gie eingeengt wurde oder umgekehrt. So bleibt uns nur der Weg, 
dem staatlichen Gesichtswinkel, wie er sich vor allem in der Amts-
sprache zeigt, immer den Vorrang vor dem privaten zu geben, und 
dieses Prinzip sowohl in der Reihenfolge der Betrachtung als auch 
in Zweifelsfällen zu wahren. 

Und nun ein Zweites: H. B e n g t s o n hat kürzlich in einem 
Vortrag über die Eingeborenenpolitik in den hellenistischen Ost-
staaten2 mit Recht die methodische Forderung an die hellenisti-
sche Forschung gestellt, eine primär historische Betrachtungsweise 
anzuwenden und dementsprechend in den einzelnen Untersuchun-

39 Vgl. Archiv IX (1930) 37. 
1 Vgl. oben S. 216. 
2 Gehalten am 14. 9. 1951 auf dem 21. Deutschen Historikertag in Marburg 

(Lahn); vgl. Die Welt als Geschichte XI (1951) 135 ff . , hier S. 142. 
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gen zeitlich und örtlich zu differenzieren. Dieser Forderung soll 
trotz des geringen hierfür vorhandenen Materials auch in der vor-
liegenden Untersuchung weitgehend entsprochen werden, und ich 
denke, dass sich dieser Grundsatz auch für unsere Frage als nutz-
bringend erweisen wird. 

1. Die p t o l e m ä i s c h e Ze i t 

Wenn wir die Zeugnisse einmal zusammenstellen, in denen 
expressis verbis von ή ιδία die Rede ist3, so muss es uns bei dem Aus-
mass, in dem dieser Begriff in der Forschung auch für die ptole-
mäische Zeit schon verwandt worden ist, zunächst verwundern, 
wie selten der Ausdruck in dieser Zeit tatsächlich in den Urkunden 
vorhanden ist. 

Nur einmal begegnet er uns im III. Jahrhundert v. Chr. in den 
Zenon-Papyri4; und hier bleibt er dazu noch für unser Thema ohne 
Bedeutung. Denn es sind keine Einwohner Ägyptens, sondern 
kleinasiatische Griechen, die sich vorübergehend in Ägypten auf-
halten und in einem Schreiben an ihren Landsmann Zenon ihre 
Vaterstadt als ihre ιδία bezeichnen. Dabei liegen ganz andere Ver-
hältnisse vor als im allgemeinen in Ägypten. Für den Griechen gibt 
es einen ganz bestimmten Ort, den er als seine ιδία πόλις oder seine 
ιδία πατρίς bezeichnen kann, nämlich seinen Civitätsort5. Eine glei-
che Situation besteht in Ägypten lediglich für die Bürger der Grie-
chenstädte Alexandria, Ptolemais, Naukratis und später Antinoo-
polis, während für die ganzen übrigen Bewohner der χώρα kein 
Bürgerrechtsverhältnis besteht, durch das sich unsere ganze Frage 
ja erübrigen würde. Wir können dementsprechend auch in Ägyp-
ten von solchen Urkunden absehen, in denen Bürger von Griechen-
städten Bezug nehmen auf ihren Civitätsort6. 

3 Prof. E. Kiess l ing war so freundlich, meine Sammlung an Hand sei-
nes umfangreichen Materials zu überprüfen. Dafür möchte ich ihm auch an dieser 
Stelle nochmals meinen herzlichen Dank sagen. 

4 P. Col. Zen. 11 (257 a.), Z. 9. 
5 Vgl. oben S. 216 und dazu Anm. 27. Von Bedeutung scheint mir dieses Zeug-

nis über die ιδία, insofern hierdurch die Vermutung nahegelegt wird, dass auch 
im ausserägyptischen Bereich dieser terminus von den Griechen bereits gebraucht 
wurde, obwohl er uns in der Literatur nicht überliefert ist. 

6 Auch ähnlich gelagerte Fälle spielen keine Rolle, wie ζ. B. die Tatsache, 
dass die alexandrinischen Juden Alexandria als ihre ιδία πατρίς ansahen, selbst 
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Unter diesem Gesichtspunkt gibt es also während des ganzen III . 
sowie der ersten 80 Jahre des II . Jahrhunderts v. Chr. kein Zeugnis 
über die ιδία im ägyptischen Bereich, während in den letzten 20 Jah-
ren des II . Jahrhunderts v. Chr. der Ausdruck gleich zu wiederhol-
ten Malen in unseren Quellen erscheint. Ein argumentum e silentio 
ist natürlich immer nur beschränkt beweiskräftig, und so ist auch 
aus dieser Quellenlage allein der Schluss noch nicht erlaubt, dass 
wir erst am Ende des II . Jahrhunderts v. Chr. mit der Einrichtung 
der ίδια im ptolemäischen Ägypten rechnen können. Es kommt je-
doch hinzu, dass die Urkunden, in denen am Ende des II . Jahrhun-
derts v. Chr. expressis verbis von ιδία gesprochen wird7, offenbar 
in unmittelbarem Zusammenhang mit dem grossen Gnadenerlass 
Euergetes' II . vom Jahre 118 v. Chr. stehen8, und dass damit der 
Begriff der ιδία für uns erstmalig in diesem amtlichen Erlass greif-
bar wird9. 

Es scheint mir doch notwendig, auf diese Tatsache hinzuweisen, 
und auch, die Möglichkeit zu untersuchen, ob dieser Erlass erst die 
Einrichtung der ίδια begründet. Der betr. Passus des Erlasses hat 

wenn sie dort kein Bürgerrecht besassen. Vgl. dazu BGU 1140 = W i l c k e n , 
Chr. 58, Z. 7 f.; aber auch Philo, in Flacc. 46. Andererseits zeigt sich das Prinzip 
der ιδία natürlich schon etwa in P. Rev. Laws = W i l c k e n , Chřest. 299 = SB/Bh 
1, col. 44, Z. 8 ff., sowie in der Aufenthaltsbeschränkung für Ägypter in 
Alexandria bei Aristeas, ad Philocr. §§ 109 ff. 

' P. Tor. 8 = UPZ II 196 (116a), Z. 25 ff., (als Beleg für die ίδια bereits von 
P. Meyer, Heerwesen a.a.O., angeführt). P. Teb. III 707, Z. 7 f . Vielleicht auch 
die Wendung έπορευ ( ) εις τάς ιδίας in Ο. Tait Bodl. 278. J. G. Ta i t will in 
dieser Urkunde, die er in II oder Ia datiert, — m. E. nicht zu Unrecht — ein 
„copy of edict (?)" erkennen. 

8 P. Teb. I 5, hier Z. 6 f. Zum Zusammenhang zwischen dieser Urkunde 
und UPZ II 196 vgl. U. Wi l cken in UPZ, S. 210. Bei Teb. III 707 haben bereits 
die Hrsgg. darauf hingewiesen, dass der Grund zum Verlassen der ιδία, die pro-
zessrechtliche Behandlung der königlichen Bauern παρά τά περί έαυτών προσ-
/[τ]εταγμένα (Ζ. 9 f.) den sachlichen Zusammenhang mit den Verfügungen Euer-
getes' II. erweist. In sachlichem Zusammenhang steht auch P. Amh. II 50, Z. 5. 

9 Der Vertrag in UPZ II 196, in dem von der Rückkehr in die ιδία gehandelt 
wird, ist zwar älter als P. Teb. I 5. Trotzdem ist damit die Priorität des Begriffes 
ιδία in ihm gegenüber dem königlichen Erlass nicht gesichert. Denn der Vertrag 
wird in der Klageschrift nicht wörtlich zitiert, sondern nur inhaltlich wiederge-
geben, so dass der Gebrauch des Begriffes Ιδία — falls dieser inzwischen als ter-
minus technicus von höchster Stelle neu geprägt wurde — wahrscheinlich wird, 
wenn er auch im Vertrag selbst noch nicht vorhanden war. Zum zeitlichen 
Verhältnis zwischen P. Teb. I 5 und UPZ II 196 vgl. W. Otto — H. B e n g t s o n 
Abh. München 17 (1938) 110. 
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folgenden Wortlaut: προστετά[χα]σι δέ και τους άνακεχωρηκότας δ[ιά 
το ένέχεσθαι]/ [λ]ήαις και έτέρα(ι)ς αΐτίαις καταπορευομένους εις [τάς 
ιδίας έρ]-/[γ]άσεσθαι π[ρ]ός αίς και πρότερον ήσαν έργασία[ις και εξειν 
αύτούς]/ [τα] ϊ π ύπάρ[χοντα] απρατα από των διατα[γμάτων τούτων]10. 

Schon die Herausgeber haben zum Vergleich eine entsprechende 
Stelle aus dem Gnadenerlass des Epipbanes im Monumentum Ro-
settanum herangezogen11, in der die Regierung befiehlt τούς κατα-
πορευομένους εκ τε των μαχίμων καΐ των άλλων των αλλότρια / φρο-
νησάντων έν τοις κατά τήν ταραχήν καιροίς κατελθόντας μένε iv επί των 
ιδίων κτήσεων. 

Die Parallelität beider Stellen ist durchaus deutlich; und trotz-
dem scheint mir zwischen beiden ein Unterschied zu bestehen, der 
bisher noch nicht erkannt worden ist12. Beide Verfügungen sind 
von dem gleichen Wunsch diktiert, nämlich die durch die Wirren 
bedingte Fluktuation der Bevölkerung zu beenden und durch Wie-
deraufnahme der gewohnten Tätigkeiten eine Stabilisierung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse zu erreichen12". Soweit stimmen sie 
überein. 

Die Mittel zur Realisierung dieses Wunsches sind für beide 
Herrscher aber offenbar verschieden. Das wird deutlich, wenn wir 
uns vergegenwärtigen, dass der Befehl jeweils in der Konstruktion 
des а. c. i. wiedergegeben wird, zu dem in den Partizipien nur die 
Voraussetzungen angezeigt werden. 

So trifft Epiphanes lediglich eine Verfügung über die Besitz-
verhältnisse derer, die zu ihrem Eigentum zurückkehren. Und wir 

10 P. Teb. I 5, Z. 6—9. 
11 OGIS 90, hier Z. 19 f. Die Voraussetzungen beider Erlasse sind durchaus 

parallel. Auch der königlichen Verfügung vom Jahre 196 v. Chr. war eine Zeit 
der Wirren (έν τοις κατά τήν ταραχήν καιροϊς. Ζ. 20) vorausgegangen, die kurz nach 
der Schlacht von Raphia begonnen hatte, und in deren Verlauf ägyptische Söld-
ner und andere Bevölkerungsteile ihre gewohnte Tätigkeit und ihren normalen 
Aufenthaltsort verlassen hatten: Vgl. dazu M. R o s t o v t z e f f , Social and Econom. 
Hist., II 708 ff. 

12 Vgl. die Übersetzung der Hrsgg. von P. Teb. 5 und danach U. W i l c k e n 
in UPZ II, S. 210 mit seiner Kennzeichnung dieser Stelle als „Verordnung über 
die Rückkehr der Flüchtlinge". Vgl. aber auch F. Pre is igke , Archiv V (1913) 
304. 

i2a Vgl. i n OGIS 90, Z. 11, das nach der demotischen und hieroglyphischen 
Version „um in Ägypten (wieder) Ruhe zu schaffen" übersetzt werden muss 
(W. Sp iege lberg , Der demotische Text der Priesterdekrete von Kanopus und 
Memphis.... [1922] 78). 
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•werden in der Annahme nicht zu weit gehen, dass er diese Verfü-
gung als Lockmittel zur Rückkehr der Flüchtigen benutzt. 

Euergetes II. ordnet zwar auch nicht die Rückkehr, aber doch 
die Wiederaufnahme der gewohnten Tätigkeit an und fügt zu dieser 
Verfügung — sicher ebenfalls zur Erhöhung ihrer Wirkung13 — erst 
eine weitere über den Besitzstand, wobei diese letztere ungünstiger 
ist als im Anfang des Jahrhunderts, da nun lediglich der Besitz, den 
der Staat noch nicht verkauft hat14, den Eigentümern verbleiben soll15. 

Diese Unterschiede können nicht zufälliger Natur sein, denn 
sicher werden von den Ptolemäern zur Behebung eines Ubelstandes, 
der sie an ihrer empfindlichsten Stelle, ihrem Staatssäckel traf, 
alle nur irgendwie gangbaren Wege beschritten. So können wir aus 
der Gegenüberstellung dieser beiden Verfügungen folgern, dass 
zur Zeit des Epiphanes offenbar volle Bewegungsfreiheit für die 
Bevölkerung bestand16 und daher die Regierung nur versuchen 
konnte, durch Gewährung von Vergünstigungen normale Verhält-
nisse zu erreichen, dass andererseits Euergetes II. eine gesetzliche 
Handhabe besass, — zwar nicht die Rückkehr selbst, aber doch — 
die Wiederaufnahme des alten Arbeitsverhältnisses anzuordnen. 

Zwischen beiden Verfügungen liegt also notwendigerweise eine 
gesetzliche Änderung, durch die die allgemeine Freizügigkeit be-
schränkt und — so können wir weiter folgern — wahrscheinlich 
auch der Begriff der Εδία geprägt wurde17. Da aber der Tatbestand 

13 Wir werden unten (S. 228) sehen, dass auch in der römischen Zeit die rein 
administrative Regelung der Flüchtlingsfrage der Misere nicht Einhalt gebieten 
konnte und deshalb häufig mit einem Amnestieerlass verbunden wurde. Zu den 
φιλάνθρωπα in dieser Zeit der Agonie des Ptolemäerreiches vgl. auch SEG I X 5 
(die genaue Zeit ist allerdings nicht festzulegen; vgl. P. R o u s s e l , Rev.Et.Anc. 
XLI [1939] 5 ff.) 

14 Zu άπρατος vgl. zuletzt H. Z i l l iacus in seinem Kommentar zu P. Berl. 
Zill. 3 Z. 4; Der Ausdruck ετι ... άπρατα weist m. Ε. deutlich darauf hin, dass 
dieser Besitz erst kurze Zeit verlassen war. H. Bengtson , Museum Helveticum 
X (1953) 172, scheint hierin „Privilegien" zu sehen. 

15 Vgl. dazu F. Pre is igke , Archiv V (1913) 304. 
16 Zur gleichen Feststellung gelangt R . Taubensch lag , The Law of Greco-

Roman Egypt2 601, wo er Anm. 26 auf die vorliegende Arbeit hinweist. 
17 Hier bestätigt sich, was M. R o s t o v t z e f f , Kolonát 83, über die „Lehre 

von der ιδία' ' in der ptolemäischen Zeit festgestellt hat. Die Verfugung zur Wie-
peraufnahme der alten Tätigkeit gilt zunächst einmal für alle Untertanen des 
Königs. Das zeigt die angehängte Verfügung über den Besitzstand. Scharfe Kon-
sequenzen hieraus ergaben sich aber vor allem für die, die der Staatsgewalt un-
mittelbar unterstanden, οί ταΐς προσόδοις έπιπεπληγμένοι. 
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der Änderung in einem solchen Erlass unbedingt genannt sein muss, 
kann diese schwerlich mit P. Teb. 5 zusammenfallen, in dem ιδία 
ganz selbstverständlich gebraucht wird. 

Was ergibt aber nun eine Interpretation dieses letzten Erlasses 
für den Charakter der ιδία? In welchem Sinn wird dieser Ausdruck 
hier verwandt? Wir müssen dabei noch einmal darauf zurückkom-
men18, dass mit dem Partizipium lediglich die Voraussetzung für 
den folgenden Befehl angegeben wird. Die Flüchtigen müssen also 
in ihre ίδια zurückkehren, um dem Befehl zur Wiederaufnahme der 
Arbeit an ihren alten Arbeitsplätzen nachkommen zu können. Dar-
aus ist m. E. zunächst nur zu entnehmen, dass die ίδίαι den Orten 
entsprachen, an denen sich die jeweiligen Arbeitsplätze befanden. 

Ich will dabei keinesfalls bestreiten, dass in der Mehrzahl der 
Fälle Wohn- und Arbeitsort identisch gewesen sein werden. Wir 
haben ja aber bereits gesehen19, dass die ιδία nicht notwendig mit 
dem Inkolatsort übereinstimmt, ja, dass die Anwendung der „Lehre 
von der ιδία" überhaupt erst bei der Konkurrenz dieser beiden Orte 
wirksam wird. Deshalb müssen wir grössten Wert auf die Feststel-
lung legen, dass in unserem Text nichts über eine Bindung an den 
Heimat- bzw. Wohnort ausgesagt wird, wohl aber über eine solche 
an den Arbeitsplatz und damit auch an den Ort, an dem sich diešer 
Arbeitsplatz befand. Diesem Ort allein kann daher bei einer ge-
nauen Interpretation von P. Teb. 5 die ιδία entsprechen. 

Schon wenige Monate nach Herausgabe des Gnadenerlasses be-
gegnet uns der ιδία-Begriff wieder in einer amtlichen Verlaut-
barung, die dadurch veranlasst wurde, dass πλέονες των βασιλικών 
γεωργ[ών προσηγγελμέ]νοι είσίν έκ της / [ί]δίας έκκεχωρηκέναι20. Hier 
handelt es sich nun um eine der Personengruppen, die mit dem 
Staat besonders eng verflochten sind, und auf die der Staat deshalb 
seine „Lehre von der ιδία" auch primär anwenden kann. Wenn da-
her in diesem Text als Folge der Bauernflucht besonders die Ver-
nachlässigung der Bewässerung und des Ackerbaues hervorgeho-
ben wird21, so wird darin doch deutlich, dass — wie verständlich — 
das Interesse der Regierung nicht so sehr am dauerhaften Wohn-

18 Vgl. oben S. 221. 
19 Vgl. oben S. 214. 
20 P. Teb. III 707, Z. 7 f. 
21 a.a.O. Z. 10 f.: δια τήν αΐτίαν ταύτην [...] .. at τοϋ ποτισμοϋ καί των λοι-/πών 

έργων. 
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sitz, sondern an der stetigen Erfüllung der Arbeitspflicht und da-
mit an der Anwesenheit der Bevölkerung am Orte dieser Pflicht 
bestehen musste. 

Anders dagegen verhält es sich in einem Vertrag, der in der be-
kannten Klageschrift des Petenephotes vom Jahre 116 v. Chr. an-
geführt wird22. Dort heisst es, dass zwischen dem Kläger und dem 
Beklagten Amenothes am 1. 7. 119 v. Chr. vereinbart worden sei, 
dass keiner der Beiden, die als Paraschisten tätig waren, μηδέ μήν 
ομοίως θεραπεύσειν μηδέ λογεύ-/σει.ν τ[ο]ύς κατοικουντας έν ταΙς άλλή-
λω[ν] κώμαις άπό τοϋ μ (έτους) / μέ[χ]ρι του εις τάς ιδίας αύτών μετοι-
κισθ^ναι (Ζ. 25 ff.). Hier wird die Bedeutung der ιδία vom privaten 
Aspekt her sichtbar. Den Paraschisten kommt es natürlich nur auf 
den Wohnbereich23 ihrer Kunden an. Diese waren im Verlauf poli-
tischer Wirren von ihren angestammten Plätzen geflohen24 und 
hatten damit — vom staatlichen Gesichtswinkel aus — natürlich 
auch die ihnen zugewiesenen Arbeitsplätze verlassen. Verfügte nun 
der Staat die Rückkehr dieser politischen Flüchtlinge an den Ort 
ihres Arbeitsplatzes, so zeichnete sich diese Rückkehr im privaten 
Bereich ebenso als Wohnungswechsel ab. Wir sehen also, dass durch 
diesen Text die Definition der ιδία als Ort, an dem sich der Arbeits-
platz befindet, nicht angegriffen wird, wenn sie auch keine Bestä-
tigung erfährt. 

Ebenso vom privaten Aspekt her wird der Begriff der ιδία dann 
noch in zwei Urkunden aus der spätptolemäischen Zeit gesehen25, 
ohne dass wir allerdings aus der gleichen Zeit eine Überlieferung in 
amtlichen Urkunden besitzen. Das ist bedauerlich, da hier schon 
ähnlich wie später in römischer Zeit26 in Eingaben an die Behörde 
ιδία in sehr allgemeiner und weiter Bedeutungeiner Heimat — etwa 
als einem angestammten Platz — verwandt wird. Denn so müssen 
wir es doch verstehen, wenn Bauern, die durch Räuberbanden ge-
wungen wurden, ihre Anwesen zu verlassen, um Bestrafung der 

22 P. Tor. 8 = UPZ II 196. 
23 So übersetzt auch U. Wi l cken εις τάς ιδίας mit „in ihre Heimats-

dörfer" — eine Übersetzung, die an dieser Stelle durch den vorangehenden Ge-
brauch von κώμα ι direkt gefordert wird. 

24 Vgl. dazu den Kommentar von U. Wilcken, UPZ, S. 210. Ebenso 
W. Otto — H. Bengtson, Abh. München 17 (1938) 69 f.. 

25 BGU VIII 1849 (48/6 a) (zum Text vgl. U. Wilcken, Archiv XI [1935] 
123 f.); BGU VIII 1858 (Ia). 

26 Vgl. unten S. 238. 
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Schuldigen bitten, damit sie εις την ιδίαν zurückkehren können27, 
und so, wenn wir in einer Eingabe lesen, dass ein Priester, der von 
Poënamis nach Tilothis versetzt worden ist, seinen Grundbesitz 
έν тд ΐδίαι als Sicherheit gegeben hat28. Könnte dabei im ersten Falle 
auch die Beziehung zum Land und damit zum Arbeitsplatz dieser 
Bauern eine Rolle spielen, so ist eine solche Beziehung im zweiten 
keinesfalls zu finden. Man müsste hei unbefangenem Lesen hier 
vielmehr an die Bedeutung „ursprünglicher Sitz" — also Geburts-
ort oder Sitz der Vorfahren — denken. 

Es könnte hier wohl auch der Einwand erhoben werden, dass 
der Begriff der Εδία im I. Jahrhundert v. Chr. vielleicht eine 
Wandlung erlebt hat, und dass die ιδία als Ort der Ortsansässigkeit 
nun in BGU ΛΊΙΙ 1843 (50/49 v. Chr.) direkt bestätigt wird. Die 
Möglichkeit einer Wandlung kann bei dem geringen Quellenmate-
rial natürlich nicht ausgeschlossen werden, jedoch scheint mir 
BGU 1843 hierfür keinen Beweis zu liefern. Und das nicht nur des-
halb, weil die Gleichsetzung von αί εαυτών κώμαι (BGU 1843, Ζ. 9) 
mit der ιδία willkürlich und unbewiesen ist29, sondern vor allem, 
weil nach unserem Text die ξένοι zur steuerlichen Leistung gerade 
in dem Ort herangezogen werden sollen, an dem sich ihr Arbeits-
platz befindet30. Die Eirgabe ist ja dadurch bedingt, dass die Arbei-
ter, die nicht in Tinteris ansässig, aber dort zur Abgabe von Steuern 
verpflichtet waren, das Dorf wegen einer άβροχία verliessen. Auch 
die Tatsache, dass sie nun an ihrem Wohnsitz die fälligen Steuern 
bezahlen wollen, ändert nichts daran, dass sie mit ihrem Arbeitsort 
den Platz, an dem sie vor anderen Orten leistungspflichtig waren, 
und damit ihre ιδία31 verlassen haben32. 

27 BGU VIII 1858, Z. 19 f. 
28 BGU VIII 1849, Z. 9 f. 
29 Die bisherige Untersuchung gab uns dafür keine Stütze, und der parallele Aus-

druck in ev. Luc. II 3 kann doch nicht als Beweis dienen, da er einmal aus Palästina 
stammt, zum anderen ja aber gerade nicht den Ort der Ortsansässigkeit bezeichnet. 

30 Die Deutung der Hrsgg., „dass diese Einbeziehung zu Unrecht erfolgt 
ist", bleibt m. E. doch recht vage. Z. 11 f. kann wohl auch κεχειραγωγη-/κότες, 
oder besser κεχειραγωγη-/κότας gelesen werden und damit ergibt sich ohne die 
Notwendigkeit einer Ergänzung die Übersetzung: „wie sie es auch bei der Umla-
ge zu Königs Geburtstag gehandhabt haben". 

31 Vgl. unsere Definition der ίδία oben S. 214. 
32 Dafür spricht auch der Gebrauch des Verbums άναχωρεΐν und dazu unten 

S. 255. Auch U. W i l c k e n , Archiv X I (1935) 123, scheint der Annahme, dass 
die ξένοι Tinteris unrechtmässig verlassen haben. 

15 
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Ergebnis : Alle Urkunden schienen wie selbtsverständlich als 
Ergänzung zu ή ιδία nahezulegen: ή ιδία κώμη33. In den amtlichen 
Verlautbarungen wird die ιδία als ,,der Ort, an dem sich der zuge-
wiesene Arbeitsplatz befindet", ausgewiesen. Die Bindung an die-
sen Ort, die wohl im Laufe des II. Jahrhunderts v. Chr. durch den 
Staat eingeführt wird, ist damit die „Lehre von der ιδία", die im 
Prinzip für die gesamte ägyptische Bevölkerung, in ihren Konse-
quenzen aber vor allem für οί ταΐς προσόδοις έπιπεπληγμένοι gilt. 

2. Die r ömische Ze i t 

Während uns in der ptolcmäischen Zeit nur eine geringe Anzahl 
von Urkunden zur Verfügung stand, in denen expressis verbis eine 
Aussage über die ιδία gemacht wurde, fliessen die Quellen hierfür 
aus der römischen Zeit weit reicher. 

Die Gliederung dieser Urkunden ist ähnlich wie für die ptole-
mäische Zeit. Der ιδία-Begriff erscheint namentlich in zwei Urkun-
dengruppen:34 

a) vom staatlichen Gesichtswinkel aus 
in Präfektenerlassen, durch die die Bevölkerung aufgefordert wird, 
in der ιδία zu verbleiben35 bzw. dorthin zurückzukehren36; 

b) vom privaten Gesichtswinkel aus 
in Petitionen, in denen das Verlassen der ιδία angedroht37 oder die 
Furcht vor dem Verlassen ausgesprochen wird38. 

33 Vgl. zur Ausnahme von ή ιδία πόλίς in P. Col. Zen. 11 oben S. 219. 
31 Vgl. M. H o m b e r t — С. P réaux , Chron. Eg. 36 (1943) 298; jetzt Re-

cherches, 68 f. 
35 P. Oslo III 79 (134/5 p.); BGU I 15 col. I (194 p.), ebenso wohl auch BGU 

I 288 (144/7 p.), wenn auch hier der Inhalt nicht klar zu erkennen ist. 
36 BGU II 372 = W i l c k e n , Chr. 19 (154 p.); P. Fay. 24 (158 p.); P. Catt. 

II = SB I 4284 (207 p.) ; P. Gen. 16 = Wi l cken , Chr. 354 (207 p.); P. Flor. 
I 6 (210 p.); BGU I 159 = W i l c k e n , Chr. 408 (216 p.). 

37 Ausgesprochen als Drohung wohl nur in P. Oxy. III 487 = Mitteis , 
Chr. 322 (156 p.), während aber auch in den Fällen, in denen die Furcht zum Aus-
druck gebracht wird, häufig zugleich eine Drohung wenigstens beabsichtigt wird. 

38 P. Oslo II 22 = JE A 40(1954) 33 (127 p.); P. Mich. III 174 (144/7 p.); 
P. Teb. II 439 (151 p.); P. Fouad 26 (157/9 p.); P. Oxy. VIII 1117 (ca. 178 p.); 
P. Teb. II 327 = "Wilcken, Chr. 394 (180 p. Chr.); P . Lond. I l l 924 (S. 
134 f.) = Wilcken, Chr. 355 (187/8 p.); P. Flor. I 91 (II p.); P. Oxy. I l l 488 
(II/III p.) vgl. dazu BL I S. 323; P. Catt. II = SB I 4284 (207 p.); P. Gen. 
16 = Wi l cken , Chr. 354 (207 p.); PSI VII 767 (331 p.); P. Thead. 20 (IV p.); 
P. Fay 136 (IV p.) — und ohne ausdrückliche Kennzeichnung des zu verlassen-
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Wir wenden uns wieder zunächst den amtlichen Erlassen zu, 
die in der römischen Zeit eine Parallele zu den königlichen Verord-
nungen bieten, die wir oben betrachtet haben39. Zwei Feststellun-
gen können wir dabei machen, die wir hier vorausschicken wollen: 
Einmal haben wir — ähnlich wie in ptolemäischer Zeit — in diesen 
Erlassen nicht den ganzen Zeitraum der römischen Herrschaft in 
Ägypten vor uns, sondern sie geben uns nur Auskunft über ein 
knappes Jahrhundert, von 134—216 n. Chr.40. Zum anderen aber 
ist — im Gegensatz zur ptolemäischen Zeit — Voraussetzung für 
diese Erlasse nicht allein eine durch innere Wirren verursachte 
Fluktuation der Bevölkerung, sondern auch in normalen Zeiten 
fand eine unerwünschte Wanderung statt, als deren wesentlichen 
Grund die Präfekten selbst den Druck der Liturgien angaben41. 

Die wesentlichen Merkmale wollen wir an dem umfangreichsten 
dieser Edikte, dem des Sempronius Liberalis vom Jahre 154 n. Chr.42 

zu erkennen versuchen. Es bietet sich schon deshalb an, weil für 
Sempronius Liberalis ganz ähnliche Verhältnisse gegeben waren 
wie für die ptolemäischen Könige. Die jüngst vergangene schwie-
rige Lage43, verbunden mit dem Druck der Liturgien44, haben es 
verursacht, dass die betroffene Bevölkerung έν αλλοδαπή ετι καΐ 
νυν διατρεί-/βειν (col. I Ζ. 7 f.). Diesen Zustand will der Präfekt 
mit seinem Befehl προτρέ[πομαι] ouv πάντας έπαν[ελθ]εΐν επί τά ÏSta 

den Ortes als ιδία: P. Oxy VI 899 = W i l ü k e n , Chr. 361 (200 p.), P. Flor. I 
36 = Mit te is , Chr. 64 (312 p.); P. Thead. 17 (332 p.); P. Oxy. I 135 = Wi l -
cken, Chr. 384 = Meyer , Jur. Pap. 51 (579 p.). 

39 Vgl. oben S. 221 f. und zu diesen Erlassen zuletzt zusammenfassend 
V . Martin, Recensement périodique et réintégration du domicile légal, (Atti del 
IV Congresso internazionale di Papirologia [1936] 225 ff.). 

40 Erstes Zeugnis: P. Oslo III 79 (134/5 p.). Letztes Zeugnis: BGU I 159 = 
Wi l cken , Chr. 408 (216 p.). 

41 Vgl. P. Oslo III 79, Z. 7 nach der ansprechenden Ergänzung der Hrsgg., 
vor allem aber BGU II 372, Z. 5 f.i λιτουρ-/ [γεία]ς τινάς έ[κφυγόντας]. Ähnlich ist 
ferner P . Giss. 40 Col. II = W i l c k e n , Chr. 22, Z. 23 f. zu fassen. Die Verbin-
dung dieser Rückkehr-Edikte mit der Ankündigung des Zensus, wie sie zunächst 
von M. R o s t o v t z e f f , Kolonát 209 ff. aufgestellt und dann auch modifiziert 
von U. W i l c k e n , Chr. 202 (Einl.) übernommen worden ist, wurde jetzt gültig 
behandelt von V. Martin, Atti IV , 225 ff. ; vgl. auch M. H o m b e r t — C. Pré-
aux, Recherches, 53 ff. 

42 BGU II 372 = W i l c k e n , Chr. 19. 
43 Col. I Z. 3 f.: δια τήν γενομένην δυσ-/χέρειαν. 
44 Vgl. oben Anm. 41. 

15х 
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beenden, damit sie [καΐ] μή ανέστιους καί άο[ί]-/κ[ου]ς έπΐ ξένης 
άλάσθαΗ45. 

Wir haben hier also eine treffende Parallele zu P. Teb. 5 vor 
uns. Beim Abschluss innerer Unruhen ergeht eine allgemeine Amne-
stie, deren Sinn natürlich auch hier neben dem Wunsch, durch 
Sesshaftigkeit der Bevölkerung die Unruheherde zu beseitigen, die 
Stabilisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse und damit die 
Normalisierung der staatlichen Einkünfte ist46. Haben wir aber 
bei P. Teb. 5 gesehen, dass dort die Rückbeorderung an die Arbeits-
plätze im Vordergrund stand, ja, einziger Inhalt der gesetzlichen 
Massnahme war, so wird uns im Edikt des Sempronius Liberalis 
durch die wiederholte Kennzeichnung des derzeitigen unerwünsch-
ten Zustandes47 deutlich, dass ιδία hier als Aufenthalts- bzw. Wohn-
ort verstanden wird. 

Aber nicht nur dieses Verständnis der ίδία bedeutet ein Novum 
gegenüber der ptolemäischen Zeit, sondern wir sehen darüber hin-
aus, dass der Präfekt die Rückkehr in die ιδία befehlen kann. Und 
dieser Eindruck wird noch verstärkt durch den Schlusspassus des 
Ediktes, in dem für die Rückkehr eine dreimonatige Frist angesetzt 
und verordnet wird, dass alle Ortsflüchtigen, die nach dieser Frist 
noch ausserhalb ihrer ιδία aufgegriffen werden, nicht nur als ver-
dächtig, sondern als überführte Straffällige vor das Gericht des 
Präfekten geführt werden sollen48. 

Daraus aber folgt, dass — wenigstens in der Regel — der Aufent-
halt in der ιδία durch den Gesetzgeber befohlen, und weiterhin, dass 
dieser Wohnsitz selbst, dessen unbegründetes Verlassen49 als straf-
fällige Handlung betrachtet wird, staatlicherseits festgelegt war. 

45 Col. I Ζ. 9 f. Der Zusammenhang mit den anderen Edikten macht deut-
lich, dass hier τά ίδια in der gleichen Bedeutung wie sonst ή ιδία gebraucht ist. 

16 Vor allem die Getreideversorgung Roms wird ja jeweils ernstlich gefähr-
det, wenn das Ablieferungssoll durch die Landbevölkerung nicht erfüllt wird. 
Vgl. hierzu etwa U. W i l c k e n , Grundzüge S. 186. 

47 έν άλλοδαπΐ) διατρείβειν (Ζ. 7 f.) άνεστίους καί άοίκους έπί ξένης άλάσθαι 
(Ζ. 13 f.). 

48 a.a.O. col. II, Ζ. 16/23. Dem entspricht auch die sicher richtige Ergän-
zung in P. Oslo III 79 (134/5 p.) Z. 8: Δ ώ κελεύω] tri) άναφεύγειν μηδέ καταλι[πεΐν 
τήν ιδίαν, und jetzt ebenso Bestrafung derer, die nicht innerhalb der лог-
geschriebenen Frist zurückkehren, in W i l c k e n , Chr. 202, Z. 38 — 41, nach 
der einleuchtenden Ergänzung von W. Schub art, Aegyptus X X X I (1951) 153. 

49 a.a.O. Col. II, Z. 20: πλανώμενος. 
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Die ίδια ist also der durch den Staat festgelegte Wohnsitz des ägyp-
tischen Einwohners, sein domicile légal50. 

Diese Deduktion wird uns nun in den weiteren, gleichartigen 
Edikten der Präfekten immer wieder bestätigt51, und wir wollen 
deshalb aus ihnen nur noch besondere Merkmale herausstellen. 

So wird in einem Schreiben, in dem der άρχέφοδος des Fleckens 
έποίκιον Δάμα im Fayûm seinem Strategen eidlich versichert, dass 
er eine Abschrift des Ediktes des Sempronius Liberalis zum Aus-
hang gebracht habe52, besonders deutlich, dass die Rückkehr wirklich 
für al le angeordnet war, die sich nicht in ihrer ιδία aufhielten. Denn 
der Beamte kennzeichnet den Gegenstand des Ediktes als: περί των 
έπιξένων κατα- / μενόντων έν τω έποικίω / ώστε αυτούς εις τήν ιδίαν 
άνέρ-/χεσθαι (Ζ. 13 ff.). Es mussten also nicht nur die in ihre ιδία zu-
rückkehren, die sich durch einen unbekannten Unterschlupf dem 
Zugriff der Staatsgewalt entzogen hatten53, sondern auch solche, 
die als έπίξενοι nun in anderen Orten wohnten54. 

50 V. Martin, Papyri und Altertumswissenschaft (Münch. Beitr., H. 19, 
[1934] 144). 

51 Wie У. Martin, Atti I V 241 f., 245 ff. , nachweisen konnte, gehören ein 
Edikt des Subatianus Aquila (erwähnt in einer Eingabe, P. Flor. I 6 [210 p.]) 
und das bekannte Edikt des Caracalla (P. Giss. 40, col. II, Z. 16 ff. = W i l c k e n , 
Chr. 22 [215 p.]) nicht in die gleiche Reihe. Die in diesen Edikten vorkommenden 
Verbindungen mit ίδιος tragen dementsprechend auch andere Merkmale: P. Flor. 
I 6, Z. 12: εις τούς Ιδίους νομούς, vgl. auch P. Flor. III 375, Ζ. 44. Im Edikt des 
Caracalla werden die betreffenden Personen gekennzeichnet als οϊτινες φεύγουσι 
τάς χώρας τάς Ιδίας, ίνα μή / Ζρ[γον] αγροικον ποιώσι (Ζ. 23 f.). Hier ist also nur 
im Bezug auf die Landbevölkerung von „ihren eigenen Feldern" die Rede — 
eine Ausdrucksweise, der eine staatsrechtliche Bedeutung kaum beigemessen 
werden kann, (die Ergänzung ερ[γον] scheint mir unausweichlich, und ich kann 
die Bedenken P. Meyers in seinem Kommentar auch nicht für stichhaltig anse-
hen. Vgl. auch F. Preis igke , Wb., s.v. Ζργον). — Anders der Erlass Caracallas, 
der uns im P. Giss. an zweiter Stelle überliefert ist. Hier nimmt der Kaiser Be-
zug auf den allgemeinen Amnestieerlass von 212 p., in dem er angeordnet hat, 
ύποστρεφέτωσαν πάντες / εις τάς πατρίδας τάς Ιδίας (col, II Ζ. 8 f.). Wir sehen also, 
dass hier die Rückkehr in die Ιδία πατρίς, also doch offenbar für das ganze 
Reichsgebiet, befohlen worden ist. Deshalb können wir auch diesen Text für unsere 
Untersuchungen unberücksichtigt lassen. 

52 P. Fay. 24 (158 p. — 4 Jahre nach Herausgabe des Ediktes ). 
33 Darauf weist der Ausdruck πλανώμενος (BGU II 372, col. II , Z. 20); vgl. 

oben Anm. 49. 
54 Vgl. dazu die ähnliche Situation in UPZ II 196 und dazu oben S. 224; dass 

επί ξένης in römischer Zeit den Gegensatz zur ίδια ausdrückt und häufig auch 
in Verbindung mit der άναχώρησις steht, hat jetzt A. Calder in i , J.E.A. X L 
(1954) 19 ff., gezeigt. 
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Aus der Wiedergabe eines anderen Ediktes, das Subatianus 
Aquila erlassen hat55, wird besonders das Merkmal des W o h n sitzes 
an der ιδία erkenntlich, wenn hier befohlen wurde τούς έν αλλοδαπή 
διατρίβοντας πάν-/τας κατιέναι εις τήν ιδίαν οίκείαν56. Denn selbst wenn 
das nicht die amtliche Version ist, so haben die Bauern diese eben 
so verstanden, wie sie sie hier wiedergeben, d. h. sie setzten ihre 
ιδία mit ihrer ιδία οικία — und damit ihrer Wohnung — gleich57. So 
scheint mir hier trotz der Anführung von privater Seite eine Inter-
pretation des ιδία-Begriffes aus dem staatlichen Gesichtswinkel her-
aus vorzuliegen. 

Schliesslich lenkt die Eingabe aus dem Fayûm, in der uns das 
letzte dieser Edikte aus römischer Zeit, das des Valerius Datus 
überliefert ist58, unsere Blicke nochmals auf die Massnahmen des 
Staates gegenüber denen, die ihre ιδία verlassen haben. Wir mussten 
aus dem Edikt des Sempronius Liberalis folgern, dass das Verlas-

55 Überliefert in einer Eingabe der Bauern von Soknopaiou Nesos von 207 p. 
(in P. Cattaoui II = SB I 4284 an den Strategen, in P. Gen. 16 = W i l c k e n , 
Chr. 354 an den Centurio). Die Verschiedenheit der Abfassung in den beiden 
Eingaben scheint mir genügend durch die jeweiligen Aratsbefugnisse der Adres-
saten, und damit den Zweck der Eingaben begründet. Wenn in der Eingabe an 
den Strategen das Rückkehredikt, auf das Bezug genommen wird, als kaiser-
liches (Z. 6 f.), in der Eingabe an den Centurio dagegen als solches des Präfekten 
(Z. 18 f.) bezeichnet wird, so liegt hier wohl der gleiche Fall wie beim Edikt des 
Sempronius Liberalis vor, der sich ja ebenfalls auf den kaiserlichen Willen be-
ruft (BGU 372, Z. 11 f., 17 — hier allerdings nur bei Gelegenheit der Amnestie-
rung, die jedoch im unmittelbaren Zusammenhang mit der Rückkehr steht), 
so dass wir mit Recht annehmen dürfen, dass es sich bei beiden Eingaben u m 
ein und dasselbe Edikt handelt (anders offenbar R. Taubenschtag , JJP 
VI [1952] 124). 

56 SB I 4284, Z. 7 f; auch διατρίβειν wird nahezu zum terminus technicus, 
vgl. PSI XII 1248 (235 p.), Z. 38. und unten S. 257. 

57 Dorthin sind sie auch zurückgekehrt, und damit ist mir die Meinung 
M. R o s t o v t z e f f s , Kolonát 167, Anm. 2, unverständlich, dass es sich hier viel-
leicht nicht um ein „wirkliches Weggehe®", sondern um einen Streik handeln 
könne. Sagen doch die Bauern, dass sie nach auswärts geflohen seien — εις τ[ήν] 
άλλο[δ]απήν φύγωμεν (Ζ. 10) — ausdrücklich. — Der Auffassung der Ιδία als Wohn-
sitz widerspricht auch nicht, wenn dem Rückkehrbefehl in der Partizipialkon-
struktion (vgl. oben S. 221) ein weiterer über die Wiederaufnahme der Arbeit ange-
hängt war; vgl. P. Gen. 16, Z. 19 f f . : πάν - / τας τούς άπ6 ξένης οντάς καλισελθεΐν 
(lies: κατεισελθεΐν) εις τήν Ιδίαν / έχομένους των συνήθων έργων (Beachte die Beto-
nung von πάντες in beiden Versionen). 

58 BGU I 159 = Wi l cken , Chr. 408; zum Rückkehrbefehl vgl. Z. 6 f.: άπαν-
τας τούς / έπΐ ξένης διατρέφοντας εις τάς Ιδίας κατεισέρχεσθαι. 
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sen der ιδία unter Strafe gestellt war und daher jeder Rückkehrbe-
fehl notwendig mit einer Amnestie verbunden sein musste59. Daher 
wird es auch begreiflich, dass der Petent in dieser Eingabe von sei-
ner Flucht ohne Scheu wie von einer Selbstverständlichkeit60 spricht: 
„Als ich danach zu einer ausserordentlich drückenden Liturgie ein-
gegeben worden war, verliess ich das Dorf, weil ich die Last dieser 
Liturgie nicht auf mich nehmen konnte" (Z. 3 ff.). Der Mann ist 
auf Grund eines Präfektenerlasses in die ιδία zurückgekehrt; damit 
ist er amnestiert und kann nun auch gegenüber den Behörden frei 
und ohne Furcht von seiner Flucht sprechen. 

Hier müssen wir nun nochmals von den Anordnungen der Prä-
fekten sprechen, die in BGU 15 herangezogen wurden61. Dabei han-
delt es sich offensichtlich nicht um Rückkehredikte, sondern — 
gleichsam als Kehrseite der Lehre von der ιδία — um Anweisungen 
an die Behörden, in denen für diese die Konsequenzen aus der Be-
schränkung der Freizügigkeit für die Bevölkerung gezogen werden. 

Diese Anordnungen helfen uns aber zugleich bei der Erkenntnis 
der ιδία. Konnten wir nämlich aus den Rückkehredikten die ιδία 
nur insofern als domicile légal ableiten, als an diesen Aufenthaltsort 
eine feste, vom Staat befohlene Bindung bestand, so lehren uns die 
Anordnungen in BGU 15 zusätzlich, dass die ιδία nicht notwendig 
dem natürlichen Aufenthalts-, nämlich dem Inkolatsort entsprach62. 
Damit erst bekommt die Definition der ιδία als domicile légal eine 
prägnante Bedeutung: 

Es ist — und hier möge uns ein Ausdruck erlaubt sein, der in 
der deutschen Yerwaltungssprache geprägt wurde63 — der „erste 
Wohnsitz" des Individuums: ein Ort, der durch den dortigen Aufent-
halt des Individuums zu einem bestimmten Zeitpunkt festgelegt 
wurde, der jedoch dem normalen Aufenthaltsort nicht zu entspre-
chen braucht. Dieser „erste Wohnsitz" ist dann in Zweifelsfällen 

58 So jetzt auch R. R é m o n d o n , Annal. Ser v. Antiqu. Eg. 51 (1951) 233. 
60 Darauf weist U. Wi l ckeń in seiner Einleitung zu diesem Papyrus hin. 
» Vgl. oben S. 213. 
62 Vgl. dazu die Stellungnahmen P. Jouguets und F. Oertels (oben 

S. 213 f.). 
63 Nach BGB § 7 I begründet, „wer sich an einem Orte ständig niederlässt, 

. . an diesem Orte seinen Wohnsitz". Dieser Wohnsitz wurde im Gegensatz 
zum Aufenthaltsort (vgl. Kost -Kaiser , Jurist. Wörterbuch, s.v. Wohnsitz) in 
der Zeit nach dem letzten Weltkrieg allgemein als „erster Wohnsitz" bezeichnet 
(vgl. etwa Vfg. d. Oberpräs. d. Nordrheinprov., Bau 913/4306/46 v. 10.5.1946). 
Dieser terminus wird hier der besseren Präzisierung wegen übernommen. 
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der Zuständigkeitsort für das Individuum, an den es sich selbst so-
wie die Behörden zu halten haben. 

Soweit scheint mir aus dem Vorkommen des ιδία-Begriffes 
in der Amtssprache der römischen Zeit eine Folgerung für Wesen 
und Inhalt dieses Begriffes möglich und gerechtfertigt, zumal diese 
Folgerung aus dem einzigen amtlichen Zeugnis ausserhalb der Prä-
fektenerlasse eine Stütze findet63-. Es handelt sich dabei um die 
bekannte Bevölkerungsliste, die der άμφοδάρχης Herakleides im 
Jahre 72/3 n. Chr. für seinen Bezirk 'Απολλώνιου Παρεμβολή in Arsi-
noe aufgestellt hat64. 

Hier führt er in der Rubrik der Katökensöhne unter 14 Jahren 
einen Herakleides auf als υίον τοϋ έσχηκότος Άλεξ[αν]δ(ρέων) [πο]-
λ(ιτείαν) [νϋν] άποκεχω(ρηκότος) εις τή(ν) ιδίαν (Ζ. 627). Sein Vater 
ist also jüngst in die ιδία abgewandert. Nun geht aus den übrigen 
Angaben recht deutlich hervor, dass dieser Vater Nikanor alias 
Pappos erst vor nicht zu langer Zeit das alexandrinische Bürger-
recht erhalten haben kann68. Dadurch ist Alexandria sein „erster 
Wohnsitz" geworden66, und dorthin ist er auch abgewandert. 

Wir wenden uns nun der zweiten Urkundengruppe, den Petitio-
nen zu, in denen der ίδία-Begriff vom privaten Gesichtswinkel 
aus betrachtet wird. Daher werden wir keine allzu grossen Erwar-
tungen an eine Untersuchung dieser Urkunden stellen, müssen sie 
aber der Vollständigkeit halber hier mit anfügen, um zu sehen, ob 

бза Ygj jetzt auch noch PSI XII 1248 (235 p.); in diesem Papyrus entspricht 
die ιδία (Ζ. 42) ganz der zuständigen Gemeinde — das aber ist nach Einführung 
einer Munizipalordnung aucli zu erwarten, vgl. unten S. 291. 

64 Stud. Pal. IV, S. 62 ff. Vgl. dazu zuletzt die ausführlichen Untersuchun-
gen von S. L. Wal lace , Taxation in Egypt (1938) 117 ff. 

65 Zum part. perf. έσχηκώς vgl. εφηβευκώς nicht „gewesener Ephebe", son-
dern „nach Einschreibung in die Ephebenliste" (Vgl. P. Jouguet , Rev. de Philol. 
X X X I V [1910] 48). Nikanor wird noch als — wohl gewesener, ergänze etwa: [με-
ταβεβηκ]ώς — Angehöriger des arsinoitischen πολίτευμα der 6475 genannt (Z. 370), 
sein Sohn wurde nach ursprünglicher Aufnahme aus der Liste der Alexandriner 
wieder gestrichen (Z. 372, 374) — wohl deshalb, weil er auf Grund seines Alters 
noch nicht in die Bürgerlisten aufgenommen war —, und schliesslich wird Ni-
kanor nochmals unter der Rubrik άπώ έλασσώματος (τετάρτου) (έτους) (Ζ. 564) 
geführt (vgl. Ζ. 568). Er ist also erst im Vorjahr 71/2 p. von der Zahlung der Kopf-
steuer befreit worden. 

66 Zum Bürgerrecht vgl. zuletzt R. T a u b e n s c h l a g , Law2 582 f f . — U m -
gekehrt ist έπί ξένης ein Weinhändler in Alexandria gestorben, der aus Oxyr-
hynchos stammt, vgl. P. Oxy X X I I 2342 (102 p.). 
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die von uns festgestellte Deutung des ιδία-Begriffes vom privaten 
Gebrauch her ihre Bestätigung erhält. 

Einen deutlichen Bezug auf den Wohnsitz, und zwar in seiner 
engsten Form als Wohnung, können wir dabei in den Petitionen 
erkennen, in denen die Beziehungen zwischen einzelnen Einwohnern 
in Frage stehen. Wenn ζ. B. eine Frau aus Theadelphia, die im 
eigenen Hause vor frechen Belästigungen nicht sicher ist, in einer 
Eingabe den Strategen um Abhilfe bittet, „damit sie durch seine 
Güte in der ιδία in Buhe leben könne"67, so muss uns hier der Aus-
fall des Substantivums οικία geradezu selbstverständlich erscheinen. 
Und diese Deutung findet in parallelen Eingaben ihre Bestätigung68. 

Anders verhält es sich in solchen Petitionen, in denen sich das 
Individuum gegen Massnahmen des Staates und seiner Organe wen-
det69. Wenn hierbei die Petenten fürchten, ihre ιδία verlassen zu 
müssen, um dem Druck der staatlichen Lasten, vornehmlich von 
Liturgien, zu entgehen70, dann ist damit die ιδία zunächst wieder 
ganz allgemein als „Ort der Zuständigkeit" gekennzeichnet71, an 
dem der Einzelne diesem Druck ausgesetzt ist. Dem Ort der Zu-
ständigkeit entspricht nun nicht mehr die Wohnung des Indivi-

67 P. Oslo II 22 (127 p.), wobei ich in Z. 16 als Ergänzung lieber vorschlagen 
möchte μετ' [ήσυχίας διαζήν], da für eine Flucht doch offenbar kein genügender 
Grund vorliegt (jetzt ähnlich S. E i t r e m — L. A m u n d s e n , JEA 40 [1954] 33). 

68 Vgl. P. Mich. III 174 (144/7 p.), zur Petition Z. 20 f. Der Bezug auf das 
Haus wird hier vor allem auch durch eine der Massnahmen des Beklagten — τοΰ 
οϊκ[ου] έκκλείων (Ζ. 15) — nahegelegt. — Zur Unverletzlichkeit der Wohnung 
vgl. jetzt R. T a u b e n s c h l a g , Symbolae Hrozny, III (1950) 293 ff. ; jetzt ders., 
Law2, 599 ff., mit weiteren Urkunden (vgl. evtl. auch SB V 8945 [sp. III p.]). 

69 Vgl. dazu vor allem P. Teb. II 439 (151 p.); P. Oxy. III 487 = Mi t te i s , 
Chr. 322 (156 p.); P. Flor. I 91 (II p.); P. Thead. 20 (IV p.). 

70 Hier finden wir eine weitere Bestätigung dafür, dass dieser Druck eine 
ständige Fluktuation der Bevölkerung verursachte . gegen die sich die Präfekten 
in.ihren Rückkehredikten wandten. Vgl. dazu F. Oertel , Liturgie 398 f. und 
oben S. 227. 

71 Vgl. dazu oben Anm. 69. So auch, wenn man sich vor einem einfluss-
reichen Gläubiger nicht schützen kann (vgl. dazu P. Fouad 26 [157/9 p.]; PSI 
VII 767 [331 ρ?], ähnlich auch P. Oxy. VIII 1117 [ca. 178 p.]); oder wenn man 
sich ungerechter Forderungen seitens der Behörden nicht erwehren kann (vgl. 
dazu P. Teb. II 327 = W i l c k e n , Chr. 394 [180 p. od. später]; P. Oxy. III 488 
[II/III ρ.] ; P. Oxy. VI 899 = W i l c k e n , Chr. 361 [200 p.]); oder schliesslich, 
wenn gewaltsame Übergriffe von Privatpersonen die Erfüllung der Abgabepflicht 
gegenüber dem Staat unmöglich machen (vgl. dazu P. Lond. III 924 [S. 134 f .] = 
W i l c k e n , Chr. 355 [187/8 p.], P. Cattaoui II = SB I 4284 [207 p.]). 
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duums, sondern die Gemeinde72, wobei jedoch lediglich in den Ein-
gaben des IV. Jahrhunderts n. Chr. aus Theadelphia deutlich Avird, 
dass es sich hierbei um die „Wohngemeinde" handelt73. Dieser Sinn 
liegt auch dem ιδία-Begriff in einem Privatbrief aus dem II. oder 
III. Jahrhundert zu Grunde74, in dem ein Sohn seinen Vater auffor-
dert έλθεΐν εις τήν ιδίαν75, da er sonst selbst Gefahr laufe, 
mit den Seinen τήν ιδίαν (so ist sicher hinzuzudenken) im Stich zu 
lassen und zu ihm zu kommen76. Hier macht die Verschiedenheit 
des Aufenthaltsortes besonders deutlich, dass der Absender mit 
ιδία die ordnungsmässige „Wohngemeinde" für sich und seinen Va-
ter meint. 

72 Besonders deutlich in P. Oxy. III 487 = Mitteis , Chr. 322, Z. 18. Furcht 
vor einer Flucht aus der Gemeinde auch in P. Teb. II 439. — Umgekehrt wird 
im P. Ross. Georg. V 21 (III p.), auf den mich Prof. E. Kiess l ing freundlicher-
weise noch hinwies, vielleicht ein Gesuch um Rückkehr in die ιδία erw ähnt (Z. 3). 
Bei dem Zerstörungsgrad der Urkunde ist aber nichts Sicheres auszumachen. 

« Vgl. P. Thead. 20 ( IV p.), hier col. II , Ζ. 1 ff. P. Thead. 17 (332 p.), Ζ. 16 ff., 
wo statt Ιδία direkt κώμη gesetzt wird. Inhaltlich handelt es sich dabei um den 
gleichen Wunsch, zumal der Sakaon beider Eingaben sicher derselbe ist. — Vgl. 
weiterhin auch P. Flor. I 3 6 = M i t t e i s , Chr. 64 (312 p.) und schliesslich die 
weitere örtliche Einschränkung in byzantinischer Zeit, wenn der colonus ad-
scripticius das Versprechen abgeben muss, sein κτήμα, das „ihm zugewiesene 
Anwesen" nicht zu verlassen (P. Oxy. I 135 und dazu P. Meyer in der Ein-
leitung zu Jur. Pap. 51). 

74 BGU I 164. 
75 a.a.O. Z. 9 f. Die Aufforderung erfolgt übrigens nicht direkt in einem 

Brief an den Vater, sondern soll diesem übermittelt werden. Daher ist die Anrede 
des Adressaten als πατήρ (Ζ. 2) nur als Achtungsbeweis zu werten. Oder sollte es 
sich vielleicht um den Schwiegervater des Briefstellers handeln? 

, e a.a.O. Z. 12 ff . Der Sachverhalt, der den folgenden Zeilen (15—23) zu 
Grunde liegt, ist mir nicht ganz klar geworden. Jedenfalls erscheint mir schon 
aus grammatischen Gründen die Emendation in Zeile 20 von ειστις σεαυτω in ΐσθι 
σεαυτω von A. Deissmann, Bibelstudien 214, Anm. 1, die auch B. Olsson, Pa-
pyrusbriefe aus der frühesten Römer-Zeit, Diss. Uppsala (1925) 147 als "richtig er-
klärt" bezeichnet, unmöglich. Der mit δτι begonnene Nebensatz (Z. 16) würde 
dann überhaupt keinen Fortgang finden. Wir werden wohl an der Ergänzung 
von O. Gradenwi tz είστίσ(εις) ? (etwa als „sich selbst etwas einbrocken") fest-
halten müssen, und gewiss ist es für einen einfachen Bürger nicht unerheblich, 
wenn er dem Präfekten selbst Rechenschaft ablegen muss. Dass er dazu verpflich-
tet ist, scheint mir aus dem, was wir bisher über die ιδία gelernt haben, begreif-
lich. Warum aber, wenn ihm etwas zustösst (Z. 19)? — Für den Ort des Brief-
schreibers und für den des Adressaten ist aus dem Papyrus nichts zu entnehmen, 
so dass eine „Landflucht" hier bestimmt nicht erkannt werden kann (vgl. aber 
E. B i c k e r m a n n , Gnomon III [1927] 672). 
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Bei den übrigen Urkunden fehlt ein direkter Bezug auf den 
Wohnsitz des Petenten. Ja, es gibt dagegen sogar Anzeichen, die 
die ιδία als Ort des Besitzstandes zu kennzeichnen scheinen. Da ist 
einmal eine Urkunde aus dem II. Jahrhundert n. Chr.77, in der der 
Petent sagt, dass er seinen Grundbesitz verpfändet habe und nun 
Gefahr laufe, diesen ά]πολιπεΐν (Ζ. 9). Wenn er dann am Schluss um 
Schutz bittet, damit er in der ί]δία (Ζ. 18) mit Frau und Kindern 
bleiben, dort sein Feld bestellen und durch seine Leistungen dem 
Staat dienen kann, so weist das doch eher auf den Ort der γεουχία 
als auf den Wohnsitz. Da beklagt sich -weiterhin eine Frau aus dem 
Dorf Ίβίωνος Νεμνά im Apollonopolites am Ende des II. oder im 
III. Jahrhundert darüber78, dass ihr für einen Landbesitz im Nach-
bargau ein zu hohes Abgabensoll berechnet worden sei. Möchten 
wir nicht auch in diesem Fall bei der Angabe der Frau, sie sei κιν-
δυνεύ-/ουσα ένκαταλεΐψαι τ[ήν ΐ]δίαν79, annehmen, dass sie ihr Be-
sitztum aufgeben will? Und dazu kommt weiterhin noch die allge-
meine Bedeutung der ιδία als „Zuständigkeitsort", an dem in erster 
Linie die Leistungen gegenüber dem Staat erfüllt werden müssen. 
Auch diese Bedeutung muss doch den Gedanken nahelegen, dass 
evtl. der Ort des Besitzstandes, der ja die Leistungen an den 
Staat erst ermöglicht, mit dem Ort der Leistungspflicht identisch 
ist80. 

Von dieser Erwägung entbindet uns auch nicht die Erkenntnis, 
dass die ιδία mitunter in Konkurrenz zum Ort der γεουχία treten 
kann81; denn sie verhält sich in gleicher Weise zum Wohnort, den 
wir trotzdem bisher in der römischen Zeit in weitgehender Über-
einstiijimung mit der ιδία beobachteten. 

" P. Flor. 91. Hier handelt es sich übrigens nicht um eine Bitte um Be-
freiung von Liturgie, sondern um Einleitung eines Rechtsverfahrens — offenbar 
gegen den Vorschlagenden. Identitätsfeststellung des Beschuldigten wahrschein-
lich in υπογραφή (Ζ. 25 ff.). Vgl. F. Oertel , Liturgie 272 f. 

™ P. Oxy. III 488. 
'» a.a.O. Z. 21 f . , vgl. dazu G r e n f e l l - H u n t , BL I 323. Vgl. zur Auffas-

sung auch die Übersetzung der Hrsgg. vor der Emendation. 
80 Die Deutung als „Zuständigkeitsort" ist über den bestehenden Kontro-

versen (vgl. oben S. 212 ff.) von allen bisherigen Interpreten anerkannt. Dass 
bisher der „Ort des Besitzstandes" noch nicht in die Debatte gezogen wurde, liegt 
m.E. daran, dass sich niemand von der ursprünglichen Auffassung der Ιδία als 
origo ganz lösen konnte. 

81 Vgl. hierzu und zum folgenden vor allem die Untersuchungen von F. Oer-
tel, Liturgie 204, dazu auch oben S. 213 f. 
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Da wir entgegen unseren Ergebnissen für die ptolemäische Zeit 
bisher keinen Hinweis dafür finden konnten, dass die ιδία etwa auch 
in römischer Zeit in irgendeinem Verhältnis zum Ort des Arbeits-
platzes stünde810, muss es nun unser Ziel sein, den Ort des Besitzstan-
des oder den Wohnort aus unseren weiteren Untersuchungen auszu-
klammern. 

Wir gehen dabei von einem allgemein anerkannten Grundsatz 
der römischen Politik in Ägypten aus, nämlich diese reiche Provinz 
als Reservoir für die grossen Aufgaben der Kaiser vor allem in Rom 
selbst zu benutzen und daher so viel wie möglich aus dem Land her-
auszuwirtschaften82. Das bedingte eine straffe Finanzverwaltung, 
die jedes einzelnen Einwohners so schnell wie möglich habhaft wer-
den konnte, um ihn zur Abgabe der von ihm geforderten Leistun-
gen anzuhalten. 

Die ιδία als vornehmlicher Ort der Leistungspflicht des Indivi-
duums musste diesem Wunsche entsprechen, d. h. sie musste ge-
währleisten, dass in ihr der Staat jederzeit zugreifen konnte. Wir 
werden in Analogie zu unseren heutigen Verhältnissen annehmen 
müssen, dass der Aufenthaltsort des Individuums diesem Zweck in 
hervorragendem Masse entsprach. Und in der Tat sehen wir auch, 
dass die Behörden ihre Beamten zu dem jeweiligen Aufenthaltsort 
des Steuerzahlers schicken83, ja, dass eigene Aussenbeamte zur Ver-
fügung stehen, um die Abgaben an den Staat von Auswärtigen ein-
zukassieren84. Hierbei wird es ganz klar, wie wir das auch anr.eh-

81a Erst während der Drucklegung wurden mir die Aufsätze von Ο. M. P e a r l , 
Aegyptus X X X I (1951) 223 ff. und ebda. X X X I V (1954) 27 ff., bekannt, in 
denen er an Hand von Rescheinigungen über abgeleistete Dammarbeit aus 
dem Arsinoites zeigen konnte, dass für die Dammarbeit Arbeitsort und Wohn-
ort in römischer Zeit nicht identisch sind, dass aber jeweils die Wohngemein-
schaft verantwortlich bleibt. 

82 Vgl. neben anderen U. Wi l cken , Grundzüge 186; F. Oertel , Liturgie 
423 f.; J. Vogt , Römische Politik in Ägypten, (Beih. z. „Alten Orient", 2 
[1924]) 7 f.; Η. I. Bell , Egypt (1948) 76 und neuerlich auch E. K o r n e m a n n , 
Weltgeschichte des Mittelmeerraumes II (1949) 6 f. 

83 Vgl. dazu P. Graux I = SB IV 7461 (45 p.). Hier liegt gewiss eine legale 
Migration vor, denn der πράκτωρ λαογραφίας weiss, dass sich die Steuerschuldner 
εν τίσιν κώμαις (Ζ. 5) des Nachbargaus aufhalten. Jedenfalls kann ich in dem 
Text des Papyrus keinen Anhalt dafür finden, dass sie unrechtmässig dort sind; 
vgl. auch unten S. 278. 

84 P. Teb. II 391 (99 p.) und dazu den wertvollen Kommentar von 
F. Pre is igke , Girowesen im griech. Ägypten (1910) 265 ff. Eine Stütze für die 
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men mussten, dass der Staat sich nicht dort an den Einzelnen hält, 
wo er seinen Besitz hat, sondern wo er sich aufhält. 

Das bestätigen bei genauem Zusehen auch unsere Urkunden. 
Frau Senphibis85 nützt es nämlich nichts, wenn sie ihr Land aufgibt. 
Sie ist in ihrer ιδία registriert und muss diese schon verlassen, wenn 
sie sich ihrer Abgabepflicht für ihren Grundbesitz entziehen will. 
Ganz deutlich wird es aber auch dort, wo ein Petent fürchtet μή 
μεταναστήσ(^ς) με των ιδίων της ΐ[δ]ίας8β, dass eine Preisgabe des 
Grundbesitzes nichts fruchtete, sondern dass man aus seiner ιδία, 
seinem Aufenthaltsort fliehen musste. 

Nun ist der jeweilige Aufenthaltsort, den die πράκτορες in P. 
Teb. II 391 beispielsweise aufsuchen müssen, im staatsrechtlichen 
Sinne zwar sicher nicht die ιδία des betreffenden Steuerzahlers, son-
dern sie ist der Ort, von dem die Beamten ausgehen, in dem der 
Einzelne listenmässig erfasst ist und zu Steuern veranlagt wird. 
Aber das Prinzip in der Festlegung dieses Ortes wird sicher das 
gleiche sein: am Aufenthaltsort kann man des Leistungspflichti-
gen am besten habhaft werden; deshalb ist er an seinem „ersten 
Wohnsitz" fest registriert, hier befindet sich seine ίδια; in einen 
„zweiten Wohnsitz" muss er sich ggf. abmelden, damit er über 
seine ιδία ständig erreicht werden kann87. Eine solche „Abmeldung", 
die keinen ίδια - Wechsel bedeutet, können wir aus der Tatsache 
ableiten, dass die Bewohner von ihrem Registrierungsort, ihrem 
„ersten Wohnsitz" aus am Aufenthaltsort, ihrem „zweiten Wohn-
sitz" zu Leistungen herangezogen werden88, bzw. dass sie an ihrem 
„zweiten Wohnsitz" ihre Leistungen für die Gemeinde im „ersten 
Wohnsitz" erfüllen89. 

These F. Preisigke's (S. 268), dass sich die Aussenbeamten der Hilfe ihrer Kolle-
gen in den betr. anderen Orten bedient haben, scheint mir in P. Corn. I 22 (Anf. 
I p.) gegeben; dazu unten Anm. 89. 

85 P. Oxy. III 488 und oben S. 235. 
86 P. Oxy. III 487 = M i t t e i s , Chr. 322 (156 p.), Ζ. 18. 
8 ' Möglicherweise werden Personen, die sich in einen „zweiten Wohnsitz" 

abgemeldet haben, späterhin als άλλόφυλοι bezeichnet. Vgl. BGU 419 (276/7 p.) 
und dazu U. W i l c k e n in der Einleitung zu Chr. 373. Die Deutung als „Orts-
fremder" besteht sicher zu Recht, und dieser scheint nach dem Text keiner Be-
schränkung unterworfen, die wir bei illegalem Aufenthalt erwarten müssen. 

88 Vgl. dazu oben Anm. 83/4. 
89 In P. Corn. I 22 (Anf. I p.) ist uns eine Liste der ξένοι in Philadelphia von 

insgesamt 125 Personen erhalten. Diese Personen sind offensichtlich an ihrem 
„zweiten Wohnsitz" ordnungsgemäss gemeldet und werden sicher auch hier — 
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Können wir diese Erkenntnis auch durch die weitere Untersu-
chung stützen, so erklärt ein solches System zugleich die Auswei-
tung des ιδία - Begriffes vom privaten Gesichtswinkel aus. Denn 
für den Einzelnen macht es keinen Unterschied, ob er unmittelbar 
an seinem Aufenthaltsort vom Staat leistungspflichtig gemacht 
wird oder auf dem Wege über seinen „ersten Wohnsitz". Er ist dann 
praktisch auch an seinem „zweiten Wohnsitz" ebenso gebunden 
wie in der ιδία, so dass er verallgemeinernd diesen Begriff für jeden 
ordnungsgemässen Wohnsitz anwenden wird90. 

Ein solcher Gebrauch wird sich naturgemäss recht bald einbür-
gern und damit behält der ίδια - Begriff auch diese, seine weite 
Bedeutung dann, wenn er staatlicherseits irrelevant geworden ist, 
wie das nach Vollendung der Munizipalisierung im römischen Ägyp-
ten der Fall ist91. So treffen wir den ίδία-Begriff auch noch in 
zwei späten christlichen Urkunden92, aus denen mir keinesfalls der 
Schluss erlaubt scheint, dass dieser Begriff etwa auf die christliche 
Gemeinde übertragen worden sei. Es handelt sich dabei lediglich 
um allgemeine Kennzeichnung der „Heimat", des „Zu-Hause" der 
betr. Personen93. 

Ergebn is : Die amtlichen Verlautbarungen weisen die ιδία als 
einen Aufenthaltsort des Individuums aus, und zwar nicht den je-
weiligen, sondern einen zu einer bestimmten Zeit festgelegten, an 
dem der Einzelne registriert und im Zweifelsfalle in erster Linie 

zu Gunsten der Gemeinde ihres ,,ersten Wohnsitzes" — zu Leistungen herange-
zogen. Sofern es sich dabei um eine „Landflucht" handeln sollte — so E. B ik -
kermann, Gnomon III (1927), 672 —, ist diese jedenfalls nicht illegal. 

90 Vgl. dazu oben S. 237; jetzt auch PSI XI I 1261 (212/7 p.) , Z. 12. 
81 Vgl. dazu unten S. 291. Vgl. dazu P. Rein. 56 (IV p . ) = W i l c k e n , Chr. 

419, bes. Z. 12 ff . , wo für die staatlichen Zwecke der Liturgie nicht mehr die ιδία, 
sondern τά ίδια — die Orte des Besitzstandes — επί ξένης gegenübergestellt wer-
den. So mit U. W i l c k e n sicher richtig. Wenigstens spricht es durchaus gegen 
Th. R e i n a c h s These, dass unter den ϊδια nur Hermoupolis verstanden werden 
könne, wenn der Briefschreiber Hermoupolis und Antinoopolis (Z. 21 ff.) als die 
für die Liturgie in Frage kommenden Orte aufführt. 

82 Vgl. P. Giss. 55 (VI p.) bes. Z. 12 f., wo der Bischof von Aphrodite einein 
seiner Amtsbrüder einen Diakon empfiehlt und bittet, diesem dort ein Amt zu 
übertragen, bis er wieder έπί την ιδίαν κώμην zurückkehren könne. Weiterhin 
Stud. Pal. VIII 899 (VII p.), eine Auszahlungsanordnung an Kupferschmiede, die 
auf Geheiss eines θεοφύλ(ακτος) — wahrscheinlich eines Klostervorstehers — 
εί(ς) τ(ήν) ίδί(αν) zurückkehren. 

83 Vgl. dazu oben S. 216 und auch P. Fay. 136 (IV p.). 
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leistungspflichtig ist. Damit trägt die ΐδαί die Merkmale eines „er-
sten Wohnsitzes" an sich94. 

Z u s a m m e n f a s s u n g 

Die allgemein anerkannte Bedeutung der ιδία als Ort der Zu-
ständigkeit für das Individuum, als „Gemeinde, woselbst man vor 
anderen Orten heimatberechtigt und lastenpflichtig ist", hat sich 
auch in unserer bisherigen Untersuchung am Vorkommen des ιδία -
Begriffes in den Papyri bestätigt. In dieser allgemeinen Bedeutung 
erscheint der Begriff in der Mehrzahl der privaten Zeugnisse vom 
Ende des II. Jahrhunderts v. Chr. bis zum IV. Jahrhundert n. Chr. 
Er kennzeichnet jedoch nur ganz allgemein die Bindung, in der sich 
die ägyptische Bevölkerung befindet, und die — da es eine ιδία 
gibt - überall wirksam wird, wo sich das Individuum ordnungs-
mässig aufhält. Deshalb verliert er in diesem Bereich sogar hin 
und wieder seine Beziehung zur Gemeinde, und die ιδία ist dann 
gleich dem engsten Wohnsitz, dem Haus, auf das eben letztlich die 
ιδία-Bindung auch übertragbar ist. Schliesslich wird vom privaten 
Gesichtswinkel aus offensichtlich noch die staatliche Bindung an 
die ιδία mit der metaphysischen an die „Heimat" verquickt — und 
das um so leichter, da beide Orte in der Mehrzahl der Fälle iden-
tisch sein mögen —, so dass in diesen Zeugnissen die ιδία schon vom 
Ende der Ptolemäerzeit ab wiederholt in der weitesten Bedeutung 
als „Heimat" gebraucht wird. 

Da also hier nur eine sehr vage Bestimmung vorliegt, scheint 
es mir nicht unwesentlich, dass wir in unserer Untersuchung auch 
schon eine Vorstellung von den Grundlagen der ιδία bekommen 
konnten. Diese Grundlagen scheinen für die ptolemäische und für die 
römische Zeit verschiedene gewesen zu sein. Jedenfalls weisen die 
amtlichen Urkunden die ιδία in der ptolemäischen Zeit als den Ort 
aus, an dem sich der zugewiesene Arbeitsplatz befindet, in der römischen 
Zeit als den ersten Wohnsitz des Individuums. Der Geltungsbereich 
der Bindung an diesen Ort scheint grundsätzlich alle Bewohner der 
/ώρα zu umfassen; er findet in der ptolemäischen Zeit seine Grenze 
an der praktischen Möglichkeit des Staates, Arbeitsplätze zuweisen 
zu können, d. h. die Konsequenzen aus dieser Bindung können nur 
für οι ταΐς προσόδοις έπιπεπληγμένοι gezogen werden. Dagegen scheint 

« Vgl. ζ. B. P. Teb. I 41 (119 a.). 
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die Bindung für diese Personengruppe in der ptolemäischen Zeit 
enger gewesen zu sein, als es dann später für die Gesamtbevölkerung 
in der römischen Zeit der Fall war. 

In der Grössenordnung muss ein solcher Ort immer mit der Ge-
meinde identisch sein95. Auch unsere Quellen legen im wesentlichen 
die Ergänzung ή ιδία κώμη für die ιδία nahe. Die anderen vorge-
schlagenen Ergänzungsmöglichkeiten entsprechen nicht dem Ge-
brauch des ιδία - Begriffes in den amtlichen Urkunden98. 

Wir sind uns darüber im Klaren, dass die hier vorgetragene 
Lösung nur hypothetischen Charakter besitzt. Mit ihr können wir 
uns bei der Bedeutung des zu untersuchenden Begriffes nicht be-
gnügen. Suchen wir aber nach weiteren Erkenntnismöglichkeiten, 
so bieten sich die Erscheinungen der Ortsflucht97 und der Volks-
zählung98 an, die wir beide schon wiederholt in engem Zusammen-
hang mit der ιδία sahen. Diesen Gebieten wollen wir deshalb weiter-
hin unser Augenmerk zuwenden. 

II 

ΙΔΙΑ UND ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ 

Gegenüber der άναχώρησις befinden wir uns, sobald wir die Fach-
literatur nach ihrer Bedeutung um Rat fragen, in einer ähnlich 
misslichen Lage wie gegenüber dem ιδία-Begriff. Schon früh 

95 Diese Gemeinde zunächst als personelle Einheit, wie sie auch von 
M. Hombert — C. Préaux gesehen wurde; vgl. dazu oben S. 215, Anm. 25. 
Diese personelle Einheit entspricht jedoch natürlich auch einer bestimmten terri-
torialen Einheit. 

96 Vgl. zu den Ergänzungsmöglichkeiten oben S. 215. ή ιδία πόλις und ή ιδία 
πατρίς kommt nur für die Bürger der Griechenstädte in Frage und bedeutet hier 
den Civitätsort, den es für die übrige Bevölkerung nicht gibt; vgl. dazu oben 
S. 219, — ή ίδια οικία erscheint nur in privaten Urkunden, in denen ein bestimmter, 
ganz persönlicher Aspekt zum Ausdruck kommt; vgl. dazu oben S. 223. — ό ίδιος 
νομός ist einmal schon grammatisch schwierig, erscheint aber auch nur in Ver-
bindungen, die nicht eigentlich dem ιδία-Begriff entsprechen; vgl. dazu oben 
S. 229 Anm. 51. 

97 Die amtlichen Verlautbarungen sind ausschliesslich durch die Ortsflucht 
der Bevölkerung bedingt, und die Petitionen stehen mit ihr meist im Zusammen-
hang; vgl. oben S. 220 ff., 227 ff., 233 f. 

98 Vgl. vor allem Stud. Pal. IV S. 62 ff., Z. 627; aber auch die allgemeine 
Erkenntnis, dass die Bevölkerung zum Zensus in ihre ιδία zurückkehren musste 
(dazu T. Kalén , P. Beri. Leihg. S. 174); aber die λαογραφία ist — wenigstens 
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wurde die Verbindung dieser Erscheinung mit dem ιδία-Begriff 
und ebenso der Ausdruck als terminus technicus erkannt, so dass 
M. R o s t o v t z e f f zu der Folgerung kam: ,,αναχωρεί ν ist korrelat 
von ίδ ία, weggehen und zwar als Protest kann nur der, welcher an 
seinen Wohnort, wenn auch nicht streng rechtlich, so doch tatsäch-
lich gebunden ist"1. Zu einem ähnlichen Schluss gelangte dann 
neuerlich auch V. Martin, wenn er in einem Aufsatz, der für die 
Erscheinung der αναχώρησες in Ägypten von grösster Bedeutung 
ist, άναχωρεϊν unter Anwendung der von ihm erarbeiteten Bedeu-
tung des ιδία-Begriffes2 als „l'acte par lequel un individu isolé ou 
un groupe d'individus abandonne son domicile légal et disparaît 
pour se soustraire à ses obligations envers l 'Etat" definiert3. 

Beide Definitionen beziehen sich nach der Meinung dieser Ge-
lehrten auf die άναχώρησις in ptolemäischer und römischer Zeit. 
Daher müssen wir ihnen gegenüber skeptisch sein, da uns eine Iden-
tifikation der ιδία mit dem Wohnort, bzw. dem domicile légal in pto-
lemäischer Zeit nicht gegeben erschien4. Darüber hinaus müssen 
wir ein weiteres Bedenken anmelden. Auch wir haben bereits wie-
derholt eine Verbindung zwischen Ortsflucht und ιδία konstatieren 
können. Diese Verbindung scheint uns von M. R o s t o v t z e f f aber 
doch zu eng gefasst: eine Bindung braucht u. E. nicht notwendige 
Voraussetzung für eine Flucht als Protest zu sein5. 

Wir finden aber in der Literatur noch weitere Definitionen. So 
wird ein Unterschied zwischen der άναχώρησις der ptolemäischen 

in römischer Zeit — so eng mit der ίδια verbunden, dass die Angabe des 
Zahlungsortes der Kopfsteuer offenbar an Stelle der Heimatsbezeichnung treten 
kann, vgl. P. Mich. Inv. 795 (übs. v. J. G. Winter , Life and letters in the 
papyri [1933] 132). 

1 Kolonát, S. 74 f. Die άναχώρησις als terminus technicus bei U. Wilcken 
Archiv V (1913) 222. 

2 Vgl. oben S. 229 und dazu Anm. 50. 
3 Les Papyrus et l'histoire administrative de VÉgypte gréco-romaine, (Münch. 

Beitr. X I X [1934] 102 ff.), hier S.'144. Vgl. jetzt auch H. Henne, in seinem 
Vortrag auf dem 8. Papyrologenkongress, der im nächsten Band der Milleil. a. d. 
Papyrussammlg. d. Nationalbibl. in Wien erscheinen wird. 

4 Vgl. dazu oben S. 236. 
5 Wir denken dabei an eine grosse Zahl von Emigrationen unserer Zeit, die 

durchaus als Protestakte aufzufassen sind, ohne dass für die Emigranten ju-
ristisch oder faktisch eine Bindung an den bisherigen Aufenthaltsort bestanden 
hätte. Vielmehr wird eine Flucht dann notwendig, wenn der Protestierende am 
Aufenthaltsort mit dem sofortigen Eingreifen der Staatsgewalt rechnen muss, 
und damit jeder Protest unwirksam gemacht wird. 

16 
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und der römischen Zeit darin gesehen, dass diese Erscheinung unter 
den Ptolemäern zum System der Verwaltung gehört habe und da-
mit ein der Bevölkerung vom König zediertes Recht gewesen sei, 
in römischer Zeit aber ein von der Verwaltung bekämpftes Unwe-
sen darstelle6. Mit dieser Unterscheidung verbindet sich dann zu-
meist die Annahme, die άναχώρησις kennzeichne in ptolemäischer 
Zeit die Asylflucht7. 

Diese letzten Stellungnahmen scheinen mir zwiefach beein-
flusst: einmal durch die Arbeiten F. v. Woess '8 , dessen Behauptung 
„der antike Streik vollzog sich, in Ägypten, meist in Gestalt der 
Asylflucht" man um so eher als Definition für die άναχώρησις nahm, 
als man auch in dieser Erscheinung immer wieder eine Parallele 
zum modernen Streik suchte9; zum anderen durch die sprachliche 
Auffassung der Präposition άνα als „hinauf"10. Beide Voraussetzun-
gen aber sind stark anfechtbar und damit verlieren auch die aus 
ihnen abgeleiteten Folgerungen erheblich an Wert. Wir wollen hier 
nur darauf hinweisen, dass schon die geringe Anzahl von Urkunden, 
auf die F. v. Woess seine Behauptung stützte11, vor weitreichen-
den Schlüssen warnen sollte, und dass es zum anderen gar nicht 
sicher ist, dass wir in der Ortsflucht eine Parallele zum Streik vor 
uns haben12. 

6 Vgl. dazu V. Mart in , a.a.O. 146 f. (mit weiteren Literaturangaben). 
W. L. Wes termann , The Ptolemies and the welfare of there subjects (Am. Hist. 
Rev. XLIII [1938]) 276 ff. W e s t e r m a n n will ein Unterscheidungsmerkmal auch 
darin sehen, dass die άναχώρησις in ptolemäischer Zeit immer Gruppencharakter 
besitzt. Dagegen M. R o s t o v t z e f f , Social and Econom. Hist. III 1549, Anm. 179. 

7 Vgl. W. L. W e s t e r m a n n , Amer. Hist. Rev. XLIII (1938) 276: αναχώ-
ρησες = „going up" (zum Tempel); έκχώρησις = „going out" (wahrscheinlich 
aus dem Gau). Dem schliesst sich auch M. R o s t o v t z e f f , a.a.O. I, 291, mit der 
Definition „flight to a temple" an. 

8 Das Asylwesen Ägyptens in der Ptolemäerzeit (Münch. Beitr. V [1923]) 88 f f ) , 
hier besonders S. 298; ders., 'Ασυλία, ZSS X L V I (1926) 32 ff. 

9 Vgl. besonders E. Z iebar th , RE Suppl. VII(1940)Sp. 1250 f.; C. P r é a u x , 
L'Economie royale des Lagides (1939), Index, s.v. grève; und jetzt auch H. B e n g t -
son, Museum Helveticum X (1953) 172. 

10 Vgl. W. L. W e s t e r m a n n , a.a.O.; aber auch schon F. Pre is igke , Fach-
wörter, s.v. άναχωρέω, wenngleich liier ohne Beziehung auf den Tempel. 

11 ZSS X L V I (1926) 32 ff . (S. 32 muss es übrigens PSI 502, nicht 562 heis-
sen ). 

12 Für den Streik ist Gruppencharakter und die Absicht, durch die Arbeits-
niederlegung einen günstigeren Arbeitsvertrag zu erhalten, Voraussetzung; vgl. 
dazu W. Stieda, Handwb. d. Staatswiss. 3. Aufl. I (1909) 918. — Für die Ш-
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Auf diese Fragen müssen wir jedoch in der folgenden Untersu-
chung noch näher eingehen. Und wir werden dabei gut daran tun, 
uns möglichst von den Belastungen freizuhalten, durch die die άνα-
χώρησις bisher schon a priori eine bestimmte Wertung erhalten 
hat13. 

Hier wollen wir gleich noch untersuchen, welche sprachliche Be-
deutung von άναχωρεΐν unserer Untersuchung zu Grunde liegen muss. 
Und dabei sei uns eine Blick in die griechische Literatur gestattet, 
in der wir άναχωρεΐν von den homerischen Gedichten an vorfinden. 
Die Grundbedeutung des Wortes ist dort „zurückgehen", „zurück-
kehren"14 und „weggehen"15, dabei in der Ilias meist mit Bezug auf 
die Schlacht, wobei es dann als „entweichen" übersetzt werden 
muss16. Diese Bedeutung bleibt auch in der klassischen Zeit17 wie 
in der κοινή18. Es findet jedoch auch häufig dort Anwendung, wo 
nicht ein Ortswechsel bezeichnet werden soll, sondern ein Zurück-
weichen vor einer unangenehmen Lage, einer Belastung ausge-
drückt wird19. Bei der Kennzeichnung des Ortswechsels wird es zum 
Synonym von φεύγειν20. 

Der Präposition άνα kommt also hier die Bedeutung „zurück", 
„nach hinten" zu21, so dass aus der Präposition keine Folgerung 

χώρησις tritt die Absicht, einen günstigeren Arbeitsvertrag zu erhalten, hinter 
der Resignation gegenüber dem unausweichlichen Druck zurück; vgl. M. Ro -
s t o v t z e f f , Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich (1929) I , 147 f. 
und unten S. 251 Anm. 54. Zum Gruppencharakter vgl. S. 256. 

13 Die Abhängigkeit vom Ιδία-Begriff bes. deutlich bei V. Mart in a.a.O. 
144 ff . Die Gefahr einer Verallgemeinerung auf alles, was „Flucht" ist, bei 
C. Préaux , Economie royale 500 ff . 

14 Ilias Χ 210; Odyss. X V I I 461. 
16 Od. X X I I 270. 
18 Ilias IV 305, X I 189, X V I I 30, X X 335. 
" Für „Zurückgehen" vgl. Thuc. VIII 15, 1; für „rückwärtsgeben" Hdt. IV 

183, 3; für „weggehen" Hdt. V 94, 1. Unberücksichtigt können wir die Fälle 
lassen, in denen άναχωρεΐν von Sachen ausgesagt wird — in der Bedeutung „über-
gehen auf" (vgl. Hdt. VII 4; Antiph. II 1, 3). 

18 Vgl. dazu άναχωρεΐν vom „zurücktreten" des Nils z.B. P. Ent. 27 = W i l -
c k e n , Chr. 442 (223/2 a), Z. 15. 

19 Vgl. Lys. X I V 6; Plato, Symp. 221a. Verallgemeinernd Hdt. III 143, 
V 61; Thuc. I 30, 2; Cic. ad Att. IX 4, 2. Besonders auch in methaphori-
schem Gebrauch Plato, Phaed. 83a, Polyb. X X I X 25,5. 

20 Besonders deutlich ev. Matth. II 14 als Ausführung des Befehls, der mit 
φεϋγε wiedergegeben ist (v. 13). 

21 Genau so auch άναστρέφω, ανατρέχω; vgl. F. Pre is igke , Wb., s. vv. 

16х 
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für ein Ziel des „Gehens" gezogen werden kann, sondern nur eine 
solche für den Ausgangspunkt. Dieser ist der bisherige oder normale 
Standort des „Gehenden". 

1. In der p t o l e m ä i s c h e n Zeit 

Bei der grossen Anzahl von Synonyma22, die wir in der ptole-
mäischen Zeit auch sonst zur Kennzeichnung einer Flucht antreffen, 
muss uns vordringlich die Frage beschäftigen, ob άναχωρεΐν wirklich 
als terminus technicus gebraucht wurde, und ob damit die άναχώ-
ρησις eine festbegrenzte Erscheinung kennzeichnen konnte, die dann 
evtl. in einem Zusammenhang mit der ιδία steht. In einem solchen 
Sinne haben doch namentlich M. R o s t o v t z e f f und У. Mart in 
die άναχώρησις verstanden23, und von ihren Definitionen werden 
wir auch hier wiederum ausgehen. 

Das unbedingte Abhängigkeitsverhältnis zwischen άναχώρησις 
und ιδία, das nach M. R o s t o v t z e f f gegeben ist, würde postulieren, 
dass die Erscheinung der άναχώρησις nur zu einer Zeit angetroffen 
werden kann, in der das Institut der ιδία in Ägypten besteht. Das 
würde jedoch nach unserer Erkenntnis, dass diese Institution erst 
im Laufe des II. Jahrhunderts v. Chr. entstanden ist24, bedeuten, 
dass wir auch die άναχώρησις erst von dieser Zeit an nachweisen 
könnten. Ein kurzer Blick genügt zu der Feststellung, dass das 
nicht der Fall ist — wenigstens soweit man das reine Vorkommen 
des Yerbums αναχωρεί ν in Betracht zieht. Da gibt es eine grosse 
Anzahl von Urkunden des Zenon - Archivs25, aber auch ausserhalb 
desselben aus dem III. und dem Anfang des II. Jahrhunderts v. 
Chr.26, in denen die Flucht Einzelner oder von Gruppen27 durch 

22 άποχωρέω, έκχωρέω, άποδιδράσκω, άποτρέχω, φεύγω mit Kompos i ta ; vgl . 
dazu F. P r e i s i g k e , Wb.,s.vv. 

23 Vgl. ihre Definitionen oben S. 241. 
24 Vgl . oben S. 222. 
25 P. Cair. Zen. I 59133; I I 59230; 59245; I I I 59310; 59335; 59442; 59466; 

59484 ( = PSI I V 442); I V 59590; 59613; 59620; 59782 (b ) col. I V ( ? ) ; V 59837; 
PSI I V 348; V I 637; 667; P. Petr. II 5 (a) ; SB V 7984. 

26 B G U V I 1215 ( I I I a.), 1245 ( I I I / I I a. ) ; P. Ent. 86 (221/0 a.) ; P. Hib . 71 
(245/4 a.) ; 113 (ca. 260 a.); P. Lille I 3, I V , Z. 70 f f . (nach 241/0 a . ) ; P . Rein. 
II 97 ( I I I / I I a) P . Teb. I I I 703, Z. 215 f f . (E . I I I a.), 774 (ca. 187 a.) ( ? ) , 895 
(ca. 175 a.), 1008 (A . I I a.); U P Z 18 ( = P. Par. 23) (163 a), 121 ( = P. Par. 10) 
(156 a.), 122 ( = P. Par. 12) (157 a.), unklar bleibt die Beziehung in den neuen 
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άναχωρειν wiedergegeben wird. So können wir also nicht zu der De-
finition M. R o s t o v t z e f f s gelangen. 

Das entscheidende Merkmal an der Erklärung Y. Martins 
dagegen ist die Verbindung der άναχώρησις mit den Verpflichtun-
gen gegenüber dem Staat. Nach seiner Definition dürfte άναχωρειν 
nur dort gebraucht werden, wo die Flucht eines Einzelnen oder 
einer Gruppe vor dem staatlichen Leistungszwang gekennzeichnet 
werden soll. Auch da versagen unsere Urkunden; denn in ihnen 
wird άναχωρειν auch für die Flucht von Sklaven vor ihren Herren28, 
von Arbeitern im privaten Dienstverhältnis vor ihren Arbeitge-
bern29 sowie von Delinquenten vor der Gerichtsbarkeit30 verwandt — 
alles Fälle, die der Ansicht V. Martins zuwiderlaufen. 

Sollen wir daraus folgern, dass άναχωρειν eben nicht als terminus 
technicus zu begreifen ist, und dass die beiden Gelehrten bei ihrer 
Definition übers Ziel hinausgeschossen haben? Das scheint mir je-
denfalls verfrüht; denn eine solche Ablehnung würde nicht berück-
sichtigen, dass ein und dasselbe Wort sowohl in seiner allgemeinen 
Bedeutung wie in der prägnanten eines terminus technicus gebraucht 
werden kann31. Wir müssen also weiterhin die Möglichkeit eines 
solchen Gebrauchs untersuchen und dabei gibt uns die bisherige 
Auseinandersetzung mit M. R o s t o v t z e f f und V. Martin gleich 
ein Indiz an die Hand. 

Bei einer Überprüfung der Urkunden, die trotz Verwendung 
das Verbums άναχωρειν mit der Definition Martins nicht überein-
stimmen32, können wir feststellen, dass sie bis auf eine Ausnahme33 

amtlichen Texten aus dem III . a.: P. Hib. II 198 (Philad.-Euerg.) Frg. 5 (V ) . Z. 3 
im Zusammenhang mit λείαι ( R ) Z. 5, sowie P. Hib. II 242 (Euerg. od. Philop.). 

27 Für Gruppenflucht zeugen von den Zenon-Papyri P. Cair. Zen. II 59245; 
I V 59782 (b) (?) ; SB V 7984; PSI VI , 667, P. Petr., II 5 (a); vielleicht wird 
auch daran gedacht in P. Cair. Zen. I 59133; II 59230; aus sonstigen Papyri: 
P. Hib. 71; BGU V I 1245; vielleicht auch P. Teb. III 703, Z. 215 f f . 

28 P. Cair. Zen. I II 59442; I V 59613; V 59837; wahrscheinlich aber auch 
P. Cair. Zen. III 59335; P. Hib. 71; PSI V I 637, 667. 

29 P. Cair. Zen. I 59133; II 59230; I II 59310; SB V 7984; wahrscheinlich 
ebenso P. Cair. Zen. I V 59782 (b ) ; PSI I V 348. 

30 P. Cair. Zen. I II 59484; I V 59620; BGU VII I 1797. 
31 Vgl. für die ägyptische Verwaltungssprache F. P r e i s i g k e , Fachwörter 

mit gleichen Verba in F. P r e i s i g k e , Wörterbuch: z.B. άνάγω, εισάγω, είσδίδωμι, 
άποΥΡάφομαι, «·»· 

32 Vgl. oben Anm. 28/30. 
33 BGU VII I 1797 (I a.); vgl. dazu unten S. 256. 
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dem III. bzw. Anfang des II. Jahrhunderts v. Chr. angehören — 
also einer Zeit, in der es nach unseren Beobachtungen die Erschei-
nung der αναχώρησες gemäss der Definition M. R o s t o v t z e f f s 
noch gar nicht geben durfte. 

Dieses Zusammentreffen kann nicht zufällig sein. Denn es be-
deutet doch nicht weniger, als dass die Definitionen beider Gelehr-
ten zutreffen, wenn man sie auf die Zeit vom II. Jahrhundert v. Chr. 
an beschränkt. 

Führen wir eine solche zeitliche Trennung durch, dann stossen 
wir aber auch gleich noch auf ein weiteres, äusseres Indiz. Genau 
wie bei dem Vorkommen des ιδία - Begriffes begegnen wir dem 
Verbum αναχωρεί v vom Ende des II. Jahrhunderts v. Chr. an vor-
wiegend in amtlichen Schreiben34, während es zuvor dort nur selten 
erscheint. Der Ubergang in die Verwaltungssprache würde eben-
falls dafür sprechen, dass der Begriff erst jetzt als terminus teclini-
cus verstanden wird. 

Mit diesen Voraussetzungen wollen wir einen Blick auf die frü-
hen Zeugnisse des άναχώρησις - Begriffes werfen, um an ihnen selbst 
nochmals zu überprüfen, ob wir es hier mit einem terminus techni-
cus zu tun haben. Dabei muss es uns doch schon stutzig machen, 
dass ein Zeugnis — es handelt sich dabei um PSI V 502 (257/6 
v. Chr.)35 —, das immer wieder für die άναχώρησις in Anspruch ge-
nommen worden ist36, gar nicht das Verbum άναχωρεϊν, sondern 
έκχωρεΐν gebraucht — ein Verbum also, das nach der Auffassung 
W. L. W e s t e r m a n n s gerade einen Gegensatz zur άναχώρησις aus-
drücken soll37. Ja, bei dieser Urkunde wird nicht einmal an das pa-
rallele Kompositum angeknüpft, sondern nur die Aussage über eine 
Tempelflucht als άναχώρησι,ς verstanden38. 

34 Vgl. dazu unten S. 253 f. 
35 Vgl. dazu M. R o s t o v t z e f f , A large Estate in Egypt in the Third Cent. 

B.C. (1922) 75 ff. 
36 So F. v. Woess , a.a.O., C. P réaux , Économie royale, 501, N. Lewis , 

JEA 23 (1937), S. 63, Anin. 5. 
37 Vgl. oben Anm. 7. Es gibt übrigens ausserdem nur noch ein einziges Zeug-

nis für έκχωρεΐν in ptolemäischer Zeit (P. Teb. III 707 [118 a.]). In beiden Fäl-
len fehlt eine Angabe über den Zielort der Flucht, so dass die These W. L. We-
stermanns in den Urkunden keine Stütze findet. 

38 Während noch F. Pre is igke , Wb., s.v. έκχωρέω die Wendung έκχωρή-
σειν τοϋ σπόρου (Ζ. 22) mit „das Saatgeschäft im Stich lassen" übersetzt, gibt es 
M. R o s t o v t z e f f , a.a.O., 76, wieder mit „to renounce there rights to the crops". 
Das scheint mir jedoch aus 2 Gründen nicht haltbar: 1. bedeutet in den Papyri 
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Aber noch weitere Urkunden zeigen die Kennzeichen, die bisher 
allgemein als typisch für die άναχώρησις angesehen worden sind, 
ohne dass jedoch die in ihnen wiedergegebene Flucht άνα^ωρεΐν 
heisst39. Denn wenn einmal die Deichwächter sich beklagen, dass 
sie statt für zwei nur für einen Monat entlohnt worden sind, ihren 
rückständigen Lohn einfordern und dabei drohen, zi δέ μή, άπο-/ 
δραμούμεθα, ού γάρ ίσχύομεν40, und wenn in einem anderen Fall be-
richtet wird, dass Bauern ihr Land verlassen haben, weil sie ihr 
Abgabensoll nicht erfüllen konnten41, so sind das doch wirklich 

έκχωρεΤν nie einen Verzicht ohne eigene, räumliche Aufgabe des bisherigen Be-
sitzes (vgl. F. Pre i s igke , IVb., a.a.O.), 2. aber wird σπόρος nicht als „Ertrag" 
gebraucht, wie das nach R o s t o v t z e f f nötig wäre (vgl. F. Pre is igke , Wb., s.v. 
σπόρος). Es muss also bei der Übersetzung F. Preis igkes bleiben. Das bedeutet, 
dass die Tempelflucht von der Ortsflucht unterschieden wird, wobei letztere 
offenbar eine Steigerung darstellt. Zu dieser Unterscheidung vgl. noch unten 
Anm. 54. 

39 PSI IV 421, V 490 (vgl. dazu C. P r é a u x , a.a.O., 501), P. Cair. Zen. III 
59329. 

40 PSI IV 421, Z. 8 f. 
41 PSI V 490, bes. Ζ. 14 f. Es will mir allerdings nicht richtig scheinen, wenn 

C. Préaux, a.a.O. 501, hier von einem „Verlassen brachliegenden Landes" spricht, 
und deshalb sei mir gestattet, auf den ganzen Text hier einzugehen. Der Brief, 
mit dem wir es zu tun haben, ist an einen Vertrauten des Apollonios, Ίπ[πόνι-
κος ?], gerichtet und handelt wie ein früherer, auf den der Absender keine Antwort 
erhielt, περί γενηματοφυλάκων / [καί άλλων] (Ζ. 1 f.). Er geht dem Adressaten in 
Abschrift zu mit der Bitte, für Antwort zu sorgen. Um diese Antwort ist der 
Absender sehr bemüht, denn er schliesst gleichsam eine Drohung an, die ich etwa 
έάν γαρ μή ήμιν άντιγράφηι αισθάνεται άλλων / [καί κακιόνων?] (Ζ. 4 f.) lesen möchte. 
Dann folgt die Abschrift des Briefes an Apollonios, in dem zu Beginn περί γε-
νηματοφυλάκων berichtet wird (Ζ. 6—10). Im Dorf ist man schon bei der Ernte, 
und nun fehlt es an Erntewächtern, ot διατηρήσουσιν τόν τε άμητόν καί έπί των άλώ-
νων / [τόν ήδη θερισθέντα σϊτο]ν (so wenigstens ergänzt G. Vite l l i , PSI V, S. X I , 
während F. Preis igke , Wb., s.v. αμητος dieses als Substantiv fasst. Da uns 
aber dieses Substantiv sonst nicht überliefert ist, glaube ich mit den Hrsgg. an 
άμητόν, wobei dann allerdings die Ergänzung θερισθέντα eine unangebrachte 
Tautologie schafft — anders als die umgekehrte Form P. Hib. 47, Z. 12; vgl. 
dazu M. Schnebe l , Die Landwirtschaft im hellenistischen Ägypten (Münch. Beitr. 
VII [1925]) 167. Ich möchte deshalb lieber συναχθέντα lesen — vgl. dazu P. Hib. 
45, Z. 12; P. Petr. II 13, 14, 2). Bei diesem Mangel an Hilfskräften besteht offen-
bar die Gefahr des Diebstahls (vgl. Z. 10), so dass der Absender wohl einen Be-
fehl zur Einstellung von Hilfspersonal erbittet, und deshalb etwa schreibt: γρα-
φήτω εί δει καταστήσαι / [καί άλλους γεωργούς ώστε σύν] αύτοϊς δυνατοί είσιν κτλ. 
(Ζ. 8 f.) (Vgl. dazu P. Teb. I 27, Z. 47 ff. , sowie die klärenden Ausführungen von 
F. Oerte l , Liturgie 47). — Im zweiten Teil des Briefes handelt es sich darum, 
dass irgendwelche Leute — offenbar doch Bauern — das Dorf verlassen haben 
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Fälle von Flucht vor der allzu grossen Belastung durch den 
Staat42. 

Nur drei gleichartige Zeugnisse stehen dem innerhalb des Ze-
non - Archivs gegenüber, in denen άναχωρεΐν auch wirklich ge-
braucht wird. Dabei ist die Situation in P. Cair. Zen. II 59245 
(252 v. Chr.) ganz ähnlich der in PSI 50243, während wir in P. Petr. 
II 5 (a) (ca. 250 v. Chr.) vielleicht eine Parallele zu PSI I V 
421 vor uns haben, der über die Flucht der Deichwächter be-

(Z. 14). Der Absender schreibt, dass es erforderlich gewesen sei, mit den Steuer-
eintreibern eine schriftliche Vereinbarung zu treffen (vgl. für die gleiche Situation 
συγγράφειν προς αύτόν, P. Mich. Zen. 96, Z. 6), also wohl συγγράψασθαι προς τούς 
έξει-/ [ληφότας τα δίκαια γενόμενα καί] τα βέβαια (Ζ. 11 f., vgl. dazu BGU 1002, 
Ζ. 14). Das wurde aber offenbar unterlassen — vgl. Irrealis, Z. 10 —, so dass 
die Bauern befürchten, ihr volles Abgabesoll nach Massgabe des ausgeteilten 
Saatgetreides (Z. 13) erfüllen zu müssen, obwohl ihnen der Getreidewurm Korn 
vernichtet hat (dazu Ergänzung in Z. 14 wohl doch eher γήν nach P. Teb. 701, 
Z. 74 f., wo allerdings von der Ausgabe neuen Saatgetreides gesagt wird εις [την 
σκω-]/[λ]ηκ[ό]βρωτον γήν [ = Lesung S. Hunt] , Zur Sache selbst vgl. P. Cair. 
Zen. III 59433; P. Oslo II 26, wodurch deutlich wird, dass in diesen Fällen Abga-
bennachlass normal war). Durch diese Sachlage ist wohl einerseits eine erhöhte 
Diebstahlsgefahr bedingt (s.o.), zum anderen werden Bauern — das ist nach dem 
Vorangegangenen klar — gezwungen, ihr Land zu verlassen. Die Ergänzung die-
ses Passus durch die Hrsgg. άποκεχωρήκασιν έγκα-/[ταλείποντες τούς γεωργοϋν?]-
τας τήν γήν (Ζ. 14 f.) legt nahe, dass dabei nur einige im Spiele sind (das wirkliche 
Subjekt steht in der Lücke Z. 13). Dann vermisst man aber etwa άλλους, was 
nicht mehr untergebracht werden kann. Oder könnte man vielleicht έγκα-/[λού-
μενοι τής όλιγωρ] ί.ας την γήν lesen? Jedenfalls ist damit klar, dass der Grund zur 
Flucht hier wie in den anderen Fällen, die wir betrachtet haben, darin liegt, dass 
von den Flüchtigen die Verpflichtungen gegenüber dem Staat — gerecht oder 
ungerecht — nicht erfüllt werden können. 

42 Vgl. ebenso P. Cair. Zen. III 59329(248 a.). Dem Mann, über dessen Fest-
nahme zwei Weingärtner hier berichten: κατελάβομεν δέ καί τον / ΆτφεΟν πεφευ-
γότα, επιβολής / αύτώι γενομένης περί λαχα-/νιων τίνων, hatte man also offenbar 
eine Gemüseiteuer auferlegt. 

43 Vgl. dazu M. R o s t o v t z e f f , A Large Estate 75. С. P r é a u x , Économie 
royale 501, will in der άναχώρησις eine secessio gegen die Höhe des Pachtzinses 
sehen. Mir scheint nach Ζ. 1 ff. eher, dass sich die Bauern dagegen wehren, nach 
Zuteilung ihres Landes an Kleruchen Afterpächter zu werden; vgl. auch F. v. 
W o ess, Asylwesen 86. — Ziel der Flucht ist sicher der bedeutende Tempel im 
Memphites; so gegen С. C. Edgar sicher richtig F. v. Woess , a.a.O. 114 f., 
der allerdings an der Asylie des Tempels zweifelt. Daran braucht auch nicht ge-
dacht zu werden. Wie uns P. Teb. I 39 lehrt, verbot den Staatsorganen — wenn 
auch vielleicht kein Befehl, so doch — die Scheu vor dem Heiligtum, Amtshand-
lungen im Tempel vorzunehmen. Vgl. dazu auch F. v. Woess , Asylwesen 90, 
der aber weiterhin die Bedeutung dieser natürlichen Ehrfurcht als Entstehungs-
grund für die Asylie vernachlässigt. 
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richtete44. Dazu kommt noch ein drittes, singuläres Zeugnis über 
die Flucht eines Kriegsdienstverweigerers46. 

Für die gleiche Situation — und zwar nicht für eine beliebige, 
sondern für die, die dem άναχώρησι,ς - Begriff in besonderem Masse 
adäquat sein soll46 — werden also in unseren Urkunden neben 
άναχωρεΐν unterschiedslos auch die Verben άποχωρεΐν, έκχωρείν, 
άποτρέχειν und φεύγειν gebraucht. Das spricht nicht für einen termi-
nus technicus. Noch viel weniger können uns einen solchen die Urkun-
dengruppen bestätigen, in denen nicht von der Flucht vor der 
Leistungspflicht gegenüber dem Staat, sondern von der Sklaven-
flucht, der vorzeitigen Aufgabe des privaten Arbeitsverhältnisses 
oder der Flacht vor strafrechtlicher Verfolgung berichtet wird47. 
Hier ist άναχωρεΐν ganz deutlich synonym allen anderen Verben in 
der Bedeutung „fliehen"48. 

Dagegen scheinen die frühen Urkunden ausserhalb des Zenon -
Archivs einen einhelligen Gebrauch von άναχωρεΐν zu bezeugen49. 

11 Vgl. oben S. 247. Auch hier handelt es sich um die Gestellung von Wäch-
tern — der fragmentarische Zustand der Urkunde erlaubt keinen weiteren 
Schluss —, die von ihrem Arbeitsplatz — άπό των έργων (Ζ. 5) (vielleicht waren 
sie zur Beaufsichtigung öffentlicher Arbeiten abgestellt) — geflohen sind. 

45 So können wir wohl den Ägypter bezeichnen, der in P. Cair. Zen. IV 59590 
(vgl. auch P. Mich. Zen. 82) Zenon empfohlen wird. Er wurde vom königlichen 
Schreiber des Oxyrhynchites in die Liste der μάχιμοι aufgenommen und floh dar-
aufhin aus seinem Gau. 

46 Vgl. die Definition V. Mart ins oben S. 241. 
47 Vgl. dazu oben S. 245 und Anm. 28—30. Eine genaue Scheidung zwischen 

der ersten und zweiten Gruppe ist allerdings nicht möglich, da terminologisch 
zwischen Sklaven und freien Arbeitern nicht in allen Fällen unterschieden wer-
den kann; vgl. dazu etwa M. R o s t o v t z e f f , Social and Econom. Hist. III, 
1420 f. zu σώμα in P. Hib. 71 und P. Teb. 703, Z. 217. — Ebenso kann gerade 
im Zenon-Archiv nicht eindeutig entschieden werden, wann ein rein privates 
Arbeitsverhältnis vorliegt, und wann staatliche Interessen mitberührt werden, 
da sich in der Person des Zenon die Interessen des Grossgrundbesitzers Apollo-
nios und die staatlicherseits gestellten Anforderungen des Finanzministers Apol-
lonios vielfältig schneiden; vgl. neben M. R o s t o v t z e f f , A Large Estate, auch 
P. Viereck , Philadelphia (Morgenland, X V I [1928]) 34 ff., und jetzt C. Préaux , 
Les Grecs en Egypte d'après les archives de Zenon (1947) 11. 

48 Für die Sklavenflucht vgl. hierzu oben Anm. 28 und dagegen z.B. P. Cair. 
Zen. I 59015 (V) ; V 59804, 59837. Allgemein die Nachweise bei den Synonyma 
in F. Pre i s igke , Wb. 

49 P. Hib. 113 (ca. 260 a.), 71 (245/4 a.); P. Par. 66 = UPZ II 157 (242/1? a.); 
P. Lille I 3 (nach 241/0 a.) col. IV Z. 70 ff . ; P. Teb. III 703 (Ende III a.) Z. 215 f f . ; 
BGU VI 1245 (III/II. a.); P. Rein. II 97 (III/II. a.). 
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Bei ihrer Betrachtung fällt auf, dass die Flüchtigen ausnahmslos50 

Personen sind, die im Dienste des Staates stehen und sich diesem 
entzogen haben: Beamte51, Steuerpächter52 und anderweitig Dienst-
verpflichtete53. Zu ihnen gehören auch die Kleruchen, die auf dop-
pelte Art dem Staate verhaftet sind, da ihnen aus der Landzuwei-
sung die dauerhafte Verpflichtung zum Kriegsdienst erwächst, 
und an deren Abgaben aus dem zugeteilten Land natürlich der 
Fiskus interessiert ist. Auch ihre Flucht erscheint in einer Urkunde 
aus dem Oxyrhynchites als άναχώρησις, wenn sich dort eine Gruppe 
von Kleruchen in gleicher Weise empört wie nach PSI V 502 die 
Pächter Zenons54. 

50 Eine Entscheidung hierüber ist nicht möglich bei P. Rein. II 97. Vgl 
dazu aber unten S. 251. 

51 Topogrammateus in P. Lille I 3, col. IV Z. 70 ff., der in Fiskalschulden 
geraten ist, und für den nach viermonatiger Abwesenheit provisorisch ein ande-
rer eingesetzt wird. (Das Schreiben wird übrigens wahrscheinlich nicht, wie die 
Hrsgg. annehmen, auch an die übrigen τοπογραμματεΐς adressiert gewesen sein. 
Es genügte wohl, wenn die vorgesetzte Behörde des Oikonomos und die diesem 
neu eingesetzten Topogrammateus nachgeordneten Dienststellen, die κωμογραμ-
ματεΐς, άρχιφυλακΐται und φυλακΐται von der provisorischen Einsetzung erfuhren. 
Vgl. auch U. Wi l cken , Archiv V [1913] 222). 

52 Vgl. P. Hib. 113 — offenbar eine Abrechnung über die abgelieferten Ein-
nahmen der Steuerpächter, von der uns die Posten erhalten sind, die nicht beige-
trieben werden konnten. Auch für Z. 13 f. werden wir dann die Angabe von λο-
γευταί erwarten dürfen. 

53 Vor allem in der grossen Dienstanweisung des Dioiketen, P. Teb. 703, 
in der Z. 215 ff . eine Anordnung getroffen wird über die Behandlung von Deser-
teuren, von μάχιμοι, die aus den Dienstverpflichtungen in Monopolbetrieben oder 
in der Flotte entweichen. Ähnlich scheint mir P. Ilib. 71 gefasst werden zu müs-
sen, in dem in einem abschriftlich beigefügten Schreiben περί τ[ών] άνακεχωρηκό-
των σωμάτων έκ τής έ[ν] Κεφαλαις λατομίας (Ζ. 5—7) berichtet wird (vgl. auch 
M. R o s t o v t z e f f , Social and Econom. Hist. I l l , 1420 f., dagegen aber die Ver-
mutung von F. Oertel , Liturgie 21, Anm. 3). — Die Annahme, dass άναχωρεΐν 
hierbei als terminus technicus verwandt ist, wird noch durch P. Par. 66, Ζ. 33 f., 
verstärkt. Denn es möchte zunächst so scheinen, als handele es sich bei den φυ-
γάδες um Flüchtige der gleichen Art. Aber wenn sie auch bei den Dammarbeiten 
fehlen, so sind sie natürlich nicht wegen dieser geringen Frondienste (30 Nau-
bien pro anno; vgl. F. Oertel , Liturgie 15), also nicht als Dienstverpflichtete 
geflohen. Immerhin ist es bemerkenswert, dass ca. 5% der gesamten fronpflich-
tigen Bevölkerung flüchtig sind. 

54 BGU VI 1245. Interessant ist auch die weitere Parallele zu PSI 502 in 
der Trennung von Tempelflucht und Ortsflucht (vgl. oben Anm. 38), wenn hier 
auch beide Male άναχωρεΐν verwandt wird. — άναχωρώμεν εις άλλους / [τόπο]υς 
(Ζ. 14 f.) kann man natürlich nicht wie F. v. Woeüs, ZSS X L V I (1926) 33, 
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Neben diesen Urkunden besitzen wir neuerlich in P. Rein. II 97 
aus dem III. oder II. Jahrhundert v. Chr. offenbar eine Flüchtlings-
meldung — ein Unikum für eine Zeit, in der wir eben nur ganz 
schwache Anzeichen dafür finden konnten, dass άναχωρείν zum ter-
minus technicus wird. Als Beweis dafür kann der Papyrus aller-
dings nicht gelten, da der Zerstörungsgrad kaum Schlüsse zuiässt55. 

Ist es nun wirklich so, dass in der frühen ptolemäischen Zeit 
die άναχώρησις eine fest begrenzte Erscheinung darstellte, für die 
man das Verbum άναχωρεϊν als terminus technicus gebrauchte ? 
Erscheint es möglich, dass wir diese Frage für die Zenon - Papyri 
verneinen, für den Bereich ausserhalb derselben aber bejahen müs-
sen? Man hat das bisher getan und musste dann folgern, dass die 
άναχώρησις in der zweiten Hälfte des III. Jahrhunderts eine Rolle 
spiele und dann erst wieder am Ende des II. Jahrhunderts vermehrt 
an Bedeutung gewinne56. Das ist doch aber schon auf Grund allge-
meiner, historischer Erwägungen wenig glaubhaft. 

Gerade im Jahrhundert der ägyptischen Bürgerkriege57, an de-
ren Ende Euergetes II. in einem Gnadenerlass die Bevölkerung zur 
Rückkehr an ihre Arbeitsplätze aufforderte58, soll die Erscheinung, 
die eine solche Aufforderung erst möglich und notwendig macht, 
kaum vorhanden gewesen sein? 

Wir sind aber auf diese allgemeinen Erwägungen nicht einmal 
angewiesen. Denn einerseits besitzen wir sehr wohl auch aus dieser 
Zeit Urkunden, die das Verbum άναχωρεϊν gebrauchen — nur eben 

Anm. 1, als weitere Asylflucht auffassen. Vgl. dazu die deutliche Aussage über 
„andere Orte" in P. Teb. I 61(b), col. XIII ; 72 col. X V I I (140/39 a.); BGU VIII 
1835(51/0 a.), Βίβκώμαι z.B. in P. Teb. I 41 (ca. 119 a. ) .— Die These F. v. Woess , 
von der Asylflucht als Form des ägyptischen Streiks (vgl. oben S. 242) gewinnt 
gerade bei dieser Trennung: einmal Festsetzung im Tempel als Ausdruck des 
Protestes, also gleich Streik —. verläuft der Protest wirkungslos, bleibt nur die 
Ortsflucht. Sie ist aber nicht Streik, sondern Resignation; ähnlich auch H. I. Bell, 
Chron. Eg. 26 (1938) 355. 

55 Ist überhaupt άναχω-]/ρησάσης (Ζ. 1 f.) richtig gelesen? Wenn ja, handelt 
es sich um eine pflichtgemässe Anzeige, die allein Schlüsse auf das Verhalten der 
ptolemäischen Verwaltung gegenüber der άναχώρτ,σις zuliesse, oder um die Mel-
dung eines Sykophanten? Da andere Zeugnisse ganz fehlen, scheint mir am plau-
sibelsten, dass hier vielleicht die Meldung eines Prozessgegners an das Gericht 
vorliegt. Vgl. dazu etwa P. Cair. Zen. III 59 466. 

56 Vgl. M. R o s t o v t z e f f , Social and Econom. Hist. II, 908. 
67 Vgl. zuletzt etwa Η. I. Bel l , Egypt, S. 61. 
58 P. Teb. 1 5 und dazu oben S. 220 ff . 
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nicht in der spezifischen Bedeutung dieses Begriffes59. Andererseits 
aber werden uns auch die Erscheinungen der άναχώρησις geschil-
dert — nur ohne dass dabei das Verbum αναχωρεί v verwandt wurde: 
so bei der Flucht von Beamten6 0 , von Bauern61 und schliesslich von 
Händlern, die zu Leistungen herangezogen werden sollten62. 

59 Vgl. BGU VI 1215 ( I I I . a.), Z. 16 f. = zurückweichen im Kampf (vgl. 
dazu oben S. 243 und Anm. 16); P. Par. 10 = UPZ I 121 (156 a.), Z. 2. 21 = Skla-
venflucht (vgl. Synonymon Z. 17); P. Par. 12 = UPZ I 122 (157 a), Z. 11 = zu-
rückkehren (vielleicht ist hier auch an Asylflucht gedacht, ebenso wie in P. Par. 
23 = UPZ I 18 [163 a.], Z. 17 und später P. Tor. I = UPZ I I 162 [117 a.], col. I I , 
Z. 14). Weiterhin vgl. für die Flucht vor der gerichtlichen Verfolgung: P . Ent . 86 
(221/0 a.), in dem über die Einschüchterung von Ägyptern berichtet wird, so 
dass sie zur Zeugenaussage vor Gericht nicht erschienen (Z. 9 f.); P. Teb. I I I 895 
(ca. 175 a.) . Hier wird der Zusammenhang nicht ganz klar. Der Sitologe Diony-
sios, der unberechtigt Getreide aus dem Speicher entnommen hat, ist wohl wäh-
rend der Prozessführung entwichen (Z. 71). 

60 Vgl. P . Teb. I I I 731 (153/2 od. 142/1 a.). Die Behörden befürchten hier, 
dass Phylakiten dem schlechten Beispiel eines Kollegen folgen und έγλίπωσιν τ[ήν 
τήρησιν] (Ζ. 7). Vielleicht auch ähnlich P . Teb. I I I 774 (ca. 187 a.), wo die Hrsgg. 
Z. 26 f. ήνά[γκα(σμαι)]/ άναχω[ρήσαι] für „hardly convincing" halten. Sollte hier 
nicht ηνά[γκα(σμαι)]/άναφυ[γεΤν] oder besser noch κ]ατα(ρυ[γεΐν] gestanden haben 
(vgl. dazu P. Teb. I l ï 724, Ζ. 8; 787, Ζ. 33 ff. für As'ylfiucht)? Aber einmal be-
darf das der Nachprüfung am Original, und die merkwürdige Abkürzung des 
Verbums ist damit auch noch nicht beseitigt. 

6 1 P. Teb. I I I 787 (ca. 138 a.) ist eine genaue Parallele zu P S I V 502, B G U 
VI 1245 (vgl. oben Anm. 54); trotzdem aber Z. 33 ff . Ähnlich auch in der Ein-
gabe eines Bauern aus Diospolis Magna aus der Zeit von 165—158 a., der die 
Rückgabe von Grundbesitz seiner Frau fordert, den sich ein Anderer während 
ihrer Flucht widerrechtlich angeeignet hat (P. Baraize = P. Cair. Mus. Inv. 
Nr. 58824, ed. P. C o l l a r t — P. J o u g u e t , Étud. Pap. I I , 23 ff. = S B V 8033). 
Der Meinung der Hrsgg. hat sich F . B i l a b e l , SB , angeschlossen, indem er die 
Urkunde als E ' n j a b e „wegen widerrechtlichen Verkaufs" kennzeichnet. Dage-
gen scheint mir die Urkunde keineswegs gegen den Verkauf von 53 Aruren ge-
richtet, der eher wie ein notwendiges Ereignis geschildert wird (Z . 8 f.); sondern 
nur die restlichen 27 Aruren, die sich Pensais, der Käufer der 53 Aruren wider-
rechtlich angeeignet hat, werden zurückgefordert, wenn der Petent um Anwei-
sung an den Topogrammateus bittet, οπ[ως] / άπομετρήσω αύτώι [κα]ί παραλάβω 
τήν / ύπάρχουσάν μοι γήν α[πρ]ατον (Ζ. 19 ff.). Denn einmal ist ein „Abmessen" 
doch nur dann zu erklären, wenn dadurch zwei Kategorien Land getrennt (άπο-) 
werden sollen, das rechtmässig erworbene und das widerrechtlich angeeignete. 
Darüber hinaus aber sagt er j a ausdrücklich, dass er die γην α[πρ]ατον zurück 
haben wolle — dafür, dass damit wirklich „unverkauftes Land" gemeint ist , vgl. 
zuletzt P. Berl. Zill. 3 (177/80 p.), Ζ. 4. Die Diskussion der letzten Jahre jetzt 
zusammengefasst von B . A. van G r o n i n g e n , J.E.A. 40 (1954) 59 ff . 

e2 Vgl. P. Teb. I I I 724 (175 od. 164 a.). Die κάπηλοι, von denen hier be-
richtet wird, sind zwar sicher nicht allgemein ταΐς προσόδοις έπιπεπληγμένοι, aber 
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Daraus ist doch der Schluss erlaubt, dass die gleichen Erschei-
nungen, die von der Forschung bisher für die άναχώρησις in An-
spruch genommen worden sind, vom I I I . Jahrhundert an ununter-
brochen fortdauern, ohne dass hierfür ein fester terminus technicus 
gebraucht wurde. 

Dieses Bild ändert sich mit dem Ende des I I . Jahrhunderts 
v. Chr. schlagartig. Wir besitzen nun gleich eine ganze Anzahl von 
Urkunden, in denen uns der Begriff der άναχώρησις begegnet63. 
Diese Urkunden sind vornehmlich Schreiben amtlicher Natur64, 
und in ihnen ist er auf eine ganz klar begrenzte Erscheinung ange-
wandt: die Flucht der Bevölkerung vor den vom Staat auferlegten, 
meist drückenden Leistungen. Bei den Flüchtigen handelt es sich 
zumeist um Königsbauern, aber auch um Beamte65. Die Gründe zur 
Flucht sind verschieden, die Königsbauern aber fliehen vor allem, 
da sie die hohen Abgaben nicht mehr tragen können66. 

sie werden dem Staat verpflichtet durch die Anforderungen, die die Armee an 
sie stellt (vgl. dazu F . O e r t e l , Liturgie 25). 

6 3 Die Urkunden stammen vom Ende I I . a. und von der Mitte I . a. Die Lük-
ke ergibt sich aus der allgemeinen Quellenlage. 

64 P . Teb. I 24 (117 a.); P . Strassb. I I 111 (ca. 120 a. — zum Datum vgl. 
U. W i l c k e n , Archiv V I I [1930] 92), P. Teb. I 41 (ca. 119 a.); I I I 707 (118 a.); 
I 61(b) (118/7 a.); 26, Z. 11 ff . = W i l c k e n , Chr. 330 (114 a.); P. Teb. I 72 
114/3 a.); BGU V I I I 1797 (I. a.), 1815 (61/0 a.), 1835 (nach 51/0 a.), 1843 (50/49 a.). 

65 Flucht von Beamten: P. Teb. I 24, wahrscheinlich BGU V I I I 1797. Alle 
anderen Urkunden in Anm. 68 über Bauernflucht. 

66 Vgl. P. Strassb. I I 111 (hier allerdings in Form eines Streikes, da sie ge-
gen eine — sonst unbekannte — Abgabe bei einer auferlegten Sonderarbeit durch 
die Flucht protestieren), BGU V I I I 1815, 1835, 1843; ganz ähnlich auch die 
Erpressung durch Beamte in P. Teb. I 41. In P. Teb. I 26, Z. 11 ff. und den Land-
aufstellungen (P. Teb. I 61(b), 72) werden zwar keine Gründe der Flucht ge-
nannt, aber wir werden auch hier annehmen müssen, dass der Druck der Abga-
ben schuld war; vgl. auch C. P r é a u x , Économie royale 501, N. L e w i s , JEA 23 
(1937) 63, Anm. 5 (ähnlich wohl auch P. Teb. I I I 1008. Hier liegt in der descrip-
tion der Hrsgg. eine amtliche Aufstellung von Abgaben einzelner Personen in 
Naturalien und Geld vor, in der in Z. 14 Abgaben unter dem Namen ριος του 
άνακεχωρηκότος geführt werden. Die Hrsgg. setzen den Papyrus Anfang I I . a.; 
vielleicht gehört er aber doch wie die obigen Texte dem Ende dieses Jhs. an). — 
Widerrechtliche Massnahmen der Staatsgewalt — auch hier offenbar in Verbin-
dung mit Abgaben (vgl. die Erwähnung der ξενικών πράκτορες in Ζ. 18) — sind 
der Grund zur Flucht in P .Teb. I I I 707; vgl. dazu unten S. 254. Furcht vor Strafe 
bedingte die Flucht der Beamten in P. Teb. I 24, BGU V I I I 1797 (?), 
die sich wahrscheinlich in ihrer Dienstausübung etwas hatten zuschulden kom-
men lassen. 
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Das besagt doch aber nicht weniger, als dass, was У. Mart in 
als kennzeichnend für den αναχώρησες - Begriff deduzieren konnte67, 
nun wirklich allein auch in unseren Urkunden durch άναχωρεϊν wie-
dergegeben wird. Sicher ist in dieser Zeit auch ein Anwachsen die-
ser Erscheinung zu beobachten68; dieses Anwachsen reicht doch 
aber nicht zur Erklärung einer solchen Geschlossenheit aus. Dazu 
kommt, dass ähnliche Erscheinungen, die m. E. bisher zu Unrecht 
von der Forschung als Fälle von αναχώρησες aufgefasst worden sind, 
eben auch in den Urkunden gerade nicht durch άναχωρεΐν gekenn-
zeichnet werden69. Und schliesslich steht wohl auch nicht zufällig 
eine der eben besprochenen αναχώρησες - Urkunden in unmittel-
barem Zusammenhang mit P. Teb. I 570, der uns erstmalig auch 
vom ιδία - Begriff Kunde gab71. 

So glaube ich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen zu können, 
dass άναχωρεΐν als terminus technicus für die Flucht des Indivi-
duums oder einer Gruppe vor der Leistungspflicht gegenüber dem 
Staat vom Ende des II. Jahrhunderts v. Chr. an gebraucht wird, 
und dass seine Spezifizierung in dieser Richtung damit mit der 
Einrichtung der ιδία im ptolemäischen Ägypten zusammenfällt. 

Aus dieser Folgerung ergibt sich für uns nun die Möglichkeit, 

67 Vgl. oben S. 241. 
68 Vgl. P. Teb. III 803 (Ende II. a.), wo gesagt wird, dass die Körperschaft 

der Königsbauern von Oxyrhyncha in Folge der erlittenen Ungerechtigkeiten — 
wohl sicher im Zuge der voraufgegangenen, allgemeinen Wirren — von 140 auf 
40 zurückgegangen sei. Vgl. auch BGU VIII 1815. Hier sind — unter der 
Voraussetzung, dass das Salzland etwa gleichmässig auf die Königsbauern des 
Dorfes verteilt war — mehr als 60% dieser Körperschaft geflohen. 

69 Vgl. P. Teb. I 48 = W i l c k e n , Chr. 409 (113 a.), wo es sich um eine Flucht 
der Bauern vor privater Belästigung handelt. Daher wohl auch συνδεδραμηκέναε 
(Ζ. 26), das in seiner Wirkung dem άναχωρεΐν sicher gleich ist, aber terminolo-
gisch eben doch nicht gleichgesetzt werden kann, wie das M. R o s t o v t z e f f , 
Kolonát, S. 74, Anm. 1, tut. BGU VIII 1858 (I. a.) von C. P r é a u x , Économie 
royale 501 f., als αναχώρησες auf Grund allgemeiner Verarmung gefasst. Die Bauern 
sind zwar arm, aber auf Grund eines Diebstahls während allgemeiner Unruhen; 
und deshalb sind sie geflohen. — BGU VIII 1762 (ca. 58 a.) nennt W. L. We-
stermann, Am. Hist. Rev. (1938) 277, Anm. 24, ein typisches Beispiel der ανα-
χώρηση. Hier ist jedoch nichts typisch, denn die Menge flieht nicht einmal, son-
dern streikt in einer öffentlichen Protestkundgebung. 

70 Vgl. P. Teb. III 707 (118 a.). Bereits die Hrsgg. haben in ihrer Einleitung 
auf den Zusammenhang mit P. Teb. I 5, Z. 207 ff . und wahrscheinlich auch Z. 
221 ff . hingewiesen. 

71 Vgl. oben S. 222. 
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an einer bestimmten Urkundengruppe das Wesen der άναχώρησις in 
ptolemäischer Zeit zu untersuchen. Wir wollen dabei die Folge-
rungen, die hierfür bisher von der Forschung gezogen worden sind, 
einzeln in Frage stellen. 

1. Besitzt die Präposition άνα in unseren Urkunden die Be-
deutung „hinauf"72? und damit auf's engste verknüpft: 

2. Was sagen unsere Urkunden über den Zielort der Flucht aus? 
Ist die άναχώρησις allgemein oder in erster Linie Asylflucht73? 

Zwei Urkunden sagen überhaupt nichts darüber aus, wohin sich 
die Flüchtigen gewandt haben74; wir können nicht entscheiden, ob 
deshalb, weil der Zielort gleichgültig oder weil er von vornherein be-
kannt war. In weiteren zwei Fällen haben die Flüchtigen den Schutz 
eines Tempels aufgesucht75. Hieraus könnte nun die Meinung ent-
stehen, dass unter άναχώρησι,ς eine Flucht „hinauf zum Tempel" 
oder gar allgemein die Asylflucht verstanden werden muss, wenn 
entgegen einer solchen Auffassung nicht die Mehrzahl der Zeugnisse 
von ganz anderen Zielorten der Flucht spräche. Da fliehen Beamte, 
als sie zur Verantwortung gezogen werden sollen, in einen anderen 
Gau76, und die Bauern, die sich ihrer Pflicht entziehen wollen, de-
ren Fluchtmittel aber nur beschränkt sind, gehen in eines der umlie-
genden Dörfer77, wo sie bei Bekannten oder gar bei ihren eigenen 
Familien78 Unterschlupf finden. Das scheint nach unserem Urkun-
denmaterial der Normalfall zu sein. 

52 Vgl. F. Pre is igke , Fachivörter, s.v. άναχωρέω,. und dazu oben S. 242 
73 Vgl. W. L. W e s t e r m a n n , a.a.O., F. v. Woess , a.a.O., und dazu oben. 

S. 242. 
74 P. Teb. III 707 (hier zwar έκχωρέω (Ζ. 8), aber trotzdem sicher unserer 

Gruppe zugehörig), BGU VIII 1815. 
75 P. Teb. I 26, Z. 11—24 = W i l c k e n , Chr. 330, BGU VIII 1797 (im letzten 

Fall bleibt es allerdings fraglich, ob ein echter Fall von άναχώρησις vorliegt oder 
vielleicht eine Flucht vor gerichtlicher Verfolgung, für die dann nur der Schutz 
des Asyls übrig blieb; vgl. auch oben S. 245 und Anm. 30). 

76 P. Teb. I 24. Der Herakleopolites, in den die Beamten aus dem Fayûm 
geflohen sind, liegt zwar nil „aufwärts". Aber als einzelnes Zeugnis besitzt eine 
Ableitung hieraus doch keine Beweiskraft. 

77 Die Bauern in P. Strassb. II 111 fliehen εις Λεονταμοΰν (Ζ. 5), in P. Teb. I 
41 direkt εις τάς περιοίκας κώμας (Ζ. 15), während sonst έτεροι τόποι als Flucht-
ziele genannt werden (vgl. P. Teb. I 61(b), 72, BGU VIII 1835). 

78 So in BGU VIII 1843. Dafür, dass hier ebenfalls eine echte άναχώρησις 
vorliegt, vgl. oben S. 225 (im Text muss Ζ. 8 f. wahrscheinlich άνακεχωρή-/κασι 
gelesen werden. Das bedürfte aber einer Nachprüfung am Original. Die K o n -
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Aus diesem Normalfall werden also unsere sprachlichen Unter-
suchungen bestätigt, nach denen der Präposition άνα- in άναχωρεΐν 
nicht die Bedeutung „hinauf" eignet79. Die άναχώρησις wird weiter-
hin nicht allgemein oder in erster Linie als Asylflucht bestätigt, 
sondern der Zielort der Flucht ist offenbar überhaupt nicht kenn-
zeichnend für diese Erscheinung80. 

3. Besitzt die άναχώρησι,ς in ptolemäischer Zeit Gruppencha-
rakter81? 

Unsere Urkunden sprechen bis auf eine Ausnahme ständig von 
geflohenen Personengruppen. Da es uns auch aus anderen Gründen 
fraglich erscheinen musste, ob in dieser Ausnahme wirklich άνα-
χωρεΐν als terminus technicus verwandt wird82, werden wir uns der 
Meinung W. L. W e s t e r m a n n ' s anschliesstn und den Gruppen-
chärakter als typisch für die άναχώρησις in der ptolemäischen Zeit 
ansehen müssen. 

4. Gehört die άναχώρησις zum System der ptolemäischen Ver-
waltung, und stellt sie damit ein vom König zediertes Recht an die 
Bevölkerung dar83? 

In der Mehrzahl der Urkunden werden αναχωρήσεις nicht selbst 
gemeldet, sondern nur aus Anlass und zur Bfgründung anderer 
Meldungen und Eingaben mit erwähnt84. 

Sie werden hier wie etwas Selbstverständliches behandelt, für 
das jedenfalls die Absender keine Verantwortung zu haben scheinen, 
das aber offenbar auch nur der Mitteilung bedarf, ohne dass irgend-
welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Das könnte aber 
auch nur deshalb diesen Anschein erwecken, weil vielleicht schon 
früher eine offizielle Meldung ergangen war und nun die Verant-

struktion bleibt auch bei dieser Lesung verunglückt, ist doch aber wahrschein-
licher als άνακεχωρηκόσι, wofür auch der Hinweis der Hrsgg. auf BGU VIII 1835, 
Z. 10 ff. wenig nützt, da hier in der Partizipialkonstruktion der Accusativ erhal-
ten ist). 

78 Vgl. oben S. 243 f. 
80 Zum Unterschied zwischen Tempelflucht und Ortsflucht, die beide durch 

άναχωρεΐν wiedergegeben werden können, vgl. oben Anm. 54. 
81 Vgl. W. L. Wes termann , a.a.O., und dazu oben Anm. 6. 
82 BGU VIII 1797; vgl. oben Anm. 33. 
83 Vgl. Y. Mart in und W . L. W e s t e r m a n n , a.a.O., dazu oben Anm. 6. 
84 Beim Bericht über ausfallende Einnahmen: P. Teb. I 61(b), 72; BGU 

VIII 1815. Bei einer Eingabe um Steuernachlass: BGU VIII 1843. Bei der Bitte 
um Abstellung von Missständen·. P. Teb. I 41; III 707. Bei Berichten: P. Teb. I 
24; BGU VIII 1835. 
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wortung bei den Behörden liegt. Wir besitzen jedoch keine solchen 
Meldungen hierzu und müssen deshalb vor allem die beiden Zeug-
nisse betrachten, in denen eine άναχώρησις Hauptgegenstand ist. 
In einem Falle passierte dem Dorfschreiber von Kerkeosiris das 
Pech, dass er gerade in der Gaumetropole war, als ihm mitgeteilt 
wurde, dass alle Königsbauern seines Dorfes die Arbeit niedergelegt 
hätten und in den Tempel von Narmouthis geflohen seien85. Er setzt 
sich nun gleich hin und berichtet das seinem Vorgesetzten86, damit 
er es wisse (Z. 23). Viel scheint dagegen nicht zu machen zu sein. 
Im anderen Falle haben Bauern ihre Arbeit in einem Sondereinsatz 
niedergelegt und sind geflohen87. Der Berichterstatter unseres Brie-
fes ging deshalb zu ihnen, verhandelte offenbar mit ihnen und musste 
wohl gar ihrer Forderung um Befreiung von einer Abgabe nachge-
ben; denn anschliessend konnte die Arbeit wieder aufgenommen 
werden88. 

Wir können also tatsächlich keine administrativen Massnahmen 
erkennen, die die άναχώρησις mit Einsatz staatlicher Machtmittel 
zu verhindern oder rückgängig zu machen suchten. Wir wissen 
zwar, dass sich die Regierung gerade bei den Königsbauern sicherte, 
indem sie ihnen bei der Ausgabe der Aussaat einen schriftlichen 
Königseid abforderte, nach dem sich die Bauern verpflichteten, 
während der Zeit der Landarbeit nicht zu fliehen89, und dass weiter-
hin die Geflohenen die Konsequenzen tragen mussten, da ihr Land 
vom Staat neu verpachtet wurde60. Aber darüber hinaus muss es 
wirklich so scheinen, als sei die άναχώρησις als Ventil für die in be-
sonderem Masse bedrückte Bevölkerung zugelassen, und als sei sie 
eine wenigstens von der Verwaltung geduldete Reaktion, die damit 

85 P. Teb. I 26, Z. 11—24 = W i l c k e n , Chr. 330. 
86 Gegen die Übersetzung der Hrsgg. „when I was at" (Ζ. 1) scheint mir die 

Annahme notwendig, dass Menches den Bericht noch während seines Aufent-
haltes in der Gaumetropole verfasst hat, da sein Schreiben vom 20. datiert ist, 
die Flucht selbst aber, die erst nach Krokodilonpolis gemeldet werden musste, 
am 19. geschehen ist. Auch stützt sich sein Bericht ja nur auf die ihm erstattete 
Meldung, nicht etwa auf eine Lokalinspektion. 

87 P. Strassb. II 111. 
88 Der Zerstörungsgrad der Urkunde erlaubt keine genaueren Feststellungen. 
89 Vgl. P. Teb. I 210 = Wi l cken , Chr. 327; dazu den Kommentar U. Wi l -

ckens. Dieser weist übrigens auch in der Einleitung zu Chr. 330 darauf hin, dass 
die Bauern hier nicht während der Zeit der Landbestellung geflohen sind. 

90 Vgl. P. Teb. I 61(b), 72. 

17 
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mutatis mutandis etwa der cessio bonorum der späteren Zeit ent-
sprach91. 

5. Welches sind die Gründe der Flucht? Wollen sich die Flüchti-
gen ihrer „obligations envers l 'état" entziehen92, und ist gegf. dar-
aus ein Schluss auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe möglich? 

Wir können bei der Beantwortung dieser Frage auf unsere obi-
gen Untersuchungen zurückgreifen93, in denen wir ja gerade aus 
der Geschlossenheit des spätptolemäischen Quellenmaterials in die-
ser Frage darauf schliessen konnten, dass άναχωρεΐν hier als termi-
nus technicus gebraucht wurde. Die άναχώρησις ist also eine Flucht, 
die von dem Wunsch diktiert ist, sich der Verpflichtungen gegen-
über dem Staat zu entziehen. 

Dieser Wunsch kann an sich für jedes Individuum und jede 
Gruppe bestehen und damit ist diese Fluchtart für die Gesamtheit 
der Bevölkerung möglich94. Sie wird jedoch naturgemäss grössere 
Ausmasse bei den Bevölkerungsgruppen annehmen, die dem staat-
lichen Druck besonders ausgesetzt sind, d. h. bei allen, die ταΐς προ-
σόδοις έπιπεπληγμένοι sind95. Sie werden auch in unseren Urkunden 
immer wieder genannt. -— Zugleich gibt die vornehmliche Beschrän-
kung auf diese Bevölkerungsteile eine Erklärung für den Gruppen-
charakter der άναχώρησι,ς: Der Staat setzt sie in Arbeitsgruppen 
ein96; aus der gleichmässigen Belastung erwächst dann eine Solida-
rität, die in der gemeinsamen Flucht ihren Ausdruck findet. 

6. Lassen unsere Urkunden einen Schluss auf den Ausgangsort 
der Flucht zu, und ist dieser insbesondere mit dem Wohnort oder 
dem domicile légal zu identifizieren97? 

91 Das trifft natürlich nur insoweit zu, als keine eigentlichen bona, sondern 
die vom Staat iiberlassene Erwerbsquelle aufgegeben wird. — Die Asylflucht ist 
ja ohnehin ein solches Recht der Bevölkerung, das der König ihr in zunehmen-
dem Masse zedieren musste; vgl. dazu W. Otto , Priester und Tempel im helleni-
stischen Ägypten II (1908) 298. 

92 Vgl. Y. Martin, a.a.O., und dazu oben S. 241. 
93 Vgl. oben S. 253. 
94 Die gesamte Bevölkerung kann ja auch zu Leistungen für den Staat her-

angezogen werden, z.B. durch steuerliche Belastung wie άλική (vgl. dazu U. W i 1-
cken , Ostraka I, S. 143 f. und unten S. 300) oder durch Lieferungszwang wie die 
αγγαρεία (vgl. F. Oertel , Liturgie 24 ff.). 

95 Vgl. auch M. R o s t o v t z e f f , Kolonát, passim. 
96 Zu den Korporationen vgl. F. Oerte l , Liturgie 34 ff. 
97 Vgl. die Definitionen M. R o s t o v t z e f f s und V. Martins, a.a.O., dazu 

oben S. 
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Wie wir feststellen konnten, ist die άναχώρησις die Flucht vor 
der Leistungsverpflichtung gegenüber dem Staat. Ausgangsort der 
Flucht wird also der Platz sein, an dem diese Verpflichtung besteht. 
Da nun die ιδία der Ort ist, an dem man vor anderen Orten leistungs» 
pflichtig ist, ist der Schluss wohl allgemein anerkannt, dass der 
Ausgangsort der άναχώρησις die ιδία sei. Soweit sind die Beziehun-
gen zwischen ιδία und άναχώρησις klar. 

Die weitere Frage für uns muss nun lauten: Gestatten uns die 
Urkunden über die άναχώρησις eine nähere Aussage über den Aus-
gangsort der Flucht und damit zugleich über das Wesen der ιδία? 
Ich glaube, ja; wenigstens dann, wenn uns klar geworden ist, dass 
die ιδία als Ort der Zuständigkeit ihrem Wesen nach vom Wohnort 
verschieden sein kann, und dass w ir uns deshalb nicht damit begnügen 
dürfen, dort, wo eine Ubereinstimmung zwischen Wohnort und ίδια 
zutage tritt, diese sofort als Identitätsbeweis zu fassen98. Denn bei 
einer flüchtigen Überprüfung möchte es zunächst selbstverständlich 
erscheinen, dass die Bauern ihren Wohnsitz verlassen haben, als 
sie in benachbarte Dörfer flohen". Dagegen erheben sich schon Be-
denken bei der Flucht der Beamten100, von denen wir wissen, dass 
sie von der ptolemäischen Verwaltung häufig nicht an ihren Wohn-
orten eingesetzt wurden101, so dass sie nach unserem Text vielleicht 
gerade zu ihren Familien, an ihren eigentlichen Wohnsitz geflohen 
sind. Aber auch die übrigen Urkunden sprechen keinesfalls so ein-
deutig vom Wohnort als dem Ausgangsort der Flucht. Die Bauern, 
die sich nach P. Strassb. II 111 zur Zeit ihrer Flucht gerade in einem 
Sondereinsatz befanden, arbeiteten im Hafen. Sie werden dorthin 
erst aus ihren Dörfern zusammengeholt worden sein. Die anderen 
Flüchtigen, von denen in BGU VIII 1843 berichtet wird, waren 
ξένοι am Ausgangsort ihrer Flucht und begaben sich εις τάς εαυτών 
κώμας (Ζ. 9)102. 

Hier ist also nicht der Wohnsitz Ausgangspunkt der Flucht, 
sondern eindeutig der Ort, an dem die Flüchtigen vom Staat zur 
Arbeitsleistung eingesetzt waren. Wir werden zugeben müssen, dass 

98 Die ίδια in Konkurrenz zum Inkolatsort; vgl. oben S. 214. 
99 So vor allem in P. Teb. I 41; BGU VIII 1815, 1835. 
юс y g l . p . Teb. I 24. 
ιοί Ygl. die verschiedenen Dienstorte eines Sitologen, der in Arsinoe be-

heimatet war, in P. Teb. III 774 (ca. 187 a.); dazu C. Préaux , Économie royale 
43 f. 

102 Dazu auch oben S. 225. 

17х 
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dieser Deutung auch die anderen Urkunden nicht widersprechen, 
in denen sogar teilweise mit der Kennzeichnung dieser Flüchtigen 
als εγκαταλείποντες (τήν έπικειμένην άσχολίαν)103 auf den Kernpunkt, 
das Verlassen des Arbeitsplatzes, noch direkt hingewiesen wird. 
Schliesslich aber wird diese Feststellung noch dadurch bestätigt, 
dass als Ausgangspunkt der Flucht die ιδία genannt wird101, für die 
wir oben zu einer gleichen Definition gelangt sind. 

E r g e b n i s : Die άναχώρησις der ptolemäischen Zeit ist korrelat 
von ιδία. Sie tritt als festbegrenzte Erscheinung, die von der ptole-
mäischen Verwaltung so benannt und von ihr geduldet wird, zu-
gleich mit der Einrichtung des Instituts der ιδία auf. Ihre Erschei-
nungsform ist die Flucht von Personengruppen, die wir bereits als 
in besonderem Masse der „Lehre von der ιδία" unterworfen erkannt 
haben105, von dem Ort, an dem sie vom Staat zur Arbeitsleistung 
eingesetzt waren. 

2. In der r ö m i s c h e n Z e i t 

In der römischen Zeit fliessen die Quellen für die Erscheinung 
der άναχώρησις viel reicher als zuvor, so dass wir uns bei ihrer Be-
trachtung nicht erst mit der Frage zu beschäftigen brauchen, ob 
hier άναχωρεΐν als terminus technicus verwandt wurde — das ist 
m. W. allgemein anerkannt106 — , sondern die Erscheinung in ihrem 
historischen Verlauf untersuchen können, um an ihm die Bezie-
hungen zur ιδία zu erkennen. 

Lediglich mit einem weiteren Deutungsversuch müssen wir uns 
vorab beschäftigen. Ε. В i c k e r m a n n hat zuerst die άναχώρτ]<7ΐ£ 
der römischen Zeit als „Landf lucht " aufgefasst107. Ihm ist А. C. 
J o h n s o n gefolgt108, obwohl zuvor schon V. M a r t i n dieser Ansicht 

103 Р . ТеЬ. I 26, Z. 16 ff.; P. Teb. I 61(b), Z. 357; P. Teb. I 72, Z. 352. 
101 P. Teb. III 707; hier in einem πρόγραμμα. 
105 Vgl. oben S. 226. 
106 Vgl. dazu neben den speziellen Untersuchungen, die bereits für die pto-

lemäische Zeit genannt wurden (oben Anm. 1—9), die Standardwerke von M. R o -
s t o v t z e f f , Gesellschaft und Wirtschaft, sowie A.C. Johnson , Roman Egypt, 
und jetzt auch R. R é m o n d o n , Annal. Serv. Antiqu. Eg. 51 (1951) 228 ff. 

Gnomon III (1927) 672 f. 
108 Roman Egypt 114 ff., 245 f. und besonders 482 f., wo er die Parallele zwi-

schen der „Landflucht" und dem Ansteigen des Weizenpreises aufzeigt. Vgl. 
aber auch S. 545. 
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widersprochen hatte109. Auch Frl. C. P r é a u x scheint aber von 
dieser These nicht ganz unbeeinflusst zu sein, wenn sie schon für 
die ptolemäische Zeit neben der Kindesaussetzung und den Folgen 
aus Kriegen und Revolutionen die Anziehung durch die Grossstadt 
Alexandria für die Abnahme der ländlichen Bevölkerung verant-
wortlich macht110. 

Es scheint mir notwendig, das einzige Beispiel, das sie dafür 
anführt — einen Privatbrief aus dem Jahre 1 v. Chr.111 — , hier genau 
zu interpretieren: Ein gewisser Hilarion schreibt in diesem Brief 
aus Alexandria in die χώρα an seine Schwester, die wohl zugleich 
seine Frau ist112, dass er weiterhin sich in Alexandria aufhalten 
werde (Z. 3 f.) . Sie solle sich nicht sorgen έάν δλως εΙσ-/πορεύονται, 
er werde in Alexandria bleiben (Ζ. 4 f.) . Es folgt seine inständige 
Bitte, für ein Kind zu sorgen, und das Versprechen, Geld zu schicken, 
sobald er Lohn empfangen habe (Z. 3—8). Und schliesslich gibt 
er Anweisungen für den Fall, dass seine Frau gebären sollte113: wenn 
es ein Junge ist, soll er aufgezogen, ein Mädchen ausgesetzt werden 
(Z. 8—10)114. Soweit der uns interessierende Teil des Briefes. Was 
können wir ihm entnehmen? Fest steht zunächst, dass Hilarion bei 
seiner Abreise nach Alexandria seine Familie in ungünstigen wirt-
schaftlichen Verhältnissen zurückgelassen hat. Das beweist sein 
Versprechen, sobald wie möglich Geld zu schicken, wie auch seine 
Anweisung über die Kindesaussetzung. Können wir darüber hinaus 
auch den Grund erkennen, warum Hilarion seine Familie, für die 

109 Papyri und Altertumswissenschaft, S. 151, besonders Anm. 84. 
110 Économie royale 493. 
111 P. Oxy. IV 744, der mir schon in Folge seiner Datierung für die ptole-

mäische Zeit nur geringe Beweiskraft zu besitzen scheint. 
112 Vgl. A. Deissmann, Licht vom Osten 4. Aufl. (1923) 134, Anm. 4. 
113 Zu πολλά πολλών (Ζ. 9) vgl. die ansprechende Erklärung von F. P f i s ter , 

Philol. Wochenschr. 33 (1913), Sp. 926 f. Anders dagegen F. Z immermann, 
Actes du Ve congrès internat, de Papyrologie (1938) 584. 

m Vgl. dazu R. Tolles, Untersuchungen zur Kindesaussetzung bei den 
Griechen (Diss. Breslau [1941] 73), dem wir allerdings nicht folgen können, wenn 
er Hilarion seines Namens wegen zum Griechen stempeln will. Dafür, dass der 
Name in dieser Zeit nicht mehr zur Bestimmung der Nationalität genügt, vgl. 
M. L. Strack, Archiv I (1901) 208; W. Otto , Priester und Tempel im heilenist. 
Ägypten I (1905) 2, Anm. 1; U. Wi lcken, Grundzüge 23; W. Schubart , Ein-
führung 304; H. I. Bell , JEA VIII (1922) 146; F. Heiche lhe im, Die aus-
wärtige Bevölkerung im Ptolemäerreich (Klio-Beih. XVII I [1925] 5). Anders da-
gegen jetzt W. Peremans, Le Muséon LIX (1946) 241 ff. und ders., Troisième 
congrès internat, de Toponymie et d'Anthroponymie II (1951) 277 ff. 
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er auch weiterhin sorgt, im Stich gelassen hat und nach Alexandria 
gegangen ist? Weil die Grossstadt ihn anzog, sagt Frl. C. Préaux , 
und dagegen spricht sicher nicht, dass er dort offenbar noch kein 
Geld verdient hat. Aber ist seine ausdrückliche Feststellung, er 
werde auch in Alexandria bleiben, die doch bei einer Landflucht 
eine Selbstverständlichkeit darstellte, mit dieser Erklärung des 
Textes vereinbar? Der Brief macht nicht den Eindruck, als ver-
wahre sich der Absender damit gegen den Vorwurf, er werde schon 
beim ersten Misserfolg kapitulieren. Vielmehr zeigt doch der Zu-
sammenhang, dass sein Verbleiben in Alexandria seiner Familie 
zur Beruhigung dienen kann, und deshalb möchte ich Z. 4 f. nicht 
wie die Herausgeber ,,If they came back altogether (? ) " übersetzen, 
sondern etwa „wenn sie wirklich hinein (ins Haus) kommen soll-
ten"115. Die Personen, die aber möglicherweise kommen können, 

115 Wir befinden uns mit dieser Interpretation des Textes im Widerspruch 
zu allen sonstigen Bearbeitern dieses viel abgehandelten Briefes — nach den 
Hrsgg. U. v. W i l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f f , Gött. Gel. Anz. (1904) 661 f.; 
H. L ie tzmann, Griech. Papyri (KI. Texte) Nr. 5; S. W i t k o w s k i , Epp. priv. 
Graec. Nr. 72; R. Helb ing , Auswahl aus griech. Papyri Nr. VII ; A. L a u d i e n , 
Papyri Oxyrhynchos Nr. 1 (und dazu S. 32 f.); G. Mi l l igan , Selections from the 
Greek Papyri Nr. 12; W. Schubart , Ein Jahrtausend am Nil Nr. 40; A. De iss -
mann, Licht vom Osten 134 f. — , die Ζ. 4 f. — mit geringfügigen Abweichun-
gen— μή άγωνιάς, êàv δλως εΐσ-/πορεύονται, έγώ έν Άλεξανδρέα μένω lesen und 
dementsprechend auch etwa mit A. Dei s s m a n n , а. а. О., übersetzen: „Ängstige 
Dich nicht, wenn beim allgemeinen Einrücken ich in Alexandria bleibe". Hier-
bei wird angenommen, dass etwa Arbeitskameraden mit Hilarion in Alexandria 
sind, die schon bald ihre Heimre:se nach Oxyrhynchos antreten. Die Schwierig-
keiten, die der Text einer solchen Übersetzung bietet, sind dabei zwar nicht 
übersehen worden, aber der vulgäre Briefstil schien genügende Erklärung zu 
geben. Das mag man annehmen können. Sollte es aber nicht doch stutzig ma-
chen, wenn man in diesem kurzen Stück gleich auf 3 erhebliche Schwierig-
keiten stösst? I. δλως soll für οί άλλοι πάντες geschrieben sein (A. L a u d i e n 37, 
aber auch W. L ie tzmann , a.a.O.). 2. είσπορεύομαι soll die sonst nicht nach-
weisbare Bedeutung „einrücken" (A. De issmann, H. L i e t zmann , S. Wi t -
kowski ) oder „heimkehren" (R . H e l b i n g , G. Mi l l igan, W. S c h u b a r t ) 
haben. Die Verwendung von εισέρχομαι in P. Eleph. 13 (223/2 a.), Z. 6 (S. W i t -
kowski ) ist hier wenig beweiskräftig, zumal es sich dabei wirklich um ein „Her-
einkommen" handelt. 3. Der Satzteil έγώ μένω soll dem mit έάν eingelei-
teten Nebensatz koordiniert sein, obwohl „der korrekte Stil.... Verdoppelung der 
Konjunktion , Gen. absol. oder mindestens ein Bindewort im folgenden erfor-
dern" würde (A. Laudien , a.a.O.). Auch die Erklärung (U. v. W i l a m o w i t z 
662), dass der Vf. hinter έγώ ein δέ „vergessen, das er Z. 11 nachgetragen" (!) habe, 
ist doch mehr als unwahrscheinlich. Μ. E. verlangt die Häufung dieser Schwie-
rigkeiten eine bessere Erklärung, als sie bisher gegeben worden ist, und ich habe 
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müssen der Adressatin wie dem Briefschreiber gleichermassen be-
kannt sein, und wenn bei ihrem Kommen die Adressatin die — 
doch offenbar beruhigende — Gewissheit haben soll, dass ihr Mann 
in Alexandria bleibt, so kann es sich doch eigentlich nur um Perso-
nen handeln, die Hilarion suchen. Gehen wir zu weit in der Annahme, 
dass es staatliche Organe sein werden? Dem Text ist aber somit nur 
zu entnehmen, dass Hilarion unfreiwillig als Schutz vor wahrschein-
lich behördlichen Massnahmen nach Alexandria gegangen — oder 
können wir besser sagen: geflohen? — ist. Die Deutung des 
Vorganges als „Landflucht" ist hineininterpretiert116. Will man 
jedoch in der Erklärung weitergehen, so bietet vielleicht das 
Datum hierfür einen Anhalt. Denn da die Flucht des Hilarion 
nach dem Inhalt des Briefes erst kurze Zeit zurückliegen kann, 
so ist für den Payni naheliegend, dass er bei der bevorstehen-

deslialb den Text zunächst ohne die Annahme grober Verstösse zu übersetzen ver. 
sucht. Zu όλως in der Bedeutung „wirklich", „ in der Tat" vgl. P. Oxy. X I V 1676 
(III. p.),Ζ. 31, aber auch aus demi . p. wahrscheinlich ер. ad Cor. I 5,1 (vgl. Luther-
Übersetzung).— είσπορεύομαι allenthalben in der Bedeutung „hineingehen", „ein-
treten" (vgl. L i d d e l l - S c o t t , s.t>.), direkt in der Bedeutung ,,in das Ilaus kom-
men" BGU VI 1463 (247/6 a.), Z. 7. — Schliesslich aber gibt der Stil des Hila-
rion selbst eine andere Verbindung der fraglichen Satzteile an die Hand, als 
diese bisher gesucht wurde. Hilarion schreibt offenbar in Eile oder will das teure 
Papier sparen, und deshalb sucht er häufig keine Verbindung der Sätze, sondern 
setzt kurze Sätze unverbunden nebeneinander — eine Manier, die wir nur durch 
Doppelpunkt oder Gedankenstrich als Satzverbindung wiedergeben können. So 
wird im Vergleich zu den Briefstellen παρακαλώ σε • έπιμέλη-/θι κτλ. (Ζ. 6 f.), έάν/ 
πολλά πολλών τέκης · έάν ήν άρσε-/νον κτλ. (Ζ. 8 ff.) und είρηκας δέ 'Αφροδισιάκι δτι · 
μή με/έπιλάθης (Ζ. 11 f.) auch für unsere Stelle nahegelegt: μή αγωνιάς, έάν όλως 
είσ-/πορεύονται · έγώ έν Άλεξανδρέα μένω (Ζ. 4 f.). Dieser Auffassung könnte ent-
gegengehalten werden, dass der Plural (έ)σμέν (Ζ. 4) eine Mehrheit von Personen 
voraussetze, die sich zunächst in gleicher Lage wie Hilarion befindet. Dann müss-
te man aber auch λάβωμεν (Ζ. 8) auf die gleiche Personengruppe beziehen und 
zu erklären versuchen, wie dieser Rabenvater (nach der Darstellung A. Deiss-
manns 136) bei seiner Frau noch Glauben finden kann, wenn sie bei der Rück-
kehr der Arbeitsgenossen ihres Mannes nun sicher auch von deren Lohnempfang 
erfährt. Mir seheint hier ein unbegründeter Wechsel zwischen Sing, und Plur. 
vorzuliegen, wie er in Privatbriefen häufiger auftritt (vgl. aus der gleichen Zeit 
z.B. nur BGU IV 1209), und aus dem keine weiteren Schlüsse gezogen werden 
können. 

116 Dass das leicht geschehen konnte, mag die Auseinandersetzung mit der 
bisherigen Interpretation (vor. Anm.) gezeigt haben. Als Parallele zu der wirkli-
chen Bedeutung unseres Textes vgl. aber jetzt P. Philad. 33, Z. 10 ff. : όπως κάγώί 
/πορευθωι εις Άλεξάνδρειαν καΐ μείνω/έκεϊ ολίγον χρόνον. Zum Papyrus selbst s. 
unten S. 265. 
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den E r n t e befürch ten muss te , sein Abgabensoll n icht erfüllen zu 
können117. 

Hier liegt also sicher keine „ L a n d f l u c h t " vor, sondern v i r wer-
den d a m i t auf ganz ähnliche Verhäl tn isse geführ t , wie sie uns Phi lo 
aus dem Beginn der Römerher r schaf t in Ägypten schildert118. Auch 
er spr icht von solchen, die geflohen sind, und zwar weil sie infolge 
A r m u t S taa tsschuldner geworden waren ; und wenn er mi t den Mass-
n a h m e n gegen die Famil ie dieser Flücht igen auch nur das Verhal ten 
irgendeines — offenbar besonders rabia ten — Steuereintre ibers 
kennzeichnen will, so werden wir wohl zu Recht wenigstens die 
Grundtendenzen des Staates auch aus dessen Verhal ten ablei ten 
können . Was aber ist f ü r die allgemeinen Verhältnisse aus der Phi-
lostelle zu le rnen? 1. Der S taa t läss t die Flücht igen verfolgen — 
doch of fenbar , u m sie an den Ort ihrer Leis tungspfl icht zurückzu-
br ingen, d a m i t sie von den ört l ichen Organen zur Veran twor tung 
gezogen werden können —, denn die Verwandten der Flücht igen 
werden un te r Anwendung von Gewalt nach ihrem Aufen tha l t sor t 
ausgeforscht . 2. Der Staa t mach t die Verwandtschaf t — und zwar 
offenbar nach dem jeweiligen Verwandtschaf t sgrad — f ü r die ge-
schuldeten Leistungen h a f t b a r . Das sind zwei Tatsachen, die u n s 
in den Urkunden der ptolemäischen Zeit nirgends begegnet s ind, 
die aber genau die Si tuat ion wiedergeben, die wir uns oben als 
Anlass zur F lucht des Hilarion vorstellen mussten. Die gleichen 
Gründe mach t Philo auch f ü r die Entvö lkerung von Dörfern und 
Städten in gleicher Weise verantwortl ich1 1 9 , und wir werden sein 
Zeugnis ohne genügenden Grund nicht ausser Acht lassen dürfen1 2 0 . 

Freilich k a n n dem entgegengehal ten werden, dass in diesen 
Tex ten j a gar nicht von άναχωρεΐν die Rede ist121. Jedoch glaub-
t en wir uns deshalb zur Anwendung dieser Zeugnisse berecht ig t , 
da sie in den Flücht l ingsmeldungen, die uns aus gleicher Zeit über-

117 Zum Payni als Zahlungsmonat nach der Ernte vgl. M. S c h n e b e l , Land-
wirtschaft 164 f . 

»8 De spec. legg. III § 159 f f . (edd. C o h n - W e n d l a n d , V, S. 163). 
118 a.a.O., § 162. 
180 Für die Bedeutung Philos vgl. nach M. R o s t o v t z e f f , Journ. Econom. 

& Business Hist. I (1928/29) 337 ff . jetzt auch H. I. B e l l , Chron. Eg. 26 
(1938) 356 f. 

121 Aus P. Oxy. I V 744 ist lediglich der Tatbestand einer Flucht zu ent-
nehmen, und Philo, a.a.O., spricht nur von φεύγειν. 
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liefert sind, ihre Bestä t igung finden1 2 2 . Wir wollen die wesentl ichen 
Merkmale dieser Meldungen hier zusammenste l len: 

1. Gemeldet werden die F lücht igen durch ihre Verwandten , 
die ihre Angaben mit dem Kaisereid bekräf t igen 1 2 3 . Das entspr icht 
der von Philo geschilderten Verwandtenhaf tpf l icht 1 2 4 . 

2. Gemeldet wurde, dass der Flücht ige keinen πόρος besass (an 
dem sich der Staa t dann schadlos ha l ten konnte)1 2 5 . Das ist auch 
f ü r Philo wichtig126 . 

3. Die Meldung, die auf einem fes ten bormula r erfolgt, en thä l t 
neben Personalien des Flücht igen auch eine Angabe über seine Re-
gistrierung und die Bit te , ihn άναγράφεσθαι έν τοις άνακεχωρηκόσι. 
Seine F luch t wird also ak tenkundig gemacht . Als Ausgangspunkt 
der F luch t gilt der Regis t r ierungsort . 

Alle diese Merkmale t re f fen wir auch weiterhin in einem Pr iva t -
brief, den kürzlich J . S c h e r e r ediert ha t , und der deshalb ver-
mut l i ch auch in das I . J a h r h u n d e r t n . Chr. gehört127 . Aber nicht 
einseitig — nämlich bei den Verwand ten—versuch te sich der Fiskus 
zu s ichern, sondern da die römische Verwaltung in der Steuerein-

122 P. Oxy. II 253 (19 p.), 252 = W i l c k e n , Chr. 215 (19/20 p.), P. Oxy. 
251 (44 p.). 

123 Daraus erhellt die Bedeutung der Deklarationen, zumal die Steuerbe-
hörde „die Beeidigung nach ihrem Ermessen fordern" konnte; vgl . E. S e i d l , 
Der Eid im röm.-äg. Provinzialrecht, I (Münch. Beitr. X V I I [1933] 44 ff.) , hier 
besonders S. 52 f. 

124 Die Meldung erfolgte sicher pflichtgemäss; ein Interesse daran hatten 
jedoch nur die, denen aus dem Unterlassen ein Schaden erwuchs. Vgl. ebenso 
bei der Meldung der Todesfälle, und dazu E. S e i d l , a.a.O. 53. 

125 πόρος, vor allem Grundbesitz (F. O e r t e l , Liturgie 144, Anm. 2; diese 
Annahme wird jetzt bestätigt durch P. Graec. Vindob. Inv. 25824 a/b, ed. 
H. M e t z g e r , Museum Helveticum II [1945] 54 ff . ; vgl. dazu A. K r ä n z l e i n , 
J.J.P. VI [1952] 231 f.). Auf diese Angabe bezog sich vornehmlich der Kaiser-
eid (vgl. P. Oxy. II 251, Z. 18 ff.) . 

126 Die Verwandten konnten für die Staatsschulden der Flüchtigen nicht 
aufkommen, ότι ούχ ήττον του φυγόντος άπόρως είχον (a.a.O., § 159). 

127 P. Philad. 33. Von Scherer ohne Angabe der Gründe — wahrscheinlich 
also paläographisch — in II. p. datiert. Zum Vergleich der Situation führt er 
selbst Philo an. Aber vollends aus unserer Gegenüberstellung der Erscheinungen 
im I. und II. p. (vgl. unten S. 280) ergibt sich das I. p. als Datum für diese Urkunde 
beinahe mit zwingender Notwendigkeit. Das wird noch gestützt durch den gram-
matischen Gebrauch von μή ϊνα (Ζ. 16), den wir in gleicher Weise nur in Urkun-
den des I. p. antreffen (vgl. dazu B. O l s s o n , Gnomon X X I I [1950] 312). — Zur 
Beleuchtung der Parallelität kurz den geschilderten Vorgang: Der Vater des 
Absenders will f l iehen (Z. 4 f.); dem Absender bleibt deshalb ebenfalls nur die 
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ziehung das Pachtsystem von den Ptolemäern übernommen hatte128, 
so blieben dem Staat gegenüber in erster Linie die Steuerpächter 
haftbar, die sich dann ihrerseits wieder an den Verwandten der 
Geflohenen schadlos zu halten suchten. Ein eindrucksvolles Bild 
dieser Haftpflicht und zugleich des Umfanges der άναχώρησις im 
I. Jahrhundert n. Chr. liefert uns eine Eingabe der πράκτορες λαογρα-
φίας von 6 Dörfern im Fayüm an den Präfekten aus den Jahren 
55—60 n. Chr.129. Sie führen an, dass die Einwohnerzahlen in ihren 
Sprengein sehr stark zurückgegangen seien130, δια το τούς μεν / άνα-
κεχωρηκέναι άπορους, τούς δέ τετε-/λευτηκέ[ναι] μή έχοντας άγχιστεϊς 
(Ζ. 9 ff.), deshalb aber liefen sie Gefahr, δι' άσθένειαν / προλιπε[ΐν] 
τήν πρακτορείαν (Ζ. 12 f.), und sie schliessen ihre Eingabe mit der 
Bitte, der Präfekt möge dem Strategen schreiben, dass sie bis zum 
nächsten Konvent Zahlungsaufschub131 bekämen. Für die άναχώ-
ρησις treffen wir hier also die gleichen Merkmale wie zuvor: denn 
wir dürfen zu Becht annehmen, dass der Zustand der απορία, der 
den Praktoren nach der Flucht eine Eintreibung der Staatsschul-
den unmöglich macht, zugleich auch Grund zur Flucht gewesen ist131a. 

Unser Text gibt uns aber weiter das Becht, die Angaben Philos 
nicht auf einen Einzelfall zu beschränken, sondern sie als kenn-
zeichnend für seine Zeit zu betrachten. Denn auch die Praktoren 
machen die άναχώρησις hauptsächlich für die Entvölkerung ihrer 
Sprengel verantwortlich132. Wenn sie aber für sich selbst aus dieser 

Flucht (Z. 12 ff.), da er sonst zur Verantwortung gezogen wird (erschwerender 
Umstand Z. 14 ff.). Deshalb will er Geld, um für kurze Zeit in Alexandria bleiben 
zu können, wohin wohl auch der Vater flieht (κάγώι, Ζ. 10). Vgl. dazu P. Oxy. 
IV 744 — keine Landflucht, sondern die Grossstadt als Unterschlupf. 

las Vgl. z u m πράκτωρ F. Oertel , Liturgie 195 ff. 
129 P. Graux 2 = SB IV 7462. 
130 Ζμπροσθεν πολυανδρούντων (Ζ. 7)—νυνεί κα-/τήντησαν εις ολίγους (Ζ. 8 f.) 
131 Zum Text vgl. hier N. Lewis , JE A X X I I I (1937) 65, Anm. 1. 
131a Zum Zusammenhang zwischen απορία und άναχώρησις vgl. jetzt vor 

allem R. R é m o n d o n , Άπορικόν et Μερισμός απόρων, Annal. Serv. Antiqu. 
Eg. 51 (1951) 222 ff. 

132 Dass der entscheidende Grund für die Entvölkerung sicher an erster 
Stelle aufgeführt wird, übersieht E. B i ckermann , а.аЮ., der auch unseren Text 
als Beweis für die Landflucht-These heranzieht. Aber auch der weitere Grund, 
der für die Entvölkerung angegeben wird, scheint mir hierfür unbrauchbar. 
Denn nichts berechtigt nach dem Text zu der Annahme, dass die etwa vorhande-
ne Nachkommenschaft der Dorfbevölkerung in die Stadt abgewandert sei. Viel-
mehr wird man doch aus den deutlichen Kennzeichen der Verarmung, die nicht 
nur unser Text bietet (vgl. auch Philo, a.a.O., P. Oxy. II 251/3, P. Corn. I 24, 
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Situation heraus Armut befürchten müssen, und nicht nur fürch-
ten, sondern dem Präfekten gleichsam androhen, ihre Praktorie 
im Stich zu lassen, so bleibt eben auch ihnen nur — ohne dass sie 
das expressis verbis sagen — die άναχώρησι,ς als Ausweg, um der 
Haftpflicht für den Ausfall der Steuern zu entgehen133. Es ist erklär-
lich, wenn unter diesen Umständen nur schwer Pächter zu bekom-
men waren, und diese Schwierigkeiten scheinen keineswegs nur 
örtlich bedingt zu sein, dehn der bekannte Erlass des Präfekten Ti. 
Julius Alexander aus dem Jahre 68 n. Chr.134 zeigt, dass die Anwen-
dung von Gewalt bei der Zuweisung von Pachtverträgen als Miss-
brauch in der vorangegangenen Zeit eingerissen war — eine Ver-
waltungspraxis, die durch diesen Erlass für die Zukunft verhindert 
werden soll135. 

So scheint dieser Erlass einen Einschnitt auch für unsere Be-
trachtungen zu bedeuten, da er — nicht nur in diesem einen Punkt, 
wie wir unten noch sehen werden — ein Verwaltungssystem zu 
bereinigen sucht, in dem offenbar auch die Gründe für die von uns 
untersuchte Erscheinung liegen. Denn es musste uns doch bisher 
schon auffallen, dass die άναχώρησις — sicher ein endemisches Übel 
Ägyptens überhaupt136 — als festbegrenzte Erscheinung erst seit 
der Zeit der Auflösung des Ptolemäerreiches bezeugt wird, dass 

Stud. Pal. X X I I 33), schliessen müssen, dass die Kinderzahl von vornherein 
von der Dorfbevölkerung beschränkt wurde. Dazu vgl. P. Oxy. I V 744. 

133 Vgl. hierzu H . I . Bell , Chron. Eg. 26 (1938) 357. Überhaupt decken 
sich für diese Zeit meine eigenen Schilderungen weitgehend mit denen des ge-
nannten Aufsatzes. Diese Teile meiner Arbeit waren jedoch bereits niederge-
schrieben, als ich erst durch die freundliche Vermittlung von Sir Η. I. Bel l 
Einsicht in seinen Artikel nehmen konnte. Ich habe sie dann trotz der Überein-
stimmung stehen gelassen, da sie mir für das Gesamtverständnis unserer Unter-
suchungen notwendig erschienen, und da ich in einigen Punkten den Ausführun-
gen Sir Η. I. Beils nicht zustimmen kann. 

134 OGIS 669 = SB V 8444 (Neued. H. G. E. W h i t e — J. H. Ol iver , 
The temple of Hibis in El-Khargeh Oasis, part II [1939] No. 4) vgl. dazu jetzt 
W. Müller, Das Edikt des Tiberius Julius Alexander, Diss. Leipzig (masch.-
schrftl.) 1951, und eine Paraphrase des Ediktes jetzt bei V. Burr, Tiberius 
Julius Alexander (Antiquitas, Reihe I, 1 [1955]) 39 ff. 

135 a.a.O., § 1. Die Verfügung richtet sich allerdings, wie schon U. Wi l -
cken, Ostraka I, 592 f., festgestellt hat, nicht gegen einen allgemeinen Miss-
brauch, sondern den eines einzelnen Präfekten — ganz offensichtlich den Vor-
gänger Alexanders. Vgl. jetzt auch A. Stein, Die Präfekten von Ägypten in der 
röm. Kaiserzeit (Diss. Bernens., Ser. I, fasc. 1 [1950]) 37. 

136 Vgl. z.B. C. Préaux , Économie royale 500. 
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uns aber bis zum Beginn der Römerherrschaft nirgends so verhee-
rende Folgen aufgezeigt werden wie jetzt, wo durch eine straffe 
Verwaltung Ruhe und Ordnung wieder ins Land eingekehrt sind 
und man auch für die wirtschaftlichen Verhältnisse durch die 
Einbeziehung in das grosse befriedete Gebiet des Imperium Ro-
manům einen Aufschwung erwarten sollte. Ganz entgegen diesen 
Erwartungen aber hören wir nicht nur vermehrt von Einzel-
fällen der άναχώρησις, sondern von einer durch sie bedingten 
Entvölkerung von Dörfern sowie auch Städten — ja, selbst von 
Alexandria137. 

Aber noch weitere Urkunden gerade aus der Mitte des I. Jahr-
hunderts n. Chr. geben ein erschreckendes Bild von dem Ausmass 
dieser Fluchten. Wir haben bereits oben gesehen138, wie unter der 
Regierung Neros die Missstände, von denen Philo berichtet hat, 
zu einem allgemeinen Übel im Fayûm geworden sind: Verarmung 
und Flucht, die sich in steigendem Masse gegenseitig herausfordern, 
und deren Ergebnisse — Entvölkerung und damit Vernachlässi-
gung des Landbaues und des für diesen lebensnotwendigen Kana-
lisationssystems — verbunden mit einer unbarmherzigen Finanz-
politik der Römer, die sich offenbar schon in kurzer Zeit weit von 
den Grundsätzen eines Tiberius entfernt hatte139, auch für den 
verbliebenen Rest nur Elend — und damit letztlich ebenfalls 
Flucht — bedeuten konnten. Aber der Eindruck dieses düsteren 
Gemäldes wird noch verstärkt, wenn wir zwei weitere Urkunden 
lesen, die von einem der Praktoren, Nemesion140 stammen, die wir 
in P. Graux 2 bereits kennen gelernt haben, und die schon H. I. 
Bell das Material zu seiner glänzenden Skizze über die Wirtschafts-

187 Vgl. OGIS 669 , Z. 40. 
158 Vgl. S. 266. 
13» Ygi seinen bekannten Ausspruch: κείρεσθαί μου τά πρόβατα, άλλ' ούκ 

άποξύρεσθαι βούλομαι, Dio Cass. L V I I 10, 5. Vgl. auch Jos., Aril. X V I I I 6, 5. 
110 P. Corn. I 24 (56 p.), P. Ryl . Inv. Nr. 823 (57 p.). Die zweite Urkunde, 

die inzwischen als Nr. 595 in P. Ryl. I V publiziert wurde, wurde mir durch Ver-
mittlung von Sir Η. I. Be l l von Prof. E . G . T u r n e r freundlicherweise in den 
Korrekturbögen zugänglich gemacht. Beiden Gelehrten möchte ich auch an die-
ser Stelle meinen aufrichtigen Dank aussprechen. — Die Identität des Praktors 
Nemesion mit dem Schreiber von P. Corn. 24 ( .]αελλαίωνος λογευτοΰ) wurde 
schon von Η. I. Be l l , JRSt X X V I I I (1938), 7, Anm. 2*5, trotz der verschiede-
nen Amtsbezeichnung vermutet. Sie scheint durch die Feststellungen der Hrsgg. 
von P. Ryl . I V über allen Zweifel erhaben. 
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krise Ägyptens zur Zeit Neros gegeben haben141. Wir wollen uns 
dabei auf die Tatsachen beschränken, die für unser Thema wesent-
lich sind, obwohl die Urkunden auch darüber hinaus sehr interes-
sant sind142. 

Für Juni/Juli 56 n. Chr. werden 44 Personen seit dem ersten 
Jahre Neros, also seit 54/55 n. Chr., unter der Rubrik der άπορων 
άνευρέτων geführt143. Wir werden von vornherein in den „unauf-
findbaren Besitzlosen" die zu verstehen suchen, von denen in P. 
Graux 2 gesagt ist, dass sie άνακεχωρηκένοα άπορους144, werden des-
sen aber ganz gewiss, wenn wir in P. Ryl. 59531 von ihnen nament-
lich unter der Rubrik derer, ών άνακεχωρηκότων άπορων / έν άπο 
του α (έτους)145, wiederfinden. Nach dieser Urkunde nun scheint das 
Ausmass der Fluchten seit dem Jahre 54/5 n. Chr. erschreckend 
zugenommen zu haben: Hier werden die Steuerschuldner für den 
Monat Neos Sebastos des 4. Jahres Neros, also für Oktober/Novem-
ber 57 n. Chr., aufgezählt, davon 43, die seit 54/5 n. Chr. flüchtig 
sind (Z. 14 ff.), 55 andere, die seit Mai/Juni 55 n. Chr. εις άγνοουμέ-
νους τόπους146 geflohen sind147, und schliesslich 7 weitere, die nicht 

141 Η. I. B e l l , The Economic Crisis in Egypt under JVero, (JRSt X X V I I I 
[1938] 1 f f . ) , auf welchen Aufsatz mich der verehrte Vf. selbst erst hingewiesen 
hat. Da für unser Thema nicht so sehr die Krise selbst als vielmehr die in ihr 
vermehrt auftretenden Zeugnisse über die άναχώρησις Bedeutung haben, glaubte 
ich mich berechtigt, diese hier trotz der souveränen Behandlung durch Sir Η. I. 
B e l l nochmals vorführen zu dürfen. Vgl. übrigens auch die Übergriffe gegen 
Priester aus 54 p. in SB V 8900. 

142 Der Zusammenhang dieser Urkunden mit P. Graux 2 (vgl. oben S. 266) 
ist aus der Übereinstimmung des Steuersprengeis erwiesen. — Gelten diese Ur" 
künden aber lediglich als Belege zur Überprüfung der Notlage beim Konvent 
(so die Hrsgg. von P. Ryl . I V 595), oder sind es termingemässe Meldungen an 
die Gaubehörde? Für die letzte Annahme scheinen mir die verschiedenen Abrech-
nungsdaten — Epiph des 2. Jahres = Juni/Juli 56 p. in P. Corn. 24, Neos Se-
bastos des 4. Jahres = Oktober/November 57 p. in P. Ryl . 595 — zu sprechen. 
Vgl. auch unten Anm. 147. 

143 P. Corn. 24, Z. 2—5. 
144 Z . 10, vgl. oben S. 266. 
145 Z. 11 f. Zum sprachlichen Ausdruck vgl. H. I. B e l l , JRSt (1938) S. 7, 

Anm. 26. 
146 Z . 58. Vgl. zum Ausdruck P. Oxy. X I I 143S, Z. 15, sowie P. Strasb. 

210, Z. 11 f. 
147 Z . 60 f f . Die Unterscheidung ist doch offenbar dadurch bedingt, dass 

die vorangegangene Meldung vom Epiph des 2. Jahres (P. Com. 24) alle Flüch-
tigen bis zum Payni des 1. Jahres (incl.) erfasst hatte, also bis zu einem Zeit-
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genau bestimmt werden können — insgesamt also 105 Personen, 
die sich ihrer Zahlungsverpflichtung für Kopf- und Deichsteuer 
vornehmlich durch die Flucht entzogen haben. Das sind nach der 
Berechnung der Herausgeber von P. Ryl. IV148 mindestens 10% 
der männlichen Bevölkerung Philadelphias. Leider verwehrt uns 
der Erhaltungszustand des Verso weitere Aufschlüsse149. 

Dagegen gewinnen wir einen neuen Gesichtspunkt aus einer 
weiteren Angabe des Rekto. Dort werden nach Aufzählung von 
4 Personen, die im Jahre 55/6 n. Chr. gestorben sind (Z. 125 ff.), 
47 Personen unter der Uberschrift άλλω[ν άνα]κεχωρηκότων ά—о / 
Πα[ϋνεί,(?) το]ϋ α (^τους) ώφειλόντων / μ[όνον το] χωματικόν, διεσταλ-
/ [εν] τ [ων]150 την λαογραφίαν, ύστερον / π α ρ [ α λ] ε λυ μ έ ν ο υ ς ύπο του βασι-
/[λι]κοΰ γραμματέως (Ζ. 133 ff.) geführt. Mit Η. I. Bell151 und den 
Herausgebern stimme ich darin überein, dass es sich hierbei um 
Personen handelt, die seit — wahrscheinlich — Payni152 des 1. Jahres 
geflohen, inzwischen aber zurückgekehrt sind. Nun glauben aber 
die Herausgeber auf Grund ihrer Ergänzung, dass diese Leute ihre 
Kopfsteuer bezahlt haben. Der Erlass der — ohnehin niedrigen — 
Deichsteuer sei dann das einzige Kennzeichen von Vergünstigung 
in dieser hoffnungslosen Situation. Wenn aber Nemesion die Sum-
men für die Deichsteuer trotzdem unter den Steuerschulden auf-
führe, so bleibe er wohl trotz des Nachlasses für die ganze Summe 

punkt genau ein Jahr vor Abgabe der Meldung. Mir ist es wahrscheinlich, dass 
wir mit Ende Payni den Schluss des Etatsjahres vor uns haben (vgl. als Termin 
für Ernteabrechnung und Schuldentilgung F. Preis igke , Girowesen, 64 ff., 
M. Schnebe l , Landwirtschaft 164 f.), an dem natürlich eine genaue Feststellung 
der Flüchtigen nur bis zum Beginn des Etatsjahres möglich war. 

148 Vgl. Einleitung. Berechnung aus Vergleich mit steuerzahlender Bevöl-
kerung von Karanis (P. Ryl. IV 594). 

149 Wahrscheinlich enthält das Verso einen rohen Entwurf weiterer Listen 
zur gleichen Angelegenheit (vgl. dazu die Hrsgg.). Zu erkennen ist, dass diese 
Listen in die letzte Zeit des Claudius zurückreichen, wahrscheinlich in Spezifi-
zierung auf die einzelnen Jahre (vgl. Übereinstimmung zwischen Gesamtsteuer-
schuld in Z. 194/6 mit Z. 8/10). 

160 Hrsgg. ergänzen διεσταλ-/[κό]τ[ων]. 
151 JRSt, 1938, S. 7. 
152 Zum Payni als Termin vgl. oben Anm. 147. Dem widerspricht auch nicht, 

wenn ein Name aus P. Corn. 24 in dieser Rubrik (Z. 140) wiederkehrt. Denn auch 
ein anderer dieser Namen wird unter denen aufgeführt, die seit Payni des 1. Jahres 
geflohen sind (Z. 112), so dass doch offensichtlich die Einteilung auf die einzelnen 
Zeiten der Flucht nicht sehr exakt erfolgte. 
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verantwortlich153. Welch ein verteufeltes System! — das aber doch 
irgendwie nicht ganz glaubhaft ist. Sollte die Amnestie, mit deren 
Hilfe — wie wir oben gesehen haben154 — die Regierung ihre Unter-
tanen in die ίδια zurückzuholen versuchte, neben einer Befreiung 
von strafrechtlicher Verfolgung nicht auch einen rein finanziellen 
Anreiz geboten haben? Aber ich gebe zu, dass diese allgemeinen 
Erwägungen noch nichts besagten, befriedigte die Lösung der Her-
ausgeber sprachlich und grammatisch. Doch auch dort stossen 
wir auf Schwierigkeiten, denn es steht nun einmal da, dass die auf-
geführten Personen „(im Augenblick) die Deichsteuer schulden"155, 
und es muss zudem merkwürdig erscheinen, wenn ausgerechnet 
diese 47 Personen ihre Kopfsteuer alle „auf dem Girowege bezahlt" 
haben sollten156. Diese Schwierigkeiten entfallen bei unserer Lesung: 
die aufgezählten Personen schulden nur die Deichsteuer, betr. der 
Kopfsteuer wurden sie in einer anderen Liste geführt157, später wur-
den sie vom königlichen Schreiber (davon) befreit. Eine solche Re-
gelung ist aber m. E. auch zu erwarten. Es ist damit nicht so, dass 
den Rückkehrern selbstverständlich die Zahlung der Kopfsteuer 
für die zurückliegende Zeit erlassen wird, sie werden aber zunächst 
„in einer anderen Liste geführt", d. h. doch wohl aus der Zustän-
digkeit ihres Steuereinnehmers genommen, der ja ohnehin für ihren 
Steuerausfall haftet. Bei dem Ausmass der Misere will es mir aber 
natürlich erscheinen, wenn der Staat ihnen dann in einem Amne-
stieverfahren die Kopfsteuer erlässt — schon um damit vielleicht 
weitere Flüchtlinge zur Rückkehr zu bewegen. 

In diesen Urkunden liegen uns nun genaue Angaben über die 
άναχώρησις des I. Jahrhunderts n. Chr. vor, und wir müssen uns 
fragen, ob sie mit dem übereinstimmen, was wir zuvor aus anderen 
Quellen abzuleiten versucht haben. Wir sehen dabei, dass nicht 

153 So die Hrsgg. in der Einleitung, ganz ähnlich auch Η. I. Bel l , JRSl 
X X V I I I (1938) 7. 

154 Vgl. oben S. 231. 
155 Vgl. das Praesens ώφειλόντων (Ζ. 134) mit dem Perfekt παρ[αλ]ελυμένους 

(Ζ. 137). 
156 So durchgängig die Bedeutung von διαστέλλω; vgl. F. Pre is igke , ατο-

ί vesen, S. 564, s.v. 
157 Als hauptsächliche Bedeutung von διαστέλλω vgl. dazu F. Pre is igke , 

Wh., s.v. Dass die Anwendung nicht nur für Sachbezüge, sondern auch für Per-
sonen erfolgte, zeigt P. Rein. 7 = Mitteis , Chr. 16 (141 a.), Z. 20, wenn hier 
auch in etwas abgewandeltem Sinn. 
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nur das ständig gebrauchte Attribut άπορος eine Identifikation na-
helegt, sondern dass auch das für die άνακεχωρηκότες gebrauchte Syn-
onymon ανεύρετοι168 bestätigt, was wir oben159 im Vergleich mit 
der angezogenen Philostelle schon aus P. Oxy. I V 744 glaubten 
schliessen zu müssen, dass nämlich die Geflohenen nun auch vom 
Staat gesucht werden. Über eine solche Suchaktion besitzen wir 
aus der gleichen Zeit auch ein Zeugnis in einem Papyrus aus dem 
Jahre 51 n. Chr.160, in dem ein προβατοκτηνοτρόφος den Gehilfen des 
Strategen des Arsinoites einen Kaisereid darauf schwört, μή εχιν 
σύν I έμοί Έσοϋριν Νεκφερώτος ποι- / μένα των άπό Φιλαδελφέας — 
(Ζ. 6 ff.). 

So sind wir berechtigt, alle Aussagen über die άναχώρησις, die 
wir bisher aus dem I. Jahrhundert n. Chr. zusammengetragen ha-
ben, in einem einheitlichen Blickfeld zu sehen. Bei irgendwelchen 
Schlüssen über das Ausmass dieses Unwesens ist aber sicher Vor-
sicht geboten, da wir wohl damit häufig nur etwas über die jeweilige 
Quellenlage aussagen können. Schwerlich können wir uns jedoch 
nach unserer Betrachtung des Eindrucks entziehen, dass eine erheb-
liche Steigerung gerade in den ersten Jahren der Regierung Ne-
ros zu beobachten ist, eine Steigerung, die schon deshalb kaum 
allein auf die Quellenlage zurückgeführt werden kann, da wir auch 
aus der vorangegangenen Zeit Steuerlisten besitzen, denen Gleiches 
nicht zu entnehmen ist161. Dazu kommt nun als weiteres Zeugnis 
noch der Erlass des Ti. Julius Alexander162. Hier wird zwar nicht 
direkt von den Fluchtversuchen der Bevölkerung gesprochen, da 
sich der Präfekt vornehmlich an die Bewohner der Hauptstadt163 

wendet. Aber die Beschwerdepunkte der Alexandriner werden 
ähnlich gewesen sein wie die der Landbevölkerung, und wenn wir 
bisher immer wieder die Flucht im Zusammenhang mit der Steuer-
zahlung gesehen haben und daher ohnehin zu der Annahme ge-

158 P. Corn. 24, Ζ. 5. Vgl. dazu unten Anm. 195. 
159 Vgl. oben S. 263. 
160 P. Graux 3 = SB IV 7463. 
lei Vgl. v o r allem die „tax-register" in P. Princ. I. 
162 OGIS 669, hier zitiert nach der oben Anm. 134 genannten Neuedition. 
163 v g l . 3 — v o r allem aber § 10: ούκ άγνοώ(ι) δ'δτι πολλήν πρόνοιαν ποιεΐ-

σΟε καΐ του τήν Αιγυπτον έν εύσταθεία δια[μένει\], έξ ης [μεγάλως βαρύνεσθε άς μεν 
ουν]/χορηγίας ε/ετε, όσα οίόν τε ην έπηνωρθωσάμην, ένέτυχον γάρ μοι πολλάκις οί 
καθ' δλην τήν χώραν γεωργουντες/κτλ. (Ζ. 45 f.). Dabei aber trotzdem § 9: ή5η(ι) 
δέ της πόλεως σχεδόν άοικήτου γενομένης κτλ. (Ζ. 40). 
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neigt sein werden, dass in der steuerlichen Belastung ein -wesent-
licher Grund für diese Fluchten liegt, so muss uns die starke Be-
rücksichtigung der Steuerpraxis in dem Erlass in dieser Meinung 
bestärken. ^ ir haben oben bereits gesehen164, dass die Zwangsaus-
übung bei Vergebung der Steuerpacht vom Präfekten gerügt wurde. 
Ich möchte darüber hinaus nur noch 3 Punkte des Erlasses erwäh-
nen, da sie vornehmlich auch für die Bevölkerung in der χώρα gal-
ten und damit Interesse für unser Thema besitzen, insofern sie 
uns die Gründe, die zur Flucht führten, aufklären helfen: 

a) Die Bauern wurden in der vorangegangenen Zeit mit neuen 
Steuern bedrückt, und der Präfekt befiehlt, dass während der letz-
ten 5 Jahre neu auferlegte Steuern von den Strategen sistiert 
werden sollen, bis er selbst auf dem Konvent darüber entscheidet 
(§10)· 

b) Mutwilligkeiten der Beamten in der Steuerberechnung haben 
in der vorangegangenen Zeit zu erhöhten Steuerausschreibungen 
geführt. Hier soll fortan nach den allgemein geltenden Grundsätzen 
verfahren werden, und Änderungen dürfen nur nach Entscheid 
des Präfekten von den Strategen übernommen werden (§ 11). 

c) Aus Nachlässigkeit — oder mit Betrugsabsicht? — ist in der 
vorangegangenen Zeit oft keine έπίσκεψις vorgenommen worden, 
sondern die Steuern wurden nach überschläglicher Schätzung be-
rechnet — wohl meist zu Ungunsten der Steuerzahler. Die ange-
drohte Strafe des Dreifachen der zuviel eingezogenen Steuern ist 
dabei besonders hoch (§ 12). 

Diese hier aufgezeigten Missstände in der Steuerpraxis sind si-
cher Auswüchse und nicht allein aus der fiscalité der römischen 
Verwaltung zu erklären165. Diese Auswüchse aber müssen auch in 
besonderem Masse das Unwesen der άναχώρησις gefördert haben 
und zeigen uns damit eine Krise in Ägypten an, die ganz unserem 
Quellenbefund entspricht, und der Ti. Julius Alexander zu begeg-
nen suchte166. Merkwürdig ist nur — und dafür bringt auch Η. I. 
Bel l keine Erklärung —, dass wir Papyruszeugnisse über Auswir-
kungen diestr Krise aus den letzten Jahren Neros ggr nicht besitzen, 

164 S. 267. 
165 Ygi <jazu V. Martin, La fiscalité romaine en Égypte aux trois premiers 

siècles de Γ empire, besonders S. 9. Jetzt in der gleichen Weise H. I. Bell , Chroń. 
Eg. 26 (1938) 352. 

166 Vgl. H . I . Bell , JRSt X X V I I I (1938) 1 f f . 

18 
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obwohl sich doch Alexander gerade gegen Erscheinungen dieser 
Zeit wendet167 . Vielmehr werden durch die Angaben des Er lasses 
doch unsere Beobachtungen aus den ers ten J a h r e n der Regierung 
Neros t re f f l i ch beleuchtet , gerade aus der Zeit des P rä f ek t en , d e m 
die Einwohner von Busiris in einem Ehrenma l bescheinigt haben1 6 8 , 
dass un te r i hm „Ägyp ten Überf luss an allen G ü t e r n " gehabt habe , 
Ti . Claudius Balbillus169. Aber das ist eben die Sprache eines 
„Ehren" -Dekre t e s , und wie es dabei wirklich s tand , haben wir — 
glaube ich — zur Genüge gesehen170. Nun soll jedoch keinesfalls be-
s t r i t t en werden, dass die Erscheinungen in den folgenden J a h r e n 
die gleichen waren, und dass das Ausbleiben von Nachr ichten dar-
über hier wohl ta tsächl ich auf die Quellenlage zu rückzuführen i s t . 
Eines aber scheint mir unbes t re ibar , dass nämlich Alexander sei-
n e m Vorgänger eine Last au fzubürden bes t reb t is t , f ü r die er allein 
wenigstens n ich t verantwor t l ich gemacht werden kann171 . 

Wir schliessen diese Be t rach tung , die nicht im strengen Sinne 
zu unserem Thema gehörte, mi t dem Resu l ta t , dass — vornehmlich 
auf Grund s ta rker steuerlicher Belas tung — die άναχώρησις im 
I . J a h r h u n d e r t n . Chr. s tärkere Ausmasse ann immt , als wir sie in 
der p tolemäischen Zeit gefunden haben , und ihren H ö h e p u n k t 
offenbar in einer allgemeinen Wir t schaf t skr i se zur Zeit Neros ha t , 
der der P r ä f e k t Ti. Ju l ius Alexander an ihren Wurzeln zu begegnen 
sucht , die weitgehend auch die Wurzel f ü r die von uns beobach te te 
Erscheinung dars te l len. 

Diese Zus tände dauern auch nach dem Erlass for t , u n d es i s t 
uns n icht möglich zu glauben, „ t h a t Alexander ' s re forms were t e m -
porar i ly effective"1 7 2 . Denn die Zwangsanwendung bei Vergebung 
der Pach t war doch ein Hauptanl iegen Alexanders . Sie dauer t aber 

187 Vgl. oben Anm. 135. 
168 OGIS 666. 
169 Vgl. auch P. Graux 2. Zu diesem Präfekten jetzt A. S t e i n , Die Prä-

fekten 33 f . 
170 Die Begründung dieser Wendungen durch Η. I . Be l l , JRSt X X V I I I 

(1938), 4, scheint mir deshalb nicht notwendig und neben den von ihm ange-
führ ten Beispielen der gleichen Zeit auch wenig glaubhaft . 

171 Insoweit mag auch die Meinung J . G. M i l n e ' s über dieses Edikt als 
„ a manifesto of the anti-Neronian par ty a t Alexandria, headed by the p re fec t" 
(JEA X X I I [1936] 113) zutreffen. Die Adresse an den „nutricis f i l i um" Neros 
Tuscus (Suet., Nero 35, 5) war dabei gut gewählt. 

172 Η . I . Be l l , JRSt X X V I I I (1938) 8, Anm. 28. 
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n i c h t n u r f o r t 1 7 3 , s o n d e r n es s c h e i n t , d a s s , s e l b s t w e n n d i e Z e n t r a l -
v e r w a l t u n g d i e g l e i c h e n P r i n z i p i e n w i e T i . J u l i u s A l e x a n d e r v e r -
f o l g e n wil l 1 7 4 , d i e ö r t l i c h e n O r g a n e n u n i m m e r w i e d e r z u m M i t t e l 
d e r Z w a n g s p a c h t g r e i f e n m ü s s e n 1 7 5 , j a , d a s s g e r a d e i n d i e s e n l e t z t e n 
J a h r z e h n t e n d e s I . J a h r h u n d e r t s n . C h r . d i e G r u n d l a g e n f ü r e i n e 
w e i t g e l i e n d e L i t u r g i s i e r u n g a l l e r A m t e r g e s c h a f f e n w e r d e n 1 7 6 . 

D i e s e b r e i t e S c h i l d e r u n g d e r d u r c h d i e άναχώρησις h e r v o r g e r u -
f e n e n Z u s t ä n d e , d i e d i e s e E r s c h e i n u n g i h r e r s e i t s w i e d e r b e g ü n s t i g -
t e n , s o l l t e m i t d e u t l i c h m a c h e n , d a s s h i e r e i n w e s e n t l i c h e r U n t e r -
s c h i e d z u d e r g l e i c h e n E r s c h e i n u n g d e r p t o l e m ä i s c h e n Z e i t v o r h a n -
d e n i s t . I n d e r r ö m i s c h e n Z e i t m ü s s e n w i r d i e άναχώρησι,ς a l s d e f i -
n i t i v e F l u c h t b e g r e i f e n , a u s d e r e i n e R ü c k k e h r a n d e n O r t d e r L e i -
s t u n g s p f l i c h t o h n e s t a a t l i c h e A m n e s t i e 1 7 7 s c h i e r u n m ö g l i c h , o d e r we -
n i g s t e n s m i t G e f a h r v e r b u n d e n war 1 7 8 . D i e s e M e r k m a l e k ö n n e n w i r 
a u c h d i r e k t e i n e m B r i e f a u s d e m J a h r e 8 4 n . C h r . e n t n e h m e n , w e n n 

178 Vgl. die Zustände im Oxyrhynchites in P. Oxy. I 44 = Wilcken, Chřest. 
275 (ca. 81—96 p.). — Wie hier können wir auch sonst unseren Zeugnissen ent-
nehmen, dass im I. p. nicht in allen Fällen der Flucht vor dem Fiskus άναχωρεΐν 
verwandt wird. Wir finden daneben Formen von μετανίσταμαι und φεύγειν ohne 
Bedeutungsunterschied. Deshalb ist es mir nicht selbstverständlich, dass in der 
Steuerliste aus Philadelphia, P. Princ. I 9 (29/30 ρ.) άποκεχ(ώρηκε) (col. У, Ζ. 7) 
und άπεκ(εχωρήκει ?) (col. VII , Z. 8) keine Steuerflucht bezeichnen, sondern 
Euphemismus fü r τετελ(εύτηκε) sein sollen, wie das У. Martin, Papyri und Alter-
tumswissenschaft, S. 148, Anm. 78, auffasst. Dass die Terminologie in dieser Zeit 
nicht streng gehandhabt wurde, beweist m.E. auch, dass umgekehrt άναχώρησις 
als „Abtretung", also fü r παραχώρησις, verwandt werden konnte (vgl. P. Mich. 
V 259 [33 p.] , Ζ. 31). 

174 Vgl. den Entscheid des Präfekten in P. Oxy. I 44, Z. 14 ff . 
1 , 5 Vgl. dazu P. Fay. 123 (ca. 100 p.), der zugleich auch für d ie άναχώρησις 

zeugt. Wir sehen dabei , wie ähnlich der ptolemäischen Zeit Ziel der άναχώρησις 
ein Ort ist, an dem sich Freunde aufhalten, wie hier ein einflussreicher Bekannter, 
der offenbar in der Lage ist, die Zwangsmassnahmen abzuwenden und damit 
die Rückkehr in die Ιδία zu ermöglichen. Zur Zwangspacht vgl. aber auch P. Amh. 
I I 65, col. I (Anfang I I . p.): Freisprechung von der Liturgie erfolgt hier nur, 
wenn Ersatz gestellt wird. 

176 Vgl. F. O e r t e l , Liturgie 384 f., und jetzt A. K r ä n z l e i n , JJP VI 
(1952) 218. R. R é m o n d o n , Annal. Serv. Antiqu. Eg. 51 (1951) 231, hat 
F. O e r t e l offenbar falsch verstanden, wenn er die Liturgisierung zu den Mass-
nahmen Trajans zählt. 

177 Zu den Amnestierungen in den Präfektenerlassen vgl. oben S. 231; in 
unseren Urkunden aber auch P. Ryl. I V 595, Z. 125 ff . und dazu oben S. 270 f. 

178 Diese Charakterisierung auch bei W . L. W e s t e r m a n n , Am. Hist. Rev 
(1938) 277. 

18х 
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wir ihn recht verstehen179. Der Absender dieses Briefes hat sich 
durch den Wechsel seiner Wohnung — er ist aus dem Arsinoites 
nach Alexandria gezogen180 — seiner Leistungspflicht gegenüber 
dem Staat entzogen181. Nun kann er an seinen alten Wohnsitz ohne 
Gefahr für seine persönliche Freiheit nicht mehr zurückkehren182, 
falls er nicht die Protektion (σκέπη) eines alten Landsmannes er-
hält. 

Der Grund zur Flucht, den wir hier im Einzelnen nicht feststel-
len können, wird wohl der gleiche gewesen sein wie bei den anderen 
Flüchtlingen: der Druck der staatlichen Lasten. Gewiss soll nicht 
bestritten werden, dass bei der Suche nach einem Fluchtziel die 
Grossstadt Alexandria Anziehungspunkte zur Genüge besass — 
vor allem aber um deshalb, weil hier ein Bürger, der von den Staat· 

179 P. Lond. III 897 (S. 206 f.), neu ed. B. Olsson, Papyrusbriefe, Nr. 50 
Das Verständnis wird durch das Fehlen des Anfangs erheblich erschwert. — Bei 
B. Olsson an der entscheidenden Stelle offenbar eine falsche Interpunktion. 
Denn wenn der Absender schreibt, er wolle in Alexandria bleiben (Z. 11 f.), so 
kann er doch nur fortfahren: πιστεύω γαρ, ότι / δυνηθήσομαι ζην. δ μέντοι γε ού 
θέλωι, άλλα ή άνάγκηι, (Ζ. 12 f . ) (mit Interpunktion also nach άνάγκηι und nicht 
so, dass άλλά ή άνάγκηι zum Folgenden gezogen wird). Der möglichen Beziehung 
dieses Satzes auf den Arsinoites widerspricht das γάρ; ausserdem müsste nach 
der eben erfolgten Erwähnung von Alexandria dieser Ortswechsel doch ausge-
drückt werden. 

180 Daher spricht E. Bickermann, Gnomon III (1927) 672, hier wieder von 
„Landflucht". Vgl. aber vor. Anm. So spricht keiner von dem Ort seiner Wün-
sche (ganz ähnlich eben auch P. Oxy. IY 741. dazu oben S. 261 ff.). 

181 Liturgieflucht wäre etwa bei B. Olssons Übersetzung anzunehmen, dass 
er eine Reise nach dem Arsinoites fürchte, „zumal da die Zeit für die Ausübung 
meines Amtes als Sitologe bevorstehend ist" (Z. 4). Das stimmt aber nicht, son-
dern er fürchtet sich lediglich „ г и т augenblicklichen Zeitpunkt der Ernteab-
gabe" (zu ένεστώς vgl. F. Preisigke, Wb., s.v., ένίστημι). Er hat am alten Wohn-
sitz also wohl Landbesitz und fürchtet für seinen Ernteertrag. 

182 Der Angabe in Ζ. 1 f. liegt kaum zu Grunde, dass der Absender bezüglich 
der Kopfsteuer (oder der Eintragung in das Personenstandsregister) durch den 
früheren Dorfschreiber Schädigung erlitten hat (so B. Olsson). Dem wider-
spricht der Text (έλαττόω kommt in der Bedeutung „beeinträchtigen", „benach-
teiligen" in den Papyri immer nur in dieser Form und fast stereotyp im part, 
praes. vor — nur einmal im inf. praes.; vgl. dazu F. Preisigke, Wb., s.v. Dage-
gen im Aorist wie in unserem Text in PSI 691, Z. 11 in der Bedeutung „strei-
chen". Hinzu kommt, dass man bei unserem Briefschreiber nach B. Olsson ' s 
Übersetzung das von ihm auch sonst gebrauchte επηρεάζω [vgl. Z. 5, 8] erwarten 
sollte) und der Zusammenhang (vgl. Z. 2 ff. 5). Vielmehr musste er an seinem 
alten Wohnsitz, an dem er zur Naturalbesteuerung herangezogen wurde (vgl. 
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liehen Organen gesucht -wurde, am besten untertauchen konnte183. 
Bei der „Landflucht" ist jedoch die Anziehung durch die Gross-
stadt das Primäre184 — hier ist primär der 'Wille zur Flucht vom 
bisherigen Wohnort. Denn — und das können wir nach dem bisher 
Gesagten bereits konstatieren — der gesetzliche Wohnort, das do-
micile légal, ist der Ausgangspunkt aller dieser Fluchten, nicht wie 
in der ptolemäischen Zeit der Ort des gesetzlich geregelten Arbeits-
verhältnisses. 

Das beweist der vorgenommene Wohnungswechsel185, das be-
weist die Haftpflicht der Verwandten und ihre Bedrängung durch 
die staatlichen Organe186, aber ebenso die Verantwortlichkeit der 
Steuererheber187, deren Sprengel regional gegliedert waren, und 
schliesslich die aus unserem Text ersichtliche Verbindung mit der 
Volkszählungsliste, von der wir wissen, dass sie „Haus bei Haus" 
aufgestellt wurde188. Auch die Flüchtlingsmeldungen zeigen diesen 
Zusammenhang mit der Völkszählung, wrenn sie mit der Bitte endi-
gen, die Geflohenen άναγραφήναι έν τοις άνακεχωρηκόσι189. Die Flüch-
tigen bilden also in den Bevölkerungslisten einen eigenen Bevölke-
rungsteil und selbst, wenn wir das an einer Aufstellung nicht nach-
weisen können190, so spricht doch die Bevölkerungsliste des Quar-
tiers 'Απολλώνιου Παρεμβολή in Arsinoe vom Jahre 72/3 n. Chr. 
von einem άνακεχωρηκώς bei der Abrechnung der Gewerbesteuer191. 
Der Geflohene war Weber in Arsinoe, und wir erfahren aus diesem 
Text, dass seine Berufsgenossen, die Gilde der Weber in Arsinoe 
für den durch seine Flucht verursachten Ausfall an Gewerbesteuer 

vor.Anm.), auch Kopfsteuer entrichten. Nun war ihm mitgeteilt worden, er sei 
„von der Volkszählungsliste gestrichen" worden; daraufhin war er in den Arsi-
noites gereist, wo sich herausstellte, dass die Mitteilung falsch war (Z. 2 f.), und 
er nun doch — wahrscheinlich noch Rückstände — zahlen musste (Z. 5). 

183 Vgl. auch P. Oxy. IV 744, Z. 10, und dazu oben Anm. 127. 
184 Die Flucht aus dem Beruf und dem bäuerlichen Lebensbereich, sowie 

umgekehrt die Anziehung durch die Annehmlichkeiten der Stadt in Wohn- und 
Lebensweise stehen bei allen Definitionen der Landflucht im Vordergrund; 
vgl. zusammenfassend F. Becker , Das Problem der Landflucht (1951) 6 f. 

185 P. Oxy. IV 744, P. Lond. III 897, P. Graux 3. 
186 Philo, a.a.O., P. Oxy. II 251/3. 
187 P. Graux 2, P. Corn. I 24, P. Ryl. IV 595, P. Oxy. I 44. 
188 Vgl. unten S. 320. 
189 P. Oxy. II 251/3. 
180 Vgl. aber immerhin P. Corn. I 24, P. Ryl. IV 595. 
181 Stud. Pal. IV, S. 70, Z. 387, 422. 
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aufkommen mussten191". Diese Form der Haftpflicht ist uns bisher 
noch nicht begegnet, sie entspricht doch aber ganz dem System 
der römischen Verwaltung, das wir auch in den anderen Fällen 
kennengelernt haben. Oberster Grundsatz dabei ist, dass die Staats-
kasse keine Einbusse erleiden darf192. So werden einerseits die Steuer-
pächter für die Ausfälle in ihrem Sprengel haftbar gemacht, die 
sich ihrerseits wieder an den Verwandten der Schuldner schadlos 
zu halten suchen, andererseits wendet sich aber bei Steuern, die 
direkt vom Staat durch Beamte erhoben werden, dieser unmittel-
bar an die Verwandten, soweit es sich um eine Personalbesteuerung 
handelt, an die Berufsgruppe bei Gewerbesteuern, bezw. nimmt 
er ggf. den Besitz der Schuldner für sich in Anspruch193 — wie wir 
das einer Urkunde aus der Mitte des I. Jahrhunderts n. Chr. ent-
nehmen können194. 

Alle Massnahmen der Verwaltung gegen die Flüchtigen und 
damit zur Verhinderimg der Flucht sind also rigoros, und es möchte 
dabei die Meinung aufkommen, dass die Bindung des Individuums 
an diesen evtl. Ausgangspunkt seiner Flucht—d. h. an den Ort sei-
ner Leistungspflicht — so fest gewesen sei, dass damit jede innere 
Migration der Bevölkerung ausgeschlossen war. Wir besitzen jedoch 
eindeutige Beweise für eine legale, innere Wanderung195, die sogar 

1 , l a Zur Verantwortlichkeit der Gilde als Zwischenstufe im römischen Sy-
stem vgl. auch N. L e w i s , JEA X X I I I (1937) 71, Anm. 2. 

192 Das ist schon häufig dargestellt worden, am eindrücklichsten wohl durch 
V. Martin, Fiscalité. 

183 Daher auch in allen Fluchtfällen die Feststellung des vorhandenen Re-
sitzes, die mit der Erklärung des Retreffenden zum άπορος negiert wird. 

194 P. Mich. Y 354 (52 p.). Die Funktion, in der Ptolemaios hier den Haus-
verkauf vorgenommen hat, ist uns zwar nicht bekannt. Aber da die früheren 
Resitzer zu Staatsschuldnern geworden (Z. 23 f.) und jetzt flüchtig waren (hier 
αφανής, Ζ. 22), hat er doch offenbar im Auftrage des Fiskus — als staatlicher 
Agent? — gehandelt, zumal er den vollen Kaufpreis an die Staatskasse abge-
führt hat (Z. 13 ff.). 

196 Vgl. P. Princ. I 14 (ca. 23—40 p.); P. Graux 1 = SR I V 7461 (45 p.). 
In P. Princ. I 14 will А. С. J o h n s o n , Roman Egypt 545, den Reweis für den 
Reginn der άναχώρησις der römischen Zeit unter Tiberius sehen, in P. Graux 1 
E. R i c k e r m a n n , Gnomon, III (1927) 673, wiederum einen Reweis für die άναχώ-
ρησις als Landflucht. Die Verhältnisse sind jedoch hier ganz anders: Die Perso-
nen, die in P. Princ. I 14 aufgeführt werden (gleichgültig, ob es sich dabei um 
Steuerhebeliste oder Steuerabrechnung handelt), sind zwar am Ort ihrer Leistungs-
pflicht nicht anwesend, aber ihr Aufenthaltsort ist den Steuerbehörden entwe-
der bekannt (col. I, Z. 1—11; col. III, Z. 20 ff.), oder er ist irrelevant (col. I , 
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einen beträchtlichen Umfang gehabt haben muss196, so dass wir 
deutlich legale von illegaler Migration scheiden müssen197. Diese 
aber ist die von uns betrachtete Erscheinung der άναχώρησις. 

Bevor wir uns aber der Betrachtung ganz neuer Erscheinungen 
im II. Jahrhundert n. Chr. zuwenden, wollen wir kurz das Ergebnis 
unserer Untersuchungen über die άναχώρησις im I. Jahrhundert 
der Römerherrschaft zusammenfassen: Der Begriff, der offenbar 
auch in der Amtssprache nicht eindeutig festgelegt ist198, bezeichnet 
danach die Flucht des Individuums von seinem gesetzlichen Aufent-
haltsort mit dem Willen, sich der Leistungen — namentlich in 
Geld199 — gegenüber dem Staat zu entziehen. Er steht damit in 
Korrelation zum Begriff der ιδία, den wir oben für die römische 

Z. 13 ff.) , da sie trotz anderen Aufenthaltsortes ihre Steuern in Philadelphia 
entrichten. Merkmal der άνακεχωρηκότες ist es aber, dass sie ανεύρετοι sind (vgl· 
P. Corn. 24), und dass sie in der Regel auch ihre Steuern nicht zahlen können, 
άποροι (vgl. oben S. 265). — Ebenso kennt der Praktor in P. Graux 1 den 
Aufenthaltsort seiner Steuerschuldner, lediglich die Eintreibung ist ihm erschwert, 
da ihm im fremden Gau offenbar keine Exekutionsgewalt zur Verfügung steht 
(das illustriert das Verfahren in P. Teb. II 391; vgl. F. Preis igke , Girowesen 
265 ff.). Um Landflucht kann es sich aber schon deshalb nicht handeln, weil sie 
sich ja in Dörfern aufhalten (vgl. Z. 5). 

lee y g l . i n p . P r i n c . I 14 unter den Rubriken 
έποικίου Εύ .. φορου περί Περσέω(ν) (Ζ. 1): 5 Namen 
έποικίου 'Αντω(νίου) θυγατρός α/ 
Παμφίλου περί Βουβάστο(υ) (Ζ. 8 f.): 2 Namen 

In der letzten Zahl kommt wohl wirklich die Anziehungskraft der Grossstadt 
zum Ausdruck. Hier handelt es sich also wahrscheinlich um Landflucht, aber 
eben nicht um άναχώρησις. 

187 Bei der legalen Migration müssen wir eine Abmeldung vom Ort der Lei-
stungspflicht annehmen; vgl. auch oben S. 236f. 

198 Vgl. Philo, a.a.O.; P: Oxy. I 44; P. Corn. I 24; evtl. auch P. Princ. I 9 
(dazu oben Anm. 173). 

199 Unsere Zeugnisse stammen grösstenteils entweder aus der Stadt oder 
stehen mit der Steuerpacht in unmittelbarer Verbindung. Die einzige Urkunde, 
die aus dem Ende der von uns bisher betrachteten Epoche über die άναχώρησις 
der Landbevölkerung etwas auszusagen scheint — PSI I X 1043 (103 p.) — ist 

leider zu stark verstümmelt. Hier scheinen in einem Pachtvertrag zugleich Be-
stimmungen getroffen zu sein über Land, dessen Bauern bereits geflohen sind 
oder noch fliehen werden. Vgl. dazu U. Wi l cken , Archiv I X (1930) 82 f., wo 
als Stütze für seine Argumentation, dass die αιγιαλός aus der Pacht gerade aus-
genommen sei, Z. 17 f . hinzuzuziehen ist. Der gleichen Ansicht auch V. Martin, 
Münch. Beitr. X I X (1934) 150, Anm. 83. 

προς [κ]ώμην 
των έν Άλεξα[νδρεία] 

(Ζ. 13): 
(col. III, Ζ. 20): 

64 Namen 
64 Namen. 
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Zeit in seiner Bedeutung als gesetzlichen Aufenthaltsort, an dem 
das Individuum zur Leistung verpflichtet ist, ableiten konnten. 
Ein bestimmtes Ziel dieser Flucht, wie es z. B. in der These von 
der Landflucht zum Ausdruck kommt, konnten wir nicht erken-
nen. Die άναχώρησις wurde in allen Fällen, die wir betrachtet haben, 
vom Staat als ungesetzlich angesehen, und daher wurden einerseits 
Suchaktionen durchgeführt, andererseits Pächter, Verwandte oder 
Berufsgenossen für den durch die Flucht entstandenen Steueraus-
fall haftbar gemacht. Diese Massnahmen führten aber nicht zu 
einer Einschränkung des Unwesens, sondern in ihrer rigorosen 
Anwendung zur Zeit Neros zu einer Steigerung. Aber nicht nur die 
Auswüchse dieser Zeit, die Ti. Julius Alexander zu bekämpfen suchte, 
sondern das System selbst bedingte eine ständige Zunahme der 
άναχώρησις, die in diesem Jahrhundert wiederholt für die Entvölke-
rung ganzer Dörfer verantwortlich gemacht wird200. 

Wenn wir nun damit am Ende des I. Jahrhunderts n. Chr. 
einen Einschnitt in unsere Untersuchungen gelegt haben, so nicht, 
weil sich in den Auswirkungen der von uns beobachteten Erschei-
nungen im II. Jahrhundert n. Chr. Wesentliches geändert hätte. 
Denn wie wir bereits oben gesehen haben201, wird gerade in diesem 
Jahrhundert immer wieder der Wunsch, in der ιδία verbleiben zu 
können, laut. Und doch stossen wir gleich zu Beginn des II. Jahr-
hunderts n. Chr. auf eine staatliche Massnahme, die einen Kurs-
wechsel im System darstellt, mit dem der Staat diesem Unwesen 
zu steuern sucht. Zwar war auch in der vorangegangenen Zeit der 
römischen Verwaltung nicht gleichgültig gewesen, ob und wieviele 
Steuerzahler sich ihrer Pflicht entzogen. Aber da „wo nichts ist, 
selbst der Kaiser sein Recht verliert", musste die Haftpflicht der 
Verwandten mit der Erklärung des Geflohenen zum άπορος enden, 
und andererseits musste es natürlich immer schwieriger werden, 
unter den gegebenen Umständen Pächter zu finden, die Anwen-
dung der Zwangspacht jedoch wiederum zur Flucht der so gegen 
ihren Willen Verantwortlichen führen202. In dieser Situation, die 
wir verwaltungsmässig zu Recht ein Dilemma nennen können, 
stossen wir zu Beginn des II. Jahrhunderts n. Chr.203 auf Zeugnisse 

200 Für das Ausmass vgl. auch Stud. Pal. X X I I 33 (I. p.). 
201 Vgl. oben S. 233 f. 
202 Vgl. oben S. 266 f. 
203 Erster Beleg: 114/5 p. (W.O. 101). 
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eines μερισμός άνακεχωρηκότων, der eine fast gleichzeitige Behand-
lung erst in neuerer Zeit durch S. L. Wallace2 0 4 und N. Lewis205 

erfahren hat206. Stimmen diese Gelehrten auch nicht in allen Punk-
ten überein207, so geben sie doch grundsätzlich für diese Umlage 

204 In seinem nach U. W i 1 с к e η s Ostraha, massgebenden Buch für alle 
Steuerfragen ,,Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian" (1938) 137 ff. 

205 ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΕΧΩΡΗΚΟΤΩΝ, an aspect of the Roman oppres-
sion in Egypt" in JEA X X I I I (1937) 63 ff . 

206 Die Auflösung der Abbreviatur άνακ ( ) wurde trotz SB I 4338 erst 
relativ spät gefunden. Sie wird dann J. G. T a i t verdankt (vgl. BL II 1 zu 
W.O. 135 und in O. Tait Ashm. 36/7). 

207 Es bestehen folgende Unklarheiten: 1.) Keine Übereinstimmung in der 
Aufzählung der Quittungen. Hier scheint mir S. L. Wal lace , a.a.O., 418, Anm. 14, 
doch nicht kritisch genug verfahren zu sein. Jedenfalls muss W. О. 151 auf alle 
Fälle ausscheiden. Auch W.O. 610 ist unwahrscheinlich, eher wäre hier in Z. 2 
als Ergänzung an ύπ(έρ) μερισ(μου) τέ(λους) [ών(ίων)] zu denken (vgl. die Abga-
benhöhe in W.O. 611). — Für die Liste bei N. Lewis , a.a.O., scheint mir da-
gegen eine Ergänzung angebracht, die ich nachstehend gebe: 

Urkunde Ort Betrag J für Jahr Datum 

0 . Strassb. 284 Syene 1 Dr. 1 Ob. 129/30 1.6.131 
2 Ch. 

W.O. 152" Syene 1 Dr. 1 Ob. 129/30 130/1 
3 Ch. 

W.O. 1272b Syene 1 Dr. 1 Ob. 129/30 9 

2(?) Ch. 
W.O. 154d Syene 1 Dr. ? 130/1 14.8.132 
W.O. 155d Syene 9 131/2 9 

W.O. 156d Syene 9 131/2(?) 131/2 
0 . Strassb. 219 Theben — 1 Dr. 132/3 21.6.133 

Nord 
0 . Tait Theben — 4 Dr. 3 Ob. 136/7 12.3.142 

Ashm. 36 Charax 
W.O. 171d Syene I Dr. 5 Ob. 138/9(?) 7.11.139 

2 Ch. 
W.O. 182d Syene 9 138/9 7.8.141 
W.O. 183d Syene 1 Dr. ? 139/40 1.10.141 
W.O. 201d Syene 1 Dr. 4 Ob. 143/4 6.9.145 
o : Strassb. 236 Theben — 1 Dr. 147/8 3.10.148 

Charax 
0 . Tait Elephantine 4 Dr. 4 Ob. 193/4 9 

Ashm. 21c 

2 Dr. 1 Ob. 194/5 9 

W.O. 261 9 ? 2 Ob. 9 14.10. ? 
2 Ch. 
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die gleiche Definition, die wir auch unseren Untersuchungen zu 
Grunde legen können: Zusatzsteuer zur Deckung der Ausfälle an 
Kopfsteuer, die durch die Geflohenen veranlasst werden208. 

Was können wir aus der Einführung einer solchen Abgabe für 
die Bedeutung und die Auffassung von der άναχώρησις entnehmen? 
Zunächst doch, dass der Grundsatz der Verwaltung, der auch im 
1. Jahrhundert n. Chr. galt209, aufrechterhalten bleibt, dass näm-
lich der Staat auf alle Fälle die Höhe seiner Einnahmen gesichert 
wissen will. Deshalb legt er den Steuerausfall auf die Gesamtbe-
völkerung um. Nicht mehr die Steuerpächter oder die Verwandten 
bleiben haftpflichtig — wir haben gesehen, wie in ihrer Haftpflicht 
auch kaum noch eine Sicherheit besteht210 —, sondern die Haftung 

a Hier widersprechen zwar die 3 Ch., aber Identität trotzdem wahrschein-
lich. 

ь Gem. O. Strassb. 284 in Z. 6 wahrscheinlich όβολ(όν) διχ(αλκούς) zu er-
gänzen. 

0 Mit S. L. Wal lace , a.a.O., wahrscheinlich für diese Abgabe. 
d Ebenfalls wahrscheinlich, da Entsprechung zu O. Tait Ashm. 21. 

2.) N. Lewis , a.a.O., S. 72, vertritt gegen S. L. W a l l a c e den Standpunkt, 
dass die Zahlung dieser Abgabe auf dem Besitz basierte. Die von ihm angeführ-
ten Quittungen (W.O. 579, O. Tait Ashm. 37) scheinen mir jedoch als Beweise 
unbrauchbar, denn hier handelt es sich doch wahrscheinlich um Teilzahlungen 
(4 und 8 Dr.), ähnlich wie bei der Kopfsteuer (vgl. U. W i l c k e n , Ostraka I, 232). 
Dagegen doch ganz deutlich als per-capita-Abgabe in O. Strassb. 284, Z. 6 f. (vgl. 
ebenso für μερισμός απόρων in P. Berol. ined. 7079 [U. Wi l cken , Ostraka I , 821: 
Nachtrag zu S. 161, § 18] ), wie das zur Deckung der Ausfälle an Kopfsteuern 
(dass hierunter alle Kopfsteuern gefasst wurden, betont N. Lewis, S. 72, Anm. 1, 
zu Recht gegen A.C. Johnson , Roman Egypt, S. 545, der nur an den Ausfall 
der λαογραφία dachte) auch wahrscheinlich sein muss. 3.) Gegen S. L. Wal lace , 
127, bestreitet N. Lewis , 63 (füge zu Anm. 3 noch: P. Berl. Leihg. 7) die Gleich-
setzung von μερισμός άνακεχωρηκότων und μερισμός άπορων. Wir schliessen uns 
dieser Meinung an, zumal auch άνακεχωρηκότες offenbar nicht notwendig άποροι 
waren (vgl. P. Mich. V 354, aber auch P. Gen. 5). Zum gleichen Ergebnis gelangt 
R. R é m o n d o n , Annal. Serti. Antiqu. Eg. 51 (1951) 229, dessen Aufsatz ich 
leider erst während der Drucklegung einsehen konnte; er ist jetzt vor allem 
zu den hier behandelten Fragen zu benutzen. 

208 S. L. Wal lace , a.a.O., 137: „assessment for those who have f led" und 
umfassender N. Lewis , a.a.O., 63: „an extra tax levied in order to make up 
the deficits in revenue caused by persons who had fled their homes and defaul-
ted their tax payments". Vgl. auch Η. I. Bel l , Chron. Eg. 26 (1938) 358: „an 
apportionment among the remaining tax-payers of the arrears owing from those 
who had f led". 

20» Vgl. oben S. 278. 
210 Vgl. P. Graux 2 und oben S. 266 f. 
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wird zu gleichen Teilen auf die Bevölkerung des jeweiligen Steuer-
bezirks2U abgewälzt. Damit wird die Basis verbreitert, und dadurch 
erhält einerseits der Staat eine grössere Sicherheit für den vollen 
Eingang seiner Einnahmen und zum anderen wird das Interesse 
der Bevölkerung gesteigert, Fluchten zu verhindern oder wenigstens 
zur Bückkehr der Geflohenen beizutragen. Wir sehen aber weiter-
hin — was im I. Jahrhundert n. Chr. noch nicht eindeutig feststell-
bar war —, dass die αναχώρησες nun ein vom Staat festumrissener 
Begriff ist: es ist die Steuerflucht. 

Zugleich muss es aber auch örtlich die Flucht aus einem be-
stimmten Bezirk sein, in dem der Geflohene zur Zahlung der Steuern 
verpflichtet war. Denn nur so wird verständlich, dass bei dieser 
Umlage nicht alle in Frage kommenden Einwohner Aegyptens 
gleichmässig belastet wurden212, sondern im gleichen Jahr der zu 
entrichtende Betrag in den verschiedenen Gemeinden differierte213. 
Die Art der Veranlagung zu dieser zusätzlichen Steuer entspricht 
sicher der in der arabischen Zeit214, wobei für uns gleichgültig bleibt, 
von wem sie ausgeschrieben wurde. Fest steht damit jedenfalls, 
dass diese Besteuerung eine feste Einteilung in Bezirke voraus-
setzte, in denen der Einzelne steuerpflichtig war, und dass damit 
unter άναχώρησις zugleich die Flucht des Individuums aus seinem 
Steuerbezirk verstanden wurde. 

Im Einzelnen wird diese Definition durch die zahlreichen Papy-
rusurkunden aus dem II. Jahrhundert n. Chr. immer wieder bestä-
tigt. In der einzigen Meldung, die wir aus dieser Zeit über eine 
Flucht besitzen215, bezeichnet sich der Deklarant nicht als Ver-

811 „la communauté" als Haftungsgemeinschaft seit Trajan jetzt auch bei 
R. R é m o n d o n , a.a.O., 232. 

212 So später bei Einführung der Indiktionen durch Diokletian, vgl. dazu 
A. E. R. Boak , Étud. Pap. II (1934) 1 ff. 

213 Vgl. für 143/4 p.: W.Ó. 201 (Syene) 1 Dr. 4 Ob.; W.O. 1583 (Theben— 
Agora) 4 Dr. 1. Ob.; W.O. 1437 (Theben—Charax) 6 Dr. 3 Ob. — Für 144/5 p.: 
P. Lips. I 74 (Syene) 4 Dr.; W.O. 620 (Theben—Charax) 6 Dr. 3 1/2 Ob. 

214 Vgl. С. Wesse ly , M.P.E.R. I l l , 262 f. und jetzt L. Casson, ТАРА 
69 (1938) 275 f. 

215 P. Bour. 21 (138—161 p.) wird vom Schuster von Karanis gemeldet, 
dass Sarapas είναι άνά πόλιν (Ζ. 6). Der Hrsg. schliesst aus der Präposition άνά 
wohl mit Recht, dass die Gaumetropole Arsinoe als derzeitiger Aufenthaltsort 
gemeint ist (anders allerdings in άναχωρεΐν, vgl. oben S. 243 f.). Entgegen dem 
Hrsg. scheint es mir nicht notwendig, den Adressaten — kgl. Schreiber — als 
Durchgangsstation anzusehen, denn die Veranlassung, um die er in Z. 7 f. gebe-
ten ward, kann durchaus zu seinen Dienstobliegenheiten gehören. 
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wandter des Geflohenen — er wird also mit ihm auch nicht ver-
wandt gewesen sein216. Ja, wir müssen sogar annehmen, dass die 
Fluchten nun auch höheren Orts registriert wurden, damit von 
dort eine genaue Lastenverteilung vorgenommen werden konnte217. 
Diese Meldungen dienten einmal als Grundlage zur Vermögenskon-
fiskation des Flüchtigen218. War ein Vermögen aber nicht vorhan-
den, so musste die Gesamtheit des Steuerbezirks mit dem Ausfall 
belastet werden. 

Aus P. Berl. Leihg. 7 (162/3 n. Chr.) können wir darüber hinaus 
entnehmen, wie nicht nur der Steuerausfall in Geld auf die Bevöl-
kerung abgewälzt wurde, sondern wie auch die Bestellung der Flu-
ren und damit die Entrichtung des Pachtzinses innerhalb des Steuer-
bezirkes, der hier aus 2 Dörfern besteht, auf die verbliebene Bevöl-
kerung umgelegt wurde. Aber nicht nur anstelle von άνακεχωρη-
κότες werden Anwohner gemeldet, die die Feldbestellung im laufen-
den Jahre übernehmen sollen, sondern auch die Felder der έξησθενη-
κότες werden in gleicher Weise neu zugewiesen. In ihnen werden 
wir die άποροι wiedererkennen dürfen, deretwegen auch eine 
Steuerumlage zur gleichen Zeit erhoben werden musste219. Während 
diese wohl aber einen Teil ihrer Feldflur behalten220, ist der Land-

216 Jetzt allgemeine Haftung des Steuerbezirks, daher auch Interesse an 
Fluchtmeldungen bei allen Bewohnern dieses Bezirks. Vgl. dagegen noch 
P. Oxy. II 251/3 im I . p. 

817 Vgl . P. Gen. 5 (139/40 p. — zum Datum jetzt N. L e w i s , a.a.O., 69, 
Anm. 3): Zusatzmeldung eines Dorfschreibers zur Liste der „Verschwundenen" 
(G. P l a u m a n n , Idioslogos 18, entscheidet sich nicht für eine Lesung in Z. 4. 
Wenn er aber mitteilt, dass nach V. M a r t i n ΑΦ . . ΩΝ so gelesen werden müsse, 
dass der zweite Buchstabe Φ oder Ρ sei, dann ist doch die Lesung ΑΦ[ΑΝ]ΩΝ 
sehr wahrscheinlich.) mit Angabe der Habe des Flüchtigen (τά υπάρχοντα [Ζ. 8], 
einen πόρος konnte der Sklave ja nicht besitzen), die dem Fiskus anheimfällt 
(auf gleicher Meldung beruhen wahrscheinlich die Vorgänge in P. Mich. V 354, 
dazu oben Anm. 194). Ähnlich auch in PSI VII 766 (133 p.) , wo offenbar ver-
mutet werden konnte, dass der Flüchtige Besitz an verschiedenen Orten hatte 
(parallel dazu P. Oxy. X I I 1422 [ca. 128 p.] , wenn auch im jurisdiktionellen 
Interesse). Vgl. die Ähnlichkeit von Z. 6 f f . mit der Formel in P. Oxy. II 251/3. 

21S \"gi. die Angaben nach vor. Anm. Konfiskation konnte wohl von Orts-
behörden nicht vorgenommen werden und war vielleicht letztlich immer Sache 
des Idioslogos; vgl . G. P l a u m a n n , a.a.O., 59. 

21» Vgl. oben Anm. 207, vgl. zur Übernahme von Land der έξασθενήσαντες 
jetzt auch P. Philad. 1 (Anf. II p.), Ζ. 45 f . 

Vg l . άπό (Ζ . 25, 41) gegenüber άντί (Ζ . 9, 11, 20, 22 u.a.). 
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besitz der Geflohenen eingezogen und wird auf administrativem 
Wege in der Form der Zwangspacht neu verteilt. Daneben erfolgte 
jedoch offenbar auch eine Pachtausschreibung dieser Ackerlose, 
jedenfalls für bestimmte Arten von Land221, so dass das System, 
das hierbei vom Staat angewandt wird, das gleiche ist wie das bei 
der Umlcgung der Steuern. Der Staat selbst betrachtet die Fluch-
ten, wenn vielleicht nicht als definitiv, so doch als so langdauernd, 
dass er mit den Einnahmen von Seiten der Geflohenen nicht rech-
nen kann. Und deshalb erscheint in Steueraufstellungen und 
— abrechnungen nun auch ständig eine Rubrik der άνακεχωρηκότες222, 
bezw. eine besondere Kennzeichnung der Geflohenen223. Auf die 
Dauer konnten aber auch diese Massnahmen nicht zu einem wirk-
lichen Erfolge führen, und wie sie sich namentlich in Notzeiten als 
Katastrophe auswirken mussten, schildern uns deutlich eine Anzahl 
von Texten aus dem Mendesischen Gau aus der 2. Hälfte des II. 
Jahrhunderts n. Chr.224. Grund für die hier vorliegenden Akten-
stücke der Gaubehörde ist, dass die Einwohnerzahlen in den Dör-
fern sehr stark zurückgegangen sind. U. W i l c k e n konnte wahr-
scheinlich machen225, dass dieser Bevölkerungsrückgang auf eine 
Seuche zurückzuführen ist. Nun sind aber die, die von dieser Ka-
tastrophe verschont geblieben waren, zum grössten Teil geflohen. 
Nach dem, was wir bisher kennen gelernt haben, ist uns der ange-
gebene Grund — έξ ασθενήματος226 — klar: die noch lebende Be-
völkerung wurde für das Gesamtsteueraufkommen haftbar ge-
macht, so dass sie binnen kurzem völlig verarmte. Die Ausmasse 
der hierdurch hervorgerufenen Entvölkerung sind nach Auskunft 
unserer Texte erschreckend. Iii einem Dorf verschonte die Seuche 
von 85 Männern nur 10, von denen 8 wiederum geflohen sind227, 
in einem anderen flohen die letzten 3, die von 27 übrig geblieben 

221 Vgl. P. Athen. 19 (154 p.). Vielleicht gehört hierher auch PSI I X 1043 
(103 p.). 

222 BGU II 475 (198/9 p. — zum Datum vgl. U. Wi l cken , Grundzüge 325); 
P. Oxy. X I I 1438 (Ende II. p.). 

223 P. Flor. III 379 (II. p.). 
221 BGU III 902 (168/9 p.); 903 (nach 168/9 p.); SB I 8 (Ende II. p.); PSI I 

101/5 (ca. 170 p.), PSI III 229/32 (ca. 170 p.). 
225 Festschrift О. H i r s c h f e l d 123 f f . ; Ε. B i ckermann, a.a.O., denkt da-

gegen auch hier an Landflucht. 
226 BGU III 903, Z. 15. 
227 BGU III 902. 
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waren228, wieder in einem anderen die letzten 4 von 54229. In den 
Dörfern, von denen genaue Zahlenangaben fehlen, müssen die Zu-
stände ähnlich gewesen sein230. Dabei sind die Ortsbehörden na-
türlich voller Sorge, wenigstens den jetzigen Bevölkerungsstand 
zu halten231, vielleicht auch die άνακεχωρηκότες wieder zurückho-
len zu können232. 

Für alle solche Massnahmen musste natürlich eine genaue Er-
fassung der Bevölkerung in ihren jeweiligen Steuerbezirken die 
Voraussetzung bilden. Auf sie berufen sich auch die Ortsbehörden 
in ihren Schreiben, wenn sie melden, dass die „eingeschriebene 
Bevölkerung"233 durch die Seuche zurückgegangen sei. Nicht so 
bei den Fluchten, denn die Geflohenen werden weiter in ihrem 
Steuerbezirk geführt, der dadurch ja nur für ihren Steuerausfall 
haftbar gemacht werden kann. Damit erlöschen wohl auch trotz 
der Steuerumlage auf die Bevölkerung die fiskalischen Verpflich-
tungen des Individuums durch die αναχώρησες nicht oder wenigstens 
nicht selbstverständlich, so dass ggf. Bückkehrer dann noch ihre 
Steuern für die zurückliegende Zeit der Flucht nachzahlen müs-
sen234. 

228 PSI I 101. 
" · PSI I 102. 
230 Sb I 8: von 128 Männern bestimmt weniger als 100 zurückgeblieben, 

und hiervon noch eine Anzahl in Stärke einer zweistelligen Zahl geflohen. PSI I 
105: die letzten 2 einer volkreichen Gemeinde geflohen (κε[·. in Z. 2 ist nicht si-
cher als Zahl aufzufassen, wie das P. M. Meyer , Philol. Wochenschr. [1913] Sp. 
870, tut. Dem widerspricht fast die Kennzeichnung als πολύανδρος). BGU III 
903: Die zahlreiche Bevölkerung mehrerer Dörfer bis auf wenige Männer zurück-
gegangen, von denen die meisten geflohen sind. 

231 Daher gewähren die Dorfschreiber von sich aus Steuernachlässe (BGU 
III 903. So nach dem Text wohl gegen U. W i l c k e n , a.a.O., der in dem Schrei-
ben eine Bitte um Nachlass sehen will) und können sich dafür auf einen Präfek-
tenentscheid berufen. Ebenso auch in SB I 8, während in BGU III 902 — offen-
bar noch vor dem Präfektenentscheid — lediglich um Sistierung der Steuern 
nachgesucht wird. 

832 Vgl. PSI III 229, der von einer έξέτασις berichtet, durch die offenbar 
die άνδρες άναπόγραφοι festgestellt werden sollten. Es wird wahrscheinlich von 
der gleichen Angelegenheit gehandelt, wenn in PSI III 232 gesagt wird, dass 
von den Männern, die bereits als άναπόγραφοι angezeigt waren, nun erneut wel-
che geflohen sind (Z. 9). 

233 αναγραφόμενοι, PSI I 101, SB I 8. Vgl. auch άναπόγραφοι, PSI III 229, 232. 
231 Vgl. р . т е Ь - j i 353 _ W i l c k e n , Chr. 269 (192 p.), wo Steuerbeträge 

verschiedener Art für den Zeitraum von vier Jahren einem Harmiysis άπ3 ανα-
χωρήσεως κατ(ε)ισεληλυθώς (Ζ. 6) vom Praktor quittiert werden. U. Wi l cken , 
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Die Urkunden des II. Jahrhunderts n. Chr., in denen von άνα-
χωρεϊν die Rede ist, beschäftigen sich aber nicht nur mit Steuer-
schuldnern, sondern sie geben uns Zeugnis über dieses Unwesen 
vor allem auch in der Verbindung mit der Liturgie. Haben wir 
oben bereits gesehen236, dass neben άνακεχωρηκότες auch noch die 
Bezeichnung der Geflohenen als αφανείς auftauchte, so ist diese 
Benennung gerade hierbei häufig, wenn auch offenbar auf den 
Arsinoites und insbesondere auf die Gegend um den Moeris-See 
beschränkt236. Denn gleich wie im Kynopolites ein Mann zum Ersatz 
für die Liturgie der ονηλασία eingereicht wird237 άντί T[...] / εως 
Ώρίωνος άν[ακεχω·] / ρη[κό]τος (Ζ. 7 ff.), so werden in Soknopaiou 
Nesos dem Strategen 4 Personen zur Auslosung für die πρακτορία 
άργυρικών eingegeben238, [τ]ών δ έ[ν] κλ[ή]ρω πρακ(τορίας) άργυρι-
(κών) / [τ]τς προκει(μένης) κώ(μης) μή φαινομένων (Ζ. 9 f.)239. 

Archiv V (1909) 211, glaubte eine Parallele hierzu in P. Eleph. 7 anzutreffen, 
und in der Tat sind die Übereinstimmungen — namentlich bei Heranziehung 
von P. Eleph. 31 — recht gross, ohne dass jedoch der zeitliche Unterschied von 
über 400 Jahren etwa erlaubt, hierin eine durchgängige, fiskalische Massnahme 
zu erblicken. Vgl. jetzt R. R é m o n d o n , a.a.O., 229 f. 

235 Vgl. oben Anm. 194. 
236 Ausserhalb des Fayûm wohl nur in P. Oxy. XII 1422 (ca. 128 p.), wenn 

hier die Ergänzung in Z. 11 άφανή ?]ς zutrifft. Aus Soknopaiou Nesos: P. Gen. 37; 
P. Lond. II 342 (S. 173 f.); P. Gen. 28 = Mit te is , Chr. 109; BGU I 163; II 467. 
Aus seiner Umgebung: P. Gen. 5, wahrscheinlich auch P. Grenf. II 61. 

237 BGU VII 1566 (198—209 p.). 
238 P. Gen. 37 = Wi lcken, Chr. 400 (186 p.). 
23β Gerade im Gegensatz zu άνακεχωρηκώς scheint mir άφανής dort gebraucht, 

wo es sich um die Flucht vor gerichtlicher Verfolgung handelt; vgl. dazu BGU I 
163 (108 p.); II 467 (177 p. ?); P. Gen. 28 (137 p.); P. Grenf. II 61 (194/8 p.)— 
auch in der Suchaktion von P. Oxy. XII 1422 (ca. 128 p.) (den Anklagepunkt 
wird — wie auch die Hrsgg. schreiben — die Aufnahme eines flüchtigen Sklaven 
gebildet haben. Deshalb möchte ich für Z. 7 f. vorschlagen: υπέρ υποδοχής δού-
[λου] I [άνακέχω(ρηκότος), beim Sklaven vielleicht auch [άποδραμο(ϋντος) ). Mit 
άφανής ist übrigens nicht die Unauffindbarkeit schlechthin gekennzeichnet, son-
dern die Flucht vom Ort des zuständigen Gerichtes; vgl. dazu P. Gen. 28, Z. 8 f. 
(auch hier sehen wir wieder, dass die Stadt vor dem Eingreifen der Staatsgewalt 
Schutz bot und deshalb aufgesucht wurde. Einen Fall von „Landflucht" haben 
wir sicher nicht vor uns. Vgl. zum Ausdruck auch P. Bour. 21). — Dagegen scheint 
die Sklavenflucht weiterhin mitunter durch άναχωρεΐν gekennzeichnet worden 
zu sein. Vgl. BGU VII 1655,(169 p.), Ζ. 57 f., wobei bezeichnenderweise nicht 
die Flucht der Sklavin von ihrer Herrschaft schlechthin, sondern άπό της κώμης 
hierunter gefasst wird. — In Anbetracht der Spezifizierung dieses Begriffes scheint 
mir aber in SB V 7558 (172/3 ρ?), Z. 38 έξε]χώρησας gelesen werden zu müssen. 
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Es wird also auch die Liturgie von der Bevölkerung und vom 
Staat wie eine steuerliche Belastung angesehen, der man sich durch 
eine άναχώρησις zu entziehen sucht. Und ähnlich wie der Steueraus-
fall der Geflüchteten durch eine Umlage im Steuerbezirk und der 
Ertragsausfall des dadurch brachliegenden Landes durch eine 
Zwangsverpachtung innerhalb der Gemeinde gedeckt wird, so ist 
der Repartitionsbezirk240 für den Ausfall der von ihm zu stellenden 
Liturgen verantwortlich241, die vor der Übernahme eines solchen 
Amtes die Flucht suchen. Aber Liturgen entziehen sich nicht nur, 
wie in den obigen Fällen, der Übernahme ihres Amtes242, sondern 
gerade auch während ihrer Amtsführung ergreifen sie die Flucht, 
wenn sie durch eigenes Verschulden ihren Verpflichtungen gegen-
über dem Staat nicht nachkommen können oder auch durch die 
Bürde des Amtes zu Staatsschuldnern geworden sind243. 

Danach ist der Begriff der άναχώρησις im II. Jahrhundert n. Chr. 
stärker präzisiert als im I. Er wird von den Behörden als fester 

Wenn auch die Hypographe im ganzen noch unklar bleibt (vgl. U. Wi l cken , 
Archiv X I [1935] 133), so ist sie doch offenbar an das Mündel gerichtet, das da-
nach in der vergangenen Zeit auf eigene Gefahr „verzichtet" hat. — Ganz hypo-
thetisch bleibt weiterhin die Ergänzung zu άνα?]-/χωρησαι in P. Erl. 28 (1. Hälfte 
II. p.), Ζ. 9 f. 

240 Zur Gleichstellung mit dem Heimatsbezirk vgl. F. Oertel , Liturgie 76 f. 
und im einzelnen vor allem S. 372 f. 

241 Nur scheinbar weist dagegen P. Lond. II 342 (S. 173 f.) (185 p.) auf eine 
Verwandtenhaftpflicht bei der Liturgieflucht. Der Absender verwahrt sich in 
Wahrheit gerade dagegen, dass er für die Gestellung seiner Verwandten zur Li-
turgie verantwortlich gemacht werden sollte (Z. 12), und er kann dieses Ansinnen 
als άλογον άηδίαν (Ζ. 6) bezeichnen, sowie eine Ahndung fordern (Z. 19 f.). 

242 Vgl. auch P. Lond. II 342 (S. 173 f.). 
243 Eine genaue Unterscheidung dieser beiden Kategorien ist in den Urkun-

den nicht möglich, da hierfür nur Stücke amtlicher Korrespondenz vorliegen, 
die — natürlich — die Last der Liturgie nicht eingestehen. Man wird aber eige-
nes Verschulden für die Sitologen annehmen müssen, die — wohl vom Strate-
gen — in BGU II 432, col. II, Z. 2 προς άναχο>ρησιν gemeldet werden, da im nach-
stehenden Schreiben des Präfekten offenbar ein Exekutionsverfahren gegen sie 
eingeleitet wird. Vgl. F. Oertel , Liturgie 255. — Unklar bleibt der Zusammen-
hang in PSI VII 870(b) (II/III. p.), wo mit den χρειών άνακεχωρηκότος wahrschein-
lich Dienstobliegenheiten eines geflohenen Liturgen aus dem Amtsbereich des 
καθόλος gemeint sind. Eine starke Belastung ist aber auch deshalb anzunehmen, 
weil auch für die Liturgien die άποροι mit vertreten werden müssen. Zu ihrer 
Befreiung vgl. P.Wisconsin 23 (ed. W. L. W e s t e r m a n n , J.E.A. X L [1954] 
107 ff.) und zuvor schon R. R é m o n d o n , a.a.O. 
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terminus gebraucht244 und bezeichnet dabei die Entziehung des 
Individuums von jeder Art Leistungsverpflichtung gegenüber dem 
Staat — Abgabepflicht in Geld und Naturalien, sowie Liturgien. 
Diese Entziehung entspricht hierbei ebenfalls einer Flucht vom 
gesetzlichen Aufenthaltsort, für den uns nun jedoch eine nähere 
Bestimmung möglich wurde. Wir konnten nämlich als feste Grös-
sen hierfür die Gemeinde — als Dorf bezw. als Steuer-, Repartitions-
oder Bezirk, in dem der Einzelne αναγραφόμενος ist—, feststellen. Mit 
dem Letzten aber steht der Ausgangsort der Flucht offenbar in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Volkszählung, in deren 
Deklarationen wir die gleiche „Einschreibung" immer wieder 
antreffen245, und so nimmt es uns nicht wunder, wenn wir auch in 
den Deklarationen zur Volkszählung in diesem Jahrhundert we-
nigstens in einem Falle eine Person έν άναχωρήσι, verzeichnet fin-
den246. Aber nicht allein bei dieser Gelegenheit verschaffte sich der 
Staat genaue Unterlagen über das Ausmass der Fluchten. Denn 
wenn wir auch im II. Jahrhundert n. Chr. Meldungen einzelner 
Fluchten nicht antreffen, so müssen wir diese doch postulieren, da 
wir einerseits wissen, dass die Bevölkerungslisten ständig auf dem 
Laufenden gehalten wurden247, andererseits aber vor allem der 
jährlich wechselnden Höhe des μερισμός άνακεχωρηκότων eine jähr-
liche Feststellung der Geflohenen entnehmen können248. Ebenso 
werden natürlich wie im vorangegangenen Jahrhundert249 auch 
jetzt Fahndungsaktionen nach den Geflohenen unternommen, so 
dass der Absender eines Briefes seinen Sohn zur sofortigen Rück-

244 Nur so ist es auch zu erklären, wenn in P. Ryl. 78 (157 p.), einem In-
haltsverzeichnis einer Briefsendung zwischen Beamten — wahrscheinlich von 
Rundschreiben —, ein amtliches Schriftstück als „Betreff" einfach als περ[1 τ]ών 
άνακεχωρηκότω(ν) (Ζ. 4) gekennzeichnet werden kann. Zur gleichzeitigen Festle-
gung des terminus άπορος vgl. R. R é m o n d o n , a.a.O.. 234. — Umgekehrt jetzt 
wieder φεύγειν hei Sklavenflucht SB V 8947. 

245 Vgl. unten S. 305 f f . 
248 BGU I 26 = BGU II 447 (απογραφή für 173/4 p.). Einige Sklaven wer-

den in P. Berl. Leihg. 15 (απογραφή für 187/8 p.) als έν δρασμω gemeldet (es sind 
übrigens entgegen der Ansicht des Hrsgs. gerade die Sklavinnen, die offenbar 
keine Kinder haben). 

247 Vgl. Stud. Pal. IV, S. 62 ff., sowie die regelmässigen Geburts- und 
Todesanzeigen (vgl. Zusammenstellungen bei S. L. Wal lace , Taxation, 400 f. 
und neuerlich O. M o n t e v e c c h i , Aegyptus 26 [1946] 111 ff. ; 27 [1947] 3 ff.) 

248 Vgl. N. Lewis , a.a.O. 73. 
249 Vgl. oben S. 272. 

19 
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kehr auffordern muss, da er anderenfalls vom Epistrategen proskri-
biert werde250. 

Die Abschnitte in unserer Untersuchung über die Erscheinung 
der άναχώρησι,ς in der römischen Zeit fallen immer mit der Jahr-
hundertwende zusammen. Jedoch ist der Einschnit vom II. zum 
III. Jahrhundert noch bedeutend grösser als 100 Jahre früher251. 
Denn nun genügt uns ein kurzer Blick zu der Feststellung, dass 
nach Ausweis unserer Urkunden der terminus technicus άναχωρεΐν 
aus der Amtssprache verschwindet und ganz auf die private Sphäre 
übergeht, in der wir ihn vorher gerade nicht finden konnten. Er 
wird im III. Jahrhundert nur ganz selten gebraucht252 und er-
scheint dann vom IV. Jahrhundert ab in seiner ganz allgemeinen 
Bedeutung253, sowie vornehmlich bei der Scheidung al? „Verlassen" 
des Ehepartners254, beim „Bäumen" einer Wohnung255 und schliess-
lich in privaten Arbeitsverträgen als „Verlassen des Arbeitspla-
tzes" 25e.Damit nähert sich dieser Begriff im privaten Gebrauch wie-
der seiner offiziellen Bedeutung in der ptolemäischen Zeit257. 

Hört damit auch die Erscheinung der άναχώρησις im ägypti-
schen Leben auf? Wir können es uns an dieser Stelle ersparen, die 
Urkunden nach Antwort zu befragen. Denn oft genug sind sie be-
reits ausgewertet worden mit dem gleichen Ergebnis: Die Erschei-

250 P. Teb. II 411 (II p.) Z. 5 ff. 
261 Vgl. oben S. 280. 
252 In Anlehnung an den abusiven Gebrauch der vorangehenden Zeit (vgl. 

oben S. 287 Anm. 239) wahrscheinlich für Sklavenflucht in P. Giss. I 35 (285/6 p.) 
Z. 12 (s. auch RGU VII 1655), für die Flucht vor gerichtlicher Verfolgung in 
P. Princ. II 71 (III p.) Z. 15 (ähnlich wohl auch aus dem Anfang IV p. Stud. 
Pal. X X 283, Z. 2). — Typisch ist, dass er in einem Schreiben wie PSI XI I 1248 
(235 ρ.) Z. 31 ff . , gerade nicht verwandt wird. 

253 Vgl. P. Lond. V 1787 (VI p.) Z. 23; P. Oxy. X V I 1847 (VI /VII p.) Z. 2; 
P. Lond. V 1676 (VI p.) Z. 13; und jetzt P. Col. Inv. No. 61 (ed. N. Lewis , JJP 
II [1948] 58 f.) (318 p.) Z. 9. — Ebenso in der philosophischen Sentenz eines Pri-
vatbriefes: P. Oxy. I 120 ( IV p.) Z. 4 ff . 

254 P. Lips. 41 = Mi t te i s , Chr. 300 (IV p.), Z. 10; P. Strassb. 142 = SB 
V 8024 (391 p.) Z. 13. 

255 BGU I 3 (605 p.) Z. 21. — Vorher meist durch έκχωρέω, vgl. z.B. P. Oxy. 
1641 Z. 17; P. Amh. 30 = W i l c k e n , Chr. 9 Z. 42, 44 u. öfter. 

256 SB 4490 Z. 26, 29; SB 4681 Z. 4; P. Rein. II 105 Z. 5; wahrscheinlich 
auch SB 4738 Z. 9; und jetzt P. Apollônos Anô 26, Ζ. 9, 12; 27, Ζ. 9 (beide 713 p.). 

257 Die starke Bindung an den Beruf und damit an den Arbeitsplatz jetzt 
besonders deutlich schon in einem Entscheid des iuridicus Aegypti vom Anfang 
IV p. in P. Ryl. IV 654, Z. 17 f. 
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nungen, die wir in den vorangegangenen Jahrhunderten unter dem 
Begriff der άναχώρησις kennengelernt haben, dauern nicht nur an, 
sondern bekommen fortschreitend grösseres Gewicht258, bis sie in 
der Institution des Kolonates zur völligen Bodengebundenheit der 
niederen, bäuerlichen Bevölkerung259 und damit verbunden zu 
einer Änderung des gesellschaftlichen Aufbaus in Ägypten führen260. 

Diese Erscheinungen gehören jedoch nicht mehr in unsere Unter-
suchung, die vom Begriff der άναχώρησις ausgehen muss. Hier 
bleibt uns nur die Frage, womit das Aufhören dieses Begriffes mit 
Beginn des III. Jahrhunderts n. Chr. zusammenhängt. Wir haben 
gesehen, dass auch der ιδία - Begriff zum gleichen Zeitpunkt seine 
spezifische Bedeutung verliert und später nur noch privat gebraucht 
wird261. Wenn uns aber dafür die Munizipalisierung verantwortlich 
zu sein schien, so werden wir diesen Grund auch hier in Erwägung 
ziehen müssen. Und in der Tat ist es ja so, dass mit der Einführung 
der βουλή in den ägyptischen Metropolen gerade der belastende 
Teil der staatlichen Aufgaben auf die Schultern der Ratsherren 
abgewälzt wird262. Damit muss jede einzelne Kommune mit diesen 
Erscheinungen fertig zu werden versuchen, während die staatliche 
Verwaltung sich nur noch an diese hält und mit den άνακεχωρη-
κότες selbst nichts mehr zu tun hat. 

E r g e b n i s : Die άναχώρησις der römischen Zeit ist korrelat von 
ιδία. Sie ist als festbegrenzte Erscheinung, die von der römischen 
Verwaltung bekämpft und geahndet wird, vor allem im II. Jahr-
hundert n. Chr. nachzuweisen, wenngleich sie auch zuvor vorhan-
den ist. Unter dem Begriff der άναχώρησις wird hier die illegale 

258 Vgl. vor allem F. Oertel , Liturgie, und derselbe auch САН XII , 259 ff., 
M. R o s t o v t z e f f , Gesellschaft und Wirtschaft II, 106 ff. Eine glänzende Skizze 
auch bei V. Martin, Fiscalité. Nur einige neuere Texte seien hier zur Illu-
stration angefügt: aus dem Ende III p. P. Mich. VIII 515; interessant ist der 
Appell an das Mitleid in einer Eingabe von ca. 346 p. für zwei Waisen: μή 
διά τήν αίτίαν αύτου φυγα-/[δε]υθώσι, P. Oxy X I X 2235, Ζ. 24 f . ; und aucb 
hier droht wieder die Gefahr der Entvölkerung, wie neuerlich P. Oxy. X X 
2268 (Ende V p.) lehrt. 

259 Vgl. vor allem M. R o s t o v t z e f f , Kolonát, und jetzt A. C. J o h n s o n — 
L. C. W e s t , Byzantine Egypt: Economic Studies (1949) 23 ff. 

260 Zur kurzen Orientierung ausgezeichnet H. I. Bell , Chron. Eg. 26, (1938) 
361 f. 

261 Vgl. oben S. 238. 
262 U. W i l c k e n , Grundzüge, 41; jetzt E. P. Wegener , Symbolae van Oven 

(1946) 160 ff . ; sowie dies., Mnemosyne, 4. Ser. 1 (1948) 15 ff. 

19» 
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Wanderung vom Ort der Leistungspflicht gegenüber dem Staat, 
der zugleich der gesetzliche Wohnort des Individuums ist — offen-
bar für die Gesamtbevölkerung der χώρα — verstanden. 

Z u s a m m e n f a s s u n g 

Die Beziehungen zwischen άναχώρησις und ιδία sind aus unserer 
Untersuchung deutlich geworden und haben zugleich unser Er-
gebnis für die Grundlagen der ιδία bestätigt263. Ohne dass wir hier 
nochmals auf unsere einzelnen Feststellungen über die άναχώρησις 
eingehen, wollen wir nur kurz zu diesen Beziehungen Stellung 
nehmen und sehen, wie weit daraus Schlüsse für die ιδία gezogen 
werden können. 

Die Auffassung von der άναχώρησις als einer illegalen Migration 
setzt natürlich — und darin nähern wir uns der Anschauung 
M. Ros tov tze f f s 2 6 4 — die Bindung an einen gesetzlich festgeleg-
ten Zuständigkeitsort voraus. Sie wird durch eine solche Bindung 
überhaupt erst möglich, wie umgekehrt ein Anwachsen der ανα-
χωρήσεις diese Bindung wieder verstärken muss. Dieser notwendi-
gen Wechselbeziehung entsprechen unsere Ergebnisse. Die Bin-
dung an die ιδία gilt auch in ptolemäischer Zeit theoretisch für die 
Gesamtbevölkerung; sie wird jedoch nur dort wirksam, wo der 
Staat seine Ansprüche auch durchsetzen kann, d. h. aber, da die 
ιδία hier dem Ort entspricht, an dem sich der zugewiesene Arbeits-
platz befindet, nur für die dem Staat zum Dienst Verpflichteten, 
οί ταίς προσόδοις έπ'.πεπληγμένοι. Von ihnen allein haben wir in der 
ptolemäischen Zeit auch im Zusammenhang mit der αναχώρησες 
gehört. Anders — wenn auch noch unklar — in der römischen Zeit. 
Hier kann der Staat seinen Anspruch bei der gesamten Bevölke-
rung der χώρα durchsetzen, da die ιδία dem legalen, dem ersten 
Wohnsitz entspricht, der für alle aktenkundig gemacht ist. Aller-
dings besitzen wir beweiskräftige Zeugnisse dafür erst aus dem II., 
frühestens dem Ende des I. Jahrhunderts n. Chr.265, während aus 
der vorangegangenen Zeit Urkunden für die ιδία selbst gar nicht 
vorhanden sind, und die Zeugnisse über die άναχώρησις mit dem 
Nachweis über die Verschiedenartigkeit der Haftpflicht266 jeden-

" » Vgl. oben S. 239. 
ш Kolonát, 74 f., und dazu oben S. 241. 
265 Vgl. Stud. Pal. IV S. 62 ff., und dazu oben S. 232. 
268 Vgl. oben S. 280. 



ΙΔΙΑ 293 

falls keinen gültigen Schluss erlauben. Wir können bisher nur Fol-
gendes sicher feststellen: Absicht der römischen Verwaltung ist es, 
die Gesamtbevölkerung an ihren Zuständigkeitsort zu binden. Da-
für zeugt die Meldepflicht über die αναχωρήσεις. Beim Anwachsen 
dieser Erscheinung schafft die Verwaltung am Zuständigkeitsort — 
und das ist jetzt sicher der erste Wohnsitz des Individuums — durch 
Samthaftung eine ιδία-Gemeinschaft, die ihrerseits wiederum eine 
festere Bindung des Individuums bedingt. Diese Massnahme, die 
wir nach unserem Urkundenmaterial nicht vor der zweiten Hälfte 
des I. Jahrhunderts n. Chr. feststellen können, bildet sicher 
den Keim zur Munizipalisierung267. Da die hierdurch geschaffene 
Form der Kommune mit der Institution der ιδία späterhin so eng 
zusammenhängt, dass diese Institution in der Kommune aufgehen 
kann268, möchte es uns scheinen, dass auch der erste Schritt hierzu 
mit der „Lehre von der ιδία" zusammenhängt und vielleicht zum 
gleichen Zeitpunkt eine Festlegung der ιδία für das Individuum 
erfolgte. Doch hierauf bleibt uns zunächst eine Antwort versagt, 
und wir wollen sehen, ob wir bei Betrachtung der ägyptischen 
Volkszählung weitere Aufschlüsse erhalten können. 

III 

Ί Δ Ι Α UND ÄGYPTISCHE VOLKSZÄHLUNG 

Zum Begriff der Volkszählung in Ägypten sei mir eine Vorbe-
merkung gestattet: Wir kennen aus dem modernen Staat die Volks-
zählung, deren Aufgabe die genaue Ermittlung des Bevölkerungs-
standes ist1, in ihrer umfassenden Bedeutung für eine grosse Beihe 
von allgemeinen und besonderen Staatsaufgaben2. Zivilstandsre-
gister und Bevölkerungsstatistik sind die greifbaren Resultate die-
ser Zählung, die nicht nur in einmaligen Akten besteht, sondern 
deren Resultate durch jeweilige Meldungen über Zivilstandsände-
rungen der Staatsbürger auf dem Laufenden gehalten werden. Sol-
che Massnahmen gab es im allgemeinen in der Antike nicht. Bestand 

267 Für den gleichen Zeitpunkt entscheidet sich auf Grund seiner Erkenntnis 
über einen „Liturgisierungstermin" F. Oertel , Liturgie 385. Vgl. jetzt die Be-
stätigung in P. Graec. Vindob. Inv. 25824 a/b (oben Anm. 176). 

268 Zum Ende unserer Zeugnisse über ιδία und άναχώρησις vgl. oben S. 291. 
1 v.d. Borght , Handivb. d. Staatsuiiss.3 VIII (1911) 503. 
' Vgl. dazu im einzelnen v.d. Borght, a.a.O. 504 f. 
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in Rom und in den griechischen S t ad t s t aa t en auch das „Bedür fn i s , 
die mili tärische und die pekuniäre Leis tungsfähigkei t eines S taa tes , 
seine W e h r k r a f t und seine Steuerkraf t zu ermi t te ln und die Grund-
lage f ü r eine gerechte und zweckmässige Verteilung dieser Las ten 
zu gewinnen" 3 , so erfassten die hierzu angestell ten Ermi t t lungen , 
wie sie uns in dem κατάλογος in Athen und in den Zensuserhebun-
gen Roms vorliegen, doch lediglich einen bes t immten Teil der Be-
völkerung. Anders in Ägypten und vermut l ich auch in den übr igen 
vorderasiat ischen Ku l tu r s t aa t en : Hier ergab sich aus der zentralen 
Verwal tung eines grossen Flächenstaates mi t relat iv hoher Ein-
wohnerzahl , sowie aus der andersgear te ten Herrschaf t sauf fassung 4 

schon bald die Notwendigkeit einer generellen Er fassung , die der 
Zentrale nament l i ch zum Einsatz der Bevölkerung f ü r öffentl iche 
Arbei ten (Frondienste) , sowie als Grundlage f ü r eine s tändige und 
allgemeine Besteuerung 5 ein genaues Bild über den Zivils tand des 
Einzelnen verschaffen musste6 . Diese Verzeichnisse sind daher a m 
ehesten mi t unseren Zivilstandsregistern vergleichbar, die f ü r die 
Ermi t t lung der Bevölkerungszahl wohl ein Hilfsmit tel , aber keine 
feste Grundlage bieten7 , wenngleich sie schon in der Ant ike auch 
zu diesem Zwecke benutz t wurden8 . 

Diese Zivilstandsregister besassen gerade in Ägypten eine al te 
Tradition8", auf die ich hier nur kurz hinweisen will. Dabei scheinen 
mir allerdings die Zeugnisse aus dem Alten Reich noch ohne Be-
deutung. Denn wenn wir auch von Zählungen der Bevölkerung be-
reits aus der ers ten Dynast ie wissen9 und von regelmässigen Zählun-

3 E d . M e y e r , Handuib. d. Staatswiss.s II (1909) 898. 
4 Vgl. dazu jetzt den Abschnitt König und Staat bei A. S c h a r f f — A . M o o r t -

ga t , Ägypten und Vorderasien im Altertum (1950) 62 f f . 
5 Hier natürlich zunächst als Naturalsteuer; vgl. A. S c h a r f f — A. M o o r t -

g a t , a.a.O. 67 f. 
6 Uber die gleiche Notwendigkeit in den anderen antiken Staaten vgl. W. Le -

v i s o n , Die Beurkundung des Civilstandes im Altertum, (Diss. Bonn [1898]) 2 f . 
Ich glaube allerdings nicht, dass beide Bedürfnisse „ in derselben Richtung" ge-
wirkt haben. 

7 Vgl. Ed . M e y e r , a.a.O. 899. 
8 So berichtet vor allem Diodor X V I I 52, dass die Vorsteher des Zivilstands-

registers in Alexandria Angaben über die Bevölkerungszahl — wenigstens der 
Freien — machen konnten. Vgl. auch die Angabe über die Gesamtbevölkerung 
Ägyptens, Diod. I 36, 6. 

8a Zum Folgenden vgl. jetzt M. H o m b e r t — C. P r é a u x , Recherches 41 ff . 
9 Stein von Palermo. Vgl. J. H. B r e a s t e d , Ancient Records (1906) Nr. 106. 
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gen seit der zweiten Dynastie1 0 , sowie weiterhin von der Einrei-
chung von Deklarat ionen (oupet) seit der vierten Dynastie11 , so be-
ziehen sich doch alle diese Angaben nicht auf das Ind iv iduum, son-
dern auf den Grundbesi tzer , und dieser ist zur Meldung seines Ver-
mögens und dami t auch der Menschen als des i hm zur Verfügung 
s tehenden Arbeitspotentials angehalten1 2 . Eine Registr ierung ein-
zelner Personen gibt es dabei wohl nur als Privilegierung, die unab-
hängig vom Zivils tand nur auf Grund des jeweiligen Abhängig-
keitsverhältnisses vorgenommen wird13. Nur insoweit hierin schon 
dem Bedürfn is zur Regelung des Verhältnisses zwischen Staa t und 
Ind iv iduum — das im allgemeinen im Alten Reich noch ganz in 
einer feudalen Gesellschaft gebunden ist — Rechnung getragen 
wird, möchte ich diese Verwal tungsmethoden des Alten Reiches 
als Vorstufe eines allgemeinen Zivilstandsregisters ansehen, wie 
wir es im Mitt leren Reich ant ref fen . Hier ers t ist uns bezeugt, dass 
jedes Famil ienoberhaupt zur Deklarat ion seiner Familie verpflich-
te t war, und dass auf diesem Wege ta tsächl ich die ganze Bevölke-
rung eingeschrieben wurde14 . Auch wenn wir hierin erst den Anfang 
wirklicher Zivilstandsregister in Ägypten erblicken, so verbleibt 
doch bis zur Übernahme der ägyptischen Verwaltungseinrichtung 
durch die Ptolemäer ein Zei t raum von sicher 1 1/2 J ah r t ausenden : 
eine wahrha f t alte und ehrwürdige Tradi t ion 14°. 

Vergegenwärtigen wir uns noch kurz Grundlagen und Erforder-
nisse f ü r eine solche Erfassung der gesamten Bevölkerung: Sie setzte 
unzweifelhaf t eine vollentwickelte Bürokrat ie voraus, der n iemand 

10 a.a.O. Nr. 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 133. 
11 Vgl. hierzu J. P i r e n n e , Histoire des institutions .... I (1932) 270; II (1934) 

176 ff . 
12 So auch J. P i r e n n e , a.a.O. II, 176 ff . Wenn er dann trotzdem zu der 

Feststellung kommt (S. 181), dass schon unter der IV. Dynastie alle Leute in 
den Registern eingeschrieben gewesen seien, so scheint diese Aussage doch nur 
durch eine Reproduktion der Verhältnisse der XII . Dynastie möglich. Vgl. jetzt 
auch M. H o m b e r t — C. P r é a u x , Recherches 41 f. 

18 Vgl. A. More t , Le Nil .... (1926) 305 f f . 
14 F. L. G r i f f i t h , Hieratic Papyri from Kahun and Gurob (1898) S. 19—29. 

Vgl. dazu J. H. B r e a s t e d , Geschichte Ägyptens2 (1911) 154. Eine allgemeine 
Volkszählung wird jetzt abgelehnt von M. H o m b e r t — C. P r é a u x , Recher-
ches 44. 

140 In wie starkem Masse die pharaonischen Verwaltungseinrichtungen fort-
gewirkt haben, zeigt jetzt deutlich am Beispiel von P. Wilbour F. M. H e i -
c h e l h e i m , Historia II (1953/54) 129 ff. 
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entgehen konnte, und da wir wissen, dass die Ägypter von alters 
her „une sorte d'impôt de capitation" zahlen mussten15, können wir 
von hier auf eine Durchbildung des „régime fiscal" und der Orga-
nisation der Finanzen schliessen. Allein diese Kennzeichen sind für 
das Mittlere Reich nicht neu, sie können ebenso schon für die zweite 
Dynastie erschlossen werden16. Sie bilden damit m. E. nur die Grund-
lagen, die sich für eine neue Methode der Verwaltung anboten, 
während wir das Erfordernis hierfür wohl anderswo suchen müssen. 
A. Moret scheint mir den entscheidenden Grund für diese Neue-
rung im Mittleren Reich richtig gesehen zu haben, wenn er schreibt, 
„dans les cadres d'une autorité patriarcale, les rois surent amélio-
rer la situation sociale et politique des plébéiens, en leur donnant 
un statut légal, et en leur ouvrant les portes de l'administration"17. 
Die Umordnung der Gesellschaft bei weitgehender Uberwindung 
des feudalen Prinzips erforderte die Regelung des Verhältnisses 
jedes Individuums zum Staat. Diese wurde aber nicht nur vom 
Staat gefordert, sondern musste auch der Bevölkerung wünschens-
wert erscheinen, da sie damit zugleich in den Stand der zuvor Be-
vorrechtigten versetzt wurde18. Aber gleichzeitig forderte ja der 
Wegfall der feudalen Oberschicht vom Staat die Festlegung einer 
neuen Verantwortlichkeit, und hierfür scheinen mir die oben er-
wähnten Deklarationen von Kahun aus der zwölften Dynastie er-
neut Aufschluss zu geben. Wenn dort gesagt wurde, dass das Fa-
milienoberhaupt Deklarationen für seine Familien einzureichen 
hatte, so ist die Familie dabei nicht im engen verwandtschaftlichen 
Verhältnis zu verstehen; vielmehr umfasste die Familie neben Frau 
und Kindern auch die Eltern, Freunde, Klienten und Bediensteten 
des Deklaranten19 und bildete damit eigentlich eine Arbeitsgruppe, 
die in gemeinschaftlicher Tätigkeit in der Bearbeitung eines Acker-
loses oder einem Handwerk eingesetzt war. Und so tritt auch das 
Familienoberhaupt direkt an die Stelle des bisherigen „inspecteur" 
einer Arbeitskolonne20. 

15 J. P i r e n n e , a.a.O. I I , 192. 
16 J. P i r e n n e , a.a.O. I, 123. 
" a.a.O. 307. 
18 Vgl. A . M o r e t , a.a.O. 308. 
19 Vgl. A . M o r e t , a.a.O. 307, Anm. 1; auch S. 300. 
20 „Ces maisonnies sont sous la direction du chef de famille . . . . , qui prend 

le titre ou la fonction d'„inspecteur" (roudou) et se trouve responsable de la cul-
ture" , A. M o r e t , a.a.O. 309. 
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Was können wir daraus für unsere Frage entnehmen? Die Ein-
führung des Zivilstandsregisters im alten Ägypten erfolgte — so-
viel können wir sicher sagen —, weil neben einer Festlegung der 
Verantwortlichkeit für die Zahlung der Kopfsteuer vor allem die 
Arbeitsleistung der ägyptischen Bevölkerung sichergestellt werden 
musste, nachdem hierfür das alte patriarchalische System fortge-
fallen war, und die Zivilstandsregister sorgten dafür, den Bestand 
der Arbeitskolonnen und ihre verantwortlichen Leiter aktenkundig 
zu machen. Das aber galt nicht nur für die Landbevölkerung, son-
dern in gleicher Weise für Handwerker und Beamte in der Stadt21. 

Ein bestimmter Zyklus ist für diese Deklarationen im Mittleren 
Reich nicht bekannt22. Dagegen berichtet Herodot II 17723, Ama-
sis habe angeordnet, dass jeder Ägypter jährlich anzeigen solle, 
οθεν βιοϋται. Auch diese Deklarationen werden mit einer solchen 
über den Personenstand verknüpft gewesen sein24, so dass aus ihnen 
das Zivilstandsregister wie auch die Liste der Steuerzahler resul-
tierte. Wenn U. W i l c k e n das wesentliche Gewicht auf die „Auf-
zeichnung der Steuerzahler" legt25, so scheint mir der fiskalische 
Gesichtspunkt verfrüht betont für eine Zeit, in der es in Ägypten 
kein gemünztes Geld gab26. Die Staatsauffassung der Ägypter, 
nach der der König Besitzer des gesamten Landes war27, scheint 
mir vielmehr auch hier nahezulegen, dass die Verwaltung in erster 
Linie daran interessiert war zu wissen, ob und wieweit die Unter-
tanen ihrer Arbeitspflicht im Eigentum des Königs genügten, dass 
also die Art und der Erfolg der Tätigkeit jedes Einzelnen anzei-
gepflichtig waren. Eine solche Massnahme erscheint mir durchaus be-
gründet für eine Zeit, in der bei fortschreitender Individualisierung 

21 Vgl. dazu A . Mo ret , a.a.O. 317, wo er zu Recht darauf hinweist, dass 
dadurch nicht soziale Kasten gebildet werden. 

22 Vgl. immerhin die Hypothese von einem 14-jährigen Zyklus von L. Bor-
c h a r d t bei H . S c h ä f e r , Ein Bruchstück altägyptischer Annalen (Abh. Berlin 
[1902]) 9, Anm. 1 die jedoch allgemein abgelehnt wurde. 

23 Von dort übernommen auch Diod. I 77, 5. Vgl. A. W i e d e m a n n , Hero-
dots zweites Buch (1890) 605. 

24 Vgl. U. W i l c k e n , Grundzüge 173, Anm. 5. Wir haben oben allerdings 
bereits gesehen, dass die gemeldete Personengruppe nicht so sehr einem „Haus-
stand" entsprach, wie U . W i l c k e n ihn als Wohn- und Familiengemeinschaft 
versteht, sondern mehr einer Arbeitsgemeinschaft. 

25 a.a.O. 173. 
26 Vgl. zuletzt etwa W . G i e s e c k e , Antikes Geldwesen (1938) 3. 
27 Vgl. A . S c h a r f f — A . M o o r t g a t , a.a.O. 62 ff . 
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sich auch die gewohnheitsmässige Bindung an den Beruf der Vor-
fahren lockert, und damit eine gewerbliche Differenzierung immer 
weiter Platz greift28. 

Diese Fragen will ich aber hier abbrechen, da sie ja nicht Selbst-
zweck im Rahmen unserer Untersuchungen sind, sondern nur dazu 
dienen sollen, die Methoden und Massnahmen zu beleuchten, die 
die Ptolemäer bereits in Ägypten vorfanden, und von denen wir 
uns nun zur Betrachtung der Volkszählung im ptolemäischen Ägyp-
ten wenden wollen. 

1. In p t ö l e m ä i s c h e r Zeit28" 

Den Fortbestand der Zivilstandsregister in ptölemäischer Zeit 
bezeugt uns Diodor X V I I 5229. Wir besitzen aber darüber hinaus 
auch in den Papyrusurkunden Listen und Deklarationen, die uns 
erlauben, auf das Vorhandensein der Volkszählung zu schliessen. 
Bei diesen Zeugnissen wollen wir kurz verweilen, um möglicher-
weise aus ihnen etwas über den Charakter dieser Volkszählung zu 
erkennen. Die wenigen vorhandenen Listen sind dabei in ihrer Zu-
sammensetzung sehr unterschiedlich. In P. Petr. III 59 (d) aus 
dem III. Jahrhundert v. Chr. sind die verzeichneten Personen bei-
derlei Geschlechts nach den οίκίαι geordnet, die sie bewohnen. 
Diese Liste erinnert daher stark an ähnliche Listen aus dem rö-
mischen Ägypten30, nur beschränkt sie sich im Gegensatz zu die-
sen auf die namentliche Nennung der Bewohner und fügt der Sum-
mierung der Personenzahl noch eine solche der männlichen Be-
wohner bei31. Eine ähnliche Liste ist uns dann noch in P. Petr. III 
59 (c) erhalten, in der die Personen nach ihrer Familienzugehörig-
keit aufgeführt werden, ohne dass allerdings eine Einteilung nach 
Häusern erfolgt. Daneben besitzen wir eine Aufzählung von offen-

28 Vgl. die Schilderung des zunehmenden griechischen Einflusses und des 
Wohlstandes des Landes bei J. H. Breasted , Geschichte Ägyptens 437 ff. 

28a Zum Folgenden vgl. jetzt vor allem M. H o m b e r t — C. Préaux , Re-
cherches 44 ff. 

29 Vgl. oben S. 294 Anm. 8. 
30 Vgl. z.B. P. Oslo III 111 (235 p.); Stud. Pal. IV S. 62 ff. (72/3 p.), be-

sonders deutlich Z. 507 ff. 
31 Diese Unterschiede scheinen auch mir der Bezeichnung dieser Listen als 

„the earliest known example of a κατ' οίκίαυ απογραφή" durch die Hrsgg. zu wi-
dersprechen. Vgl. schon U. W i l c k e n , Archiv III (1906) 519. 
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bar nur männlicher Bevölkerung nach Gewerben32 sowie aus dem 
III. Jahrhundert v. Chr. eine Summierung männlicher Bevölke-
rung zum Zwecke der Steuerzahlung33. Ebenso geben uns auch zwei 
Urkunden aus dem I. Jahrhundert v. Chr. Listen männlicher Be-
völkerung wieder, die σύνταξις zahlen34. Aber diese letztgenannten 
Listen unterscheiden sich in einem wesentlichen Punkte von ähnli-
chen Aufstellungen des III. Jahrhunderts v. Chr. Während diese 
nämlich lediglich den Schluss zulassen, dass die Verwaltung in der 
Lage war, für bestimmte Zwecke bestimmte Gruppen der Bevöl-
kerung zu erfassen, uns aber jeder Anhalt dafür fehlt, welches Sy-
stem hierbei angewandt wurde, da die Listen ohne jede Überschrift 
aufgesetzt sind, können wir den Überschriften der beiden Listen 
des I. Jahrhunderts v. Chr. entnehmen, dass hier eine örtliche 
Erfassung der männlichen steuerzahlenden Bevölkerung statt-
fand35, und dass die aus dieser Erfassung resultierende Aufstellung 
die offizielle Bezeichnung λαογρ(αφία) trug. Einzig hier können wir 
deshalb nach dem Zeugnis der Papyrusurkunden auch von Volks-
zählung sprechen, wobei es zunächst jedenfalls unentschieden blei-
ben muss, ob sich diese Zählung auf die ganze Bevölkerung erstreck-
te oder — entsprechend ihrer Bezeichnung — auf den λαός, die 
gräko-ägyptische Unterschicht36. 

Neben diesen Listen besitzen wir eine Reihe von Deklarationen, 
die jedoch ausschliesslich aus dem III. Jahrhundert v. Chr. stam-

32 P. Petr. III 59(a). 
33 P. Petr. III 59(b) = W i l c k e n , Chr. 66. Eine Liste von Priestern in einer 

Eingabe (P. Cair. Zen. II 59218) vom Jahre 254, die ihren Anteil — vielleicht 
an der άλική (nach C. C. Edgar ) — bezahlt haben, muss ich ausschliessen, da 
mir hier keine nähere Bestimmung möglich scheint. Vgl. aber noch P. Lille I 16, 
dem eine Zählung von 640 Personen in Sebennytos, die die τριχαλκία zahlen, zu 
Grunde liegt. 

81 P. Teb. I 103 = W i l c k e n , Chr. 288 (94 od. 61 a.), P. Teb. I 189. 
35 Beide Listen berichten über die Bevölkerung von Theogonis im Fayûm. 
36 Vgl. hierzu U. Wi l cken , Grundzüge 171 f., der allerdings noch von der 

„ägyptischen Bevölkerung" spricht. Wir wissen inzwischen, dass die Ptolemäer 
keine Rassenpolitik getrieben haben und schon im III. a. wenigstens eine An-
zahl von Griechen in der χώρα keine Privilegien gegenüber den Eingeborenen 
genoss. Vgl. dazu W. Schwahn, RE VA, Sp. 265. Im Gegensatz zur Rassen-
politik vgl. die Herausstellung als „königliche Politk" durch C. Préaux , Éco-
nomie royale, in abgewandelter Form als „personal and dynastie policy" M. Ro-
s t o v t z e f f , Social and Econom. Hist. III 1396. Zur Definition von λαοί als „des 
gens soumis à la capitation" vgl. H. Henne, Aegyptus 6 (1925) 334. 
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men37. In ihnen scheinen grundsätzlich die Deklarationen über 
Objekte und Subjekte gekoppelt gewesen zu sein38, wie wir das oben 
bereits für die saitische Zeit schliessen zu müssen glaubten39, und 
die Personalangaben sind so knapp gehalten, wie wir das auch aus 
den Listen dieser Zeit kennen. Eine Erklärung hierfür bot P. 
Frankf. 5, in dem nach einer Aufzählung des Herdenbesitzes die 
Personen unter der Überschrift απογράφομαι και εις τά άλικά dekla-
riert werden. Diese Zweckbestimmung der Deklaration, die durch 
den P. Teb. III 814 bestätigt wurde40, erforderte lediglich die zahlen-
mässige Angabe der Personen männlichen und weiblichen Ge-
schlechts, sowie der Sklaven41, die durch namentliche Aufführung ge-
währleistet wurde. Nur Kleinkinder waren von der Abgabe ausge-
nommen: sie mussten deshalb besonders gekennzeichnet42, bezw. 
durch den generellen Gebrauch von Altersangaben hervorgehoben 
werden43. Da diese Kennzeichen auf alle uns erhaltenen Deklara-
tionen zutreffen, war die Folgerung unausbleiblich, dass alle zum 
Zwecke der Salzsteuer angefertigt wurden44, und auch der weitere 
Schluss U. Wi l ckens , dass „dann überhaupt jeder Anhalt dafür" 
fehle, „dass es in der Ptolemäerzeit reine Subjektsdeklarationen 
gegeben hätte", und dass „Augustus' Einführung des Provinzial-
zensus.... damit in viel stärkerem Masse als eine Neuerung" er-
scheine45, muss uns überzeugen. Die Verschiedenheit dieser Dekla-
rationen von den κατ' οΐκίαν άπογραφαί der römischen Zeit scheint 
mir darüber hinaus eine weitere Beobachtung aufzuweisen. Für 
die Bevölkerungslisten des I. Jahrhunderts v. Chr. konnten wir 

37 W i l c k e n , Chr. 198 (240 a.); P. Lille 27 = W i l c k e n , Chr. 199 (III. a.); 
P. Frankf. 5 (242/1 a.); P. Teb. III 814 (239/27 a.) Z. 45 ff. 

• 38 Vgl. W i l c k e n , Chr. 198; P. Frankf. 5. Dass P. Teb. III 814 nur die 
Abschrift einer solchen Deklaration enthält, ist klar, dagegen ist für P. Lille 27 
eine Entscheidung sehr schwer, da der obere Rand der Urkunde abgebrochen ist. 

39 Vgl. oben S. 295. 
40 Vgl. [άπογ]ραφή άλικων εις τό ... (ετος?), Ζ. 45. Auch BGU VI 1236 <11/1. a.); 

PSI Y 493 (258/7 a.). 
41 Über die verschiedene Höhe der άλική-Abgabe nach Männern, Frauen und 

Sklaven vgl. C. P r é a u x , O. Wilb. S. 16. 
42 Vgl. P. Lille 27 Z. 5: θυγάτηρ βαιά. 
43 Vgl. W i l c k e n , Chr. 198, wo nur bei den Kindern Altersangaben gemacht 

werden. 
44 Vgl. U. W i l c k e n , zu P. Frankf. 5 (S. 29). 
45 a.a.O. Eine andere Auffasung — allerdings ohne neues Material — jetzt 

bei M. H o m b e r t — C. P réaux , Recherches 45 ff. 
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oben bereits eine örtliche Grundlage feststellen, während uns eine 
ähnliche Bestimmungsmöglichkeit für die Listen des III. Jahrhun-
derts v. Chr. nicht gegeben war. Eine bestimmte Basis muss nun 
natürlich auch für diese Deklarationen angenommen werden, und so 
glaubte man bisher, in ihnen Häuserlisten zu sehen, die vom Haus-
vorstand ausgefertigt wurden46. Diese These scheint mir jedoch mit 
dem Inhalt der Deklarationen nicht voll vereinbar. Denn unter 
der Annahme, dass die gemeinsame Wohnung die Basis für diese 
Deklarationen bildete, bleibt es unerklärlich, warum in P. Lille 27 
Sklaven deklariert werden, die offensichtlich nicht bei ihrem Herrn 
wohnen47, wie andererseits auch das Haus nicht als Familie ver-
standen werden kann, wenn in Wi l cken , Chřest. 198 Lohnar-
beiter mitdeklariert werden48. Diese Einwände scheinen mir weiter-
hin auch nicht durch die nach Häusern geordnete Personenliste in 
P. Petr. III 59 (d) widerlegt werden zu können, denn es kann doch 
kaum auf einem reinen Zufall beruhen, wenn hier als Hauseinheit 
immer nur die engste Familie von Mann und Frau, höchstens noch 
zusammen mit der Mutter eines der Ehegatten, gefasst wird. Ganz 
offensichtlich liegt damit eine besondere Zweckbestimmung vor, 
und diese Liste ist nicht etwa eine amtliche Zusammenfassung ein-
gereichter Deklarationen der Art, wie wir sie eben kennengelernt 
haben49. Die Basis dieser Deklarationen scheint mir aus ihrem 
Inhalt nicht voll erschlossen werden zu können; sie erinnern jedoch 
in ihrer personellen Zusammensetzung m. E. weit eher als an die 
κατ' οικία ν άπογραφαί der römischen Zeit an die Meldung von Arbeits-
gruppen, wie wir sie aus dem Mittleren Reich belegt haben50, und 
wie sie uns auch in der saitischen Zeit wahrscheinlich werden muss-
te51. Dabei soll nicht bestritten werden, dass faktisch sicher we-
nigstens den Stamm einer Arbeitsgruppe die Familie bildete62, und 
dass diese — und häufig auch die Arbeitsgruppe insgesamt — ein 

46 Vgl. U. Wi l cken , Grundzüge 173, C. Préaux , O. Wilb. S. .15 und 
jetzt auch M. H o m b e r t — C. Préaux , Recherches 47. 

47 Vgl. Ζ. 10 ff. (Spalte b): και έν τώι Ήρώωι / τώι πρί>ς τηι πόλει / παίδες κτλ. 
48 Vgl. Ζ. 4: γεωργοί. μισθώι, aber ebenso die Angaben in P. Teb. III 814 

Z. 45 ff., die nicht auf Familienzusammengehörigkeit schliessen lassen. 
49 Vgl. auch oben Anm. 31. 
50 Vgl. oben S. 296. 
51 Vgl. oben S. 296. 
42 Vgl. die Umwandlung auf Familiengrundlage im Mittleren Reich, dazu 

oben S. 296. 
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gemeinsames Haus bewohnte53; nur scheint, wie wir eben gesehen 
haben, weder die Familien- noch die Hausgemeinschaft wirklich 
die Grundlage für die Abgabe der Deklarationen gebildet zu haben. 
Dass diese Grundlage in der Gemeinschaft der Arbeitsgruppe ge-
geben war, muss — wenigstens vorerst — eine Hypothese bleiben, 
die jedoch sowohl der Inhalt der Deklarationen als auch unsere 
Kenntnis von den Gegebenheiten, die die Ptolemäer in Ägvpten 
vorfanden, anbieten. Ob und wieweit diese gleichen Grundlagen 
auch im I. Jahrhundert v. Chr. noch vorhanden waren, ist jeden-
falls aus den Quellen nicht ersichtlich. Aus den Listen dieser Zeit 
können wir, wie oben bereits bemerkt, lediglich entnehmen, dass 
die Gemeinschaft eines Ortes die Grundlage für die (amtlichen Li-
sten der) Volkszählung bildete54. Wir hören ferner, dass Beamte 
der Gaubehörde zum Zwecke der Volkszählung delegiert wurden55. 
Ob darin nur eine Durchbildung des vorhandenen Systems oder 
aber eine Änderung zu erblicken ist, kann m. E. nicht gesagt wer-
den. Mir will es aber durchaus möglich erscheinen, dass sich das 
System der Verwaltung geändert hat, da wir auch in der Frage 
der Kopfsteuer im ptolemäischen Ägypten eine Verschiedenheit 
zwischen dem III. und I. Jahrhundert v. Chr. konstatieren müssen. 

Aus dem Wissen um den Zusammenhang zwischen Volkszäh-
lung und Kopfsteuer in der römischen Zeit, die hier geradezu als 
λαογραφία-Abgabe bezeichnet wird56, ist nach Kenntnis der pto-
lemäischen Deklarationen immer wieder die Frage nach einer 
ptolemäischen Kopfsteuer aufgetaucht57. Bei der zahlreichen Lite-
ratur hierüber können wir uns selbst ganz kurz fassen, da immer 
wieder die gleichen Quellen für die Diskussion benutzt wurden 
und diese m. E. zunächst eine abschliessende Behandlung durch 

53 Zur Übereinstimmung zwischen Arbeitsplatz und Wohnung vgl. auch 
oben S. 223 f. 

51 Vgl. P. Teb. 103 = W i l c k e n , Chr. 288; P. Teb. 189. 
55 P. Teb. 121 (94 od. 61 a.): τοις [π]αρά του στρα(τηγου) έληλυθό(σι) / χάριν 

λαογρ(αφίας) κτλ. (col. IV Ζ. 60 f.). 
56 Vgl. U. W i l c k e n , Grundzüge 186 f. 
57 Vgl. besonders U. W i l c k e n , Ostraka I S. 245 ff. und Grundzüge 186 f. 

A. B o u c h é - L e c l e r c q , Histoire des Lagides III (1906) 289 ff., B. Laum, RE 
XII (1924) Sp. 732 ff . s.v. λαογραφία, С. P réaux , O. Wilb. S. 28 ff. (dazu H. I. 
Bell , JEA X X I I I [1937] 135 ff.), S. L. W a l l a c e , AJPh 59 (1938) 418 ff., 
С. P réaux , Économie royale 381 ff., neuerlich V. Tcherikover, JJP IV (1950) 
179 ff. (Dort Zusammenstellung der Literatur für unsere Frage S. 181, Anm. 6). 
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Frl. С. Préaux erfahren haben58. Danach ist neben der Salzsteuer, 
die der Bevölkerung in der Art einer Kopfsteuer auferlegt war59, 
schon iin III. Jahrhundert v. Chr. eine direkte Personalbesteue-
rung — έπικεφάλιον — nachweisbar60, aber erst im I. Jahrhundert 
v. Chr. zeigen uns unsere Quellen eine Personalbesteuerung — 
σύνταξις61 — im Zusammenhang mit der Registrierung der Bevöl-
kerung — λαογραφία62. 

Aber es ist nicht nur so, dass uns der Nachweis eines solchen 
Zusammenhangs aus dem III. Jahrhundert v. Chr. fehlt, sondern 
dieser selbst ist unwahrscheinlich, da wir wissen, dass die Deklara-
tionen des III. Jahrhunderts v. Chr. zum Zwecke der Salzsteuer 
eingereicht wurden63, diese also Anlass und Grundlage zu einer 
allgemeinen Registrierung bildete. Daneben mag die Verwaltung 
aus dieser Volkszählung auch ihre Unterlagen für eine weitere Per-
sonalbesteuerung entnommen haben64. Diese stand aber eben nicht 
in unmittelbarer Verbindung mit der Registrierung der Bevölke-
rung, und sie brauchte und konnte das auch nicht, da die Salzsteuer 
diese Aufgabe bereits erfüllte65. 

58 Économie royale 381 ff. Leider bleibt die Frage in M. R o s t o v t z e f f s 
Standardwerk unentschieden (Social and Econom. Hist. I, 316, 346). 

69 Nach F. He i che lhe im, RE X V I (1933) Sp. 159 ff . s.v. Monopole vgl. 
C. Préaux , О. Wilb. S. 15, M. R o s t o v t z e f f , Social Econom. Hist. I, 470. 

60 So C. P réaux , Économie royale 387, sicher richtig gegen M. R o s t o v -
t ze f f , Social and Econom. Hist. I , 316. Vgl. vor allem P. Teb. III 701 (235 a.) 
Z. 183 ff. , wo in einer Abrechnung von Steuersummen über έπικεφαλίου (Ζ. 186) 
neben einer anderen Summe für άλός (Ζ. 192) berichtet wird. 

61 = „un impôt établi par tête", vgl. С. P réaux , Économie royale 384. 
Zum Streit über die Frage, ob hier eine eigentliche Kopfsteuer vorliege, vgl. 
C. W. Keyes , AJPh 52 (1931) 263 ff. ; C. P r é a u x , О. Wilb. S. 28 ff. К. F. W. 
Schmidt , Philol. Wochenschr. 56 (1936) Sp. 11; und jetzt V. T c h e r i k o v e r , 
a.a.O., vor allem S. 206: „ i t is more a difference of degree than of principle when 
one says that the Ptolemaic syntaxis was something like a poll-tax, or when one 
says, it was merely a capitation tax". 

62 Vgl. P. Teb. 103, 189; vgl. jetzt auch schon P. Ryl. IV 667, frg. II, 
Z. 4, aus dem Ende II a. 

63 Vgl. oben S. 300. 
84 Hierzu vgl. die getrennte Summierung der männlichen Personer» in P. Petr. 

III 59(d), von denen wir wissen, dass sie im I. a. allein σύνταξις zahlten. Vgl. 
dazu C. P r é a u x , Économie royale 385. 

85 Das will also nicht heissen, dass von dem Vorhandensein der Deklaratio-
nen nicht auf irgendwelche fiskalischen Massnahmen geschlossen werden könne, 
sondern die Meinung von H. I. Bel l , JEA X X I I I (1937) 135, besteht sicher 
zu Recht, dass „ a registration in ancient states was normally linked with fiscal 
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Das lässt aber eine weitere Folgerung zu. Wenn nämlich die 
Quellen des I. Jahrhunderts v. Chr. einen Zusammenhang zwi-
schen Volkszählung und σύνταξις66 aufzeigen und damit auf eine 
Umstellung der Kopfsteuer hinweisen, so muss für diese Umstellung 
ein terminus post quem zu dem Zeitpunkt gefunden werden, wo 
unsere Quellen aufhören, von der alten Einrichtung der Salzsteuer 
zu sprechen. Das aber geschieht tatsächlich nach der Zeit des Epi-
phanes, denn nach dieser Zeit ist bisher keine der zahlreichen Quittun-
gen über die Salzsteuer mehr erhalten67. Schon Frl. C. P r é a u x 
hat aus dieser Tatsache auf grundlegende verwaltungsmässige Ver-
änderungen zur Zeit des Epiphanes geschlossen68, und wir werden 
in der Annahme nicht fehlgehen, dass damit aufs engste auch eine 
Umstellung in der Kopfsteuer verknüpft ist, die nach dem Fortfall 
der fiskalischen Voraussetzung für eine Registrierung der gesamten 
Bevölkerung nun wohl tatsächlich diese zentrale Stellung über-
nimmt69. 

E r g e b n i s : Für einen Zusammenhang zwischen Volkszählung 
und ιδία bieten uns die vorhandenen Quellen aus dem III. Jahr-
hundert v. Chr. keinen Anhalt. Dagegen gibt es für die Volkszäh-
lungslisten des I. Jahrhunderts v. Chr. eine örtliche Grundlage: 
hier ist die Gemeinschaft jeweils eines Ortes gemeinsam der Volks-
zählung unterworfen70. Allerdings können wir nicht erkennen, nach 

considerations". Sie braucht aber nicht mit der Kopfsteuer (έττικεφάλιον) im Zu-
sammenhang zu stehen — und im III. a. tut sie das auch sicher nicht. 

βδ Wenn auch keine nähere Bestimmung der σύνταζις möglich ist (vgl. C. Pré-
aux, Économie royale 385), so muss nach der Gleichartigkeit der Kennzeichen 
(Personalbesteuerung der männlichen Bevölkerung) doch ihre Identität mit dem 
έπικεφάλιον des III. a. sehr wahrscheinlich sein. 

67 Vgl. O. Tait Bodl. 24. Zu den Quittungen über Salzsteuer vgl. L. Amund-
sen, О. Oslo S. 1 ff . 

«8 O. Wilb. S. 16. 
69 An diesem Punkt scheitert erneut die so sichere These von S. L. Wal lace , 

AJPh 59 (1938) 418 ff., dass der 14-jährige Zensus zusammen mit der Kopfsteuer 
im Jahre 220 a. von Philopator eingeführt worden sei. C. Préaux , Économie 
royale, hat bereits allgemein auf die Schwäche dieser These hingewiesen (S. 386) 
und darüber hinaus zu zeigen vermocht, dass die Idee, die Person zu besteuern, 
sicher im ptolemäischen Reich älter als Philopator ist (S. 387). Wir müssen nun 
hinzufügen, dass die Verbindung zwischen Kopfsteuer und Volkszählung sicher 
jünger als Philopator ist und erst ins l i r a . gehört. — Gegenüber S. L. W a l l a c e 
jetzt auch ablehnend V. T c h e r i k o v e r , a.a.O. 191, Anm. 27, und M. Н о ш -
bert — C. P r é a u x , Recherches 50 ff. 

70 „ la communauté villageoise" spielt seit Ende II. a. auch in der Haftpflicht 
gegenüber dem Staat eine Rolle; vgl. C. Préaux , Economie royale 510. 
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welchen Grundsätzen diese Ortsbevölkerung zusammengefasst ist; 
und darauf müsste es uns ankommen, wenn wir einen Vergleich 
zwischen dem Ort der Zählung und der ιδία anstellen wollten. Ein 
rein zeitlicher Zusammenhang scheint insofern gegeben, als die 
Umstellung der Volkszählung im ptolemäischen Ägypten in der 
Zeit nach Epiphanes in unmittelbare Nähe zu dem von uns vermu-
teten Zeitpunkt einer Einrichtung der ιδία fällt. 

2. In römischer Ze i t 

Eine Untersuchung über den Zusammenhang zwischen Volks-
zählung und ιδία, der uns bereits oben deutlich werden musste71, 
kann sich nur auf die reiche Urkundengruppe der κατ' οίκίαν άπο-
γραφαί stützen, die durch M. H o m b e r t und Frl. C. Préaux jetzt 
eine gültige und für lange Zeit sicher abschliessende Behandlung 
erfahren hat72. Folgen wir diesen Forschern auf ihrem mühsamen 
Weg, die Relationen zwischen den verschiedenen Ortsangaben die-
ser Urkunden festzustellen73, so kommen wir zunächst zu einer 
Gleichung zwischen der ιδία des Individuums und dem Bezirk, in 
dem es αναγραφόμενος ist74. Eine Angabe hierüber finden wir aber 
einmal nur bei den Hausbesitzern75, und auch da hilft sie uns nicht 
weiter, da wir diesen Bezirk nicht näher definieren können76. Die 
beiden belgischen Forscher schliessen deshalb mit einem non li-
quet, wenn sie in der Zusammenfassung dieser ihrer Untersuchun-
gen sagen: „Touchant ce lieu de dépôt, il n'y a donc aucune règle 
qui soit sans exception"77. 

Diese Resignation ist aber m. Ε. nicht erforderlich, und es sei 
mir deshalb gestattet, hier einen Weg zur Lösung der Frage aufzu-

71 Vgl. dazu die Präfektenedikte, die wohl häufig aus Anlass des Zensus zur 
Rückkehr in die Ιδία aufforderten, oben S. 228 ff. — und zum Geltungsbereich vor 
allem S. 227 Anm. 40. 

72 Recherches 47 ff. Da auch alle Vorarbeiten, wie vor allem die glänzenden 
Untersuchungen von A. Calderini , von M. H o m b e r t — C. P r é a u x mit ver-
arbeitet wurden, können wir uns hier auf eine Auseinandersetzung mit diesem 
Standardwerk beschränken. 

'» a.a.O. 65 ff. 
74 a.a.O. 67 ff. , zum gleichen Ergebnis war ich unabhängig auch gelangt. 
75 Vgl. M. H o m b e r t — C. Préaux , a.a.O. 72. 
76 Vgl. Definition der ιδία, a.a.O. 69 f., und dazu oben S. 212. 
77 a.a.O. 75. 

20 
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zeigen, der notwendig über die Interpretation zweier Deklarationen 
führen muss, deren Inhalt ich anders als die beiden verehrten Ge-
lehrten ansehe. 

Um P. Harris 70 haben sich M. H o m b e r t und Frl. C. P r é a u x 
besonders bemüht und in einer Neuedition vor allem das Datum 
der Urkunde für das Zensusjahr 75/6 n. Chr. gesichert78. Für eine 
volle Ergänzung der Deklaration haben sie sich jedoch, wie ich 
meine, den Weg durch die Annahme verlegt, dass ,,la longueur des 
lignes n'était certainement pas uniforme" (zu Z. 3). Wie sie selbst 
als möglich erkannten, ist aber das Spat ium in Z. 4, das den einzi-
gen Hinweis auf eine solche Annahme abgäbe, sicher durch ein 
Versehen des Kopisten entstanden; denn sonst bliebe das καί am 
jetzigen Ende dieser Zeile vor der Personalangabe der Deklarantin, 
die mit παρά eingeleitet wird (Z. 5), unmotiviert. 

Wir müssen also zunächst einmal von der Annahme gleicher 
Zeilenlänge ausgehen, und dabei ergibt sich — nach der einzig ge-
sicherten Ergänzung von Z. 8 —, dass die Lücke am Ende der Zei-
len je ca. 20 Buchstaben enthalten haben muss. E s scheinen mir 
demnach folgende Ergänzungen angebracht: 

Z. 2: Name des βασιλικός γραμματεύς ca. 7 Buchstaben, 
Z. 3: Name des άμφοδάρχης muss Doppelname sein79, 
Z. 5 und 9: Name des αμφοδον ist Μοήρεως80, 
Ζ. 6 ff . : 'Ηρακλείδου το(ϋ) Ήρακλείδου άν[αγραφομένου έπ' άμφό-

δου]/Μοήρεως81. υπάρχει μοι έπ' άμφόδου Άράβ.. . [οικία έν fj άπεγρα-
ψάμην82]/ έμαυτήν κτλ., 

78 Chronique d'Eg. 45 (1948) 122 ff . 
™ Der λαόγραφος ist wohl eher am Ende von Z. 4 zu suchen. 
80 Dass auch der mit ihr verwandte κύριος dort eingeschrieben ist, macht 

die Ergänzung neben der Einhaltung der Zeilenlänge m.E. wahrscheinlich. 
81 Prof. M. H o m b e r t hatte die Güte, meine Änderungsvorschläge an Hand 

der ihm vorliegenden Photographie nochmals zu überprüfen. Dafür bin ich ihm 
zu grösstem Dank verpflichtet. Statt einer eigenen Erklärung darf ich hier seine 
Stellungnahme, die er mir am 4.9. 1954 brieflich mitgeteilt hat, wiedergeben: 
„A la même ligne (Ζ. 7), il ne reste aucune trace du pronom relatif [δ], que nous 
avons restitué après Μοήρεως dans la petite lacune provoquée par le pli du pa-
pyrus: paléographiquement, votre hypothèse est donc parfaitement défendable. 
Je remarque cependant que le premier éditeur, après του η έτους (mauvaise lecture 
pour Μοήρεως), imprime â sans crochets. Aussi peut-on se demander si, au mo-
ment où il lisait P. Harris 70, il ne restait pas trace d'une lettre, qui aurait en-
suite disparu à cet endroit, que le pli du papyrus rendait particulièrement vul-
nérable. La lecture que vous suggérez implique, pour 1. 6, άν[αγραφομένου au lieu 
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Ζ. 10: [έν τη προκειμένη οικία ?]83, 
Ζ. 11: [έπ' άμφόδου Ετέρων], vgl. Ζ. 4, 
Ζ. 12: άπ[εγραψάμην και είσίν.]84. 
Diese Ergänzungen mussten vorausgeschickt werden, damit die 

Einordung dieser Urkunde in die Reihe der κατ' οίκίαν απόγραφα'' ver-
ständlich wird, die m. E . von M. H o m b e r t und Frl . C. P r é a u x 
irrtümlich vorgenommen worden ist . Sie schreiben nämlich, dass 
die Deklaration „ a u quartier où est située la maison" eingereicht 
wurde, und fügen als Erklärung hinzu, dass hier „ la maison est 
occupée par des locataires"8 8 . Beide Aussagen stimmen auch mit 
der bisherigen Lesung der Urkunde nicht überein; denn einmal 
wurde danach die Deklaration an den άμφοδάρχης 'Ετέρων Χηνο-
βοσκίων (Ζ. 4, vgl. auch Ζ. 11 f.) eingereicht, während das Haus im 
άμφοδον Άραβ.. . (Ζ. 7) liegt, und zum anderen wird gerade in der 
Neuedition unterstrichen, dass die Deklarantin mit ihrer Familie 
ebenfalls im gleichen Hause wohnt (Z. 7). Die Situation ist viel-
mehr die, dass die Hauseigentümerin und Bewohnerin eines Hauses 
im άμφοδον 'Αράβων86 sich und ihre Familie für das άμφοδον Μοήρεως 
deklariert hat , in dem sie und der mit ihr verwandte κύριος auch 
αναγραφόμενοι sind, und dass sie nun für ihre Mieter im gleichen 

de άπ[εγραψάμην. Il s'agit ici d'une lettre qui n'est plus que partiellement visible 
et je crois que, paléographiquement, le N n'est pas exclu. Votre hypothèse est 
très séduisante en ce qu'elle rétablit dans notre déclaration les formules habituel-
les à Arsinoé pour le début du corps de la κατ' οίκίαν άπογραφή et elle mérite d'être 
retenue, malgré les hésitations dont je viens de vous faire par t . " — Analog dürfte 
m.Ε. auch in P. Meyer 9 Z. 4 zu emendieren sein: ]ένου·ύπά[ρχ(ει) μοι έ]ν κτλ. 

8 ί Vgl. dazu BGU I 115 col. II , und P. Ber l .Le ihg . 17. Dass es sich nicht 
nur um ein Hausteil handelt, ist auch deshalb wahrscheinlich, weil Familie der 
Deklarantin (Z. 8) und ένοικοι hier wohnen. 

83 Vgl. etwa SB I 4299 Z. 7 f.: τούς έ[ν αυτί) ένοί-]/κους. 
84 Wie auch M. H o m b e r t — С. P r é a u x zur Stelle vermuten. 
85 Recherches 72 , A n m . 2.' 
86 Dieser αμφοδον-Name muss doch m.E. hier gestanden haben — trotz der 

paläographischen Schwierigkeiten, über die mir Prof. M. H o m b e r t liebens-
würdigerweise schreibt: „ A la 1. 7, nous avons fait tous les efforts possibles pour 
reconnaître 'Αράβων, que nous trouvions dans la première édition et qui se pré-
sente tout naturellement à l'esprit. Nous avons cependant cru devoir imprimer 
Άραβ ... [. Malgré votre suggestion que N à la fin du mot pourrait être „etwas 
weit ausgezogen", je garde plutôt l'impression qu'après Άραβ, il y a trois lettres, 
que je ne parviens pas à identifier. Dans la lecture que vous proposez, la forme 
du N serait insolite et je trouve un peu étrange que le copiste aurait donné une 
telle importance à ce N final, d'autant plus que nous ne sommes pas à une fin 
de ligne". 

2 0 * 
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Hause eine Deklaration an das αμφοδον Ετέρων Χηνοβοσκίων ein-
reicht, in dem diese auch beim vorangegangenen Zensus gemeldet 
•waren. 

Damit fällt zunächst einmal eine Möglichkeit fort, mit der 
M. Homber t und Frl. C. P r é a u x offenbar fest rechnen, dass 
nämlich getrennte Deklarationen von Hauseigentümern und Mie-
tern nur dann vorliegen, wenn beide Parteien in verschiedenen 
Häusern wohnen87. Unsere Urkunde aber wird in die Gruppe ein-
gereiht, in denen das Quartier, bei dem die Deklaration eingereicht 
wird, weder mit dem, in dem der Hauseigentümer eingeschrieben 
ist, noch mit dem, in dem das Haus liegt, übereinstimmt. Hierfür 
haben M. H o m b e r t und Frl. C. P r é a u x bereits festgestellt, dass 
„dans ce cas, il s'agit toujours des maisons habituées par des loca-
taires"88—eine Tatsache, wenn man die Häuser nicht au s s ch l i e s s -
l ich von Mietern für bewohnt hält. In dieser Einschränkung scheint 
mir die Feststellung ein geeigneter Ausgangspunkt für weitere 
Untersuchungen zu sein, die sich M. Homber t und Frl. C. P r é a u x 
m. Ε. dadurch erschwert haben, dass sie ihren Blick nie ganz von 
der Rolle des Hauseigentümers bei der Deklaration lösen konnten89. 

So glaubten sie, innerhalb der auch von ihnen als einheitlich 
erkannten Gruppe von Deklarationen, in denen Mieter gemeldet 
werden, eine Ausnahme in P. Cornell 16 sehen zu müssen90, auf 
dessen drei Deklarationen91 ich hier vor allem deshalb etwas näher 
eingehen möchte, weil m. E. durch den Kommentar der Hrsgg. 
einige Verwirrung angerichtet worden ist. Die Hrsgg., die den Zweck 
für eine Aneinanderreihung gerade dieser Kopien nicht erkennen 
konnten, schreiben mit Recht (S. 86), dass ,,the possibility that 
the roll could have been used in making summary reports of those 
subject to the poll tax, or the like, such as appear in P. Lond. 260 
and 261" ausgeschlossen ist. Da aber weder die Übereinstimmung 
des gleichen Zensusjahres noch der Person des Deklaranten noch 
auch des deklarierten Hauses die Zusammenstellung dieser Urkun-
den bedingt haben kann, bleibt m. E. nur die Möglichkeit, dass 

8' „La déclaration comportant tous les habitants d'une maison", Re-
cherches 57; vgl. auch S. 66. 

88 a.a.O. 72. 
89 Recherches 65 f f . 
80 a.a.O. 74, Anm. 4. 
« Col. II Z. 1—18 = (1); col. II Z. 19 — col. III Ζ. 38 = (2); col. I V , 

Ζ. 39 f f . = (3). 
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hier die Personen der deklarierten Mieter die gemeinsame Basis 
abgegeben haben, von diesen also die κατ' οΐκίαν άπογραφαί drei 
aufeinander folgender Zensuejahre — wohl als δικαιώματα92 — zu-
sammengefügt wurden, was übrigens ja auch durch die Überein-
stimmung dieser Personen in (1) und (2) bestätigt wird. 

Die Hrsgg. nahmen nun an, dass — abgesehen von getrennten 
Meldungen für Immobilien — die Mieter in (1) bei den Beamten 
des αμφοδον 'Ιεράς Πύλης deklariert wurden (S. 86), in (2) bei den 
Beamten des αμφοδον 'Απολλώνιου Παρεμβολής (S. 87) und in (3) 
schliesslich bei denen von Μοήρεως (S. 86). "Während ihre Feststel-
lung für (1) klar im Text ausgesprochen wird, ergibt sich die Folge-
rung für (2) und (3) nur aus einer irrtümlichen Auffassung der Kon-
struktion; denn das Belativpronomen in έν φ απογράφομαι (Ζ. 25 
und 46) bezieht sich keinesfalls auf αμφοδον, wie das die Hrsgg. 
annehmen (S. 87)93, sondern eindeutig auf μέρος οικίας94, was übri-
gens bereits durch (1) bewiesen wird (Z. 8). So stimmen also die 
Angaben über die Meldebezirke nicht. Aber ebenso bleibt unbe-
wiesen, dass in (2) „le lieu de dépôt coïncide avec celui de l'état 
civil du propriétaire"95. W о wurden die Deklarationen aber nun 
faktisch eingereicht? Die Frage muss bei (2) ansetzen, da (1) ohne-
hin keine Schwierigkeiten bietet, in (3) aber eine Entscheidung 
nicht möglich ist, da weder in der Adresse (Z. 40) noch bei der 
eigentlichen Meldung (Z. 47) ein αμφοδον-Name überliefert ist. 
Sicher scheint, dass (2) an den πράκτωρ Μοήρεως eingereicht wurde 
(Z. 20), während eine αμφοδον-Angabe bei dem άμφοδάρχης und dem 
λαόγραφος fehlt (Z. 21) und Μοήρεως schlechterdings mit den erhal-
tenen Schriftspuren bei der eigentlichen Meldung ] ιστού ( ) 

(Ζ. 28) nicht in Übereinstimmung zu bringen ist96. Hier möchte 
ich vielmehr trotz aller paläographischen Bedenken Ίερ]άς Πύλ(ης) 9 7 

82 Vgl. M. H o m b e r t — С. P r é a u x , Recherches 145. 
93 Auf Ζ. 28 ist sieber auch die Anm. der Hrsgg. zu Z. 24 zu beziehen. Denn 

dort fehlt bestimmt kein „name of a quarter". 
84 Vgl. auch M. H o m b e r t — С. P r é a u x . Recherches 109. 
85 M. H o m b e r t — C. P r é a u x , a.a.O. 74, Anm. 4. 
86 Übrigens ebenso wenig mit 'Απολλώνιου Παρεμβολής, wie die Hrsgg. offen-

bar annehmen. 
87 Für die Abbreviatur vgl. z.B. Άπολλ[ω(νίου) Π]αρεμβολ(ής) in Ζ. 25. Auch 

diese Stelle hat Prof. M. Homber t freundlicheiweise nachgeprüft; er glaubt 
nicht, „qu'il soit, paléographiquement, possible de lire [Ίερ]άς Ιίυλ(ής) à la 1. 28", 
wie er mir brieflich am 7.9. 1954 mitteilte. Wie er weiter schreibt, scheint es in 
der Lücke Platz für 5 oder selbst 6 Buchstaben zu geben. Darin besteht m.E. 
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als Ergänzung vorschlagen, so dasś die Familie des Sokrates im 
gleichen Bezirk gemeldet wurde, in dem ihre Deklaration auch 
beim vorangegangenen Zensus eingereicht war98. Bei dieser Ergän-
zung wird m. E . auch der Zusatz άμφοτέρους άπογεγραμ(μένους) 
τ [[ου]] οϋ β (έτους) επί 'Ιεράς Πύλ[ης] (Ζ. 32) verständlich, der ent-
sprechend dem sonst üblichen Nebensatz έφ' ou και -rjj του., (έτους).... 
κατ' οίκίαν απογραφή" άπεγράφησαν auf die Deklaration im vorange-
gangenen Zensusjahr hinweist und hier seine besondere Berechti-
gung dadurch erhält, dass nur die Ehegatten, nicht aber die nach-
folgenden Kinder beim vergangenen Zensus deklariert wurden100. 

die grösste Schwierigkeit, wenn auch sonst mit meinem Vorschlag übereinstim-
men könnte, dass Prof. M. Homber t "au-dessus de 1Ώ de Σωκράτης (1. 29) 
la trace d'une haste descendant sous la ligne" erkennt, „qui pourrait appartenir 
à la troisième lettre de la 1. 28" — das wäre P. Sicher scheint Prof. Hombert 
die Lesung von I; aber könnte im I nicht doch nur die zweite Hälfte des A er-
halten sein? Seine weiteren Bedenken zitiere ich wieder wörtlich: , ,ΣΤ me paraît 
bien lu également, à moins que ce ne soit ΣΥ, car, dans cette écriture, Τ et Y 
sont par endroits tracés de façon identique; OY me paraît beaucoup plus dou-
teux: ce qui se trouve là me ferait penser à N. Mais, comme tout cela n'aboutît 
à rien, je me trompe probablement. Au-dessus de ce que les éditeurs ont lu OY, 
il y a un signe, probablement pour indiquer une abréviation". Mir will weiterhin 
nicht unmöglich erscheinen, dass Τ zusammen mit dem Folgenden als Π zu lesen 
ist und nach einem Y in dem Zeichen darüber ein Λ steht. 

88 Im πράκτωρ Μοήρεως (Ζ. 20) erscheint hier das einzige Mal dieser Beamte 
eines Stadtbezirkes als Adressat, während sonst nur der πράκτωρ άργυρικών μη-
τροπόλεως (vgl. M. Homber t — С. Préaux, Recherches 94) genannt wird. Da 
diesen Beamten sicher nur das Grundstück interessiert, ist der Einschreibebezirk 
der Mieter für diese Meldung irrelevant. Sie ging also an den πράκτωρ des Quar-
tiers, in dem der Hauseigentümer eingeschrieben war — nicht „in which the 
house property lay" (so Hrsgg. S. 86), bzw. „in which the house was situated" 
(ebda. S. 87), und auch nicht, „where he — der Hauseigentümer — was still li-
ving" (ebda.). Der Familie des Sokrates wird also für (2) gerade eine Abschrift 
der Deklaration zum Zwecke der Immobilien-Meldung vorgelegen haben. 

99 Natürlich nicht άπογρα(φήν), wie P. Corn. 16, Ζ. 11. — Eine ungewöhn-
liche Formel für den gleichen Tatbestand offenbar auch in P. bibl. univ. Giss. I 
14 (132/3 p.), wo Z. 15 ff. doch wahrscheinlich gelesen werden muss: διώ έπιδί-
(δωμι)/[ώς καΐ TYJ (προτέρο) ά]πογρα(φτ() έγρά(φη) δια Είρη-/[ναίου? είς την] λαογρα-
(φίαν) Άπιάδος (ähnlich auch Hrsg., S. 34). Durch die freundliche Vermittlung 
von Dr. H. G. Gundel konnte ich an einer Photokopie überprüfen, dass die 
Emendation von M. Homber t — C. Préaux, Recherches 129, nur schwer 
haltbar ist. Das A könnte zwar evtl. auch als M gelesen werden, aber der Rest 
des vorangehenden Buchstabens passt nur zu Λ. 

100 Vgl. dazu BGU I 55 col. II, Z. 18, wo m.E. gelesen werden muss: Μαρίω-
[νος άπογεγρ(αμμένους) τγ) του κγ (έτους)], da ja beide Ehepartner bereits beim 
vergangenen Zensus zusammen gemeldet waren (vgl. col. II, Z. 2—6); ebenso 
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So bildet auch (2) keine Ausnahme unter den Deklarationen der 
Mieter, da es auch hier „le lieu de leur déclaration précédente" ist, 
„qui détermine le lieu où ils sont déclarés"101. Das Gleiche aber gilt 
auch für (3), wo in Z. 47 vermutlich ebenfalls έπ' [άμφό(δου) 'Ιεράς 
Πύλ(ης)] herzustellen ist 102. 

Demnach handelt es sich hierbei mit grosser Wahrscheinlich-
keit um die Deklaration von Mietern, die mindestens je einmal in 
zwei aufeinander folgenden Zensusperioden ihren Wohnsitz inner-
halb der Stadt Arsinoe gewechselt haben, ohne dass doch dadurch 
ihr Einschreibebezirk oder ihr Meldebezirk geändert worden wäre. 
Es wird also damit erneut unterstrichen, dass diese keine notwen-
dige Beziehung zu dem Bezirk aufweisen, in dem das bewohnte 
Haus liegt103, aber ebenso keine zu Stadtbezirken, die irgendwie 
mit der Person des Hauseigentümers verbunden sind, der sich 
selbst in getrennter Meldung104 und seine Mieter „hinzudeklariert"105. 
Demgegenüber wollen wir als weiteren Punkt festhalten, dass der 
Bezirk, für den sie beim vorangegangenen Zensus deklariert waren, 
entscheidend ist für die Wahl des Meldebezirkes bei der jeweiligen 
κατ' οίκίαν απογραφή der Mieter106; zumal diese Tatsache nicht nur 
für einzelne Deklarationen zutrifft, in denen Mieter gesondert auf-

auch P. Meyer 9 Z. 7 f. — Der Hinweis auf einen Quartierwechscl (so wohl nach 
Meinung der Hrsgg. von P. Corn. 16, vgl. S. 87) wird, soweit ich sehe, immer mit 
μετάβασιν ποιούμενος (vgl. hierzu auch M. Homber t — C. Préaux, Recherches 
73 f.) oder wenigstens mit νυνί δέ (vgl. z.B. SB I 4299 Z. 17 f. ; BGU I 138 Z. 14) 
wiedergegeben. 

101 M. H o m b e r t — C. Préaux, Recherches 74. 
102 Wenn man die Gleichheit der deklarierten Personen in allen drei Mel-

dungen annimmt, vgl. oben S. 308 f. 
юз Ygi_ auch M. H o m b e r t — C. Préaux, Recherches 74. 
104 Dass auch hier wie in den parallelen Urkunden in Z. 6, 24 und 43 δι'έτέ-

ρου υπομνήματος wiederherzustellen ist, hatte Prof. Homber t die Freundlich-
keit, mir bereits unter dem 6.8. 1952 brieflich mitzuteilen; vgl. jetzt Recherches, 
106 Anm. 12. Eine weitere Übereinstimmung wird man mit der Ergänzung ά]πο-
γ[εγραμ(μένου)] in Ζ. 24 gewinnen können. 

106 So wahrscheinlich Z. 46 έν ώ [πρ]οσ(ι)απογράφομαι zu ergänzen (vgl. dazu 
oben S. 308) und nicht [οί]κω, wie P. Meyer, ZSS XLVIII (1928) 598. 

106 Vgl. die Parallelen bei M. H o m b e r t — C. Préaux, Recherches, 74, 
Anm. 2 und 3, zu denen jedoch noch hinzugefügt werden müssen: P. Harris 70 
(75/6 p.); P. Fouad 15 (117/8 p.); P. Ryl. l i l a (145/6 p.); BGU I 120; P. Teb. II 
322 (beide 188/9 p.). Ebenso aber auch P. Beri. Leihg. 17 (159/60 p.), denn der 
Deklarant ist ja hier zugleich Ζνοικος. 
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geführt werden, sondern für ihre Gesamtheit — wenigstens in Arsi-
noe107. 

Zur weiteren Verdeutlichung sei es mir erlaubt, noch ein Beispiel 
herauszugreifen, das m. E. geeignet ist, uns den richtigen Weg zu 
weisen : In einer κατ' οίκίαν απογραφή ένοικων108 wird vom Hausei-
gentümer eines Hauses im Bezirk Μοήρεως von Arsinoe die Familie 
seiner Mieter für den Bezirk Συριακής deklariert109. Unter ihnen 
befindet sich auch eine Tochter des Familienvorstandes aus zweiter 
Ehe, Tapesouris (Z. 25 f.), die von ihrer Mutter den sechsten Teil 
eines Hauses im Bezirk Μοήρεως geerbt hat, als dessen Eigentüme-
rin sie in der Deklaration auch angegeben wird (Z. 27 f.). Hieraus 
ergibt sich — Ergebnisse, zu denen auch M. H o m b e r t und Frl. 
C. Préaux gekommen sind —, dass 1) Grundlage für die Erfassung 
zum Zensus das Haus ist, in dem man wohnt110, 2) der Verwaltungs-
bezirk, an den die Deklaration eingereicht wird, weder a) mit dem 
Bezirk, in dem das bewohnte Haus liegt, noch b) mit dem Bezirk, 
in dem man ein Grundstück besitzt, noch schliesslich c) mit dem 
Bezirk, der für den Hauseigentümer zuständig ist, übereinzustim-
men braucht111. 

Es bleibt m. E. nur übrig, nach einer Personalangabe der de-
klarierten Personen zu suchen, in der der Meldebezirk seine Grund-
lage haben kann. Und dafür bietet sich bei den Hauseigentümern 
die Angabe des Bezirkes an, in dem sie αναγραφόμενοι sind (d. h. des 
Einschreibebezirkes), bei den Mietern die Erwähnung des Melde-
bezirkes bei der Deklarationsabgabe des vorangegangenen Zen-
sus. Die letztgenannte aber scheint mir umso eher für unsere Zwek-
ke verwertbar, da sie offenbar nur eine andere, verkürzte, bzw. 

107 Für P. Lond. III 1119a (S. 25) (103/4 p.) ist deshalb sicher Ζ . 9 f. zu ergän-
zen: [Ίερακείου (oder Παρεμβολές) ?) έφ' ou καΐ τί] του] θ (έτους) Δομιτιανοϋ κατ' 
οίκ(ίαν)/[άπογραφί) άπεγράψαντο και είσίν. Allein bei BGU I 125 (III p.) ist das bei 
dem Erhaltungszustand dieser Urkunde nicht nachzuweisen. 

" » P. Teb. II 322 (187/8 p.); zum Ausdruck vgl. BGU I 119, Z. 4. 
109 In Z. 24 ist άπογεγρα(μμένους) zu ergänzen, da sich diese Angabe mit Si-

cherheit auf Herakleia und ihre beiden vorehelichen Kinder bezieht, die zuvor 
alle im Bezirk des früheren Herrn ihrer Mutter gemeldet waren (vgl. Z. 21). 

110 Recherches 65. 
m Vgl. die Untersuchungen von M. H o m b e r t — C. Préaux , a.a.O. über 

„Rapports entre le lieu de dépôt de la déclaration, le domicile fiscal du proprié-
taire et la situation de la maison" (S. 70 ff.) und „Rapports entre le domicile 
fiscal, la situation de la maison et la résidence" (S. 73 f.). 
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dem status des Mieters angepasste Feststellung für den Bezirk dar-
stellt, in dem er auch αναγραφόμενος ist, also für seinen Einschrei-
bebezirk; denn das beweist doch die volle Formel in P. Tebt. II 322 
(Z. 8 ff.) und P. Rylands II l i l a (Z. 8 ff.). Diese Personalan gäbe 
der deklarierten Personen in den κατ' οίκίαν άπογραφαί, die nach 
den überzeugenden Untersuchungen der beiden belgischen Ge-
lehrten112 zur Kennzeichnung ihrer ιδία dient, entspricht aber in 
Arsinoe in allen Fällen, bei denen eine Feststellung nach dem Erhal-
tungszustand der Urkunden überhaupt möglich ist, dem Bezirk, 
in dem die Deklaration auch eingereicht wurde113. 

Für die Aufstellung der Regel, dass die ιδία der deklarierten 
Personen die Grundlage für die Festsetzung des Meldebezirkes ab-
gibt, bedarf es keines weiteren Beweises, wenn diese Regel mit 
dem Tatbestand der Deklarationen übereinstimmt. Aber es dürfte 
immerhin interessieren, wie M. H o m b e r t und Frl. C. Préaux 
zu ihrem oben zitierten non liquet gekommen sind114, nachdem be-
reits P. M. Meyer festgestellt hatte: „die ιδία des Bewohners des 
Hauses ist stets massgebend, nicht die des Eigentümers oder etwa 
gar das Quartier, in dem das Haus liegt"116. Dazu bestimmte ihn 
sicher vor allem seine Erkenntnis, dass die μετάβασις in den Dekla-
rationen keinen Wohnungswechsel, sondern einen Wechsel der ιδία 
bedeutet116; und da dieser immer nur für deklarierte Personen an-
gegeben wird, muss das Augenmerk auf sie gelenkt werden. Das 
führt weiterhin notwendig zu einer Unterscheidung zwischen den 
Selbstdeklarationen der Hauseigentümer und den κατ' οίκίαν άπο-
γραφαί ένοικων117. Dabei ist in der ersten Gruppe die Gültigkeit der 

112 a.a.O. 67 f f . 
113 Zur einzigen scheinbaren Ausnahme von dieser Regel, P. Cornell 16 (2) (vgl. 

M. H o m b e r t — C. Préaux , Recherches 74, Anm. 4) siehe jetzt oben S. 308 ff. 
111 a.a.O., S. 75; vgl. oben Ś. 305. 
115 P. Meyer , S. 56. 
l l s a.a.O. Anm. 17a. Das gleiche Ergebnis, wenn auch unbestimmter formu-

liert, jetzt bei M. H o m b e r t — C. Préaux , Recherches 74; vgl.dazu unten S. 317 ff. 
117 Die Problematik, die diese Urkundengruppe noch bietet, sei hier nur an-

gedeutet: In BGU I 137 besitzen wir die einzige Urkunde, in der der Hauseigentü-
mer sich und seine Mieter gemeinsam deklariert. Sie wohnen aber nicht nur im 
gleichen Hause, sondern ihre Ιδία ist auch die gleiche. Damit ist die gemeinsame 
Deklaration zur Genüge begründet. Dass nicht getrennte Wohnung das notwen-
dige Kriterium für getrennte Meldung ist, haben wir an P. Harris 70 (oben S. 308) 
gesehen; hier ist es die verschiedene Ιδία. Es wird aber schwer zu entscheiden 
sein, wo verschiedene Wohnung und wo verschiedene ιδία die getrennte Meldung 



314 JOURNAL OF JURISTIC PAPYROLOGY 

oben aufgestellten Regel ganz augenfällig; aber auch in der zweiten 
wird sie leicht ersichtlich, wenn man einmal von der Person des 
Hauseigentümers absieht. 

Gerade das aber war M. H o m b e r t und Frl. C. P r é a u x nicht 
möglich. Die sicher zu Recht festgestellte Verantwortlichkeit des 
Hauseigentümers für die Abgabe der Deklarationen118 schien ihm 
ein solches Ubergewicht einzuräumen, dass sie nur nach den Re-
ziehungen zu seiner ιδία fragten119, die sie dann natürlich für die 
Mieter verneinen mussten120, während sie sich bei der nach unserer 
Untersuchung richtig gestellten Frage nach Übereinstimmung des 
Meldebezirks mit dem des vorangegangenen Zensus bei den Mie-
tern121 durch die vermeintliche Ubereinstimmung mit der ιδία des 
Hauseigentümers in P. Cornell 16 (2) düpieren liessen122. 

Es gibt also in Arsinoe eine Regel für die Abgabe der Deklara-
tionen, die m. E. auch durchaus einleuchtet: die κατ' οίκίαν άπο-
γραφαί müssen im Rezirk der ιδία der deklarierten Personen einge-
reicht werden. Das ergäbe zugleich eine genauere Definition der 
ιδία, als sie von F. Preis igke, Fachwörter (s. ν. ίδιος) gegeben und 

bedingt (P. Meyer , S. 56, hierzu sicher falsch!). Einen Hinweis könnte der Aus· 
druck προσαπογράφομαι(vgl. P. Berl. Leihg. 17; P. Teb. II 322; SB I 4299; P. Cor-
nell 16 Ζ. 39 ff. vgl. oben S. 311 Anra. 105) als Kennzeichnung einer „Zusatz" mei-
dung (nicht „Nachtrag" wie F. Preis igke , Wb., s.d.; vgl. auch F. v. Woess , 
Untersuchungen über das Urkundentvesen (Münch. Beitr. YI [1924]) 122; 
Α. M. Harmon , Yale Class. Stud. 4 [1934] 177 ff.) bieten. Dabei wäre zunächst 
an das Haus als Meldegrundlage zu denken (vgl. M. H o m b e r t — C. Préaux , 
Recherches 65), zu dem hinzugemeldet wird: der Ausdruck also bei gleicher Woh-
nung, aber verschiedener Ιδία. P. Harris 70 hat jedoch diesen Ausdruck nicht, 
und andererseits wird offensichtlich in Urkunden, die ihn enthalten, mit Vor-
liebe die ιδία des Hauseigentümers nicht angegeben (mit Ausnahme von SB I 
4299), so dass man an gleiche ιδία denken könnte. Wenn das auch den Zusatzmel-
dungen bei Besitzdeklarationen eher entspräche (vgl. F. v. Woess , a.a.O.), so 
ist dem doch wieder SB I 4299 entgegengesetzt, und es gibt einige Urkunden 
(P. Ryl. II l i l a ; BGU I 138 — bei ungesicherter Lesung von Z. 3, evtl. Γ υ μ ν α -
σίου) in denen bei gleicher ιδία προσαπογράφομαι nicht gebraucht wird. Eine Ent-
scheidung ist also zunächst nicht möglich, und es muss stets mit beiden Möglich-
keiten als Grund zu einer getrennten Deklaration der Mieter gerechnet werden. 

118 Recherches, S. 57. 
118 Vgl. die von ihnen aufgestellten Kategorien (a.a.O., S. 71 f.), wo stets 

nur ,,l'état civil du propriétaire" eine Rolle spielt. 
120 a.a.O. 72. 
181 a.a.O. 74. 
122 a.a.O. 74, Anm. 4. 
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nun auch von M. H o m b e r t und Frl. C. Préaux1 2 3 übernommen 
wurde: „diejenige Gemeinde, woselbst man heimatsberechtigt und 
lastenpflichtig ist". Der vage Begriff „heimatsberechtigt" könnte 
nun — wenigstens für die römische Kaiserzeit124 — durch „melde-
pflichtig" ersetzt und damit präzisiert werden. 

Aber eine Entscheidung darüber kann sich ja nicht allein auf 
den Befund von Arsinoe stützen, zumal die einzige Urkunde, die 
dieser von uns aufgestellten Regel nun noch widerstrebt, aus Her-
moupolis stammt126. Wir müssen uns also zunächst noch den κατ' 
οίκίαν άπογραφαί ausserhalb Arsinoes zuwenden. 

Dabei ergeben sich keinerlei Schwierigkeiten bei den Deklara-
tionen, die aus Dörfern stammen, für die bereits M. H o m b e r t 
und Frl. C. P r é a u x eine volle Übereinstimmung zwischen Melde-
bezirk, Lage des Hauses und Einschreibebezirk der Deklaranten 
festgestellt haben126. Mit diesen Forschern werden auch wir diesen 
Tatbestand auf die Sesshaftigkeit der Landbevölkerung zurück-
führen. 

Schwieriger gestaltet sich die Lage bei den κατ' οίκίαν άπογραφαί 
aus den übrigen Städten Ägyptens — Antinoopolis, Herakleopolis, 
Hermoupolis, Memphis und Oxyrhynchos —, die einmal weniger 
zahlreich sind und zudem meist in so schlechtem Erhaltungszu-
stand127, dass sie zu einer Beweisführung kaum ausreichen. Wir 
können hier lediglich feststellen, dass in diesen Städten offenbar 
der Meldebezirk immer mit der Lage des Hauses identisch ist128. 
Dafür spricht auch eine Angabe in einer dieser Urkunden, dass 
nämlich die προαναγραφόμενοι επί την οίκίαν gestorben seien129. Die-
ser Ausdruck ist doch offensichtlich in Parallele zu setzen mit ανα-
γραφόμενος έπ' άμφόδου..., wie wir ihn in den arsinoitischen Dekla-
rationen kennengelernt haben; und der Unterschied zeigt dann, 
dass in Oxyrhynchos — und vermutlich auch in den übrigen Städ-

123 a.a.O. 69 f . ; vgl. oben S. 212 f. 
124 Yg] fü r <jje ptolemäische Zeit oben S. 304 f. 
125 P. Lond. III 935 (S. 29) (215/6 p.); vgl. M. H o m b e r t — C. Préaux , 

Recherches 72, Anm. 2. 
126 a.a.O. 70. 
127 Vgl. M. H o m b e r t — C. Préaux , Recherches 71. 
128 Vgl. die entsprechenden Urkunden bei M. H o m b e r t — C. Préaux , 

a.a.O. 71, Anm. 4; 72, Anm. 2. 
129 PSI X 1112, von Oxyrhynchos (229/30 p.), Z. 26, wohl aufzulösen τε-

τελ(ευτηκέναι). 
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ten Ägyptens — die κατ' οίκίαν άπογραφαί stärker an das Haus 
gebunden waren als in Arsinoe. 

Daneben kennen wir allerdings gerade aus Oxyrhynchos auch 
die Trennung des Einschreibebezirkes von der Wohnung des Indi-
viduums; und die Liste, in der diese Trennung vorgenommen wird, 
gab M. H o m b e r t und Frl. C. Préaux die Sicherheit zur Identi-
fizierung der ιδία mit dem Bezirk, in dem das Individuum αναγρα-
φόμενος ist, d. h. seinem Einschreibebezirk130. Diese Gegensätzlich-
keit lässt doch m. E. nur den Schluss zu, dass ausserhalb Arsinoes 
die Modalitäten des Zensus für die Bevölkerung insofern verein-
facht wurden, als sie sich selbst nur in dem Bezirk zu melden brauch-
ten, in dem sie wohnten. Auf Grund dieser Meldungen schlüsselte 
dann erst die \ erwaltung in ihren Listen die Individuen auch nach 
den Bezirken auf, in denen sie αναγραφόμενοι waren — d. h. aber, 
nach ihrer ιδία. 

Damit aber können wir die Relation zwischen Volkszählung 
und ιδία, wie wir sie in den κατ' οίκίαν άπογραφαί kennengelernt ha-
ben, präzisieren: Die ίδια ist der Ort, an dem die dauerhafte Ein-
tragung des Individuums in das Personenstandsregister, unbescha-
det seines jeweiligen Wohnsitzes, vorgenommen wird — gleichgül-
tig ob das, wie in Arsinoe, bei jeder Deklarationsabgabe an diesem 
Ort sinnfällig in Erscheinung tritt, oder wie in den anderen Städ-
ten Ägyptens erst bei der jeweiligen Auswertung des Zensus durch 
die Verwaltung realisiert wird. Damit werden aber unsere bisheri-
gen Untersuchungen bestätigt, nach denen die ιδία in der römi-
schen Kaiserzeit nicht gleich der Wohnung des Individuums ist, 
sondern gleich seinem amtlichen, seinem „ersten Wohnsitz"131. 

Darüber hinaus können wir nach dem bisherigen Quellenmate-
rial m. E. nur zu Hypothesen gelangen, die wir im folgenden kurz 
zur Debatte stellen wollen. 

Einmal muss uns doch die Frage beschäftigen, in welcher Bin-
dung der Person dieser „erste Wohnsitz" seine Grundlage hat. 
Hierfür könnte vielleicht eine Wendung in den κατ' οίκίαν άπο-
γραφαί Aufschluss geben, die wiederholt bei der Meldung minder-
jähriger Kinder gebraucht wird. Hierbei wird mit den Worten άνα-

130 P. Oslo III I II (235 p.); dazu M. H o m b e r t — C. P réaux , Recherches 
67 f f . , und oben S. 212. 

131 Vgl. dazu oben S. 231 f. und Anm. 63. 
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γεγραμμένος έν έπιγεγεννημένοις132 auf die Geburtsanzeige133 hinge-
wiesen, auf Grund deren also eine αναγραφή vorgenommen und da-
mit vielleicht schon der Einschreibebezirk, d. h. letztlich die ιδία 
festgelegt wurde. Ist diese Folgerung richtig, so entspricht die ιδία 
in römischer Zeit tatsächlich — wenigstens zunächst — der origo134. 

Weiterhin müssen wir fragen, ob die Bindung an die ιδία unab-
änderlich war, das Individuum also zeit seines Lebens die gleiche 
ιδία behielt. Hierfür haben M. H o m b e r t und Frl. C. Préaux 
einer Anmerkung von P. M. Meyer folgend bereits zur Evidenz 
gebracht, dass die in den κατ' οΐκίαν άπογραφαί wiederholt erwähnte 
μετάβασης keinen „Wohnungswechsel" bedeutet, sondern dass hier-
mit ein"changement de quartier", ein ίδια-Wechsel gemeint ist135. 
Damit wird bestätigt, was wir oben nur vermuten mussten136, 
nämlich dass unter bestimmten Voraussetzungen — vornehmlich 
wohl bei einer Änderung des Personenstandes137 — eine Ummeldung 

132 Vgl. z.B. P. Corn. 16 Ζ. 33, 34,35; dass eine Person, bei der die Geburts-
anzeige versäumt war, άναπόγραφος blieb, zeigt jetzt PSI XIII 1326 (181/3 p.). 

183 Vgl. dazu jetzt O. M o n t e v e c c h i , Aegyptus 27 (1947) 3 ff. 
131 Zur prägnanten Definition der origo vgl. P. Jouguet , Vie municipale 

96; m.E. ist es für eine Definition der origo zu schwach, wenn A. A. Sch i l -
ler , Apokrimata, S. 51, jetzt feststellt: „origo denotes the condition of birth-
right ra ther [von mir gesperrt!] than that of residence".—Der Auffassung 
der Εδία als origo widerspricht auch P. Oxy. III 479 (157 p.) nicht. Denn wir 
haben oben (S. 315 f . ) gesehen, dass die Meldung in Oxyrhynchos wahrscheinlich 
nach der Wohnung erfolgte. Der kleine Enkel hat also nur bei seiner Gross-
mutter Wohnung genommen. 

135 Vgl. M. H o m b e r t — C. P réaux , Recherches 74, und oben S. 313. — 
Auch sprachlich lässt sich diese Definition durchaus stützen, μεταβαίνω kommt 
nämlich auch in den Papyri der ptolemäischen Zeit nur in einer ganz speziellen 
Bedeutung als „übergehen" oder „aufrücken" in einen anderen Rechtsstatus, 
eine andere τάξις (so auch als Personenstandsordnung in römischer Zeit; vgl. Gno-
mon des Idioslogos, § 10) vor (vgl. dazu in P. Teb. I ; App. I S. 546 f. die Ver-
setzung eines ägyptischen Phylakiten zum Katöken, und hierzu im einzelnen 
P. Teb. I 61(a) Z. 39 f. Vgl. auch Versetzung von ζφοδοι zu Katöken in P. Teb. I 
62 Z. 87, wahrscheinlich ähnlich in P. Teb. III 1038, wo ich als Ergänzung in 
col. II Z. 6 vorschlagen möchte: μεταβεβη(κότων) εις τό κ[ατοικικόν]. Vgl. weiter-
hin P. Teb. III 1006 Ζ. 4, und wahrscheinlich auch P. Petr! III 93 col. VII Z. 23 ff. ; 
sowie insgesamt zum Wechsel der Heimatsbezeichnung im II. a. F. H e i c h e l -
h e i m , Die auswärtige Bevölkerung ... 11 f., 31 ff.). 

136 Vgl. oben S. 279, Anm. 197. 
137 Beim Sklavenkauf: BGU I 137 (145/6 p.), PSI I X 1062 (103/4 p.). Bei 

der Heirat, wenn die Frau von ihrem früheren Herrn (P. Teb. II 322—187/8 p.) 
oder Vater (SB I 4299 — 243/4 p.) in die Botmässigkeit ihres Ehegatten kommt: 
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in einen anderen Bezirk möglich, vielleicht auch geboten war. Die-
se Ummeldung, die μετάβασις genannt wird (von der Verwaltung 
wohl auch durch μεταβάλλει wiedergegeben138), bedingt einen 
Wechsel der ιδία. Dem widerspricht auch nicht die spätere Bedeu-
tung von μεταβαίνει als „umziehen"139; denn wir haben oben be-
reits wiederholt gesehen140, dass nach Einführung der Munizipal-
ordnung der Begriff der ιδία keine Rolle mehr spielt, und dass es 
dann nur noch auf die Wohnung des Bürgers in seiner Gemeinde 
ankommt. 

Haben wir damit die hintere Grenze für die prägnante Bedeu-
tung der ιδία als „erstem Wohnsitz" des Individuums in der rö-
mischen Zeit abgesteckt, so gibt uns die Betrachtung der Volks-
zählung vielleicht auch ein Mittel zur Bestimmung seiner vorderen 
Grenze an die Hand. Bereits der Altmeister der Papyrologie, U l r i ch 
Wi l cken , ist nicht müde geworden, darauf hinzuweisen, dass den 
frühen römischen Deklarationen gerade der kennzeichnende Be-

vgl. hierzu auch BGU I 55, col. II Z. 1—10 (159/60 p.), BGU 1115 col. II (187/8 p.), 
BGU I 138 (187/8 p.). Ausserdem nur bei einzelnen Personen, bei denen der Grund 
für den Wechsel nicht klar ersichtlich ist: vgl. PSI IX , 1062 Z. 16 f.; P. Ryl. I l l 
(159/60 p.). Dagegen bietet sich für P. Beri. Leihg. 17 (159/60 p.) als Erklärungs-
möglichkeit, dass der 19-jährige Sohn, der hier in den Bezirk der Mutter umge-
meldet wird, vielleicht nach einer Scheidung der Eltern sich vom Vater losge-
sagt hat. 

138 Zu μεταβάλλειν vgl. vor allem P. Princ. III 124, wo μεταβληθείσης im Ge-
gensatz zur Übersetzung der Hrsgg. als „umbuchen" genau so wie in P. Amli. 68 
Z. 61, deutlich wird. (Auch sonst scheint mir bei diesem Papyrus Einiges noch 
nicht in Ordnung: offenbar handelt es sich dort um einen Auszug aus dem λαο-
γραφ ία-Hauptbuch des Amphodon Tameion, so dass gelesen werden muss έκ 
λαο[γρα]φίας [κε]φαλαίο(υ) Ταμείων. — ταμείων als Beamte scheint mir schon des-
halb nicht möglich, da diese nur einzeln auftreten; vgl. F. Oerte l , Liturgie 309. — 
Ebenso scheint mir der unbestimmte Ausdruck „vor kurzem" in Z. 3 kaum mög-
lich in einem Auszug, der nach der Jahreszahl deutlich aus den Bevölkerungs-
listen des gerade stattgehabten Zensus angefertigt wurde. Ich finde jedoch nichts 
Besseres). — Ähnlich auch μεταποιή = Umbuchung im Kataster (vgl. dazu F. ν . 
Woess , Untersuchungen über Urkundenwesen...(Münch. Beitr. VI [1924], 75 f.), 
wo auf S. 75 unter den κατ'οίκίαν άπογραφαί als Eigentumstitel an Gebäuden zu 
ergänzen ist: P. Rein. 49 Z. 16; Lies S. 76 statt BGU 134, 6 BGU 137, 6, und 
kurz zuvor (S. 73, letzte Z.): 173/4, 187/8, 201/2 usw.). 

139 Ygj ,jie Meldung der alexandrinischen Epheben in P. Teb. II 316 = 
Wi l cken , Chr. 148, und dazu P. J o u g u e t , Rev. Philol. 34 (1910) 47 ff. , aber 
auch in einem Privatbrief des III. p. (?) (PSI I X 1080 = A. S. Hunt — 
С. С. Edgar , Sel. Pap. I, 132). In der Bedeutung „übergehen" (des Besitzes bei 
der Erbschaft) vgl. P. Gron. 10 (IV p.) Z. 7. 

140 Vgl. oben S. 238, 291. 
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griff der κατ' οίκίαν απογραφή fehlt141, und er hat daraus den Schluss 
gezogen, dass „die Zeit von August bis Nero eine Zeit des Über-
ganges" gewesen sei142. An dieser Erkenntnis hat sich nach der 
Quellenlage bis zum heutigen Tage trotz der verschiedenen Ver-
suche, einen Gegenbeweis zu bieten143, noch nichts geändert. Der 
14-jährige Zyklus ist uns sicher erst ab 33/4 n. Chr. bezeugt144; 

141 Vgl. die Besprechung von SB I 5661 in Archiv VI (1920) 288, und von 
P. Mil. 3 in Archiv I X (1930) 240. 

142 Grundzüge 182. 
143 Hierhin gehört die Meinung von der Gleichartigkeit ptolemäischer und 

römischer Steuerpraxis, die vor allem S. L. W a l l a c e , Taxation, passim; A. Dé-
léage, Étud. Pap. II (1934) 114 (wo es statt ,,l'époque romaine" allerdings „l 'é-
poque ptolémaique" heissen muss), sowie grundsätzlich auch H. I. Bell, Egypt 
72, vertreten. — Vor allem aber hat S. L. W a l l a c e , Taxation 96 ff. , die Gleich-
artigkeit des Zensus für die gesamte römische Zeit in einer m.E. nicht nur man-
gelhaften, sondern auch unzulässigen Weise zu beweisen versucht. Er geht dabei 
aus von seiner Annahme eines 14-jährigen Zyklus unter den Ptolemäern (vgl. 
oben Anm. 69), gebraucht als Brücke für die möglichen Zensusjahre 5/6 p. und 
10/9 a. eine Hypothese von Gren fe l l—Hunt zu P. Oxy. II 256 und versucht 
schliesslich das Zensus jähr 24/3 a. aus einer bruchstückartigen Interpretation 
von P. Oxy. IV 711 zu erweisen. Er vergisst zu erwähnen, dass wir in den Urkun-
den P. Grenf. I 45/6 = W i l c k e n , Chr. 200 ein sicheres Zeugnis dafür besitzen, 
dass im Jahre 18 a. eine 14-jährige Zensusperiode noch nicht existierte; und er 
vergisst ferner, daraufhinzuweisen, dass die Personen in P. Oxy. IV 711 gerade 
nicht in einem Zensusjahr (nämlich 16/5 a.) der Volkszählung unterworfen wa-
ren (in Z. 3 ff . των ύφ' ημών επί του ιε (έτους) Καίσαρος λελα-/ογραφημένων sind die 
λελαογραφημένοι bestimmt nicht als „zur Kopfsteuer Herangezogene" zu fassen, 
sondern sie werden durch ύφ' ήμών als „solche, die in der Volkszählung gemeldet 
wurden", fest bestimmt). 

144 SB I 5661; vgl. jetzt M. H o m b e r t — C. Préaux , Recherches S. 47 ff. , 
bes. S. 52. Die Begründung, die bisher immer wieder für die Einführung des 14-jäh-
rigen Zyklus durch Augustus angeführt worden ist — die Bezeichnung der Kopf-
steuer als λαογραφία —, kann doch nicht als entscheidender Grund angesehen 
werden, wenn uns diese Bezeichnung schon für eine Zeit belegt ist, in der — wie 
wir sicher wissen (vgl. vor. Anm.) — eine jährliche Deklaration üblich war (dazu 
jetzt noch P. Ryl. IV 667 [Ende II a.]). — Auch der Vergleich mit den Volks-
zählungen unter Augustus, die uns für Judäa ev. Luc. II 1 ff . und Jos., antiqu. 
X V I I p. 355; bell. iud. II 8, für Gallien Tac., ann. I 31, 2. 33, 1, überliefert sind, 
scheint doch eher gegen als für die Annahme einer periodischen Volkszählung zu 
sprechen. Denn diese Zeugnisse geben keinen Anhalt für die Abhaltung periodischer 
Zählungen in diesen Ländern, sondern sie erwähnen sie lediglich als Nova für Ge-
biete, in denen bis dahin keine Volkszählungen üblich waren. In Ägypten gab es 
aber seit je solche Zählungen, und so müssen wir m.E. zunächst damit rechnen, 
dass diese bestehende Einrichtung übernommen wurde, wenn uns nicht ausdrück-
lich eine Periodizität aus Ägypten selbst oder aus anderen Gebieten bezeugt wird. 
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als κατ' οίκίαν απογραφή ist erst eine Deklaration aus dem Jahre 61/2 
n. Chr., und zwar in einer gleichen Deklaration aus dem nächsten 
Zensusjahre 75/6 n. Chr., bezeichnet145. Jedoch besteht zu den frü-
heren Deklarationen von diesem Zeitpunkt ab nicht nur ein termi-
nologischer Unterschied, sondern zur gleichen Zeit wird die Mel-
dung über den jeweiligen Registrierungsbezirk — mit den Worten 
αναγραφόμενος επί του άμφόδου — eingeführt. Angabe der ιδία 
und Zählung nach Häusern sind also offenbar zwei Neuerungen, die 
etwa um den Zensus von 61/2 n. Chr. eingeführt werden. Denn 
um eine Einführung muss es sich bei aller Vorsicht gegenüber 
einem Schluss e silentio doch handeln, wenn zuvor davon gar nichts 
zu erkennen ist, und nachher diese Angaben mit der Regelmässig-
keit eines Formulars auftreten146. 

Nun besitzen wir aber auch Zeugnisse, die direkt von besonde-
ren Massnahmen im Zusammenhang mit der Volkszählung in die-
ser fraglichen Zeit berichten. Wir können daraus erkennen, dass 
im ersten Jahre Neros (54/5 n. Chr.) eine General - έπίκρισις ab-
gehalten wurde, die offenbar Grundlage und Ausgangspunkt für 
die späteren Volkszählungslisten war, und dass im 8. Jahre Neros 
(61/2 n. Chr.) eine weitere umfassende έπίκρισις stattgehabt hat, 
der offenbar alle über 10 Jahre alten männlichen Bewohner unter-
worfen waren147. Ausserdem deutet die Erklärung eines Deklaran-
ten aus dem Zensus von 75/6 n. Chr., seine Eltern hätten vor dem 
7. Jahre Neros (60/1 n. Chr.) geheiratet, ebenfalls auf einen Ein-
schnitt in der Behandlung des Zensus oder der Personenstands-
ordnung in dieser Zeit148. 

145 P. Harris 70; vgl. dazu M. H o m b e r t — C. Préaux , Chronique ďEg, 
45 (1948) 122 ff . , und oben S. 306. Die einzige κατ' οίκίαν απογραφή, die M. H o m -
bert — С. P r é a u x , Recherches 173, aus dem Zensusjahr 61/2 p. anführen kön-
nen, P. Lond. Inv. 2196, konnte ich durch die gütige Vermittlung von Mr. T. C. 
Skeat in der Transkription einsehen. In ihr wird die Volkszählung als εικονισμός 
(Ζ. 11) bezeichnet. 

146 Die gleiche Feststellung auch bei S. L. W a l l a c e , Taxation 101, ohne 
dass dieser jedoch weitere Folgerungen hieraus zieht. 

147 Vgl. P. Lond. II, 260, col. I—V = Stud. Pal. I V S. 72 ff. und die glei-
chen Feststellungen hierzu auch bei S. L. Wal lace , Taxation 114. 

us Vgl. P. Oxy. II 361. Leider können dem Papyrus nähere Einzelheiten 
nicht entnommen werden. Vgl. jetzt auch P. Oxy. X X I I 2345, wo in einer 
έπίκρισις— Anmeldung von 224 p. die Vorfahren bis zur έπίκρισις im 5. Jahre 
Vespasians zurückverfolgt werden. 
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Fassen wir diese Tatsachen zusammen, so wird m. E. die Fol-
gerung recht wahrscheinlich, dass in einer Neuordnung des Zensus, 
die im Jahre 61/2 n. Chr. zum ersten Male wirksam wurde, für die 
Bevölkerung Ägyptens bestimmte Registrierungsbezirke nach 
der Wohnung festgelegt wurden. Hiermit erhielt dann das Indi-
viduum seinen „ersten Wohnsitz", seine ιδία. 

Noch weniger lässt sich nach der Quellenlage über die Grundla-
gen zur Heranziehung der Bevölkerung, die, wie wir sahen, über 
die ιδία Auskunft zu geben vermögen, in der Übergangszeit von 
Augustus bis Nero sagen. Musste es uns schon fraglich erscheinen, 
dass im letzten Jahrhundert der Ptolemäerherrschaft noch die Bin-
dung an den Arbeitsplatz die Grundlage für die ιδία bildete149, so 
ist eine solche Grundlage noch weniger für den Anfang der Römer-
herrschaft wahrscheinlich, in dem sofort eine starke Fiskalisierung 
einsetzt150, der gegenüber der Arbeitsplatz an Bedeutung verlieren 
muss. Hier wäre als Grundlage etwa der Grundbesitz und damit 
der Ort des Grundbesitzes denkbar; und tatsächlich scheint eine 
Urkunde dieser Ubergangszeit dafür zu zeugen, wenn beim Ver-
kauf eines Grundstückes nicht nur der Name des bisherigen Eigen-
tümers im Kataster gelöscht, sondern der bisherige Eigentümer 
auch selbst in einem anderen Bezirk eingeschrieben werden soll151. 
Aber das bleibt nur eine beschränkte Möglichkeit für die Verwal-
tung, da nicht alle Grundbesitz haben und damit keine volle Erfas-
sung der Bevölkerung gewährleistet ist. Weiterhin wäre es möglich, 
dass die Verwaltung die gentilizischen Bindungen der Bevölkerung 
ausnützte und etwa den Stammsitz der Geschlechter zum Ort der 
Bindung machte. Jedoch gibt es dafür nur eine Andeutung aus Pa-
lästina152. Und eine solche Aushilfe mag vielleicht wirklich bei den 

149 Vgl. oben S. 225, 304. 
150 Hierzu vor allem V. Mart in , Fiscalité, passim. 
151 P. Oxy. II 318 (59 p.). Es ist das Verdienst F. v. Woess ' , Urkundenue-

sen 76, auf die Umschreibung im Personenstandsregister hingewiesen zu haben. 
Allerdings gehen seine Folgerungen zu weit, denn offenbar ist hier von zwei ver-
schiedenen Dingen die Rede: 1.) von der Löschung, die doch sicher im Grund-
stückskataster erfolgen soll, und erst 2.) von der Registrierung, die sicher — mit 
F. v. W o e s s — im Personenstandsregister erfolgt. 

15S Vgl. ev. Luc. II 1—5, und besonders δια το ε'ναι αύτον έξ οϊκου και πάτριας 
(ν. 4). — Umgekehrt können natürlich nicht, wie das von theologischer Seite 
neuerlich häufiger gemacht wird, ägyptische Verhältnisse zur Erklärung dieser 
Stelle herangezogen werden, da wir aus dieser Zeit nichts Genaues über die Mo-
dalitäten des Zensus wissen (vgl. dazu für die ältere Zeit E. Schürer, Geschichte 

21 
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Juden gefruchtet haben163; die Ägypter sind an gentilizische Bin-
dungen nicht gewohnt, sondern seit alters an eine solche an die 
Arbeitskolonne und nach stärkerer Verbreitung des Privatbesitzes 
vielleicht auch an den Grundbesitz103". 

E r g e b n i s : Zwischen der ιδία und der Volkszählung besteht 
in römischer Zeit ein inniger Zusammenhang. Die Bindung der Be-
völkerung an einen festen Registrierungsbezirk, über den sie zu-
gleich von der Verwaltung zu Leistungen herangezogen werden 
kann, entspricht der ίδία-Bindung. Damit ist die ιδία in römischer 
Zeit bestimmt als der Verwaltungsbezirk, in dem das Individuum 
durch die Massnahme des Zensus eingetragen wird. Sie ist nicht 
notwendig sein Domizil, sondern sein amtlich festgelegter, „erster 
Wohnsitz". 

Zusammenfassung 

Im allgemeinen wird auch durch unsere Untersuchungen über 
die Volkszählung unsere Definition des ιδία-Begriffes bestätigt. 
Im einzelnen kann gerade in der ptolemäischen Zeit auf Grund 
der mangelhaften Quellenangaben über die Volkszählung dieser 
Zeit diese Übereinstimmung nicht zur Evidenz gebracht werden. 
Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Ptolemäer die alte, ägyp-
tische Volkszählung übernahmen, als deren Grundlage wir die 
Arbeitskolonne erkennen konnten. Damit ist der Tätigkeitsort der 
jeweiligen Arbeitskolonne auch als der Erfassungsort der Bevöl-
kerung zur Volkszählung wahrscheinlich. Es darf dabei nicht ver-
schwiegen werden, dass eine solche Volkszählung für die Gesamt-
bevölkerung nicht ausreichen kann, sondern dass damit nur die 

des jüdischen Volkes I, 5. A. [1920] 543. Neuerlich wieder V . Durant , Geschichte 
der Zivilisation III (1949) 634. Zusammenfassend jetzt E. S tauf fer , Theologie 
und Liturgie [1952] 43 f. Professor E. S tau f f e r verdanke ich darüber hinaus 
briefliche Hinweise auf die Problemstellung dieses Abschnittes). 

153 Vgl. die häufige Aufzählung von Genealogien im Α. T. wie in den Evan-
gelien, vgl. aber auch die Warnung des Paulus vor diesen Genealogien (1. Tim. 
I 4), und damit ihre offenbare Kennzeichnung als jüdischer Brauch. — Zur kon-
servativen Einstellung der Juden z.B. J. Marquardt , Römische Staatsverwal-
tung I, 2. A. 397. (Anders deutet W. Ot to , RE S. II (1913) Sp. 118, die Lukas-
stelle aus der Lehre des Hellenismus und zieht daher eine Parallele zum ptole-
mäischen Ägypten). 

i53a Dafür, dass im alten Ägypten auch schon vom Geburtsort als vom Her-
kunftsort gesprochen wurde, vgl. H. Grapow, Zeitschr. f. ägypt. Sprache u. 
Altertumskde. 73 (1937) 44 ff. , besonders S. 53. 
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Bevölkerung erfasst werden konnte, deren Tätigkeitsorte von der 
Verwaltung zu kontrollieren waren. D. h. aber, dass der Volks-
zählung in der ptolemäischen Zeit — so wie wir das bei unseren 
obigen Untersuchungen feststellen mussten154 — nur ο ι ταΤς προσ-
όδοι,ς έπιπεπληγμένοι unterworfen gewesen sein können. — Am Ende 
der Ptolemäerzeit scheinen sieh die Verhältnisse geändert zu ha-
ben, und Manches weist hier auf eine allgemeine, örtliche Erfas-
sung hin, deren Modalitäten uns jedoch verborgen bleiben165. 

In der römischen Zeit wird uns nicht nur unsere Definition der 
ίδια bestätigt, sondern wir können darüber hinaus noch Einzelhei-
ten ihres Wesens feststellen. So ist es wahrscheinlich, dass der 
,erste Wohnsitz" in den ersten Regierungsjahren Neros in Anleh-
nung an die origo für die Bevölkerung Ägyptens festgelegt wurde. 
Da er jedoch auch immer in Verbindung mit dem Wohnsitz blieb, 
so konnte wohl unter bestimmten Voraussetzungen eine Umschrei-
bung, ein ιδία-Wechsel stattfinden156. Die hintere Grenze für die 
Gültigkeit der ιδία als staatsrechtlichem Begriff wurde uns in der 
Munizipalordnung Ägyptens bestätigt; die vordere Grenze ihrer 
spezifischen Bedeutung in der römischen Zeit konnten wir genauer 
bestimmen: musste uns dafür bereits schon in unseren obigen Unter-
suchungen die zweite Hälfte des I. Jahrhunderts n. Chr. wahrschein-
lich werden157, so konnten wir sie hier auf einen eng begrenzten 
Zeitraum zu Beginn der Regierung Neros, wahrscheinlich in der 
Vorbereitung des Zensus vom Jahre 61/2 n. Chr., festlegen158. 

SCHLUSSWORT 

Der Begriff der ίδια entstand offenbar nicht erst in den helle-
nistischen Staaten, sondern er war den Griechen in seiner Bedeu-

151 Vgl. oben S. 226, 258. 
165 Dass trotzdem auch in diesen Modalitäten eine Änderung durch Augustus 

eingeführt wurde, beweist m.E., dass nun die Wohnungsangabe in den Deklara-
tionen erscheint. Darauf hat U. W i l c k e n bereits in seiner ersten Studie über 
die κατ'οίκίαν άπογραφαί, Hermes X X V I I I (1893) 230 ff., und dann erneut in der 
Einleitung zu Chr. 200 hingewiesen. 

156 Zeugnisse für eine solche μετάβασις liegen uns lediglich in Deklarationen 
des II. p. vor. Vgl . dazu oben S. 317 Anm. 135. 

157 Vgl. dazu oben S. 288. 
158 Zum Zusammenhang dieser Massnahmen mit einer allgemeinen Wirt-

schaftskrise zur gleichen Zeit vgl. unten S. 327. 
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tung als Civitätsort des Individuums geläufig und wurde von ihnen 
in die neue Heimat mitgebracht1. Dabei ergab sich für die Griechen 
im Ptolemäerreiche die Schwierigkeit, dass dieser Begriff in seiner 
alten Bedeutung hier nur beschränkt verwendungsfähig war. Si-
cher werden die Bewohner der griechischen Bürgergemeinden in 
Alexandria, Naukratis, und Ptolemais ihre πόλις auch weiterhin 
als ihre ιδία bezeichnet haben2; und wir haben allen Grund zu ver-
muten, dass sich die Griechen der χώρα in ihren Landsmannschaf-
ten Quasi-Gemeinden schufen3, und vielleicht bildeten auch diese 
πολιτεύματα in ihrem Sprachgebrauch ihre ιδίαι. Sie waren jedoch 
schon nicht an einen bestimmten Ort gebunden, sondern umfass-
ten schon jeweils das Gebiet eines Gaues, in dem höchstens der 
Vorort die Stelle der πόλις einnehmen konnte4. 

Der ägyptischen Bevölkerung gegenüber, für die es ein Civi-
tätsverhältnis nicht gab, versagte diese Bezeichnung. Sie lebte 
zwar in einer Ortsgebundenheit, die jedoch nicht durch bestimmte 
Gesetze festgelegt war, sondern auf einem patriarchalischen Ver-
hältnis beruhte5. Für dieses Verhältnis hatten die griechischen 
Eroberer kein Verständnis6, die aus ihrer Heimat an ein hohes 
Mass von Freiheit gerade auch im wirtschaftlichen Leben gewohnt 
waren. Ihre eigene Wirtschaftsordnung verfolgten sie auch in der 
neuen Heimat, führten hier das Pachtsystem ein und zerstörten 
in dem durch dieses System bedingten Konkurrenzkampf die alten, 

1 Vgl. P. Col. Zen. 11 (257 a.) und dazu oben S. 219. Allerdings in anderer Be-
deutung — die nicht zu unserem Thema gehört — in einigen Inschriften (vgl. 
SIG 426 Z. 30; 588 Z. 55) — Damit tritt auch die Frage in den Hintergrund, 
von 'welchem Substantivum Ιδία ursprünglich abhängig gewesen ist. Denn für den 
griechischen Stadtstaat ergibt sich als notwendige Ergänzung πόλις — eine Er-
gänzung, die natürlich im hellenistischen Ägypten nicht zur Evidenz gebracht 
werden kann. 

2 Vgl. ιδία πατρίς in BGU 1140 = W i l c k e n , Chr. 58 (5/4 a.) Z. 7 f., und dazu 
oben S. 219, Anm. 6. Von dieser Situation aus urteilt P. J o u g u e t , Vie munici-
pale 89 ff. 

3 Zu den πολιτεύματα vgl. jetzt M. R o s t o v t z e f f , Social and Econom. 
Hist. I 323 ff . 

4 Vgl. dazu vor allem G. P laumann, Archiv VI (1920) 179 ff. 
8 Zusammenfassend hierzu F. Oerte l , Liturgie 8 f. 
6 Auf den Unterschied im System der Verwaltung weist besonders M. R o -

s t o v t z e f f , Social and Econom. Hist. I, 413, hin: patriarchalische Form — un-
persönliche Bürokratie. 
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patriarchalischen Gebundenheiten Ägyptens. Die ägyptische Be-
völkerung wurde mobil7. 

Das hatte seine grossen Vorteile für das Land und damit auch 
für die Eroberer selbst8, solange diese zahlenmässig und physisch 
ihre absolute Überlegenheit zur Geltung bringen konnten9. Es 
musste ins Gegenteil umschlagen, als sich die Ägypter durch den 
Aufschwung, den ihr Land genommen hatte, sozial gehoben10 und 
in höchster Not des Landes vom König zur Verteidigung aufge-
rufen, ihrer eigenen Stärke bewusst wurden und nun die gewonnene 
Freizügigkeit in der Erringung nationaler Unabhängigkeit ein-
setzten11. Jetzt drohte das Geschenk den Gebern zum Verderben 
zu werden: die Ägypter verliessen ihre Arbeitsplätze, die Land-
wirtschaft lag weithin brach und damit versiegten die Einnahmen 
des Staates12. 

Es ist daher verständlich, wenn der Zentralverwaltung, sobald 
sie das Heft wieder in die Hand bekommen hatte, daran gelegen 
war, dass gleiche Missstände in Zukunft verhindert wurden13. Das 

' Ähnlich auch F. Oerte l , Liturgie 9 f. Mir scheint jedoch das Ausmass der 
eingeführten Verkehrsfreiheit hier unterschätzt, jedenfalls soweit als frühe Pto-
lemäerzeit die uns in den Quellen gut bezeugte Epoche des zweiten Ptolemäers 
in Betracht gezogen wird. Evtl. wurde allerdings durch diesen erst eine Reform 
durchgeführt, in welcher sich der griechische Einfluss stärker durchsetzte. Vgl. 
M. R o s t o v t z e f f , Social and Econom. Hist. I 273, und zu der bestehenden Frei-
zügigkeit z.B. die Schilderungen über den Aufbau Philadelphias bei P. V iereck , 
Philadelphia (Morgenland, H. 16, 1928). 

8 Vgl. auch hierzu P. V iereck , a.a.O., sowie M. R o s t o v t z e f f , A Large 
Estate, und jetzt auch Social and Econom. Hist. I 272 ff. 

9 Darauf weist zu Recht neuerlich auch H. Bengtson , Welt als Geschichte 
X I (1951) 135 ff., hin, wenngleich die hierfür aufgestellten Zahlenverhältnisse 
stark hypothetisch sind. 

10 Vergleich zwischen Preisen und Löhnen in Ägypten und Griechenland 
bei M. R o s t o v t z e f f , Social and Econom. Hist. I 413. 

11 Auf den Zeitpunkt des Umschwungs nach der Schlacht von Raphia weist 
auch M. R o s t o v t z e f f , Social and Econom. Hist. I 414; II 708, hin, ohne dass 
er jedoch diesen Zeitpunkt zugleich als Begründung gelten lässt, wie das auch 
durch Polybios nahegelegt wird. Das führt uns aber zu weit vom Thema; über 
die Bedeutung von Raphia als Einschnitt in der ptolemäischen Bevölkerungs-
politik vgl. neben der sonstigen Literatur meinen Aufsatz im Jhb. Dtsch. Arch. 
Inst. 65/6 (1952) 240 ff . 

12 Die Zustände allgemein anerkannt; vgl. auch M. R o s t o v t z e f f , Social 
and Econom. Hist. II 712 ff. 

13 Die Zeit dieser Massnahmen muss immerhin unklar bleiben. Das ganze II. a. 
steht dafür zur Verfügung, an dessen Ende mit den Verfügungen von P. Teb. I 5 
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alte, patriarchalische Abhängigkeitsverhältnis konnte nicht mehr 
ins Leben gerufen werden, aber es konnte in ähnlicher Weise die 
ιδία — Verbundenheit der Griechen als ιδία - Bindung für die 
Ägypter aktualisiert werden. Das hat die ptolemäische Verwaltung 
offenbar getan14. Als Grundlage bot sich ihr die Verankerung des 
Ägypters in seiner Arbeitsgemeinschaft — als Arbeitskolonne, 
oder wohl auch als Gilde — an15; und sie wird diese Grundlage um 
so eher benutzt haben, als es ihr im wesentlichen auf die stetige 
Erfüllung der Arbeitspflicht der Bevölkerung ankam. Sie brauchte 
die Bindung des Ägypters an einen Ort, an dem sie seiner habhaft 
werden konnte, um ihn zur Arbeit einzusetzen, und sie fand dazu 
eine Bindung an die Arbeitsgemeinschaft vor. Aus Postulat und 
Gegebenheit wurde der Ort, an dem sich der zugewiesene Arbeits-
platz befand, als ιδία des Individuums festgelegt16. 

Damit wurde die Freizügigkeit jedoch nicht allgemein aufge-
hoben, sondern sie blieb bei den Bevölkerungsteilen, bei denen 
eine Bindung an die Arbeitskolonne ohnehin nicht bestand, und 
deren Arbeit von der Verwaltung auch nicht kontrolliert werden 
konnte. Gebunden wurden dagegen die Bevölkerungsteile, deren 
Tätigkeit unter der ständigen Aufsicht der Verwaltung stand. 
Beamte, Monopolarbeiter, Königsbauern, d. h. im weitesten Sinne 
οί ταΐς προσόδοις έπιπεπληγμένοι17. Diese gesetzmässige Festlegung 
einer Ortsgebundenheit für einen grossen Teil der ägyptischen Be-
völkerung fällt in die Zeit der Agonie des Ptolemäerreiches, in der 
in Parallele zu diesen Erscheinungen auch eine zunehmende Litur-
gisierung wahrscheinlich ist18. 

Leider sind wir über das Fortschreiten dieser Entwicklung im 
I. Jahrhundert v. Chr. zu wenig unterrichtet, um uns ein genaues 
Bild über die wirtschaftlichen Verhältnisse Ägyptens machen zu 
können, wie sie die Römer vorfanden. Da wir jedoch Zeugnisse 

die Zustände erst wieder normalisiert werden; für die zweite Hälfte dieses Jhs. 
spricht aber auch, dass erst zu dieser Zeit die "Ελληνες als staatsrechtliche 
Grösse fassbar werden (vgl. E. B i c k e r m a n , Archiv VIII [1927] 220); vgl. 
immerhin zum Ende des II a. jetzt auch das erste Zeugnis für λαογραφία in 
P. Ryl. IV 667. 

14 Vgl. oben S. 220 ff. 36. 
15 Vgl. F. Oerte l , Liturgie 30, 34 ff. 
» Vgl. oben S. 226, 50. 
17 Zur Unterscheidung der Bevölkerungsteile vgl. vor allem M. Ros to v t-

ze f f , Kolonát 83 f. 
18 Vgl. dazu F. Oerte l , Liturgie 31 f. 
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dafür besitzen, dass neben den Korporationen nun auch Dorfge-
meinschaften verantwortlich gemacht werden19, ist es mir wahr-
scheinlich, dass die Festlegung der ίδια zu einer Bildung solcher 
Wohngemeinschaften entscheidend beigetragen hat, und dass da-
mit schon in der Ptolemäerzeit die Voraussetzungen für eine spä-
tere Munizipalisierung geschaffen worden sind. 

Trotzdem werden die Verhältnisse in der römischen Zeit inso-
fern von den früheren notorisch verschieden, als nun der Landes-
herr nicht mehr selbst im Lande ist, daher auch nicht primär an 
der Arbeitsleistung seiner Untertanen interessiert, sondern an den 
für ihn greifbaren Erträgen in Form der annona und der Steuern20. 
Das führt notwendig zu einer immer stärkeren Fiskalisierung, für 
die es nicht so entscheidend ist, die Bevölkerung zur Arbeitslei-
stung einzusetzen, als vielmehr ihrer zur Abgabe der Erträge hab-
haft zu werden. Damit muss der Arbeitsplatz in den Hintergrund 
treten. Gefordert wird nun die Bindung der Bevölkerung an einen 
-Ort, der die Erfüllung der neuen Erfordernisse gewährleistet. 

Vielleicht ist die römische Verwaltung zunächst mit dem aus-
gekommen, was in der spätptolemäischen Zeit vorgebildet war; 
vielleicht auch hat sie selbst neue Wege beschritten. Jedenfalls 
zeigte sich in einer allgemeinen Wirtschaftskrise zu Beginn der Re-
gierung Neros21 — ihr Einsetzen liegt wohl schon etwas früher22 —, 
dass die bisherigen Massnahmen nicht ausreichten, sondern die 
Bevölkerung in Scharen durch das alte Mittel der άναχώρησις sich 
ihrer Abgabepflicht entziehen konnte. 

In dieser Misere wurde der Begriff der ιδία, der den Ägyptern 
bekannt war, und der in ihrem Sprachgebrauch ohnehin weitge-
hend ihre eigentliche Wohnung bezeichnete, erneut aktualisiert 
und offenbar wurde in einer General-έπίκρι,σί,ς der Wohnsitz des Indi-
viduums als sein amtlicher „erster Wohnsitz" festgelegt23. In die-
ser, seiner ιδία war das Individuum registriert, an sie blieb es auch 
bei einem Wohnungswechsel gebunden, und über diese ιδία konnte 
die Verwaltung ständig seiner habhaft werden. Die Verknüpfung 
der ιδία mit dem Wohnsitz legte zugleich den Grund für die Aus-

19 Hierzu vor allem C. Préaux , Économie royale 510. 
20 Vgl. dazu V. Martin, Fiscalité 7 f. ; H. I. Bel l , Chron. Eg. 26 (1938) 

348; J. V o g t , Römische Politik in Ägypten (Beihefte zum „Alten Orient", 2, 1924). 
" Hierzu die ausgezeichnete Studie von H. I. Bell , JRSt 28, (1938), S. 1 ff. 
22 Vgl. P. Ryl. IV 595 (V ) und dazu oben S. 270 Anm. 149. 
23 Vgl. oben S. 231, 277, und vor allem 314 f. 
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bildung der Kommune, die schon bald darauf mehr und mehr für 
die ihr angehörigen Individuen verantwortlich gemacht werden 
konnte. Dieser Prozess der Munizipalisierung, für dessen Beginn 
wir damit ein festes Datum zum Zensus des Jahres 61/2 n. Chr. 
gewinnen, schreitet rasch vorwärts, so dass bereits mit Beginn 
des II. Jahrhunderts n. Chr. die Verantwortlichkeit für den Aus-
fall an Kopfsteuern ausschliesslich auf der Kommune lastet24. 

Umgekehrt konnten auch die Auswirkungen dieser Entwick-
lung auf die ιδία-Bindung nicht ausbleiben. Sobald die Kom-
mune erst einmal die wesentliche Verantwortlichkeit trug, über-
nahm sie notwendig auch die Regelung der Beziehungen des Indi-
viduums zum Staat. Deshalb ist es mir wahrscheinlich, dass nun-
mehr bei einer dauerhaften Verlegung des Wohnsitzes auch eine 
Ummeldung in eine andere kommunale Einheit, d. h. aber ein 
ιδία-Wechsel möglich wird25. Damit wird es diese Entwicklung 
mit sich gebracht haben, dass sich die ίδια nun immer stärker vom 
„ersten Wohnsitz" des Individuums zu seinem tatsächlichen Wohn-
sitz hin ändert, bis nach Einführung der Munizipalordnung die 
ιδία im III . Jahrhundert n. Chr. ihre staatsrechtliche Bedeutung 
ganz verliert, die Zugehörigkeit zu einer kommunalen Einheit ihre 
Stellung für den Staat einnimmt, und innerhalb der Kommune nur 
noch der tatsächliche Wohnsitz des Individuums von Bedeutung ist26. 

Inzwischen hat sich der Begriff der ίδια und die durch sie be-
dingte Bindung aber so stark im Bewusstsein der Bevölkerung Ägyp-
tens verankert, dass die metaphysische Bindung des Einzelnen an sei-
ne ,,Heimat" durch das gleiche Wort wiedergegeben werden kann27. 

Bleiben beim Abschluss dieser Betrachtung auch noch manche 
Fragen offen, so zeigt sich doch, dass die von uns gefundene Defi-
nition der ιδία mit den Grundzügen der Bevölkerungspolitik in 
Ägypten in der ptolemäischen und römischen Zeit übereinstimmt, 
und dass zum anderen die ιδία und die „Lehre von der ιδία" einen 
wichtigen Faktor in der Bevölkerungsgeschichte Ägyptens dieser 
Zeit bilden. 

[Bonn] Horst Braunert 

24 Zum μερισμός άνακεχωρηκότων vgl. oben S. 281 f. 
25 Erst und nur im II. p. liegen uns Zeugnisse über die μετάβασις vor. Vgl. 

dazu obeh S. 317 f. 
26 Vgl. oben S. 238, 291. 
27 Zu dieser Bedeutung vgl. oben S. 216, und zur Begründung des Bedeutungs-

wandels S. 238 f. 


